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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 
V o r  s i t z e n  d e :  Präsident Dipl. -Ing. 

Waldbrunner, Zweiter Präsident Dr. Maleta, 
Dritter Präsident Probst. 

verschiedenen Förderungsmöglichkeiten nach 
dem Arbeitsmarktförderungsgesetz ist es vor­
übergehend zu Verzögerungen bei der Kredit­
freimachung und Auszahlung in diesem Zu-
sammenhang gekommen. 

Präsident: Die Sitzung ist e r  ö f f n e t. Ich habe in der Vorwoche Anweisung gege-
ben, daß die Beihilfen an die 19 Mittelschüler 

Die amtlichen Protokolle der 47. Sitzung ausgezahlt werden. 
vom 23. und 24. Juni und der 48. Sitzung vom ... � T 
24. Juni 1971 sind in der Kanzlei aufgelegen, Prasldent: Herr Abgeordneter Pet er. 

unbeanständet geblieben und gelten daher als 

I 

Abgeordneter Peter: Herr Vizekanzler ! Ich 
genehmigt. net.me an, daß Ihnen das Schicksal der Arbei-

termittelschüler bestimmt so am Herzen liegt 
Fragestunde I wie mir selber und möchte Ihnen daher die 

: Frage vorlegen, inwieweit Sie in der Lage 
Pi"äsident : \Vir kommen jetzt - um 9 Uhr 

I

' sind, künftige Entwicklungen dieser Art nach 
1 Minute - zur Fragestunde, Möglichkeit so zu unterbinden, daß Umschich­

tungen innerhalb Ihres Ressorts nicht mehr 
Bundesministerium für soziale Verwaltung hemmend wirken. 
Präsident: 1. Anfrage: Anfrage des Herrn Präsident: Herr Vizekanzler. 

Abgeordneten Peter (FPO) an den Herrn Bun- , V'7 1 1 
I R" p '  I h d d' 

desminister für soziale Verwaltung. . 
Le.canZler ng. �aus�r. e wer e Ie 

diesbezüglichen WeIsungen geben, Herr 
941/M Abgeordneter. 

Werden Sie veranlassen, daß jene Studien­
beihilfen nach dem Arbeitsmarktförderungs­
gesetz, auf die 19 Linzer Arbeitermittelschüler 
bereits seit Wochen warten, sofort zur Aus­
zahlung gelangen? 

Präsident: Herr Vizekanzler, bitte. 

Bundesminister für soziale Verwaltung 
Vizekanzler Ing. Häuser: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter ! Die 19 Linzer Arbeitermittel­
schüler, auf die sich die gegenständliche An­
frage bezieht, haben kurz vor der Reifeprüfung 
Ende April Anfang Mai dieses Jahres im Ein­
vernehmen mit dem Landesarbeitsamt ihre be­
stehenden Dienstverhältnisse gekündigt und 
um die Gewährung von Schulungsbeihilfen 
nach dem Arbeitsrnarktförderungsgesetz ange­
sucht, da sie auf Grund der bestehenden Erlaß­
lage mit einer positiven Entscheidung rechnen 
konnten. Durch die in letzter Zeit außerge­
wöhnliche zunehmende Inanspruchnahme der 

Präsident: 2. Anfrage : Anfrage des Herrn 
Abgeordneten Glaser (OVP) an den Herrn 
Bundesminister für soziale Verwaltung. 

964jM 

Verfügt Ihr Ministerium über Untersuchungs­
ergebnisse, in welchem Ausmaß Pflanzen in 
unmittelbarer Nähe stark frequentierter Straßen 
durch Abgase gesundheitsschädliche Stoffe auf­
nehmen? 

Präsident: Herr Vizekanzler. 

Vizekanzler lng. Häuser: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Ich könnte es mir jetzt sehr 
leicht machen und die Feststellung treffen, 
daß die gestellte Frage überhaupt nicht mein 
Ressort betrifft. Dessenungeachtet habe ich 
midl natürlich erkundigt. Das, was wissen­
schaftliche Institute ausgearbeitet haben, steht 
auch meinem Ressort zur Verfügung. Daher 
bin ich in der Lage, Ihnen mitzuteilen, daß 
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Vizekanzler Ing. Häuser 

bislang zwei einschlägige 
vorliegen. 

Untersuchungen minister sprechen, damit im Rahmen seines 
Ressorts derartige Untersuchungen angestellt 

Die Abteilung Lufthygiene der Bundesstaat­
lichen bakteriologisch-serologischen Unter­
suchungsanstalt Wien hat in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für medizinische Physik eine 
Staubuntersuchung auf Bleigehalt über einer 
Grünfläche in unmittelbarer Nähe der Auto­
bahn durchgeführt. Diese Untersuchung hat 
einen Bleigehalt des Staubes entsprechend 
einem Zwanzigstel des MAK-Wertes ergeben. 
Der MAK-Wert beträgt 200 Mikrogramm pro 
Kubikmeter Luft. 

Ferner hat Herr Professor Dr. Wagner im 
Institut für analytische Chemie und Mikro­
chemie an der Technischen Hochschule in 
Wien Untersuchungen von Heu in der Nähe 
der Autobahn auf Bleigehalt durchgeführt. 
Hiebei konnten in 1 kg Heu 25 bis 40 mg Blei 
festgestellt werden. Uber die biologische Be­
deutung dieser Werte innerhalb der Nahrungs­
mittelkette ist bislang nichts bekannt. 

Ein einschlägiges Untersuchungsprogramm 
läuft derzeit an der Bundesanstalt für Pflan­
zenschutz. 

Präsident: Herr Abgeordneter Glaser. 

Abgeordneter Glaser: Herr Vizekanzler ! Ich 
habe auch nicht angenommen, daß sich der 
Vizekanzler der österreichischen Bundesregie­
rung, vielleicht dazu noch offiziell ,  zu einer 
Äußerung hinreißen ließe wie : Ich mache es 
mir leicht ! - Ich habe daher von vornherein 
angenommen - da es sich um ein Problem 
handelt, das auf alle Fälle mit der Volks­
gesundheit in Zusammenhang steht -, daß 
Sie diese Frage beantworten werden. 

Ich möchte nun, nachdem Sie gerade am 
Schluß gesagt haben, daß Sie nicht in der Lage 
sind, über die biologischen Werte eine kon­
krete Antwort zu geben, die Zusatzfrage stel­
len : Werden Sie veranlassen, daß Unter­
suchungen durchgeführt werden, wieweit der­
artige Stoffe letzten Endes doch für den 
menschlichen Genuß schädlich sind und vor 
allem krankheitserregend wirken, zumal ja 
wiederholt in einschlägigen Fachzeitschriften 
derartige Behauptungen aufgestellt wurden? 

Präsident: Herr Vizekanzler. 

Vizekanzler lng. Häuser: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter ! Ich möchte nochmals s ehr 
freundlich festhalten, daß die Bereiche auch 
dann, wenn es sich um gesundheitsschädliche 
Einflüsse handelt, die von Pflanzen herrühren, 
kompetenzmäßig nicht meinem Ressort zuge­
hörig sind. 

Zur konkreten Frage darf ich sagen: Ich 
werde mit  meinem Kollegen Landwirtschafts -

werden. 

Präsident: Danke, Herr Vizekanzler. 

Die 3. Anfrage wurde zurückgezogen. 

Bundeskanzleramt 

Präsident: 4. Anfrage : Anfrage des Herrn 
Abgeordneten Dr. König (OVP) an den Herrn 
Bundeskanzler. 

957JM 

Welche Ergebnisse brachte bisher die von 
Ihnen angekündigte PrüflUlg. ob die Jugend 
nicht selbst die Verwaltung des Wehrersatz­
dienstes durchführen soll ? 
Präsident: Herr Bundeskanzler, bitte. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Darf ich hiezu 
folgendes sagen: Ich habe selbst diesen Vor­
schlag bei der großen Konferenz der Jugend 
gemacht. Ich habe mich zu diesem Vorsc:hlag 
veranlaßt gesehen auf Grund der besonders 
guten Erfahrungen, die seinerzeit in den drei­
ßiger Jahren trotz der angespannten politi­
sc:hen Verhältnisse in der Zusammenarbeit der 
großen Jugendorganisationen, des Reic:hsbun­
des der katholischen Jugend, der Sozialisti­
schen Jugend und der Gewerksc:haftsjugend, 
erreicht werden konnten. Ic:h erinnere mich 
noch sehr gut, daß einer der damals Beteilig­
ten fragte, wie es in dieser Zeit möglich war, 
die Institutionen "Jugend in Arbeit", "Jugend 
in Not" und "Jugend am Werk" zu schaffen, 
Institutionen, die für damalige Verhältnisse 
große Beträge zu verwalten hatten. 

Mir schwebte bei diesem meinem Vorschlag 
vor, daß es eine besonders gute und wichtige 
Aufgabe der im Bundesjugendring vereinigten 
Jugendorganisationen oder des Bundesjugend­
ringes wäre, eine ähnliche Institution zu schaf­
fen, die durch die Selbstverwaltung der Jugend 
sozusagen gestaltet wird. 

Präsident: Herr Abgeordneter Dr. König. 

Abgeordneter DDr. König: Herr Bundes­
kanzler ! Die gute Zusammenarbeit der Jugend­
organisationen im Bundesjugendring ist unbe­
stritten, und ich teile Ihre Meinung, daß dies 
ein sehr wertvoller Beitrag zum Verständnis 
zwischen der Jugend ist. 

In dieser Frage hingegen gibt es zwei sehr 
profilierte Meinungen: die eine Auffassung, 
daß ein Wehrersatzdienst nur innerhalb des 
Bundesheeres geleistet werden kann, und die 
andere Auffassung, die auch von den sozia­
listischen Jugendorganisationen geteilt wird, 
daß - wenn ich das zitieren darf - "Wehr­
pflichtige, die Gewissensgründe geltend 
machen, vom Wehrdienst freizustellen sind". 
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DDr. König 

Herr Bundeskanzler !  In den Diskussionen 
im Bundesjugendring wurde seitens der Ver­
treter Ihrer Jugendorganisation kein Zweifel 
darüber gelassen, daß man das so zu verste­
hen habe, daß auch dann, wenn 50 Prozent 
erklären, daß sie den Wehrdienst nicht leisten 
wollen, das zur Kenntnis genommen werden 
müsse. 

Im Antrag 4, den die sozialistische Fraktion 
im Landesverteidigungsausschuß eingebracht 
hat, ist genau die gleiche Formulierung ent­
halten. Hier steht : 

"Wehrpflichtige Personen im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind auf Antrag vom Wehr­
dienst freizustellen, wenn sie unter Berufung 
auf Gewissensgründe die Anwendung mili­
tärischer Waffengewalt und daher den Dienst 

im Bundesheer glaubhaft ablehnen." 

Herr Bundeskanzler ! Stehen Sie auch zu 
diesem Antrag und damit zu dem, wozu sich 
Ihre Jugendorganisation bekennt, daß nämlich, 
auch wenn 50 Prozent erklären, daß sie den 
Dienst im Heer ablehnen, das von Gesetzes 
wegen anzuerkennen und damit zu legalisie­
ren ist? 

Präsident: Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Herr Abgeord­
neterl  Es handelt sich hier um zwei Fragen. 
Es handelt sich einmal um die Frage, ob der 
Wehrersatzdienst oder Alternativdienst, wie 
er von den Jugendorganisationen beziehungs­
weise von vielen genannt wird, innerhalb des 
Heeres oder außerhalb des Heeres abgeleistet 
wird. Da erhebt sich die Frage, aus welchen 
Motiven ein Wehrpflichtiger diesen Militär­
dienst ablehnt. Es ist schwer denkbar, daß 
j emand, der aus religiösen Gründen überhaupt 
nicht bereit ist, Kriegsdienst zu leisten, bereit 
wäre, zivile Aufgaben innerhalb der Heeres­
organisation zu erfüllen. Das ist ohne Zweifel 
eine zentrale Frage. 

Es ist aber vom Standpunkt der Organisa­
tion der Armee eine Frage, ob man Leute, 
die diese Einrichtung grundsätzlich ablehnen, 
wozu in der Demokratie ja das Recht beste­
hen muß , sozusagen mitschleppen soll. 

Die Jugendorganisationen, keinesfalls nur 
die sozialistischen oder die Gewerkschafts­
jugend, sondern auch die katholischen Jugend­
organisationen in ihrer großen Mehrheit, ste­
hen auf dem Standpunkt, daß dieser Dienst 
außerhalb des Heeres abgeleistet werden soll. 

Hinsichtlich der zweiten Frage, ob es genü­
gen darf, daß jemand sagt : "Ich will nicht, und 
damit basta!", stehe ich auf dem Standpunkt 
- idl glaube, daß das auch die Auffassung 
der Regierung ist -, daß die Gründe, die der 
Betreffende für sein Verhalten angibt, einer 

gewissenhaften und objektiven Prüfung 
unterworfen werden müssen. 

Präsident: Herr Abgeordneter Dr. König. 

Abgeordneter DDr. König: Herr Bundes­
kanzler! Ich darf auf den sehr wesentlichen 
Unterschied aufmerksam machen, der zwischen 
den Bestimmungen des derzeitigen Wehrgeset­
zes und dem Antrag Ihrer Fraktion im Landes­
verteidigungsausschuß besteht . Der jetzige 
Passus über Waffendienstverweigerer lautet:  

"Wehrpflichtige Personen im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind auf Antrag vom Wehr­
dienst mit der Waffe freizustellen , wenn sie 
unter Berufung auf ihr ernsthaftes religiöses 
Bekenntnis oder aus Gewissensgründen unter 
allen Umständen die Anwendung von Waffen­
gewalt ablehnen, sich gegen jede persönliche 
Anwendung von Waffengewalt erklären und 
dies glaubhaft zu machen vermögen." 

Herr Bundeskanzler! Im Antrag Ihrer Frak­
tion heißt es - wörtlich übernommen aus 
der Stellungnahme einer Anzahl von Jugend­
organisationen, unter diesen führend die 
Sozialistische Jugend -: 

"Wehrpflichtige Personen im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind auf Antrag vom Wehr­
dienst freizustellen" - nicht vom Dienst mit 
der Waffe! -, "wenn sie unter Berufung auf 
Gewissensgründe" - von religiösen Gründen 
ist hier keine Redel - "die Anwendung mili­
tärischer Waffengewalt" - nicht die persön­
liche Anwendung von Waffengewalt, sondern 
nur die Anwendung militärischer Waffen­
gewalt - "und d a  h e r  den Dienst im Bun­
desheer glaubhaft ablehnen." 

Herr Bundeskanzler! Die Jugendorganisa­
tionen, die das vertreten, vertreten es 
konsequent. Sie vertreten die Auffassung, 
daß Gewissensgründe nicht zu überprüfen 
sind und daß der Staat gesetzlich - mit 
dem Gesetz, das jetzt Ihre Fraktion 
eingebracht hat - dafür vorzusorgen hat, 
daß jedem, der Gewissensgründe geltend 
macht und ernsthaft sagt: "Ich lehne den 
Dienst im Bundesheer ab !", die Möglichkeit 
geboten werden muß, außerhalb des Bundes­
heeres Dienst zu machen. 

Sie nehmen die Konsequenz in Kauf, daß 
damit das Heer nicht mehr einsatzfähig ist, 
wenn eine größere Zahl von jungen Leuten 
von dieser neu zu schaffenden Möglichkeit 
Gebrauch macht. 

Sie, Herr Bundeskanzler, vertreten aber die 
Bundesregierung und damit den Schutz unse­
res Staates und die Einsatzfähigkeit des Bun­
desheeres . Können Sie, Herr Bundeskanzler, 
sich zu diesen Bestimmungen bekennen? 
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Präsident: Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Erstens einmal 
muß ich sagen, daß sich dann, wenn man jede 
Norm bis ins Äußerste dehnt, daraus Konse­
quenzen ergeben können, die sich von vorn­
herein nicht absehen lassen oder bei denen 
man nur die negativen Auswirkungen beurtei­
len zu müssen glaubt. 

Ich möchte noch einmal sagen, daß da zu 
unterscheiden ist: 

Zunächst gibt es j ene j ungen Leute, die 
lediglich den Dienst mit der Waffe ablehnen. 
Für diese muß und kann die Möglichkeit 
bestehen, innerhalb der Organisation des Bun­
desheeres andere Betätigungsmöglichkeiten zu 
finden, wodurch wieder andere, die den Dienst 
mit der Waffe nicht ablehnen, frei werden. 
Daraus muß keine Reduzierung der Einsatz­
fähigkeit entstehen, ganz im Gegenteil : Daraus 
könnte sogar eine Effektivisierung werden. 

Wenn es hingegen andere junge Leute gibt, 
die der Meinung sind, sie wollen in überhaupt 
keiner militärischen Organisation, sie wollen 
auch nicht irgendwelche untergeordneten 
Zivildienste leisten, so bin ich der Meinung, 
daß der demokratische Staat - aber das ist 
nicht nur bei uns so, sondern in den meisten 
demokratischen Staaten ist es so - die Mög­
lichkeit geben muß, außerhalb des Bundes­
heeres zivile Dienste zu leisten, die ein glei­
ches Maß an Opfern von dem jungen Men­
schen verlangen, nur eben nicht geleistet im 
Rahmen der militärischen Organisation. 

Das sind Grundsätze, die heute in den aller­
meisten demokratischen Staaten, auch in den 
Staaten anerkannt werden, die einem militäri­
schen Bündnissystem angehören. (Abg. 
Dr. K ö n i g: Wo bleibt dann das Bundes­
heer?) 

Präsident: 5. Anfrage : Anfrage des Herrn 
Abgeordneten Josef Schlager (SPO) an den 
Herrn Bundeskanzler. 

995/M 

Bezirk einbezogen wird, so würde sich das 
Gesamtgebiet auf ungefähr 1 00.000 Einwoh­
ner erweitern. Der Bezirk Murau steIlt ein 
wichtiges Einzugsgebiet für diese erstgenannte 
Region dar. 

Präsident: Herr Abgeordneter Schlager. 

Abgeordneter Josef Schlager: Herr Bundes­
kanzler !  Bis wann rechnen Sie, daß diese 
umfangreichen und sicherlich sehr schwierigen 
Erhebungen abgeschlossen sein werden? 

Präsident: Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: In den letzten 
Besprechungen, die im Beisein von Vertretern 
der steirischen Landesregierung - unter ihnen 
Herr Landeshauptmann Krainer und der Herr 
Landeshauptmannstellvertreter Sebastian -
stattgefunden haben, sind wir zu der 
Einigung gekommen, daß es nun die erste und 
nächste Aufgabe ist, alle die Maßnahmen, die 
seitens des Bundes und seitens des Landes für 
die Förderung dieses Gebietes vorgesehen 
werden oder geschehen können, katalogisiert 
werden, weil ein eventueller Investor ja wis­
sen muß oder wissen soll , welche Möglich­
keiten er hat. 

Ich habe es meinerseits darüber hinaus 
unternommen, auch entsprechende Verhand­
lungen mit dem Herrn Finanzminister aufzu­
nehmen, inwieweit Uberlegungen angestellt 
werden können, für dieses Gebiet unter ganz 
bestimmten Voraussetzungen gewisse Vorteile 
steuerlicher Art zu konzedieren. 

Präsident: Herr Abgeordneter Schlager. 
Abgeordneter J osef Schlager: Herr Bundes­

kanzler ! Ist also nach Ihren jetzigen Ausfüh­
rungen nach Ahschluß dies,er ganzen Katalogi­
sierung mit konkreten Maßnahmen zu rech­
nen? 

Präsident: Herr Bundeskanzler. 
Bundeskanzler Dr. Kreisky: Ich hoffe, daß 

schon bei der Tagung im Herbst die ersten 
konkreten Vorschläge gemacht werden kön­
nen. 

Sind Sie, Herr Bundeskanzler� bereit, in Präsident: 6. Anfrage: Anfrage des Herrn 
die Regionalplanung Aichfeld-Murboden auch Abgeordneten Dr. Karasek (OVP) an den Herrn 
den angrenzenden und wirtschaftlich schwächer Bundeskanzler. gestellten Bezirk Murau einzubeziehen? 

Präsident: Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Der Bezirk 
Murau wurde ebenfalls in diese Betrachtungen 
einbezogen, wenngleich es sich primär um 
das Gebiet Aichfeld-Murboden handelt, das I 
- wie Sie selber sehr genau wissen - durch 
die vier Städte Fohnsdorf, Judenburg, ZeItweg 
und Knittelfeld abgegrenzt wird. Das ist ein 
Gebiet von ungefähr 60.000 bis 70.000 Men­
schen. Wenn das Gebiet um Murau und der 

997/M 

Warum hat die Bundesregierung die mit 
dem ORF bestehende Vereinbarung über die 
Finanzienmg des Auslandsdienstes der Kurz­
welle im vergangenen Jahr auslaufen lassen 
lmd bisher keine neue Vereinbanmg abge­
schlossen? 

Präsident: Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Herr Abgeord-
neter ! Bei der Frage des Kurzwellendi:enstes 
handelt es sich im wesentlichen darum, inwie-
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Bundeskanzler Dr. Kreislty 
weit die Bundesregierung bereit ist, abermals 
einen Betrag in der Höhe von 30 Millionen 
Schilling - der nicht ausreichen soll, 'so höre 
ich - für diese Sendung-en zur Verfügung 
zu stellen. 

Die Bundesregierung ist ihrerseits bereit, 

10 Millionen Schilling zur Verfügung zu stel­
len . Sie ist bereit, den verbleibenden Betrag 
von 20 Millionen Schilling für eine , wie sie 
glaubt, effektivere Werbung für Osterreich im 
Ausland verwenden zu sollen. 

Präsident: Herr Abgeordneter Dr. Karasek. 

Abgeordneter Dr. Karasek: Herr Bundes­
kanzler! Es ist allgemein bekannt, daß die 
1 0  Millionen Schilling auf keinen Fall aus­
reichen können, um die Stimme Osterreidls 
im Äther sicherzustellen. Soweit ich informiert 
bin, benötigt man schon rein technisch 
28,5 Millionen, damit es in der Kurzwelle 
überhaupt "piep" macht. Erst die restlichen 
1,S Millionen Schilling könnte man dann 
heranziehen, um ein Programm zu finanzieren. 

Muß ich daher aus Ihr,er Anfrage entneh­
men, daß -es darauf angelegt sein wird, es zu 
einem Scheitern der Verhandlungen mit dem 
Rundfunk kommen zu lassen, wenn man nur 

10 Millionen anbietet? 

Präsident: Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Herr Abgeord­

neter!  Es ist auf gar nidlts angelegt, sondern 
es geht darum, einen möglichst effektiven 
Einsatz relativ großer Mittel zu erreichen . 
30 Millionen Schming sind ,sehr viel Geld. 
Es muß daher die Pflicht der Bundesregierung 
sein, erstens zu prüfen, ob die Angaben stim­
men, daß man mit diesem Geld nidlt einmal 
die technischen Aufgaben bewältigen kannj 
dann muß festgestellt werden, welche techni­
schen Aufgaben darunter zu verstehen sindj 
dafür muß ein Beweis erbracht werden. W,ei­
ters muß g,eprüft werden, ob die Stimme 
Dsteneichs auch die richtig,e Stimme ist und 
ob sie überall gehört wird. 

Ich darf Ihnen mitteilen, Herr Abgeordneter, 
daß bei einer Zusammenkunft der Außenhan­
delsstellenleiter Amerikas festgestellt wurde, 
daß di,ese Sendung praktisch wertlos für sie 
ist, weil sie zum Teil technisch nicht ausreicht, 
zum Teil, was das Programm betrifft, offenbar 
nicht die Wünsche erfüllt. 

Ich möchte hinzufügen, daß in der Offent­
lichkeit - wer dieses Gerücht in die Welt 
gesetzt hat, weiß ich nicht - von "wäsch­
körbeweisen" Beschwerden , Forderungen und 
Briefen die Rede war, die beim Rundfunk 
eingelaufen sind. Ich habe um die Ubermitt­
lung der "Wäschkörbe" ersucht. Es hat sich 
herausgestellt, daß es sich keinesfalls um 

Wäschkörhe handelt, sondern um ein Wesent­
liches weniger. Es handelt sich um einen nor­
malen Briefverkehr, den es offenbar für 
Anstalten dieser Art gehen muß, wenn die 
Hörer aufgefordert werden, sich mit ihnen in 
Verbindung zu setzen. 

Es bleiht dabei: Wir würden sehr gerne eine 
sehr effektive Werbung für Osterreich sehen. 
Es ist halt nur so, daß man schauen muß , 
was man mit 30 Millionen Schilling anfängt, 
ob das die effektivste V;erwendung der 30 Mil­
lionen ist. 

Präsident: Herr Abgeordneter Dr. Karasek. 

Abgeordneter Dr. Karasek: Herr Bundes­

kanzler ! Ich weiß nicht, was nadl Ihren Auf­
fassungen die "richtige W,erbung" für Oster­
reich ist. Fest steht, daß die österreichische 
Kurzwelle zusammen 79 Stunden im Tag in 
allen Kontinenten ausstrahlt. Ihnen ist von 
Ihren Auslandsaufenthalten genauso gut, 
glaube ich, wie mir bekannt, daß man Oster­
reich-Nachrichten unmittelbar am Tag oder 
darnach nur auf dem Weg,e der Kurzwelle 
bekommen kann. Das habe ich selbst in New 
York erlebt, daß wir Informationen über die 
Vorgänge in Osterreich am vorhergehenden 
Tag nur auf diese Weise empfangen konnten. 

Ich frage daher: Werden Sie das Risiko in 
Kauf nehmen, daß der Rundfunk g'ezwungen 
ist, allenfalls die Angestellten der Kurzwelle 
zu kündigen, wenn nicht in den nächsten Tagen 
bereits -eine Entscheidung fällt und vor allem 
mittelfristig sichergestellt ist, daß die Kurz­
welle - also etwa auf drei Jahre - g·eführt 
werden kann, damit nicht von Jahr zu Jahr das 
gleiche Spiel um die Existenz der Kurzwelle 
vor sich geht? 

Präsident:  Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Herr Abgeord­

neter! Auf meine eigenen Erfahrungen hin 
angesprochen : Ich habe überall die Erfahrung 
gemacht, daß, wenn ich ,im Ausland war, es 
beinahe unmöglich war, die Kurzwelle zu 
hören. Hier steht also Ihre Erfahrung meiner 
entgegen. Zweitens kann ich sagen, daß ,es in 
der Regel auch deshalb nicht möglich war, 
wichtige Nadlrichten .aus Ostene.ich zu bekom­
men, weil häufig und hauptsächlich Musik und 
anderes ausgesendet wurde, Straßenberichte 
und so weiter. Ich habe auch das Programm 
der letzten Zeit verfolgt. 

Was schließlich den Abbau der Ang-estellten 
betrifft, so möchte ich sagen, daß hier wohl 
Verhandlungen mit der zuständig,en Gewerk­
schaft erforderlich sein werden. Bei einem 
Institut, das Tausende, j a Zehntausende Uber­
stunden zahlt, müßte eine entsprechende Per­
sonalplanung möglich sein, um diese doch sehr 
viel teurere Art der Entlohnung, wie sie durch 
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Bundeskanzler Dr. Kreisky 

Uberstunden erfolgen muß. zu vermeiden, 
indem man die eventuell Freiwerdenden 
zweckmäßig >einsetzt. 

Präsident: Danke, Herr Bundeskanzler. 

Bundesministerium für Finanzen 

Präsident: 7. Anfrage : Anfrage des Herrn 
Abgeordneten Ing. Helbich (OVP) an den 
Herrn Bundesminister für Finanzen. 

967/M 

In welcher Weise wird der Bund das In­
vestitionsprogramm für Ranshofen unter­
stützen? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Androscb: 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Die Frage 
hängt von der Klärung von Vorfragen ab, 
nämlich der Entscheidung über da:s Investi­
tionsprogramm selbst durch die Organe der 
Vereinigten Metallwerke Ranshofen bezie­
hung,swejse der OIAGj diese Entscheidung 
wiederum ist abhängig von >einer für beide 
Teile befriedig'enden Lösung des Stromliefe­
rungsvertr,ag,es. Sobald die,se Entscheidung 
g,etroffen sein wird - und ich hoffe, daß das 
s'ehr bald der Fall ist -, werden die Finan­
zierungsfragen zu klär,en sein, wobei für die 
Eigenmittelfinanzierung das Unternehmen 
selbst beziehungsweise die Finanzierungshol­
ding OIAG zuständig i,st. Allerdings kann ich 
mir vorsteHen, daß für die Fremdmittelfinan­
zierung eine Unterstützung des Bundes durch 
eine Bundeshaftung gewährt wird. Ich habe 
aber immer den Standpunkt vertreten, daß 
hiefür ein Gesamtfinanzierungs- und G esamt­
haftungskonzept für alle Töchter seitens der 
OIAG vorg,elegt werden muß, um die Priori­
täten beurteHen zu können. 

Präsident: Herr Abgeordneter Ing. Helbich.  

Abgeordneter Ing. Helbidt: Herr Minister! 
Sind Sie bereit, falls die OIAG 'eine Wirt­
schaftlichkeitsrechnung vorl,egt und die Inve­
stition vorgenommen werden könnte, eine 
Bundeshaftung bis zu 1 Milliarde Schilling 
positiv ins Auge zu fassen? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Androsch: Das kann ich 
nicht, bevor ich nicht diese Unterlagen gesehen 
habe. Es sind ja die Vorfragen noch nicht ent­
schieden. Ich betone ausdrücklich, daß es nicht 
möglich ist, hier mit den einzelnen Töchtern 
das zu lösen, sondern wenn es die Finanzie­
rungsholding OIAG gibt - und die gibt es -, 
so ist es auch ihre Pflicht, ein Gesamtkonzept 
vorzulegen für die Beurteilung der erforder­
lichen Eigenmittelzufuhren, für die Beurtei­
lung der Haftungen, die ja keine Finanzie-

rungsmittel sind, sondern nur eine Hilfe, 
Finanzierungsmittel zu erhalten, und weil man 
auch den inländischen Fremdmittelbedarf ken­
nen muß, soweit er am Kapitalmarkt gedeckt 
werden soll, weil man den Emissionskalender 
danach einrichten muß. Es ist also unbedingt 
notwendig, daß die OIAG ein solches Gesamt­
konzept vorlegt. 

Präsident: Herr Abgeordneter Ing. Helbich.  

Abgeordneter Ing. Helbicb: Sind Sie bereit, 
wenn die OIAG ein Gesamtkonzept vorlegt, 
einen Grundkapitalienbeitrag zur Erhöhung 
des Kapitals um 400 Millionen zu leisten? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Androseh: Die Eigenmit­
telfinanzierung ist Sache der OIAG. Ich darf 
darauf verweisen, daß der Rechtszustand frü­
her der war, daß es im Rahmen des Bundes­
budgets den Investitionsfonds gegeben hat, 
dem alle Gewinne der verstaatlichten Unter­
nehmungen mit der Maßgabe zugeflossen sind, 
daß zwei Drittel wieder zweckgebunden für 
die Unternehmungen zu verwenden waren, 
während ein Drittel non-affektiert, also in den 
allgemeinen Einnahmentopf gewandert ist. 
Das geschieht nicht mehr. Sämtliche Gewinn­
abfuhren verbleiben der OIAG. Hinzu kommt 
noch, daß mit der Schaffung der OIAG der 
gespaltene Körperschaftsteuersatz zum Tragen 
kommt durch das Prinzip "Schütt aus, hol 
zurück", sodaß der ,Bund sowohl auf der Ein­
nahmenseite verliert, wie er gleichzeitig nicht 
mehr bekommt, sodaß er auf diese Weise 
zweifach zusätzliche Mittel zur Verfügung 
stellt und somit die Eigenmittelentscheidungen 
Sache der OIAG sind. 

Präsident: 8. Anfrage : Anfrage des Herrn 
Abgeordneten .nr. Broesigke (FPO) an den 
Herrn Bundesminister für Finanzen. 

969/M 

Wieviel Mehrertrag an Versicher1.Ulgssteuer 
erwarten Sie durch die Erhöh1.Ulg der Kfz· 
Haftpflichtversicherung ? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Androsch: Die Versiche-
rungssteuer beträgt 7 Prozent der Prämie. Bei 
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung wird 
die notwendig gewordene Prämienerhöhung 
zu einem Mehraufkommen von etwa 50 Mil­
lionen Schilling im Jahre 1972 führen. 

Präsid�nt: Herr Abgeordneter Dr. Broesigke. 

Abgeordneter Dr. Broesigke: Herr Bundes­
ministerl Sehen Sie Möglichkeiten, durch Maß­
nahmen auf dem Gebiet der Versicherungs­
steuer die durch die Prämienerhöhung ,einge­
tretene Erhöhung der Betriebskosten für die 
Kraftfahrzeugbesitzer wettzumachen? 
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Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Androsch: Die Prämien­
erhöhung ist notwendig geworden, um 
bestimmten Grundsätzen Rechnung zu tragen, 
nämlich daß sämtliche Schäden den Geschä­
digten vergütet werden können, daß kein 
Versicherungsnotstand eintritt; das erfordert, 
daß die erforderlichen Mittel dafür in den 
gemeinsamen Topf hineinkommen, die man 
benötigt, um sie wieder herausnehmen zu 
können. Das hat nichts mit der Steuerfrage zu 
tun. Hier ist ein allgemeiner Steuertatbestand 
gegeben, und der hat sich durch diese Not­
wendigkeiten nicht geändert. 

Präsident : Herr Abgeordneter Dr. Broesigke. 

Abgeordneter Dr. Broesigke: Herr Bundes­
minister ! Sicher hat das unmittelbar mit der 
Steuerfrage nichts zu tun. Aber Tatsache ist 
doch, daß der Staat aus der Prämienerhöhung 
einen sehr wesentlichen Vorteil - wie Sie 
errechnet haben, im Betrag von 50 Millionen 
Schilling - zieht. Sind Sie nicht der Auffas­
sung, daß besser als eine Erhöhung des Kraft­
fahrzeugpauschales, die j a  beabsichtigt ist, eine 
Senkung der Versicherungssteuer bei einer 
Versicherung, die ja schließlich eine Pflicht­
versicherung ist, Abhilfe schaffen würde ? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Androsch: Das glaube 
ich nicht, weil bei dem Kraftfahrzeugpauschale 
eine andere Differenzierung gegeben ist. Hier 
handelt es sich um ein Aquivalent für den mit 
dem eigenen Wagen zur Arbeitsstätte fahren­
den Arbeitnehmer. Die Kosten sind hier 
bezüglich der Selbständigengruppe als auch 
innerhalb der Gruppe der Arbeitnehmer unter­
schiedlich. Daher ·erscheint es mir richtiger, 
weil hier auch andere Kostenkategorien 
zusammengefaßt sind, eine differenzierte 
Erhöhung des Kraftfahrzeugpauschales durdl­
zuführen, und zwar differenziert nach der 
Wegstrecke. 

Präsident: 9. Anfrage : Anfrage des Herrn 
Abgeordneten Hietl (OVP) an den Herrn 
Bundesminister für Finanzen. 

968/M 

Auf Grund welcher gesetzlicher Bestim­
ml.lIlgen werden jene Betriebe, die regelmäßig 
vorversteuert haben, für die Verkäufe im 
Jahre 197 1 zur Bezahlung der Weinsteuer 
herangezogen, obwohl die Weinsteuer mit 
31. Dezember 1970 ausgesetzt wurde? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Androsch: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Zur sogenannten Sofort­
versteuerung kam es in der Regel bei solchen 
Betrieben, welche das im § 4 Abs. 2 in Ver­
bindung mit § 7 des Weinsteuergesetzes, 

StGBl. Nr. 125/1919, festgelegte Erfordernis der 
Trennung der Erzeugungsstätte von den Aus­
sdlankräumen nicht erfüllten. Die Abgaben­
behörden haben in solchen Fällen auf Antrag 
des Betriebsinhabers und in dessen Interesse 
die Belassung der Verbindung zwischen 
Erzeugungsstätte und Ausschankräumen unter 
der Bedingung bewilligt, daß die Versteuerung 
der weinsteuerpflichtigen Gegenstände anläß­
lieh der Herstellung erfolgt. Es ist in diesen 
Fällen weinsteuerrechtlich ohne Belang, ob, 
wann, in welchen Mengen und an wen die 
versteuerten Gegenstände abgegeben bezie­
hungsweise verkauft wurden oder werden. 
Solche Bewilligungen zur Sofortversteuerung 
beruhten auf § 8 Z. 1 der Verbraudlsteuer­
novelle 1922 und den hiezu ergangenen 
Anordnungen. 

Soweit Sofortversteuerungen stattgefunden 
haben, handelte es sich um die Einhebung 
von Abgabenschuldigkeiten, die vor dem 
1. 1 .  1 971 fällig geworden sind. Ihre IEin­
hebung wird durch Artikel III des Bundes­
gesetzes BGBL Nr. 367/ 1970, der die Nicht­
erhebung der Weinsteuer im Kalenderjahr 
1971 vorsieht, nicht berührt. Die Verpflichtung 
der Hersteller weinsteuerpflichtiger Gegen­
stände zur Entrichtung der fälligen Wein­
steuerbeträge besteht zu Recht, weil die 
Abgabenverwaltung nach den Bestimmungen 
der Bundesabgabenordnung nicht befugt ist, 
die in Rechtskraft erwachsenen Begünsti­
gungsbescheide abzuändern oder zurück­
zunehmen. 

Präsident: Herr Abgeordneter Hietl. 

Abgeordneter Hietl : Herr Bundesminister! 
Ich verstehe Ihre Ausführungen vollkommen 
für die Zeit, wo die Weinsteuer von einem 
Jahr auf das andere bestand. 

Nun heißt es aber im Artikel III - von dem 
Sie behaupten, er wäre davon nicht beruhrt-, 
daß die Weinsteuer für weinsteuerpflidltige 
Gegenstände, die im Kalenderjahr 1 971 aus 
einer Erzeugungsstätte oder einem Freilager 
weggebracht werden, nicht zu erheben ist. 

Außerdem habe ich am 27. November 1970, 
als die Gesetzesvorlage hier im Hause zur 
Beratung stand, an Sie zwei Fragen gestellt, 
die mir bis heute nicht beantwortet wurden. 
Daraus resultiert meine heutige Anfrage. 

Die Fragen lauteten damals hinsichtlich der 
Abgabenpflichtigen: 

,,1.  Sollen sie die im Rahmen der vielfach 
bezeichneten Rekordernte 1 970 angefallenen 
Weinmengen neuerlich vorversteuern? 

2.  Wird eine Rückerstattung der für Alt­
weinvorräte bereits entrichteten \tVeinsteuer 
zum Zuge kommen?" 
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Hietl 
Mir ist unerklärlich, daß für Weine, die ab 

1971 verkauft werden, bereits 1 970 die Wein­
steuer bezahlt werden mußte, während alle 
übrigen, die kein Freilager haben, keine Wein­
steuer zu bezahlen hatten. 

P:-äsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Androseh: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter ! Die Abgabenverwaltung 
kann sich nur an die gegebene Rechtslage 
halten, die bei den Möglichkeiten der Sofort­
versteuerung eben diesen Weg vorsieht, wäh­
rend die Begünstigungsbestimmung der Nicht­
einhebung erst mit 1 .  Jänner 1 971 in Kraft 
getreten ist. 

Präsident: Herr Abgeordneter Hietl. 

Abgeordneter Hietl: Hier wurde wieder ein­
mal sehr deutlich aufgezeigt, wie mit einer 
sehr raschen Methode - oder nennen wir es 
meinetwegen Husch-pfusch-Methode - Situa­
tionen geschaffen werden, durch die sehr viele 
betroffen worden sind, weil sie in Unkenntnis 
der Lage der Meinung waren, die Weinsteuer 
für die Vorräte nicht bezahlen zu brauchen; 
und jetzt erfolgen Exekutionen, und Stun­
dungen werden abgelehnt. 

Es bleibt hier die Frage aufrecht, wo die 
verfassungsmäßige Gleichstellung aller 
Staatsbürger ist. 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Androsch: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Die verfassungsmäßige 
Gleichstellung betrifft immer denselben Zeit­
raum. Jede steuerliche Begünstigung, die neu 
entsteht, hat zur Folge, daß dieselben Tat­
bestände vor dem Inkrafttretenstermin wo­
möglich eine andere Behandlung erfahren als 
nachher. 

Nehmen Sie nur das Beispiel des Struktur­
verbesserungsgesetzes, das eine Reihe von 
Begünstigungen vorsieht. Wenn ein Unter­
nehmen aber eine solche Maßnahme vor dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens durchgeführt hat, 
so ist es nicht mehr in diesen Genuß 
gekommen. Das ist die Konsequenz eines sol­
chen Inkrafttretenstermins. 

Präsident: 10. Anfrage : Anfrage des Herrn 
Abgeordneten Burger (OVP) an den Herrn 
Bundesminister für Finanzen. 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Androsch: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Das Beispiel Ihres Frak­
tionskollegen einige Fragen vorher zeigt die 
ganze Problematik eines Finanzierungs- und 
Haftungskonzeptes bei den verstaatlichten 
Unternehmungen auf. Wir haben daher immer 
den Standpunkt vertreten, daß es der gesetz­
liche Auftrag der OIAG ist, ein Finanzierungs­
und Haftungskonzept vorzulegen und gleich­
zeitig, wenn die OIAG empfiehlt, für ein 
Tochterunternehmen eine Haftung zu über­
nehmen, mitzuteilen, daß sie das Investitions­
programm approbiert. 

Im gegenständlichen Fall der Alpine ist 
ursprünglich nur geschrieben worden, daß, 
ohne daß das Investitionsprogramm geprüft 
worden ist, eine Bundeshaftung empfohlen 
wird. Es lag also weder die Approbation 
durch das zuständige Organ vor, noch lag 
und liegt ein Finanzierungs- und Haftungs­
konzept vor. Dazu kommt, daß die OIAG 
selbst einen Haftungsrahmen von 2 Milliarden 
Schilling hat, den sie ohneweiters jedenfalls 
zwischenzeitlich zur Verfügung stellen 
könnte. Schließlich ist noch darauf zu ver­
weisen, daß e ine Haftung kein Finanzierungs­
mittel ist, sondern nur allenfalls die Finan­
zierung erleichtert oder sogar verbilligt. 

Daher möchte ich, um diese Frage konkret 
zu beantworten, sagen, daß ein solcher Gesetz­
entwurf in Ausarbeitung ist und, sobald ein 
entsprechendes Konzept der OIAG vorliegt, 
zur Begutachtung verschickt werden wird. Aus 
den angeführten Gründen und wie auch das 
Beispiel Ranshofen zeigt, glaube ich aber, daß 
es notwendig ist, es an die Bedingung einer 
Vorlage eines Finanzierungs- und Haftungs­
konzeptes zu knüpfen. 

PI'äsident: Herr Abgeordneter Burger. 

Abgeordneter Burger: Herr Bundesminister! 
In einer schriftlichen Anfragebeantwortung 
durch den Herrn Bundeskanzler am 20. 12.  1970 
wurde wörtlich festgestellt, daß eine Ver­
zögerung durch das Parlament nicht erfolgen 
werde , nachdem eine Prüfung durch die OIAG 
in bezug auf das Investitionsprogramm erfolgt 
ist. 

Nun erfahre ich aber durch örtliche Erkundi­
gung, daß Herr Dipl . -Ing. Dr. Geist, General-

998JM direktor .  der OIAG, bereits vor sechs Wochen 
Angesichts der Antwort, die mir der Herr dem Bundesministerium für Finanzen eine 

Bundeskanzler am 23. Juni 1 9 7 1  auf meine solche Empfehlung geschickt hat, daß die 
mündliche Anfrag,? i!ll Hohen Haus gege.ben Bundesregierung die Ubernahme der Ausfalls-
hat, und der schnfthchen Beantwortung emer .. . .  
Anfrage Nr. 303/AB durch Bundeskanzler I haftung fur die Alpme machen kann. 
Dr. Kre�s�y vom 2 1 .  Dez.ember 1 970 frage !ch, I Ich frage Sie jetzt, Herr Bundesminister :  
Herr Mmister, wann . mi� der Vorlage emes Was ist die eigentliche Ursache dafür, daß die 
Gesetzes betreffend die Ubernahme der Aus- . 
fallhaftung für einen Kredit der Alpine Montan- lJbernahme der Bundeshaftung mcht 
Gesellschaft gerechnet werden kann. beschlossen wird? 
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Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Andw5ch:  Ich kann nur 
wiederholen, daß es nicht möglich ist, das bei 
einzelnen Töchtern zu machen. Sie haben 
selbst vorhin das Beispiel Ranshofen gehört. 
Heute ist Gesprächspartner des Bundes die 
OIAG, und es ist notwendig, daß die OIAG 
ein Gesamtfinanzierungs- und Gesamt­
haftungskonzept vorlegt. 

Wenn eine Dringlichkeit gegeben sein 
sollte - was meinen Informationen nach auf 
Grund der Abwicklung des Investitions­
programms finanzierungstechnisch nicht der 
Fall ist -, dann hat ja die OIAG autonom 
die Möglichkeit, ihrerseits bis zu 2 Milliarden 
Schilling die Haftung zu übernehmen, wobei 
eine Rückhaftung des Bundes bereits gesetz­
lich gegeben ist. 

Präsident: Herr Abgeordneter Burger. 

Abgeordneter Burger: Herr Bundesminister ! 
Was mich befremdet, ist folgender Tatbestand : 
am 9. 9. 1 970 hat Herr Staatssekretär Veselsky 
anläßlich einer Vollversammlung der Stei­
rischen Arbeiterkammer mitgeteilt, daß die 
Alpine Montan das Investitionsprogramm bis 
zum 20. - also elf Tage später - genehmigt 
erhalten wird. Er hat damals meine Aus­
führungen mit den Worten abgetan : Tun Sie 
sich nichts an, Sie werden am 20. September 
1 970 das Investitionsprogramm in vollem 
Umfang erhalten haben ! 

Herr Bundesministerl Am steirischen Erz­
berg liegen 400.000 Tonnen Feinerz, welche 
wegen Fehlens einer modernen Sinteranlage 
nicht verarbeitet werden können. Die Beleg­
schaft hat für dieses Hin- und Herspielen des 
Balles kein Verständnis mehr. 

Herr Bundesminister ! Sind Sie bereit, trotz 
aller Schwierigkeiten das Investitionspro­
gramm beziehungsweise die Ausfallshaftung 
für die Alpine dennoch bevorzugt zu behan­
deln? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Androsch: Sie haben in 
Ihrer Frage mit aller Deutlichkeit das Problem 
umrissen, weil Sie mich auch gefragt haben, 
ob ich das Investitionsprogramm beschleunigt 
behandeln werde. Ich darf Sie darauf hin­
weisen, daß ich darauf überhaupt keine 
Ingerenz habe. Ich darf auch darauf verweisen, 
daß mit Schreiben vom 8. April dieses Jahres 
der Vorstand der OIAG dem Vorstand der 
Alpine geschrieben hat, daß die Entscheidung, 
ob ein Investitionsprogramm durchgeführt 
werden soll, bei den zuständigen Organen, 
das ist Vorstand und Aufsichtsrat, der Alpine 
liegt. 

Auf die Frage, ob bei der Alpine ein 
Investitionsprogramm durchgeführt wird oder 
nicht, und wenn ja, in welchem Ausmaß, hat 
die Regierung, darauf hat das Finanz­
ministerium, darauf hat der Finanzminister 
keine wie immer geartete Ingerenz. Das bitte 
zur KlarsteIlung. 

Für einen Teilbetrag von nicht ganz einer 
Milliarde Schilling ist im Dezember, glaube 
ich, seitens der OIAG bereits grünes Licht 
gegeben worden; für den Rest verweise ich 
auf den Brief, den Sie sicherlich kennen, 
weil ich die Unterlagen ja dem Zentral­
betriebsrat Ihres Unternehmens zur Verfügung 
gestellt habe. Die OIAG hat mit Schreiben 
vom 8. April dieses Jahres Stellung 
genommen. Die Frage der Entscheidung des 
Investitionsprogramms liegt also nach den mir 
zur Verfügung stehenden Unterlagen beim 
Unternehmen. 

Was nun die Finanzierung anlangt, so liegt 
diese auch beim Unternehmen und bei der 
OIAG. Jetzt geht es nur um die Frage, ob 
eine Bundeshaftung zur Erleichterung der 
Fremdfinanzierung gegeben werden soll. Dazu 
besteht, genauso wie bei Ranshofen, die 
grundsätzliche Bereitschaft des Bundes, aller­
dings sind wir der Meinung, daß das nur im 
Rahmen eines Gesamtfinanzierungs- und Haf­
tungskonzeptes, das die OIAG vorzulegen 
hätte, geschehen kann, und wir erwarten in 
den nächsten Wochen ein solches Gesamt­
finanzierungskonzept. In der Zwischenzeit 
hätte die OIAG die Möglichkeit, aus ihrem 
Rahmen von 2 Milliarden Schilling - und Sie 
sprechen ja nur 1 330 Millionen an - das voll 
abzudecken. 

Diese Möglichkeit hat die OIAG, diese 
Fragen müßten geklärt werden. Sobald diese 
geklärt sind, steht nichts mehr im Wege, das 
in die Begutachtung zu geben. 

Präsident:  Danke, Herr Bundesminister. 

Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft 

Präsident: 1 1 . Anfrage : Anfrage des Herrn 
Abgeordneten Nittel (SPO) an den Herrn 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. 

999/M 
Wie weit sind die Verhandllmgen zwischen 

der Obersten Wasserrechtsbehörde und der 
Gemeinde Wien betreffend die Genehmigung 
zur Wasserentnahme aus der lVlitterndorfer 
Senke (NÖ) gediehen ? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft Dipl. -Ing. Dr. Oskar Weihs: Herr Abge­
ordneter! Der Bewilligungsbescheid ist bereits 
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Bundesminister Dipl.-Ing. Dr.  Weihs 

fertiggestellt worden. Ich werde ihn in den 
nächsten Tagen unterschreiben. 

Präsident: Herr Abgeordneter Nittel. 

Abgeordneter Nittel: Das ist eine erfreu­
liche Mitteilung. Die Gemeinde Wien sieht 
damit ihre j ahrelangen Bemühungen, zusätz­
liche Wassermengen für die Trinkwasser­
versorgung der Wiener Bevölkerung zu 
gewinnen, von Erfolg gekrönt. 

Herr Bundesminister ! Im Zusammenhang 
mit der Polemik um diese j ahrelangen 
Bemühungen wurde auch mehrfach die 
Behauptung aufgestellt, daß eine Wasserent­
nahme aus diesem Bereich zum Schaden der 
Bevölkerung sei. 

Ich richte deshalb die konkrete Frage an 
Sie : Ist zu erwarten, daß eine Wasser­
entnahme im Rahmen des zu erteilenden 
Konsenses ein Schaden oder ein Nachteil für 
Bevölkerung und Betriebe dieses Gebietes 
sein wird? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dipl . -Ing. Dr. Weihs: Im 
Bescheid wird ausgedrückt, daß auf diese Vor­
aussetzungen Rücksicht genommen wird, und 
diese Voraussetzungen sind auch im Bescheid 
sichergestellt. 

Ich habe mir die Aufgliederung der 300 Mil­
lionen näher angeschaut und mußte fest­
stellen, daß die Fortsetzung des Wegebaues 
und so weiter vorgesehen ist, daß also für 
den Telephonausbau nur ein ganz geringer 
Betrag übrigbleiben würde. Das war mit die 
Ursache meiner Anfrage. 

Ich möchte damit folgendes sagen: Von 
1 00 ländlichen Haushalten besitzen erst vier 
einen Telephonanschluß. Ein solcher Telephon­
anschluß kostet auf Grund der großen Streu­
siedlungen im einzelnen oft bis zu 50.000 S. 
Es wären daher sehr große und beträchtliche 
Beträge notwendig, um dieses für den länd­
lichen Raum so wichtige Problem einer Lösung 
zuzuführen. 

Sie geben also selbst zu, daß Sie noch 
keinen Lösungsvorschlag für diese für den 
ländlichen Raum so wichtige Frage haben. 

Präsident: Ich vermisse die Frage. Aber 
bitte, wenn der Herr Bundesminister ant­
worten will. 

Abgeordneter Neumann: Meine Frage lautet 
konkret : Wie schaut der Lösungsvorschlag des 
Herrn Landwirtschaftsministers für den Aus­
bau des Telephonnetzes im ländlichen Raum 
zu finanziell tragbaren Bedingungen aus? 

Präsident: Herr Bundesminister. 
Präsident: 1 2. Anfrage : Anfrage des Herrn 

Abgeordneten Neumann (OVP) an den Herrn Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weihs: Herr 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Abgeordneter! Für die Äußerung der Presse, 
daß 50.000 Telephonanschlüsse zu bauen sind, 
bin ich nicht verantwortlich. Ich habe über-
haupt keine Zahl genannt. Die Herren, die 

lOOO/M 
Welche konkreten Vorarbeiten haben Sie, �err Minister, für die 50.000 Telephonanschlüsse damals bei dieser internationalen Konferenz 

1m Rahmen des von Ihnen erwähnten Berg- anwesend waren, können dies bestätigen. 
bauern-Sonderprogramms geleistet ? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weihs: Herr 
Abgeordneter ! Ich habe im Rahmen des Berg­
bauern-Sonderprogramms nie von 50.000 Tele­
phonanschlüssen gesprochen. Ich weiß nicht, 
woher Sie diese Ziffer haben. Infolgedessen 
ist es auch nicht möglich, für 50.000 Telephon­
anschlüsse die entsprechenden Vorarbeiten zu 
leisten. 

Präsident: Herr Abgeordneter Neumann. 

Abgeordneter Neumann: Der Presse war 
vor 14 Tagen zu entnehmen, daß der Herr 
Landwirtschaftsminister in einer Konferenz 
über ein solches Bergbauern-Sonderprogramm 
berichtet hat, für das insgesamt, wie wir der 
Presse entnehmen konnten, 300 Millionen aus­
geworfen werden sollen. Es wurde dann 
weiter gesagt, daß im Rahmen dieses Pro­
gramms 50.000 Telephonanschlüsse finanziert 
werden sollen. 

Ich habe im Rahmen dieses Programms für 
die Infrastruktur für die nächsten fünf Jahre 
j ährlich 1 20 Millionen Schilling vorgesehen, 
worin auch Telephonanschlüsse enthalten sind. 

Aber, Herr Abgeordneter, es wäre ohne 
weiteres möglich, für die Errichtung von 
Fernsprechanschlüssen für landwirtschaftliche 
Betriebe im Rahmen von freiwilligen Tele­
phongemeinschaften die Gewährung von 
Agrarinvestitionskrediten zu beanspruchen. 

Präsident: Herr Abgeordneter Neumann. 

Abgeordneter Neumann: Ich möchte noch 
einmal feststellen, daß diese 1 20 Millionen, 
die j ährlich im Rahmen eines Bergbauern­
Sonderprogramms, wie Sie j etzt sagten, aus­
geworfen werden sollen, und im konkreten 
die Gewährung , eines AlK für Telephon­
anschlüsse völlig unzureichend sind, um dieses 
wichtige Problem, das, wie ich bereits sagte, 
ein finanzielles Problem ist, einer Lösung 
zuzuführen. 
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Neumann 
Ich muß weiters feststellen, daß die finan­

ziellen Voraussetzungen im ländlichen Raum, 
solche wichtige Investitionen in Angrifi zu 
nehmen, gerade während Ihrer Ministerschaft 
nicht verbessert, sondern verschlechtert 
wurden. Ich verweise hier auf die enorme 
Erhöhung des Dieselölpreises, ich verweise 
auf die allgemeine hohe Teuerung, ich ver­
weise auf das allgemeine Sinken des Vieh-, 
Holz- und Schweinepreises, das gerade den 
bergbäuerlidlen Raum, für den Sie dieses 
Sonderprogramm durchführen wollen, sehr 
hart trifft. 

Im Hinblick auf die Größe dieses Problems 
der Telephonanschlüsse im ländlichen Raum 
und die Tatsache, daß die Regierung - wie 
Sie selbst eben zugegeben haben - hier 
untätig zusieht, hat die Osterreichische Volks­
partei Ende Mai einen Initiativantrag ein­
gebracht (Abg. W e i k h a r t : Warum haben 
Sie das nicht früher gemacht?) betreffend For­
cierung des Telephonausbaues im ländlichen 
Raum zu finanziell tragbaren Bedingungen. 
Dieser Initiativantrag sieht vor, daß solche 
Anschlußwerber, die mehr als 3000 S pro 
Anschluß zu bezahlen haben, öffentliche Zu­
schüsse bekommen und daß für diesen Zwedc 
1 0  Prozent der Telephongebühreneinnahmen 
verwendet werden sollen. Auf diese Art 
werden nach den ersten Berechnungen dieser 
wichtigen Sache jährlich an die 500 Millionen 
zugeführt werden können. 

Werden Sie, Herr Minister, darauf ein­
wirken, daß dieser OVP-Initiativantrag, der 
dieses wichtige Problem auch finanziell lösen 
würde, die Zustimmung Ihrer Fraktions­
kollegen findet? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weihs: Herr 
Abgeordneter !  Ich möchte vorerst feststellen, 
daß das Dieselöl nichts mit Telephon­
anschlüssen zu tun hat, sondern diese bekannt­
lich mit Strom betrieben werden. (Abg. 
N e u  m a n  n: Im finanziellen Zusammenhang!) 

Zur zweiten Frage : Wenn bisher auf diesem 
Sektor schon Vorarbeiten geleistet worden 
wären, wäre ich viel leichter in der Lage 
gewesen, die Telephonanschlüsse etwas for­
cierter weiterzuführen. Ich muß erst von 
meinem Ressort aus die entsprechenden 
Unterlagen erarbeiten, die nicht vorhanden 
sind. 

Ich habe schon erwähnt, daß es Möglich­
keiten gibt, jetzt einen rascheren Ausbau von 
Telephonanschlüssen vorzunehmen, und zwar 
a) durch das Bergbauern-Sonderprogramm und 
b) durch die Inanspruchnahme von Agrar­
investitionskrediten. 

Präsident: Danke, Herr Bundesminister. 

Bundesministerium für Verkehr 

Präsident: 1 3 . Anfrage : Anfrage des Herrn 
Abgeordneten Troll (SPO) an den Herrn 
Bundesminister für Verkehr. 

930/M 

Welche luftfahrtrechtlichen Vor-oder Nachteile 
bringt der in Verhandlung stehende Koopera­
tionsvertrag AUA-Swissair für die AUA ? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister für Verkehr Frühbauer: 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter ! Grundsätz­
lich möchte ich feststellen, daß das Ziel der 
Kooperationsverträge bei Luftfahrtgesellschaf­
ten darin liegt, durch gemeinsame Ausnützung 
der Betriebsmittel und der Betriebsvoraus­
setzungen die Betriebskosten zu senken. Durch 
eine solche Konzentration der kooperierenden 
Unternehmungen ist es möglich, die zur Ver­
fügung stehende Flottenkapazität zu vergrö­
ßern und dadurch bisher eingeräumte, aber 
noch nicht ausgenützte Verkehrsrechte aus­
zunützen. Das führt in der weiteren Folge 
zu einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens, 
die das Einzelunternehmen nicht hätte errei­
chen können. Das ist der Vorteil. 

Ein eventueller Nachteil könnte eintreten, 
wenn bei einer solchen Zusammenarbeit die 
im internationalen Luftverkehr geforderte 
Eigenverantwortlichkeit der in Betradlt 
kommenden Luftbeförderungsunternehmen 
nicht gewahrt bleiben würde, weil dadurch 
Verkehrsrernte, die nach langwierigen bila­
teralen Verhandlungen zugestanden wurden, 
von den Vertragspartnern widerrufen werden 
könnten. 

Präsident: Herr Abgeordneter Troll. 

Abgeordneter Troll: Herr Bundesminister ! 
Wird im Zusammenhang mit den Koopera­
tionsverhandlungen eine Form der Ko­
operation gefunden, die der AUA die Eigen­
ständigkeit beläßt, oder wird die AUA der 
Swissair total untergeordnet? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Frühbauer: Bei den Gesprä­
chen über einen künftigen Zusammenarbeits­
vertrag zwischen Austrian Airlines und 
Swissair ist selbstverständlich auf den Um­
stand Bedacht zu nehmen, daß die effektive 
Kontrolle über unsere Geräte den Austrian 
Airlines gewahrt bleibt. 

Präsident: 1 4. Anfrage : Anfrage des Herrn 
Abgeordneten Dr. Halder (OVP) an den Herrn 
Bundesminister für Verkehr. 
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976JM plankonferenzen und auch bei der Verkehrs-
Welche Umstände waren maßgebend, die tagung geschieht, auf eventuelle Anregungen 

Abfahrtszeit des TS-Zuges "Tirolerland" ab und Wünsche der Diskussion wieder eingehen Innsbruck in Richtung Wien von bisher 6.50 und diese behandeln. auf 9.38 Uhr zu verlegen ? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Frühbauer: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter !  Der Städteschnellzug 
"Tirolerland" ,  der am 28. September 1 969 ein­
geführt wurde, sollte als Entlastungszug für 
den Städteschnellzug "Bodensee" geführt 
werden, weil der Städte schnellzug "Bodensee" 
sehr überbelastet ist und oftmals auch doppelt 
geführt werden muß. 

Um diesen Zweck der Entlastung zu 
erreichen, wäre es notwendig gewesen, ihn 
lagemäßig so zu bringen, daß er ungefähr mit 
den Abfahrtszeiten des "Bodensee" in Inns­
bruck korrespondiert. Ungeachtet dieser 
Erkenntnis der Osterreichischen Bundesbahnen 
wurde aber bei der Einführung dem Ersuchen 
der Verkehrsinteressenten aus Innsbruck und 
aus dem Tiroler Raum Rechnung getragen und 
die Abfahrt so früh festgelegt, daß es eine 
Tagesverbindung wird, wodurch der Zweck 
der Entlastung nicht erreicht wurde. Deshalb 
ist j etzt eine Änderung der Abfahrtszeit vor­
genommen worden. 

Präsident: Herr Abgeordneter Dr. Halder. 

Abgeordneter Dr. Halder: Herr Bundes­
minister !  Sie wissen vielleicht, daß es nun­
mehr, da der Zug auf später verlegt worden 
ist, sodaß er erst Mitte Nachmittag in Wien 
ankommt, von vielen Tirolern bedauert wird, 
daß der Zug nicht mehr so wie bisher um 
6.50 Uhr abfährt und um etwa 12 Uhr in 
Wien ankommt. 

Da dies bedauert wird, frage ich Sie, ob Sie 
nicht doch eine Möglichkeit sehen, die Vor­
verlegung des Zuges auf die Zeit so wie 
bisher zu bewerkstelligen und allenfalls die 
zuständigen Interessenvertretungen, Behörden 
und Träger des Fremdenverkehrs - ich denke 
hier an die Reisebüros - zu befragen. Es 
scheint nämlich so zu sein, daß man etwas, das 
man hat, vielleicht nicht schätzt, sondern es 
erst dann schätzen lernt , wenn man es nicht 
mehr hat. 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Frühbauer: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter !  Die bisherigen Erfahrun­
gen mit der Verlegung haben sich äußerst 
positiv ausgewirkt. Es gibt eine entsprechende 
Frequenzsteigerung und auch den angestreb­
ten Entlastungseffekt. Aber selbstverständlich 
werden die Osterreichischen Bundesbahnen, 
so wie das allj ährlich im Rahmen ihrer Fahr-

Präsident: Herr Abgeordneter Dr. Halder. 

Abgeordneter Dr. Halder: Herr Bundes­
minister !  Es gibt zwei D-Züge und zwei Trieb­
wagen-Schnellzüge, die, aus Innsbruck 
kommend, in der Zeit zwischen 1 4.35 Uhr 
und 15 .55 Uhr in Wien ankommen ; also inner­
halb eines Zeitraumes von 1 Stunde und 
20 Minuten. Der früheste Zug kommt um 
14 .35 Uhr an. Bis man den Zielpunkt in Wien 
erreichen kann, ist es bestimmt schon später 
als 15 Uhr. Die Büros und die Ämter schließen 
normalerweise bereits um 16 Uhr. Wenn man 
also bei Tag in Innsbruck abfahren will, kann 
man daher praktisch in Wien kaum mehr 
etwas erledigen. 

Ich frage Sie, Herr Bundesminister, daher : 
Sind alle diese vier Züge hinreichend frequen­
tiert : der eine Innsbrud{ ab 5.32 Uhr - Wien 
an 1 4.35 Uhr ; der andere Innsbruck ab 
7.08 Uhr - Wien an 1 4.40 Uhr - also 
5 Minuten später -; der dritte Zug, ein Trieb­
wagen-Schnellzug, Innsbruck ab 9.38 Uhr -
Wien an 15.05 Uhr ; der vierte Zug, ein Trieb­
wagen-Schnellzug, Innsbruck ab 10.25 Uhr -
V'lien an 1 5 .55 Uhr? Sind alle vier Züge hin­
reichend frequentiert, sodaß man vom Stand­
punkt des Unternehmens Osterreichische 
Bundesbahnen sagen kann, sie seien wirt­
schaftlich? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Frühbauer: Der "Tiroler­
land",  dessen vorherige Abfahrtszeit um zirka 
6.50 Uhr Ihren Auffassungen entsprochen hat, 
war auf Grund seiner Abfahrtszeit nur bis zu 
50 Prozent ausgelastet, während der "Boden­
see" - trotz Führung an 74 Tagen in zwei 
Teilen - an weiteren 2 1 6  Tagen ab Innsbruck 
sehr stark überfrequentiert war, was oftmals 
zu Beschwerden Anlaß gegeben hat. Das 
Reisebedürfnis ist scheinbar - auch aus 
dem Innsbrucker Raum nicht auf 
einen Frühzug gerichtet, sondern auf einen 
Zug, der die Landeshauptstadt faktisch 
erst um ungefähr 9 Uhr verläßt. Daher ist 
seitens der Unternehmensleitung der OBB 
dieser Versuch mit dem Fahrplan 1 97 1  gemacht 
worden. Man wird aus der Entwicklung des 
Zuges bei dieser Abfahrtszeit sehen, ob damit 
den Bedürfnissen entsprochen wurde oder 
nicht. 

Präsident: 15 .  Anfrage : Anfrage des Herrn 
Abgeordneten losef Schlager (SPO) an den 
Herrn Bundesminister für Verkehr. 
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991/M ,. Bundesminister Frühbauer: Sehr geehrter 
Da aus �eit��gsna�hr�chten zu entnehmen Herr Abgeordneter ! Uber meinen Auftrag 

w.ar, daß die
. 

Osterrewhlschen Blmdesbahnen \ wurde schon im Vorjahr bei den Osterreichi-
mcht haftpfhchtversichert sind, frage ich, I , .  . . 

welche Erwäglmgen für diese Nichtversichenmg sch�n Bun�esbann�n eme �ea�tenkommlsslOn 
maßgebend sind. gebIldet, aeren ZIel es 1st, 1m Zusammen­

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Frühbauer: Herr Abgeord­
neter ! Gemäß einem Erlaß des Bundes­
ministeriums für Finanzen aus dem Jahre 1946 

in der Fassung vom 26. 6. 1 947 ist für den 
Bereio'1 der staatlichen Verwaltung der Grund­
satz der Nichtversicherung festgelegt. Bei der 
außerordentlich großen Zahl der Einzelfälle, 
die für eine Versicherung in Betracht kommen, 
wären die zu zahlenden Prämien in ihrer 
Gesamtheit erfahrungsgemäß wesentlich 
höher als die aus den Schadensfällen zu 
erwartende finanzielle Belastung. Es ist daher 
nur in jenen Fällen eine Haftpflichtversiche­
rung abgeschlossen, bei denen die Kosten 
nicht durch das Unternehmen, sondern durch 
Dberwälzung von einem Dritten getragen 
werden. 

Vvas das Kraftfahrzeuggesetz betrifft, erfolgt 
eine unterschiedliche Handhabung. Einerseits 
hat die Post- und Telegraphenverwaltung 
einen Rahmenvertrag für die Haftpflicht­
versicherung abgeschlossen, während die 
Osterreichischen Bundesbahnen auch hier die 
Schadensfälle aus eigenen Mitteln tragen. 

Präsident: Herr Abgeordneter Schlager. 

Abgeordneter J osef Schlage!': Herr Bundes­
minister !  Werden für jenen Teil ,  wo die 
Bundesbahnen die Kosten selber tragen, die 
Richtlinien für die Schadenvergütungen auf 
der Ebene der Versicherungen angewendet, 
oder sind eigene Richtlinien für Schaden­
vergütungen vorhanden? 

Präsident : Herr Bundesminister. 

Bundesminister Frühbauer: Die Osterreichi­
schen Bundesbahnen behandeln die einzelnen 
auftretenden Schadensfälle jeweils im Zivil­
rechtsverfahren, wobei im grundsätzlichen die 
gleichen Regeln gelten, wie sie auch bei den 
übrigen Versicherungsnehmern in der Haft­
pflichtversicherung angewendet werden. 

Präsident: 1 6. Anfrage : Anfrage des Herrn 
Abgeordneten Dr. Bauer (OVP) an den Herrn 
Bundesminister für Verkehr. 

wirken mit den Vertretern der Gemeinde 
Wien und erstrebenswert künftig auch mit 
Vertretern des Landes Niederösterreich Vor­
arbeiten für die Errichtung eines Verkehrs­
verbundes zu leisten. Ich habe ergänzend zu 
diesem Zweck auch den Herrn Bürgermeister 
von Wien und den Herrn Landeshauptmann 
von Niederösterreich schriftlich ersucht, 
diesen Vorarbeiten der Beamtenkommission 
ihre Unterstützung angedeihen zu lassen. 

Präsident: Herr Abgeordneter Dr. Bauer. 

Abgeordneter Dr. Bauer: Herr Bundes­
minister!  Wären Sie bereit, dem Hause über 
den Stand der Vorarbeiten Auskunft zu 
geben? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Frühbauer: Selbstverständ­
lich bin ich gerne bereit, darüber Auskunft 
zu geben. Nach dem mir bisher Bekannten 
sieht es zurzeit so aus, daß faktisch nur Vor­
arbeiten geleistet werden, um einmal eine 
Abstimmung zu bekommen, welche Möglich­
keiten überhaupt gegeben sind und welche 
Bereitschaft seitens der beteiligten Unter­
nehmungen zu einem solchen Verkehrsver­
bund Voraussetzung für den Abschluß von 
Verträgen sein könnte. 

Präsident: Danke, Herr Bundesministe:r. 

Die 60 Minuten der Fragestunde sind abge­
laufen. Die Fragestunde ist beendet. 

Einlauf und Zuweisungen 

Präsident : Den in der letzten Sitzung ein­
gebrachten Antrag 85tA der Abgeordneten 
Benya und Genossen betreffend Novellierung 
des Einkommensteuergesetzes 1 967 weise ich 
dem Finanz- und Budgetausschuß zu. 

Die seit der letzten Haussitzung eingelang­
ten Anfragebeantwortungen sind den Anfrage­
steIlem zugegangen. Diese Anfragebeantwor­
tungen wurden auch vervielfältigt und an alle 
Abgeordneten verteilt. 

Ich gebe bekannt, daß folgende Regierungs­
vorlagen eingelangt sind : 

Bundesgesetz, mit dem das JournaIisten­
gesetz geändert wird (530 der Beilagen) , und 

lOOl/M Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
Werden in Ihrem Ressort Vorarbeiten für über die Presse geändert wird (Pressegesetz­

die Einbeziehung aller innerstädtischen Bahn- novelle 1 97 1 )  (531 der Beilagen) . 
linien in den Einheitstarif der Wiener Verkehrs­
betriebe durchgeführt ? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Diese Regierungsvorlagen werde ich gemäß 
§ 41 Abs. 4 der Geschäftsordnung in der näch­

, sten Sitzung zuweisen. 
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Den eingelangten Bericht der Bundesregie­
rung zu den Entschließungen des National­
rates betreffend Heilfürsorgemaßnahmen an 
Ehegattin und Kindern des Versicherten (III-
62 der Beilagen) weise ich dem Ausschuß für 
soziale Verwaltung zu. 

Einvernehmlich schlage ich vor, die heutige 
Tagesordnung um folgende Punkte zu ergän­
zen : 

Bericht des Justizausschusses über die Regie­
rungsvorlage ( 135 der Beilagen) : Bundes­
gesetz, mit dem das Gutsangestelltengesetz 
neuerlich geändert wird (52 1 der Beilagen) , 

Bericht des Unterrichtsausschusses über die 
Regierungsvorlage (244 der Beilagen) : Bun­
desgesetz über geisteswissenschaftliche und 
naturwissenschaftliche Studienrichtungen 
(463 der Beilagen) , 

Bericht des Unterrichtsausschusses über die 
Regierungsvorlage (445 der Beilagen) : Bun­
desgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
technische Studienrichtungen geändert wird, 
und über die Regierungsvorlage (457 der Bei­
lagen) : Bundesgesetz, mit dem das Bundes­
gesetz über technische Studienrichtungen 
geändert wird (5 1 6  der Beilagen) , 

Bericht des Unterrichtsausschusses über die 
Regierungsvorlage (258 der Beilagen) : Bundes­
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über mon­
tanistische Studienrichtungen abgeändert 
wird, und über die Regierungsvorlage (446 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Bundes­
gesetz über montanistische Studienrichtungen 
geändert wird (5 1 7  der Beilagen) , 

Bericht des Unterrichtsausschusses über die 
Regierungsvorlage (447 der Beilagen) : Bundes­
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über Stu­
dienrichtungen der Bodenkultur geändert wird 
(5 18  der Beilagen) , 

Bericht des Justizausschusses über die 
Regierungsvorlage (27 1 der Beilagen) : Abkom­
men zwischen der Republik Osterreich und der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
betreffend das Verfahren in bürgerlichen 
Rechtssachen (525 der Beilagen), 

Bericht des Justizausschusses über die 
Regierungsvorlage (282 der Beilagen) : Euro­
päisches Ubereinkommen betreffend Aus­
künfte über ausländisches Recht (526 der Bei­
lagen) , 

Bericht des Justizausschusses betreffend den 
vom Bundesminister für Justiz vorgelegten 
Tätigkeitsbericht (III-53 der Beilagen) des 
Obersten Gerichtshofes für das Jahr 1 969 
(527 der Beilagen) , 

Bericht des Justizausschusses betreffend den 
Bericht des Bundesministers für Justiz (Ill-
61  der Beilagen) über die bedingte Entlassung 
von Strafgefangenen aus der Strafhaft für das 
Jahr 1 969 (528 der Beilagen) und 

Bericht des Unterrichtsausschusses über den 
Antrag 73/A (II- 125 1  der Beilagen) der Abge­
ordneten Luptowits, Machunze und Genossen 
betreffend die Novellierung des Bundesgeset­
zes vom 27. Juni 1969 über die Bereinigung 
der Eigentumsverhältnisse des im Gewahr­
sam des Bundesdenkmalamtes befindlichen 
Kunst- und Kulturgutes, BGBL Nr. 294/ 1 969 
(5 1 9  der Beilagen) . 

Ich bitte nun j ene Damen und Herren, die 
dieser Ergänzung ihre Zustimmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist 
einstimmig angenommen, also die erforder­
liche Zweidrittelmehrheit gesichert. 

Ferner schlage ich vor, die Tagesordnung in 
der Weise umzureihen, wie sie bereits im 
Aviso vom 28. Juni allen Abgeordneten zuge­
gangen ist. - Kein Einwand. Dann ist das so 
g-enehmigt. 

Bericht des Justizausschusses über die Regie- Weiters ist mir der Vorschlag zugegang-en, 
rungsvorlage (433 der Beilagen) : Richterdienst- die Debatte über die Punkte 1 und 2 und dann 
gesetz-Novelle 1 971  (522 der Beilagen) . über die Punkt-e 1 0  bis -einschließlich 1 3  der 

Beridü des lustizausschusses über die 
Regierungsvorlage (420 der Beilagen) : Bundes­
gesetz, mit dem die Zivilprozeßordnung und 
das Arbeitsgerichtsgesetz geändert werden 
(523 der Beilagen) , 

Bericht des Justizausschusses über die 
Regierungsvorlage ( 1 31  der Beilagen) : Proto­
koll zur Abänderung des am 1 4. Juli 1961  
in Wien unterzeichneten Vertrages zwischen 
der Republik Osterreich und dem Vereinigten 
Königreich von Großbritannien und Nord­
irland über die gegenseitige Anerkennung und 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in 
Zivil- und Handelssachen (524 der Beilagen) , 

heutigen Tagesordnung jeweils unter einem 
abzuführen. 

Bei den Punkten 1 und 2 handelt es sich um 
di,e Novellierung 

des Angestelltengesetzes und 

des Gutsangestelltengesetz·es, 

bei den Punkten 1 0  bis 13 um 

-ein Bundesgesetz über geilstswissenschaft­
liehe und naturwissenschaftliche Studienrich­
tung-en, 

ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesg-esetz 
über technische Studien richtungen g-eändert 
wird, 
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Präsident 
ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 

über montanistische Studienrichtungen geän­
dert wird, und 

ein Bundesges·etz, mit dem d.as Bundesgesetz 
über Studiemichtungen der Bodenkultur geän­
dert wird. 

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
werden j eweils zuerst die Berichter'statter 
berichten, dann wird die Debatte gemeinsam 
abgeführt, und es wird wieder getrennt abge­
stimmt. - Kein Einwand. Ist so genehmigt. 

1. Punkt: Bericht des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (134 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem das Angestellten­
gesetz neuerlich geändert wird (520 der Bei-

lagen) 

2. Punkt: Bericht des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage ( 135 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem das Gutsangestellten­
gesetz neuerlich geändert wird (521 der Bei-

lagen) 

Präsident: Wir gehen in die Tagesordnung 
ein und gelangen zu den Punkten 1 und 2,  
über die beschlossen wurde, die Debatte unter 
einem abzuführen. 

Es sind dies die Berichte des Justizaus­
schusses über 

die neuerliche Änderung des Angestellten­
gesetzes und 

die neuerliche Änderung des Gutsangestell­
tengesetzes. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 
Ströer. Ich bitte um die Berichte. 

Berichterstatter Slröer: Herr Präsident ! 
Meine Damen und Herren! Im Auftrag des 
Justizausschusses berichte ich zunächst über 
die neuerliche Änderung des Angestellten­
gesetzes. 

Im Angestelltenges,etz ist nach einer 
bestimmten Dauer des Dienstverhältnisses ein 
Abfertigungsanspruch für den Fall der Auf­
lösung des Dienstverhältnisses vorgesehen. 

Dieser Anspruch wird jedoch dann ausge­
schlossen, wenn der Dienstnehmer das Dienst­
verhältnis selbst kündigt. Dies gilt auch dann, 
wenn der Di,enstnehmer kündigt, um eine Pen­
sion nach dem ASVG erlangen zu können. 

Der vorlieg'ende Gesetzentwurf sieht nun­
mehr vor, daß dem Dienstnehmer ein Abfer­
tigungsanspruch auch dann gebührt, wenn er 
selbst bei Vollendung des 65. Lebens­
jahres bei Männern bzw. des 60 . Lebens­
jahres bei Frauen kündigt. Ferner soll weib­
lichen Dienstnehmern auch dann eine Abferti­
gung gebühren, wenn sie nach der Geburt 

eines Kindes kündigen. Diese Regelung soll 
es Dienstnehmerinnen ermöglichen, das 
Dienstverhältnis zugunsten ihrer Familien auf­
zugeben, ohne dadurch auf die Abfertigung 
verzichten zu müssen. 

Der Justizausschuß hat in seinen Sitzungen 
am 4. und 19. November sowie am 4. Dezem­
ber 1970 eine Generaldebatte durchgeführt, in 
der die Abgeordneten Skritek, Dr. Mussil, Dok­
tor Marga Hubinek, Dr. Hauser, Dr. Kohl­
maier, Pansi, Herta Winkler, Kern, Maria 
Metzker, Thalhammer, Egg, Dr. Blenk, Doktor 
Kotzina, Dr. Gruber und Dr. Kranzlmayr sowie 
der Bundesminister für Justiz Dr. Broda und 
der Ausschußobmann Abgeordneter Zeillinger 
sprachen. 

In der Spezialdebatte, welche in der Sitzung 
des Justizausschusses vom 25. Juni 1 97 1  durch­
geführt wurde, ergriffen die Abg·eordneten 
Dr. Hauser, Dr. Mussil, Dr. Bauer, Blecha und 
Skritek sowie der Bundesminister für Justiz 
Dr. Broda und der Ausschußobmann Abgeord­
neter Zeillinger das Wort. 

Im Verlauf'e dieser Debatte wurde von den 
Abgeordneten Dr. Mussil, Ur. Bauer, Skritek, 
Dr. Reinhart und Genossen ein Abänderungs­
antrag zur Regierungsvorlage vorgelegt. Wei­
ters wurde vom Abg·eordneten Z,eilling,er ein 
Abänderungsantrag und ein Entschließungs­
antrag ,eingebracht 

Bei der Abstimmung wurde der Geset�ent­
wurf unter Berücksichtigung des erwähnten 
gemeinsamen Abänderungsantrag,es mit Stim­
menmehrheit angenommen. Der Abänderungs­
antrag und Entschließungsantrag des Abge­
ordneten Zeillinger verfielen der Ablehnung. 

Im Namen des Justizausschusses stelle ich 
somit den A n  t r a g, der Nationalr.at wolle 
dem dem Ausschußbericht angeschlossenen 
Gesetzentwmf die verfassungsmäßige Zustim­
mung erteilen. 

Ebenfalls im Auftrag des Justizausschusses 
beantrage ich, falls Wortmeldungen vorliegen, 
General- und SpezialdebaHe unter einem 
abzuführen. 

Und nun berichte ich über die Regierungs­
vorlage ( 1 35 der Beilagen) : Bundesgesetz, mit 
dem das Gutsangestellteng·e,setz neuerlich 
geändert wird. 

Im Gutsangestelltengesetz ist nach einer 
bestimmten Dauer des Dienstverhältniss·es ein 
Abfertigungsanspruch für den Fall der Auf­
lösung des Dienstverhältnisses vorgesehen. 

Dieser Anspruch wird j edoch dann ausg·e­
schloSosen, wenn der Di,enstnehmer das Dienst­
verhältnis selbst kündigt. Dies gilt auch dann, 
wenn der Dienstnehmer kündigt, um eine Pen­
sion nach dem ASVG erlangen zu können. 

257 
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Ströer 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht nun­
mehr vor, daß dem Dienstnehmer ein Abfer­
tigungsanspruch auch dann gebührt, wenn er 
'selbst frühestens s'echs Monate vor Vollendung 
dBs 65. Lebensj ahres bei Männern beziehungs­
weise des 60. LebensJahres bei Frauen kün­
digt. Ferner soll weiblichen Dienstnehmern 
auch dann ,eine Abfertigung g·ebühren, wenn 
si'e nach der Geburt eines Kindes kündigen. 
Diese Regelung soll es Dienstnehmerinnen 
ermöglichen, da,s Di,enstverhältni,s zugunsten 
ihrer FamiHen aufzugeben, ohne dadurch auf 
die Abfertigung verzichten zu müssen. 

Der Justizausschuß hat in seinen Sitzungen 
am 4. und 1 9. November sowie am 4. Dezem­
ber 1 970 eine Generaldebatte durchgeführt, in 
der die Abgeordneten Skritek, Dr. Mussil, 
Dr. Marga Hubinek, Dr. Hauser, Dr. Kohl­
maj'er, Pansi, Herta Winkler, Kern, Maria 
Metzker, Thalhammer, Egg, Dr. BIenk, Doktor 
Kotzina, Dr. Gruber und Dr. Kranzlmayr 'Sowie 
der Bundesminister für Justiz Dr. Broda und 
der Ausschußobmann Abgeordneter Z.eillinger 
sprachen. 

In der Spezialdebatte, welche in der Sitzung 
des Justizausschus'ses vom 25. Juni 1 97 1  
durchgeführt wurde, ergriff'en die Abg,eord­
neten Dr. Hauser, Dr. Mussil, Dr. Bauer, Blecha 
und Skritek sowie der Bundesminister für 
Justiz Dr. Broda und der Aus'schußobmann 
Abg,eordneter Zeillinger das Wort. 

Im Verlaufe dieser Debatte wurde von den 
Abgeordneten Dr. Mussil, Dr. Bauer, Skr.itek, 
Dr. Reinhart und Genossen ein Abänderungs­
antrag zur Regierungsvorlage vorg,elegt. Wei­
ters wurde vorn Abg.eordneten Zeillinger ein 
Abänderungs antrag eingebracht. 

Bei der Abstimmung wurde der Ge,setzent­
wurf unter Berücksichtigung des geme,insamen 
Abänderungsantrages mit Stimmenmehrheit 
angenommen. Der Abänderung·santrag des 
Abgeordneten Zeillinger verfiel der Ableh­
nung. 

Im Namen de·s Justizausschusses stelle ich 
auch hier somit den A n  t r a g, der National­
rat woUe dem dem Ausschußbericht ange­
schlossenen Ges,etzentwurf die verfassungs­
mäßige Zustimmung erteilen. 

Auch hi·er beantrage ich im Auftrage de's 
JusHzausschusses, faUs Wortmeldungen vor­
hegen, General- und Spezialdebatte unter 
einem abzuführ,en. 

Präsident: Danke. - Es ist beantragt, Gene­
ral- und Spezialdebatte unter einern durchzu­
führen. - Kein Widerspruch. Dann gehen wir 
in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet ist der Herr Abgeord­
nete Skritek. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Skritek (SPO) : Hohes Haus l 
Meine Damen und Herrenl Nach langjährigen 
Bemühungen liegen heute dem Hohen Hause 
Novellen zum Angestellten- und zum Guts­
angestellteng,esetz zur Beratung und Beschluß­
fas1sung vor, mit denen die Verbesserung der 
Abfertigungsbestimmungen reali<siert werden. 
Ich darf wohl sagen, daß viele Angestellte mit 
großer Ungeduld auf diesen Tag g,ewartet 
haben. Mit dieser Nov,eUe wird vor allem 
denjenigen, die in den Ruhestand tr,elen wol­
len, nun endlich die Möglichkeit g,egeben, ein 
langjähriges Dienstverhältnis zu lösen, ohne 
dabei den Abfertigung!sanspruch zu verlieren. 

Hohes Haus ! Damit ist eine notwendige 
Anpassung des Angest,elaeng,esetzes an die 
Entwicklung der letzten Zeit gegeben. Es ist 
sicher ,so und wird nicht zu bestreiten sein, 
daß sich der Charakter der Abfertigung neben 
der Schutzfunktion in den l'etzten Jahr,en mehr 
zu einer Treueprämie beziehungsweise zu 
einern angesparten Gehaltsteil entwickelt hat. 

Dieser Bedeutungswandel ist ohne Zweifel 
durch di,e Möglichkeit steuerfreier Abferti­
gungsrücklagen unterstrichen worden. Ich 
habe nur vorn 5. bis 24. Juni, also innerhalb 
von drei Wochen, di,e Bilanzen, die in der 
"Wiener Zeitung" veröffentlicht wurden, ange­
sehen und festgestellt ,  daß bei 20 Firmen - es 
handelte sich nicht immer um große Firmen, 
sondern um mittler'e und auch um kleinere 
Firmen - in den Bilanzen immerhin der Betrag 
von 1 00 Millionen Schilling an Abfert.igungs­
rücklagen aufschien. Wenn man diese 20 Fir­
men zur Grundlage einer Berechnung nimmt, 
kommt man sicherlich darauf, daß der Hetrag 
für steuerfreie Rücklagen ohne Zweifel die 
Milliardengr,enze weit überschreitet. 

Hohes Haus l Meine Damen und Herren! 
Solche hohe steuerfreie Rücklagen machen 
es für Angestellte, für Dienstnehmer schwer 
verständlich, daß sie, wenn sie in den Ruhe­
stand treten und aus dies'em Anlaß ihr Dienst­
verhältnis kündigen woUen, den Abf,ertigung's­
anspruch nicht haben sonen. 

Ich möchte noch hinzufügen, daß die Abfer­
tigungsbestimmungen für die Dienstgeber in 
der Hochkonjunktur natürlich noch eine zweite 
Funktion zu ihren Gunsten gehabt haben, sie 
sind nämlich eine Prämie g·egen die Fluktua­
tion. Hätten diese Abfertigungsbestimmungen 
nicht bestanden, hätte man vielleicht eine ähn­
liche Regelung finden müssen. 

Dies,er Entwicklung ist in verschiedenen Kol­
lektivverträgen bereits Rechnung getragen 
worden. In verschiedenen Kollektivverträgen 
'Scheinen Reg'elungen über die Gewährung der 
Abfertigungen auf, wenn der Dienstnehmer 
sein Dienstverhältnis selbst kündigt, beson-
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ders bei Eintritt in den Ruhestand beziehungs- voller W'eg bis zum heutigen Tag, an dem wir 
we�se bei Frauen nach der Niederkunft oder eine Änderung, eine Verbesserung der Abfer­
bei der Eheschließung. tigungshestimmungen im Angestelltengesetz 

Ich möchte heute die vielen Bestimmungen, 
die es in den einzelnen Verträgen, wie Dienst­
ordnungen und ähnliches, gibt, nicht im Detail 
anführen. Hier ist die Entwicklung auf dem 
kollektivV'ertraglichen Sektor der g,esetzlichen 
Entwicklung weit vorausgeeilt. Das heißt aber, 
daß die g,esetzliche Entwicklung des Ange­
stelltenrechtes _ in dieser Beziehung zurück­
geblieben ist. Wenn ein Dienstnehmer heute 
sein Dienstverhältnis selbst kündigt - selbst 
bei langjähriger Dienstzeit -, um die Pen­
sion anzutreten, dann verliert er seinen Abfer­
tigungsanspruch. Es bleibt ihm also nur die 
Wahl, entweder weiterzuarbeiten und zu war­
ten, bis Invalidität eintfiitt, um dann das 
Dienstverhältni's mit dieser Begründung zu 
lösen und den Abfertigungsanspruch zu haben, 
oder das Dienstverhältnis zu lösen und auf 
seinen in langjähJ:1iger Dienstzeit erworbenen 
Abfertigungsanspruch zu v,erzichten. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
Ähnliche Auswirkungen haben die derzeitigen 
Bestimmungen des Ang'estelltengesetzes für 
Frauen, die nach der Geburt eines Kindes oder 
nach der Eheschließung ihr Dienstverhältni,s 
lösen ; auch sie verlieren ihren Abfertigungs­
anspruch. Daß diese Bestimmung gegen die 
Familienpolitik verstößt, ist selbstverständ­
lich. 

Um diese Ungerechtigk:eiten, diese Härten 
zu beseitigen, ist eine Änderung der Abferti­
gungsbestimmung'en des Angestelltengesetzes 
und des Gut'sangestelltengesetzes notwendig. 
Es handelt -sich hier um eine Forderung, die 
nicht erst heut:e erhoben wird. Sie reicht viele 
Jahre zurück. 

Ich darf nur kurz daran 'erinnern, daß bereits 
der Gewerkschaftstag der Gewerkschaft der 
Pr.ivatangestellten im Jahre 1954 diese Forde­
rung in sein Aktionsprogramm aufg·enommen 
hat. Vom Arbe'Ü'erkammertag liegt der erste 
Beschluß aus dem Jahre 1 955 vor. Er wurde in 
den letzten Jahren immer wieder wiederholt 
und an die Regierung herangetragen. Auch 
der OGB-Kongreß 1 967 hat diese Forderung 
der Privatangestellten durch e,inen Beschluß 
unterstützt. 

Vielleicht ist es auch notwendig, hi·er fest­
zuhalten, daß es sich dabei um Gewerkschafts­
beschlüsse, um Beschlüsse der Interessenver­
tretung der Dienstnehmer handelt, die durch­
wegs -einstimmig, also mit Zustimmung aller 
Fraktionen, gefaßt wurden. (Abg. Dr. M u s­
s i  1: Sagt gar nichts!) 

Hohes Haus l Meine Damen und Herren! 
Trotzdem war es ein langer und sehr mühe-

erreichen. 

Der er,ste Versuch reicht immerhin auf das 
Jahr 1964 zurück. Erfreulicherwe1ise hat damals 
Justizminist'er Dr. Broda einen Entwurf, der 
den Forderungen der Privatangestellten Rech­
nung trug, ausgearbeitet. Dieser Entwurf 
wurde dem KoaliHonsausschuß zur Beratung 
zugewiesen. Er i,st d amal-s an dem Nein der 
Dienstgebervertreter der Osterreichischen 
Volkspartei gescheitert. (Abg. Dr. M u s  s i  1: 
Ha! - Heiterkei t.) Sie können sich sicher 
nicht mehr daran erinnern, vielleicht darf ich 
Ihr Gedächtnis etwas auffrilsmen, Herr Kol­
lege Dr. Mussil ! (Abg. G r a i: Sie unterschät­
zen sein Gedächtnis! - Abg. Dr. M u s  s i 1 :  
Da müssen Sie stark "irischen"! - Neuerliche 
Heiterkei t.) 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren! 
Es folgten vi'er Jahre Regierung Klaus. Ich 
glaube, ich brauche hi'er nicht besonders auf 
diese Zeit zu verweisen, möchte aber doch 
sagen : Es wäre ein Wunder gewesen, wenn 
diese Regierung eine solche Vorlage ins Haus 
gebracht häHe. Es lag doch in diesen vier 
Jahren die Sozialpolitik in der Tiefkühltruhe. 
Es war daher von einer solchen Vorlage nichts 
zu sehen. (Abg. M a c  h u n z e: Bitte nicht 
verallgemeinern mit der "Tiefkühltruhe"!) Ich 
glaube, da,s ist sicherlich keine Ubertreibung. 
Es ist möglich, daß hie und da eine Kleinigkeit 
aus der Truhe entnommen wurde, aber dann 
geschah dies auch nicht freiwillig, sondern 
eben nur dann, wenn man Sie sehr dazu 
gedrängt hat. (Abg. Herta W i n k 1 e I: Und 
dann auch nicht die besseren Sachen!) Ich 
denke da zum Beispiel an das Arbeitszeit­
gesetz. Das ist sicherI.ich nicht freiwillig aus 
der Tiefkühltruhe entnommen worden. (Abg. 
M a c  h u n z e: Auch das Arbeitsmarktiörde­
rungsgesetz sollte man erwähnen!) 

In dieser Zeit, nämlich 1966, haben wir 
Sozialisten in einem Initiativantrag dem 
Hohen Haus diese Forderung vorgelegt. Die'ser 
Initiativantrag kam allerdings nur zur ersten 
Lesung. Eine weitere Behandlung, eine Be­
handlung :im Sozialausschuß, war nicht mög­
lich. 

Ich darf doch auch heute darauf verweisen 
- da,s wivd sicherlich nicht bestritten werden 
können -, daß in diesen vier Jahren kein 
'einziger Vertreter der OVP, kein einziger 
OVP- oder OAAB-Abgeordneter, hier im 
Hohen Hause die'se Forderung unterstützt 
oder ein Wort zur Unt,erstützung dieser For­
derung vorgebr,acht hat. (Abg. G r a i: Wird 
bestrit ten!) Da brauchen Sie nur die Proto­
kolle durchzulesen, und Sie werden feststel-
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len: In diesem Zusammenhang ist kein ein- fr,euen uns, daß diese Forderung trotz der 
ziges Wort hier vorg,ebracht worden. Vertagung der Beratungen im JustizaussdlUß 

Es waren vielmehr sozialistische Abgeord­
nete, die immer wieder mahnend ihre Stünme 
erhoben haben, um diese Forderung nicht in 
Vergessenheit g·eraten zu lass,en. Ich halte es 
für notwendig, das heute hier zu sagen, um 
dem V,ersuch einer kommenden Legendenbil­
dung vielleicht etwas vorzubeugen. 

Im vergangenen Jahr hat nach Antritt der 
Regi·erung Kreisky Justizminister Dr. Broda 
neuerlich einen Entwurf zur Begutachtung aus­
gesendet und im Oktober eine Regierungs­
vorlagle eingebracht. Wir haben diesen Schritt 
sehr begrüßt. Es verhält sich sicherlich so, daß 
viele AngestelUe, die auf diese Gesetzesände­
rung gewartet haben bezi'ehungsweise warten, 
neue Hoffnung g'eschöpft haben. Leider - das 
müssen wir heute 'ebenfalls fe'ststellen -
bedeuteten die ersten Verhandlung'en im 
Justizausschuß für diese Menschen eine Ent­
täuschung. Die in zwei Sitzungen durchge­
führte Genera1debatte brachte eine negative 
Stellungnahme sowohl der OVP-Abgeordneten 
als auch der FoFO-Abg.eordneten. 

Von der Bundeskammer wurde im Septem­
ber des vergangenen Jahres ein ganz massives 
Störfeuer gegen diese Novelle eröffnet. Sie 
gab im September 1 970 in einer Aussendung 
eine Art Schockrechnung bekannt . , . (Abg. 
Dr. M u s  s i 1 :  "Störfeuer" nicht, IIgezieltes 
Feuer"!) Es war ein berechnet'es Störfeuer, 
denn die Schockfiechnung, die Sie damals 
bekanntgegeben haben, 4 bis 5 Proz'ent der 
Lohn- und Gehaltssumme würden 1 Milliarden 
Schilling an Kosten veruI1sachen, war doch nur 
da'zu angetan und dazu berechnet, in der 
Offentlichk'eit ,e'ine Schockwirkung, eine Ab­
lehnung dies'er Vorlage zu erreicben. 

Herr Dr. Mussil !  Ich glaube, Sie haben in 
der Zwischenzeit bei Ihren eigenen Berech­
nungen ganz gewaltig kürzen müssen: Soweit 
mir bekannt ist, sind Sie bei Ihren Berech­
nungen von den 4 bis 5 Proz,ent auf 1 Pro­
zent heruntergekommen. Es ist schon ein ganz 
gewaltig·er Irrtum, wenn man bei seinen eige­
nen Berechnungen nachher eine Reduktion auf 
ein Viertel oder ein Fünftoel vornehmen muß. 
Auch diese Ber·echnung - das wissen Sie ganz 
genau - ist überhöht und wird vor allem 
vom Arbeiterkammertag ganz entschieden 
bestritten. (Abg. Dr. M u s  s i I: Das ist unter­
spieltl) Sie ist überhöht und wird bestritten. -
Di'e Ber,echnungen des Arbeiterkammertages 
lieg'en unter 1/2 Prozent der Lohn- und Gehalts­
summe ; das dürfte sicherlich der Wirklichkeit 
weit näher kommen als Ihre Berechnungen. 

Hohes Haus ! Der Justizausschuß hat die 
Beratung in dieser Situation vertagt. Wir 

in der öffentlichen Diskussion nicht unter-
gegangen ist. 

Ich möchte hi'er besonders dem Herrn Bun­
deskanzler dafür danken, daß er die Frage 
der Abfertigungsregelung als dringendes Pro­
Mem der Frühjahrssession wiederholt in den 
Vordergrund gestellt hat. Dazu kam der über 
unseren Antrag einstimmig g'efaßte Beschluß, 
daß der Justizausschuß bis 29. Juni dem Hohen 
Haus einen Bericht vorlegen solle. Ich glaube,  
daß wir es diesen viel,en Bemühungen zu ver­
danken haben, daß wir heute über diese Vor­
lage beraten und beschließen können. Dieser 
Terminisierungsbeschluß, Hohes Haus, hat 
auch zur Aufnahme von Verhandlungen zwi­
scben den Vertretern der OVP und uns 
geführt, die das heutige Erg,ebnis gezeitigt 
haben. 

Meine Damen und Herren l Ich darf hier 
sagen: Wir bedauern es sehr, daß wir seHens 
der OVP keine Zustimmung zur Gewährung 
der Abfertigung bei Inanspruchnahme der 
Frühpension beziehungsweise bei Kündigung 
des Dienstverhältnisses wegen Eheschließung 
g,efunden haben. Es ,sind dies Forderungen, 
die ,ebenfalls einstimmig, also auch mit Zu­
stimmung Ihrer Dienstrrehmervertreter, 
beschlossen wurden. 

Es ist uns - das möchte ich nicht uner­
wähnt la,ssen - bei diesen Verhandlungen 
immerhin noch gelung'en, den Termin auf den 
1 .  August 1 91 1  ,statt 1 .  Jänner 1 912 vorzuver­
legen. Ich möchte hier festhalten, daß dieser 
T'ermin sicherlich gerade für di,e vieLen Ang,e­
stellten wichtig ist, die auf dies,es Gesetz schon 
lange warten, die ja darauf warten, um end­
lich -ihr Di'enstverhältnis lö.sen und die P,ension 
in Anspruch nehmen zu können. Für di,ese 
wäre noch ein halbes Jahr zu warten s icher­
lich 'eine Zumutung gewesen. (Zwischenruf des 
Abg. Dr. M u s s i 1.) Das ist aLso verbessert 
worden. Es list sicher nicht bestritten, Herr 
Kollege Mussil, daß diese Ford,erung von uns 
vorgebracht wurde. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren! 
Eine weit,ere Verbesserung liegt auch darin, 
daß die Ubergangsl:>estimmung mit der halben 
Abfertigung nur für Kl,e inbetI1iebe in die Vor­
lage aufgenommen wurde. Ich darf hier vi€I­
leicht auch ,ein Wort zu den KI'einbetrileben 
sag'en. Es mag sicher sein, daß die Aufbrin­
gung der Ab fertrigung für Kl,einbetr,iebe 
schwieriger ist. Aber, Hohes Haus, meine 
Damen und Herren, die Kleinbetri'ebe mÜJSsen 
ja Vorsorge für die Abfertigung auf jeden 
Fall treften, da ,sie j a  nicht wissen können, 
ob s'ie nicht die Abfertigungen aus einem 
anderen Grund zu bezahlen haben. Es kann 
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j a  der Ang,estellte berufsunfähig werden. Dann 
haben sie j a  auch die Abfertigung zu leisten, 
das heißt, eine g,ewisse Vorsorge mußte j a  
gegeben sein. 

Ich darf vi'elleicht ein Be,ispiel erwähnen : 
Der Handelskollektivvertrag sieht die Gewäh­
rung der halben Abfertigung für Frauen nach 
der Geburt eines Kindes seit 20 Jahren vor. 
Herr Kollege Dr. Mussil, Sie werden doch 
sicherlich nicht bestreiten wollen, daß g,era:de 
der Handel viele Kleinbetriebe hat. (Abg. Dok­
tor M u s  s i 1: Wir bestreiten grundsätzlich 
alles! - Abg. G r a  i: Sicherheitshalber bestrei­
ten wir jede Ihrer Feststellungen!) Sehr gut, 
dann ist es schon gut ! Bis heute gab es seit 
20 Jahren über d1ese Kollektivv'ertragsbestim­
mung keine Klage, sie konnte auch im Handel 
klaglos durchgeführt werden. 

Hohes Haus ! Wir bedauern, daß diese Vor­
lage heute nicht einstimmig beschlossen wer­
den kann. Die FPO hat zu dteser Vorlage im 
Justizausschuß nein gesagt. Es liegt hi'er 
sicherlich auch ,eine Ä..nd,erung in ihrer Hal­
tung vor, denn soweit ich feststellen konnte, 
gab es im Jahre 1 966 in der Debatte zu 
unserem Initiativantrag, der ja auch die Ver­
besserung der Abfertigungsbestimmungen ent­
halten hat, noch eine positive Stellung. 

Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, 
daß in der Vollversammlung der Wiener 
Arbeiterkammer - soweit es mir für Wien 
bekannt ist - d1ese Forderung nach Regelung 
der Abf.ertigungsbestimmungen einstimmig 
beschlossen wurde, also auch mit Zustimmung 
der Fraktion der FPO in der Kammer. Aber 
schließlich und endltich - ich habe es schon 
gesagt - bedauern wir, daß eis kein einstim­
miger Beschluß ist ; wir können es aber nicht 
ändern. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren! 
Nun ein paar Worte zur Bedeutung der vor­
lieg'enden Novelle. Sie ist ein Kompromiß, 
und zwar auf der Grundlage von zwei Kollek­
tivv,erträgen. Si,e dehnt di'e Bestimmungen des 
Kollektivvertrages der Industrieangestellten 
bezüglich Alterspension nadl Erreichung des 
Pensionsaltens - Männer 65, Frauen 60 Jahre 
bei zehnjähJ1iger Dienstzeit - auf alle Ang.e­
stelltengruppen aus. 

Die zweite Grundlage ist der Handelskollek­
tivvertrag. Hier wird die Bestimmung, daß 
Frauen nach Geburt eines Kindes bei fünf­
jäh.f1iger Dienstzeit Anspruch auf die halue 
Abfertigung höchstens drei Monats­
bezüge - haben, gleichfalls auf alle übrigen 
Gruppen der Privatangestellten ausgedehnt. 

Ich möchte hier nur erwähnen, daß es in der 

gegeben hat, als von mindestens drei Monats­
bezügen als Abfertigung für Frauen nach der 
Niederkunft die Rede war. Das wäre sehr 
schön. Es ist dem aber leider nicht so, sondern 
es heißt : höchstens drei Monatsbezüge. 

Ich möchte auch noch erwähnen und darauf 
hinweisen, daß natürlich die verschiedenen 
kol1ektivvertraglichen Reg,elungen - und 
deren gibt es sehr viele, in denen zum Bei­
spiel die Abfertigung auch bei der Inanspruch­
nahme der Frühpension gewärt wird, was in 
dieser Vorlage nicht enthalten ist - von 
dieser Gesetzesr,egelung unberührt bleiben. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren! 
Worin liegt die Bedeutung dieser Vorlage? -
Ich möchte zunächst einmal grundsätzlich 
sagen : Sie liegt darin, daß erstmals nach lan­
gen Bemühungen die Selbstkündigung eineis 
Dienstverhältnisses dem Angestellten den 
Abfertigungsanspruch ,in zwei wichtigen Fäl­
len wahrt, und zwar bei P,ensionsantritt und 
für Frauen nach Geburt eines Kindes. Damit 
wird sicher die Ansicht bestärkt, daß die 
Abfertigung nicht nur eine Schutzfunktion, 
sondern auch den Charakter einer Treue­
prämie und eines aufgesparten Gehaltsanteils 
hat. 

Was bedeutet di,ese Regelung in d,er Pr,axis?  
- In der Pr�is bedeutet sie, daß die Mindest­
regelung von zw,ei KollektivV1erträgen nun auf 
alle Privatangestellten ausgedehnt wird. Es 
bedeutet, daß viel,e ,  die darauf gewartet 
haben, ihren Anspruch sofort geltend mach'en 
können. Es bedeutet, daß in Zukunft eine 
große Zahl von Ang,estellten einen solchen 
Anspruch erwerben beziehungsweise einen 
solchen Anspruch geltend machen können. Vor 
allem ,sind die Angestellten die Sorge los, daß 
si,e, wenn sie nach langjähriger Dienstzeit in 
den Ruhestand treten, unter Umständen das 
nur unter Verlust ihres Abfertigung:sanspru­
ches tun können. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren! 
Die Soziali'sten werden d�eser Vorlage ihre 
Zustimmung geben. Wir betrachten diese Vor­
lage als einen entscheidenden Schritt vorwärts 
in der Verbesserung d er Abfertigungsbestim­
mung'en des AngestelUenrechts, des Angestell­
ten- und GutsangestelUengesetzels. Sicherlich 
ist diese Forderung ein Kompromiß, sie ent­
hält nicht die Erfüllung aUer Wünsche. Ich 
möchte doch dazu hier vi,elleicht noch fest­
halten : Wichtige sozialpol'itische Fopderungen 
sind manchesmal nicht auf einmal, sondern 
nur in Etappen durchgesetzt worden. Wir 
betrachten diesen heutig,en Beschluß als er,ste 
Etappe in der Durchsetzung dieser Forderung. 

Berichterstattung sowohl der Presse als auch Hohes Haus ! Ich darf zum Schluß V1ielleicht 
des Fernsehens hi er einen Irrtum insofern noch sag'en: Wir sozialistischen Abgeordneten 
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betrachten die heutige Verhandlung und den 
Beschluß nicht ohne Berechtigung aLs Beweis 
dafür, daß man wichtige sozialpolitische For­
derungen zwar verzögern, aber ihre endgül­
tige Durchsetzung nicht verhindern kann. Das, 
glaube ich, lehrt gerade der Werdegang dieser 
Vorlage. 

Wir sind überzeugt, daß wir heute hier die 
erst'e Etappe beschließen, daß aber weitere 
Etappen genauso nicht v,erhindert werden 
können, wie di,e Beschlußfaslsung dieser ersten 
Etappe nicht verhindert werden konnte. In 
diesem Sinne geben wir dieser Vorlage slehr 
gerne unsere Zustimmung. (Beifall bei der 
SPO.) 

Präsident: Als nächstem R:edner erteile ich 
dem Herrn Abgeordneten Zeillinger das Wort. 

Abgeordneter Zeillinger (FPO) : Herr Präsi­
dent ! Herr Bundesminister ! Hohes Haus ! Wer 
die politische Arbeit der letzten Jahre in 
diesem Hause verfolgt hat, der weiß, daß die 
freiheitliche Fraktion nicht nur dem Gedanken 
der Abfertigung positiv gegenübersteht, son­
dern daß wir wiederholt auch Initiativen im 
Sinne einer Abfertigung ergriffen haben, einer 
vernünftigen Abfertigung, mit der der Arbeit­
nehmer zufriedengestellt ist, die aber für den 
Arbeitgeber auch tragbar ist. Und weil wir 
diese Linie auch bis zuletzt verfolgen, werden 
wir der heutigen Regierungsvorlage nicht 
unsere Zustimmung geben. 

Ich möchte aber zuerst in Beantwortung 
einer Frage, die Kollege Skritek von der 
Sozialistischen Partei aufgeworfen hat, eine 
Antwort aus dem Justizausschuß geben; eine 
Antwort, die deshalb notwendig i st, weil in 
verschiedenen Veröffentlichungen des Ge­
werkschaftsbundes - auch im Interview mit 
dem Herrn Bundesminister - ein Eindruck 
entstanden ist, der nicht der Wahrheit ent­
spricht, und ich glaube, daß die Gewerk­
schafter möglidlerweise schon selber dar an 
glauben. Ich möchte daran erinnern, daß die 
Regierungsvorlage vom Justizausschuß im 
November in Beratung genommen worden ist, 
dann aber nicht aus irgendwelchen im Justiz­
ausschuß gelegenen Gründen, sondern, ich 
möchte gleich sagen, im Einvernehmen mit 
allen Fraktionen und der Regierung eine 
Reihenfolge der zu bearbeitenden Materien 
erstellt worden ist. Es war der Wunsch der 
Regierung, zuerst das Strafrechtsänderungs­
gesetz zu machen und dann die Angestellten­
abfertigung. 

Wenn Sie etwas anderes gewollt hätten, 
Herr Kollege Skritek, dann hätte das die 
Regierungsfraktion im November sagen sol­
len. Aber nicht im November zustimmen, daß 
wir zuerst die Strafrechtsänderung beschlie-

ßen, und der Gewerkschaft dann sagen: Der 
böse Justizausschuß, die böse Opposition 
verhindert die Lösung des Abfertigungs­
problems. Wir haben sogar gelesen, daß die 
Regierung die Erledigung ununterbrodlen 
betreibt. Nicht einmal haben Sie das betrieben. 
Das ist die Wahrheit: nicht einmal ! 

Ich habe, als das in der Zeitung gestanden 
ist, als Vorsitzender des Justizausschusses an 
die Regierungfraktion, an den Minister die 
Frage gestellt : Wollen Sie eine Änderung 
der Priorität, wollen Sie sofort in die Ver­
handlungen über das Angestelltengesetz ein­
treten und die Strafrechts änderung unter­
brechen? Die Antwort war von beiden Seiten 
ein klares Nein. Das möchte ich einmal fest­
stellen, um der Wahrheit zu steuern, um 
Ihnen etwas die Märtyrergloriole zu nehmen, 
die Sie sich unter den Arbeitnehmern selbst 
umgehängt haben: daß Sie es unbedingt schon 
früher hätten mamen wollen, aber die Oppo­
sition es verhindert hat. 

Wir haben dem zugestimmt, was die 
Regierungsfraktion in Ubereinstimmung mit 
der Regierung festgelegt hat. Wir bekennen 
uns als Freiheitliche zu dieser Vereinbarung. 
Wir sind nur sehr erstaunt, daß Sie so etwas 
zuerst vereinbaren und nachher so tun, als ob 
Sie es nidlt vereinbart hätten, als ob Sie es 
liebend gern schon im Herbst erledigen hätten 
wollen. 

Nun zu dieser Regierungsvorlage. Im habe 
gesagt, daß wir Freiheitlichen seit jeher für 
den Gedanken der Abfertigung aufgeschlossen 
waren, daß wir jedoch . auf dem Standpunkt 
stehen, daß die Abfertigung nicht nur die 
InteIe'ssen des Arbeitnehmers erfüllen muß, 
sondern auch für den Arbeitgeber tragbar 
sein und daß man auch die Zahlung der 
Abfertigung von seiten des Gesetzgebers und 
der Regierung ermöglichen muß ; die Abferti­
gung soll entweder ihren Sinn, den ihr seiner­
zeit der Gesetzgeber gegeben hat, beibehalten, 
oder man muß ihr, und das ist ja jetzt de facto, 
wenn auch nicht zugegebenermaßen, gesche­
hen, einen neuen Sinn geben. 

Wir Freiheitlichen sind seit j eher auf dem 
Standpunkt gestanden, und das ist mit einer 
der Gründe, warum wir Bedenken gegen diese 
Regierungsvorla.ge vorgebracht haben, daß 
das in erster Linie eine Angelegenheit 
zwischen den Sozialpartnern ist. Wir haben 
wiederholt darauf hingewiesen, daß das eine 
Angelegenheit ist, wo sich Gewerkschaftsbund 
und Bundeswirtschaftskammer zusammen­
setzen und darüber verhandeln sollen. 

Wir Freiheitlichen haben sogar zu einer 
Klausurtagung den Gewerkschaftsbund und 
die Sozialpartner dazu eingeladen - ich 
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möchte gar kein Wort darüber verlieren, daß 
der Gewerkschaftsbund kein Interesse hatte, 
mit den Freiheitlichen darüber zu sprechen, 
das liegt auf einer anderen Ebene -, aber Sie 
haben auch nie mit der Bundeskammer sich 
energisch zusammengesetzt und verhandelt. 
Die beiden Sozialpartner haben sich nämlich 
auch darauf verlassen, daß zuerst ohnehin das 
Strafrecht gemacht wird, und haben es eben­
falls auf die lange Bank geschoben. 

Ich darf daran erinnern, daß es letzten 
Endes erst in der Schlußsitzung die Stimme 
der Vernunft war, daß wir gesagt haben : Es 
hat gar keinen Zweck, wir sitzen noch 
1 00 Stunden hier im Ausschuß beisammen, 
wenn die Sozialpartner sich nicht zusammen­
setzen und einmal die Grundzüge ausarbeiten. 
Erst auf diesen wiederholten Appell haben 
sich dann die Sozialpartner, auf der einen 
Seite Gewerkschaft, Arbeiterkammer, auf der 
anderen Seite Bundeswirtschaftskammer, zu 
diesen Verhandlungen bereit gefunden. Wir 
mußten sogar den Justizausschuß unter­
brechen, weil nicht einmal ein Termin ver­
einbart war, wir haben viermal hintereinander 
unterbrechen müssen, immer wieder verlän­
gern müssen, daß heißt mit anderen Worten, 
der Justizausschuß hat die Sozialpartner 
nahezu an den Tisch zwingen müssen. 

Meine Damen und Herren! Das ist die 
Wahrheit : Sie haben ein Jahr lang Zeit 
gehabt, Sie haben ein Jahr lang Zeit vergehen 
lassen, und erst, als Sie erkannt haben, daß 
wir im Justizausschuß noch ein Jahr ver­
handeln müssen, wenn die Sozialpartner die 
Grundzüge nicht ausarbeiten, erst dann waren 
Sie bereit, sich mit den Sozialpartnern zu 
Verhandlungen an einen Tisch zu setzen. Das 
muß man sowohl den Arbeitgebern als auch 
den Arbeitnehmern sagen, wenn man also 
nun hier das Gesetz beschließt und sich alle 
mit der Einführung dieser Abfertigung 
beweihräuchern werden. 

Nun, meine Damen und Herren, die Abferti­
gung hat im Laufe der Jahrzehnte eine voll­
kommene Wandlung durchgemacht. Sie ist im 
Jahre 1 92 1 ,  zur Zeit der Arbeitslosigkeit, des 
wirtschaftlichen Notstandes, eingeführt wor­
den, gedacht als eine Uberbrückungshilfe für 
den Arbeitnehmer, der oft auch unverschuldet 
einfach seinen Posten verloren hat, der schutz­
los hier in einem Wirtschaftsleben gestanden 
ist und dem man für die ersten Monate eine 
Uberbrückung geben wollte. 

Wir leben heute in einer Zeit der Voll­
beschäftigung, durchaus begrüßenswert, und 
damit ist natürlich im gegenwärtigen Stadium 
dieser Sinn der Abfertigung weit in den 
Hintergrund getreten. Die Abfertigung ist 
heute umgewandelt worden - ich mödlte das 

gar nicht kritisieren, sondern nur die Tat­
sache feststellen - in eine Art Treueprämie. 
Wenn Sie die Motive und die Reden der 
zwanziger Jahre lesen, werden Sie sagen : Da 
paßt heute überhaupt nichts mehr in diese 
Regelung, die getroffen worden ist. Das heißt, 
Sie haben einfach den alten Titel übernommen 
und eine Treueprämie neu eingeführt. Ich 
mödlte gleich sagen, das war ein Prinzip, zu 
dem wir Freiheitlichen uns bekannt haben, 
weil wir immer auf dem Standpunkt gestanden 
sind, daß der Arbeitnehmer, der entsprechend 
lange in einem Betrieb arbeitet, auch eine ent­
sprechende Anerkennung für diese Betriebs­
treue bekommen soll. 

Nun ist es also eine Treueprämie auf der 
einen Seite geworden, auf der anderen Seite 
hat man völlig überraschend eine familien­
politische Maßnahme hineingenommen, so wie 
sich ja diese Regierung überhaupt dadurch 
auszeichnet, daß sie sehr gerne splendid auf 
Kosten anderer ist. Idl darf Ihnen gleidl 
sagen, Herr Bundesminister und den anderen 
Herren der Regierung, soweit sie anwesend 
sind : Nach Ansicht der Freiheitlichen ist für 
familienpolitische Aufgaben im Grunde 
genommen der Staat in seiner Gesamtheit da 
und nicht irgendwo der Inhaber eines Einzel­
betriebes. Sie sind also von diesem Prinzip 
abgegangen. Sie haben es also für ridltig 
empfunden, hier splendid zu sein, f·amilien­
politische Maßnahmen zu treffen, familien­
politische Unterstützung zu geben, auf Kosten 
des einzelnen Wirtschaftstreibenden. 

Ich möchte also festhalten, bevor ich auf die 
einzelnen Punkte des Gesetzes eingehe :  Wir 
sagen ein eindeutiges Ja. Ich bin ungern 
Prophet, aber ich bin jetzt schon so lange im 
Haus, daß ich es sehr oft erlebt habe, daß wir 
Freiheitlichen in der Minderheit geblieben 
sind, und wenige Monate nachher haben sich 
die anderen Parteien zusammengesetzt und 
genau auf der Grundlage verhandelt, die wir 
Freiheitlichen vorgeschlagen haben. Wir wer­
den es heute sogar erleben, daß ein Vorsdllag, 
den ich im Justizausschuß gemacht habe und 
der dort nicht nur auf keine Gegenliebe gesto­
ßen ist, sondern sogar mit einem mißfälligen 
Gemurmel vom Tisch weggemurmelt worden 
ist, heute als Antrag mit einer Mehrheit hier 
ins Haus kommen wird. Also es ist nicht alles 
schlecht, was die Freiheitlichen vorschlagen. 

Ich sage Ihnen heute schon :  Mit dieser 
Regelung, die Sie jetzt treffen und hei der die 
meisten überhaupt noch nicht die Tragweite 
absehen, werden Sie in wenigen Monaten -
nicht freiwillig, sondern unfreiwillig - wieder 
am Verhandlungstisch sitzen müssen, und Sie 
werden weiter verhandeln müssen, nicht um 
weitere Fortschritte zu erzielen, sondern um 
die Fehler, die Sie doch j etzt sehend in dieses 
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Gesetz eingebaut haben, zu beseitigen. weil 
es in dieser Form, wie es ausgemacht ist 
zwischen den Sozialpartnern, das echte Ergeb­
nis eines Kompromisses eine "echte 
Packelei" sagt man im Volksmund, wir wollen 
hier sagen ein Kompromißergebnis - sich in 
der Praxis als undurchführbar erweisen wird. 
(Zwischenruf des Abg. Dr. B I  e n k) Herr 
Kollege, bitte sehr? (Abg. Dr. B I  e n k: Herr 
Kollege Zeillinger! Warum waren Sie gegen 
den Unterausschuß? Wir hätten das dort in 
Ruhe behandeln können!) Herr Kollege, darf 
ich Ihnen noch einmal sagen : Wann waren wir 
gegen den Unterausschuß? Herr Kollege, wir 
haben im November eine Generaldebatte 
durchgeführt. (Abg. Dr. B 1 e n k: Da haben wir 
beantragt, einen Unterausschuß einzusetzen! 
Da waren Sie dagegen!) Und da haben wir 
damals gesagt, Herr Kollege, die Unterlagen 
sind vollkommen unzureichend. (Abg. Doktor 
B 1 e n k :  Wir wollten deswegen einen Unter­
ausschuß machen!) Darf ich Ihnen gleich ant­
worten : Die Unterlagen waren im November 
bei der Gener,aldebatte vollkommen unzuläng­
lich, und bei den Schwierigkeiten, die bestan­
den hatten, hätten wir im Unterausschuß nichts 
anderes getan, als was Sie wollten, meine 
Herren, wollen wir es  ganz offen sagen : Sie 
wollten sich um das Bekennen, um das 
Abstimmen herumdrücken und im Unteraus­
schuß ein Begräbnis dritter Klasse machen. 

Sehen Sie, das ist genau wie bei der Straf­
rechtsreform. Dazu sind wir Freiheitlichen 
nicht bereit. Wenn man Lösungen trifft, wenn 
man abstimmt, dann soll man sagen: Deine 
Rede sei : ja , ja - nein, nein. Und nicht, deine 
Rede sei : Einsetzen eines Unterausschusses 
und Begräbnis dritter Klasse ; dann brauchen 
wir nicht mehr zu sagen, daß wir dagegen sind, 
dann brauchen wir aber nicht dafür zu sein. 
Die einen zogen nämlich hierhin, der Arbeiter­
und Angestelltenbund, die anderen zogen 
dorthin, das war der Wirtschaftsbund. 

Da wir Freiheitlichen nicht das Koordinie­
rungsbüro der Bünde der OVP sind, sondern 
da wir Freiheitlichen der Ansicht sind, daß hier 
im Hause Entscheidungen getroffen werden 
sollen, darum haben wir Sie gezwungen, 
Fa:r1be zu bekennen. Ich kann schon verstehen, 
daß Ihnen das heute sehr unangenehm ist, 
weil ja heute einige ungern aufstehen und 
zustimmen. Aber das soll auch in der Offent­
lichkeit bekannt werden, hier soll man also 
wissen, wer wofür stimmt, und nicht Begräb­
nisse dritter Klasse abhalten. (Abg. Doktor 
B I  e n k: Herr Kollege! Das s timm t nicht!  Sie 
haben zuerst dafür gesprochen und dann 
dagegen gestimmtJ) 

Aber darf ich einmal weiterfahren, Herr 
Kollege, und Ihnen sagen : Wir haben bisher 

es immer begrüßt, daß es kollektivvertrag­
liche Regelungen, wie sie bisher immer 
bestanden haben, gegeben hat. Eine sehr große 
Zahl von Arbeitnehmern - der Herr Präsident 
weiß das sicher besser als ich - hatte bereits 
diese Angestelltenabfertigung. Und wir waren 
für eine Forcierung dieses Systems. Es ist 
der merkwürdige Zustand eingetreten, daß wir 
Freiheitlichen, ich möchte fast sagen, mit den 
gewerkschaftlichen Interessen weiter vorge­
prellt sind, während die Gewerkschaft gesagt 
hat: Nein, das wollen wir gar nicht. Wir 
wollen j a  gar nicht diese Möglichkeit bekom­
men, gewerkschaftliche Erfolge zu haben (Abg. 
B e n y a: Wir nehmen alles!), wir hätten das 
viel lieber durch den Gesetzgeber. 

Herr Präsident, wenn Sie heute so glück­
lich lächeln, muß ich Sie fragen, ob Sie eines 
Tages glücklich sein werden, wenn Sie 
erkennen, daß Sie das System einzementiert 
haben. Das muß ich Ihnen sa'gen. Das ist näm­
lich das Minus auf Ihrer Seite. Sie zemen­
tieren diese Frage damit ein und setzen sich 
selber eine Grenze, und Sie werden auch in 
Bereichen, wo viel mehr zu holen wäre und 
wo man ohne Belastung der Wirtschaft und 
der Unternehmer mehr zugestehen könnte, 
nicht mehr erreichen können, weil mit Recht 
der Vertragspartner ·auf der anderen Seite 
sagt : Du hast hier eine Kompromißgrenze ge­
zogen, und diese kann nicht mehr überschrit­
ten werden! (Abg. B e n y a: Herr Kollege! 
Wir haben immer einen Schrit t  nach dem 
andern gemacht, und wir hoften auf weitere 
Schri t te!-) Ja, Herr Kollege, ein Schritt nach 
dem anderen, das ist eine sehr schöne Rege­
lung, aber das haben Sie aihgelehTiit. Denn 
wir haben Ihnen gesagt, machen Sie einen 
Schritt nach dem anderen nach dem alten 
Gewerkschaftssystem. Verhandeln Sie bei den 
einzelnen Kollektivverträgen dort, wo es mög­
lich ist. Aber die Gewerkschaft hat gesagt: 
Nein, das tun wir nicht, wir wollen eine 
generelle Lösung, wir wollen dort, wo mehr 
zu holen wäre, nicht mehr holen, um j ene, 
wo weniger zu holen ist, dafür anzuheben. 
Das ist ein Pr.inzip. Aber das Prinzip der klei­
nen Schritte, das ich gar nicht schlecht finde, 
haben Sie genau bei dieser Regelung auf­
gegeben. 

Sie haben ein allgemeines Kompromiß für 
alle geschlossen, haben viele Erfolge, die 
in Kollektivvertragsverhandlungen möglich 
gewesen wären, preisgegeben. Ich weiß, Sie 
haben sehr viele initiierte Telegramme 
bekommen, auf die ich jetzt antworten werde. 
Das waren jene Großbetriebe, wo mehr zu 
holen gewesen wäre . Diese bekommen j etzt 
weniger, weil Sie im Zuge des Kompromisses 
genau die Großbetriebe, die uns mit Tele­
grammen überfallen haben, zugunsten der 
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kleinen, die nicht zum Zuge gekommen wären, 
preisgegeben haben. Das möchte ich hier in 
aller Offenheit sagen. Sie haben also genau 
das Prinzip der kleinen Schritte preisgegeben. 
Und ich befürchte, Sie werden das eines Tages 
bedauern. 

Nun treffen Sie eine Lösung, und wir blicken 
weit um in der Welt, und Osterreich 
steht - "allein" kann ich nicht sagen ; in 
Ecuador gibt es die gleiche Lösung wie in 
Osterreich. (Abg. DI. H a u  s e I: Hönduras!) 
Ecuador ist der einzige Staat der Welt, wo 
es die gleiche Lösung gibt. (Abg. S k I  i t e k:  
Italien!) Nein, nein, Herr Kollege, nachdem 
Sie das schon einmal gesa'gt haben, weiß ich 
es. Denn wenn ich einen Zwischenruf 
bekomme, schaue ich mir das an. Ich nehme 
an, Sie werden genauso die Regelung von 
Italien gelesen haben. Das ist eine Grund­
satzregelung und nicht so eine Detailbestim­
mung wie hier, wo nahezu festgelegt wird : 
Wenn das Kind so groß ist, bekommt man 
soundsoviel Abfertigung, und wenn es kleiner 
ist, bekommt man mehr. Nein, und wenn Sie, 
Herr Kollege Skritek, Italien als Beispiel 
nehmen, kann ich Ihnen sagen : Ich möchte 
nichts gegen unsere italienischen Nachbarn 
sagen, aber ich hoffe, daß · wir die wirtschaft­
lichen Verhältnisse von Italien nicht unbedingt 
nach Osterreich hereinholen. Wenn Sie es 
wollen, sage ich Ihnen gleich, wir Freiheit­
lichen wollen es nicht, denn wir Freiheitlichen 
wollen keine Million Arbeitslose. Schauen Sie 
sich die wirtschaftlichen Verhältnisse in 
Ecuador und in Italien an, dann wissen Sie, 
was Sie mit dem Weg anrichten, den Sie hier 
gehen. Das ist nämlich die Gefahr, die dahin­
tersteckt. In der ganzen übrigen Welt - und 
dort sind j a  nicht lauter unvernünftige Men­
schen - hat überall die Diskussion über eine 
solche Regelung negativ 'geendet. Man hat es 
überall abgelehnt, auch die Arbeitnehmer­
organisationen, weil sie gesagt haben, uns 
ist der Arbeitsplatz wichtiger als irgend welche 
sozialpolitischen Erfolge, die unter Umständen 
eine Millionenarbeitslosigkeit nach sich zie­
hen. 

Meine Herren ! Ecuador und Osterreich sind 
die einzigen zwei Staaten. Ich hoffe, daß wir 
damit nicht in ein System kommen wie in 
Ecuador. Ich schätze auch Ecuador sehr, aber 
wenn Sie sich die Wirtschaftslage dort an­
sehen, werden Sie verstehen, daß ich sage, 
daß uns die österreichischen Verhältnisse 
lieber sind, wo wir alle die gemeinsame Ver­
antwortung tragen - wir schmücken uns 
damit nicht, keiner soll sich mit mehr 
schmücken, denn letzten Endes ist es die 
arbeitende Bevölkerung, Arbeitgeber, Arbeit­
nehmer, die den Erfolg erzeugt haben. Aber 

ich glaube, unser bisheriges System war gut 
und sollte nicht aufgegeben werden. 

Aber Sie, meine Herren, gehen den Weg 
von Ecuador, und ich sage Ihnen heute schon, 
Sie werden in wenigen Monaten von Ihren 
Mitgliedern sowohl in der Kammer als auch 
noch viel mehr von den Sozialpartnern auf 
der Arbeitnehmerseite gezwungen werden, 
sich wieder zusammenzusetzen, weil diese 
Regelung in vielfacher Weise unbefriedigend 
ist. 

Ich darf Ihnen nur rasch einige der Haupt­
bedenken aufzählen. Eine der Grundsatz­
fragen, die uns Freiheitlichen immer sehr stark 
bewegt hat und sehr starke Bedenken erzeugt, 
ist die : Sie steigern hewußt die Lohnneben­
kosten. Meine Herren von der sozialisti sehen 
Fraktion! Sie wissen, das ist eine der großen 
Trennungslinien zwischen Ihnen und uns ! Sie 
machen eine Politik, wo Sie sagen : Den Lohn 
niedrig halten, dafür aber recht viel Nehen­
kosten. Wir versuchen dem entgegenzuwirken, 
wir haben auch schon versdliedentlich ver­
sucht, hier im Parlament Zeit zu bekommen, 
um eine umfassende Debatte darüber abzu­
führen. Anders natürlich, wenn ich europa­
feindlich bin, wenn ich weiter die Linie ver­
folge, die man hier im Parlament verfolgt hat. 
Ich darf kurz daran erinnern, daß man seiner­
zeit gesagt hat : Hineip. in die EFTA unter dem 
Schutze Englands ! England wird uns nie ver­
raten ! - Ich werde demnächst das Protokoll 
verlesen, wonach einer Ihrer Herren gesagt 
hat : Unter der Führung Englands werden wir 
mit der EWG verhandeln, und worauf Doktor 
Gredler von der freiheitlichen Fraktion dann 
erwidert hat : Und ich sage Ihnen: England 
wird bei der EWG sein, und wir werden noch 
draußen sein ! - Gelächter bei den Koalitions­
parteien. - Ja, meine Herren, das ist einer 
der vielen Fälle, wo die Vorhersagen der Frei­
heitlichen eingetreten sind : "England wird bei 
den Europäern sein, und wir werden draußen 
sein. " Wir haben immer offen ges'agt: Sicher, 
jene, die wollen, daß Osterreich weiter außer­
halb des europäischen Wirtschaftsbereiches 
bleibt, haben vollkommen recht, wenn sie 
eine antieuropäische Politik machen. Und das 
hier ist wieder ein solcher Schritt. Sie wissen 
doch, daß die Europäer sagen : Wir wollen 
ein Lohnniveau und Abbau der Lohnneben­
kosten. Das war Grund genug für gewisse 
Kräfte, in Osterreich zu sagen : Und wir wollen 
das Gegenteil. Damit wird die Schwierigkeit, 
nach Europa hineinzukommen, immer größer. 
Darüber wollen wir uns im klaren sein. 

Ich komme aus einem westlichen Bundes­
land, wo das bereits eine große Rolle spielt. 
Lamentieren wir doch nicht über die Abwan­
derung der Osterreicher ! Unsere qualifizierten 

49. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 25 von 102

www.parlament.gv.at



3688 Nationalrat XII. GP. - 49. Sitzlmg - 30. J\mi 1971 

Zeillinger 

Arbeitskräfte - es sind an die 100.000 - Verfügung stehen werden. Sie haben inter­
wandern nach Deutschland hinaus. Natürlich national einen Anspruch, das ist selbstver­
ist das selbstverständlich, aber das hat doch ständlich, und wir müssen es bezahlen. Aber 
Folgen. Dort haben Sie die höheren Löhne und Sie forcieren und fördern natürlich die Wirt­
keine Lohnnebenkosten, und das will der schaftskraft in den anderen Ländern und 
Arbeitnehmer. Leugnen Sie das doch nicht! schwächen die österreichische Arbeitskraft. 
Der Arbeitnehmer will Europalöhne und nicht 
Osterreichlöhne mit hohen Lohnneben­
kosten. Die Europäer haben Sie unzählige 
Male gewarnt, die internationalen Gewerk­
schaften haben unzählige Male sich dagegen 
ausgesprochen, aber man geht in Osterreich 
einen anderen Weg, den wir Freiheitlichen 
als gefährlich ansehen. Nun haben wir die 
.A!bwanderung in den Grenzgebieten. Hundert­
tausend Arbeitskräfte sind mit diesem Lohn­
nebenkostensystem nach Deutschland abge­
wandert, und hunderttausend Türken haben 
wir nach Osterreich holen müssen. Nichts 
gegen die Türken. Sie werden kein Wort von 
uns gegen sie hören. Aber uns wäre es lieber 
gewesen, wenn die Osterreicher im Lande 
geblieben wären und hier gearbeitet hätten. 
Aber die haben wir mit diesem System, das 
Sie ja seit Jahren betreiben, nach Deutschland 
hinausgetrieben. 

Und gLauben Sie ja nicht, sie werden 
wiederkommen. Ich weiß schon, es heißt j etzt 
allgemein, wenn die Olympiade vorbei ist, 
werden sie alle wieder zurückkommen. Ich 
darf den Herren auf beiden Seiten der Sozial­
partner schon heute sagen: Ein bedauerlich 
großer Prozentsatz wird nicht mehr zurück­
kommen, weil natürlich in Europa - nicht 
nur in Deutschland, denn Europa besteht ja 
nicht nur aus Deutschl,and, aber es sind j etzt 
sehr viele nach Deutschland gegangen - ganz 
andere Arbeitsbedingungen und Lohnverhält­
nisse herrschen : ein echter Lohn - nicht ein 

Das ist das Gefährlidle an der Politik der 
hohen Lohnnebenkosten, die von Ihnen betrie­
ben wird. Denn das ergibt wohl optische 
Erfolge, man kann nämlich bei der Wahl 
saogen: Wir haben wieder eine Zulage erreicht! 
Sind wir nicht gute Vertreter eurer Inter­
essen? Auf dem Lohngebiet da'gegen wurde 
nichts erreicht - da gibt man sich gegenseitig 
die Schuld. 

Das ist das Schädlichste für den Arbeit­
nehmer, das ist die größte Gefahr, und ich 
hoffe, daß wir einmal darüber eine Debatte 
haben, denn wir möchten Ihnen von sozial­
demokratischer und sozialistischer Seite in 
Europa die Stimmen zeigen, die vor den hohen 
Lohnnebenkosten warnen und die sCl!gen: Ein­
heitlich ho'he Europalöhne sind die Voraus­
setzung, sind das Rückgrat einer gesunden 
europäischen Wirtschaft. Wer die Forcierung 
der Lohnnebenkosten betreibt, wie Sie es 
heute hier machen, bekennt sich zur letzten 
Ansammlung von Antieuropäern hier .in die­
sem Parlament. (Präsident Dr. M a l  e t a  über­
nimmt den Vorsitz.) 

Zum Thema Belastung der Wirtschaft muß 
ich Ihnen sagen - jetzt kommt das furcht­
bare Geständnis -: Ich kann es nicht beant­
worten. Ich habe im Ausschuß vefogebens die 
Frage gestellt, was das Gesetz kostet. Hier 
machen die Regierung und der Gesetzgeber 
ein Geschenk ,auf Kosten anderer Wirtschafts­
treibender und zum Teil auch des Finanz-

niedriger Lohn - und wenig Nebenkosten. ministers. Bitte, was kostet es also? 
Darum gehen sie in Massen aus dem "Para- Als wir uns im November zusammengesetzt 
dies" Osterreich weg, und wir müssen dann haben _ vielleicht darf ich es Ihnen in 
sagen : Vielleicht gibt es noch Länder im öst-
lichen Teil Europas, wo man Osterreich noch 
als das Paradies ansieht. 

Ich möchte nicht sagen, daß sie schlechte 
Arbeitskräfte sind, aber ich möchte behaupten, 
daß die Fremdarbeiter, die wir hereinholen, 
nicht nur etwas schlechtere Arbeitskräfte sind 
als unsere qualifizierten, die hinausgehen. Ich 
möchte weiter sagen, daß sie eine ungeheure 
soziale Belastung für die Zukunft bedeuten. 
Selbstverständlich, die Jüngsten unter den 
Kollegen, die hier sitzen, werden später ein­
mal die Folgen davon tragen, und vielleicht 
erinnert sich dann der eine oder andere von 
ihnen, daß wir immer vor dieser Entwicklung 
gewarnt haben. Sie zahlen j a  ungeheure 
soziale Lasten, Sie zahlen Kinderbeihilfe in 
die Türkei und nach Jugoslawien für Kinder, 
die als Arbeitskräfte nie für Osterreich zur 

Erinnerung rufen, falls Sie die Ziffern nicht 
mehr wissen -, da sind divergierende Zahlen 
von 9 1 9  Millionen, wie die eine Seite sagte, 
also fast eine Milliarde, und etwa 300 Mil­
lionen, wie die andere Seite behauptete, 
genannt worden. Man war sich also gar nicht 
im klaren, was das kosten wird. Nun ist also 
in diesen viermaligen Unterbrechungen des 
Justizausschusses eine Einigung erzielt wor­
den. Herr Bundesminister, ich erwarte selbst­
verständlich, daß die Regierung heute sagen 
kann: Das kostet soviel. Wenn Sie es nicht 
können, meine Herren, dann müßten Sie, wenn 
Sie wirklich verantwortungsvolle Politik 
machen, heute noch sagen : Stellen wir es 
zurück, weil wir nicht wissen, ob es 500 Mil­
lionen oder 2 Milliarden Schilling kostet. Das 
weiß niemand. Es lächelt j eder darüber, man 
sagt, das sei nicht interessant, aber, meine 
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Herren, dieses Lächeln kostet j a  irgend 
j emand etwas. Ich will jetzt gar nicht sagen -
dazu komme ich erst -, wen es etwas kostet. 
Irgend j emand kostet es Hunderte Millionen, 
ja wahrscheinlich Milliarden, aber Sie rechnen 
nicht einmal nach, was es kostet !  

Ich nehme an,  daß Sie sich doch mittlerweile, 
vor der Abstimmung darüber Gedanken 
gemacht haben. Es ist zweifellos eine Bela­
stung der Wirtschaft, aber bisher konnte noch 
niemand sagen, wie groß die zusätzliche 
Belastung auf Seite der Wirtschaft sein wird. 

Und noch etwas : Sie wissen, daß wir Frei­
heitlichen eigentlich gerne Ihre Unterstützung 
hätten, um die Kluft zwischen Al'beitern und 
Angestellten abzubauen. Ich weiß nicht, 
warum sich die Gewerkschaften sehr oft dafür 
aussprechen und sich auch die Arlbeitnehmer­
organisationen immer sehr wohLgefällig dar­
über äußern. Freilich, es klingt so gut, es gibt 
gewisse Dinge, für die alle sind. Natürlich 
sind alle für die Schließung der Schere 
zwischen Arbeitern und Angestellten - aber 
j etzt machen Sie diese Schere wieder sehr 
entscheidend auf. Sind Sie sich bewußt, daß 
eines Tages wieder jemand kommen und 
sagen wird : Die Schere muß man wieder 
schließen ! Das liegt doch auf der Hand, meine 
Herren! Hoffentlich haben sich j ene, die j etzt 
zustimmen, das auch ausgerechnet . . . (Abg. 
B e n  y a: Immer vorwärts!) Entschuldigen Sie, 
wenn wir heute für diese Politik verantwort­
lich wären, dann wäre das selbstverständlich. 
Das Schließen der Schere zwischen Arbeitern 
und Angestellten ist ja nicht nur eine dem­
agogische Forderung, sondern da's hat einen 
sehr, sehr tiefen Sinn. Aber jetzt machen wir 
die Schere wieder ·auf? 

Wenn Sie es nicht gewußt haben, dann darf 
ich Sie, meine Herren von der anderen Oppo­
sitionspartei, darauf aufmerksam machen: 
Natürlich wird der Gewerkschaftsbundpräsi­
dent morgen symbolisch gesprochen: 
morgen - sagen : Die Schere gehört geschlos­
sen! Aber diese Schere können Sie nicht mehr 
schließen, indem Sie j emandem etwas weg­
nehmen, was er heute bekommt, diese Schere 
können Sie nur schließen, indem Sie es dann 
allen geben. Ich hoffe, Sie haben sich alle 
ausgerechnet, was das bedeutet. Dann sind 
wir nämlich nicht mehr mit Ecuador vergleich­
bar, dann gibt es keinen Staat der Welt mehr, 
mit dem wir dann noch vergleichbar sind. 

Ein anderer Punkt : Es gibt hier viele 
Nebenwirkungen, die dieses Gesetz erzeugen 
wird. Es ist beispielsweise für den Fall der 
Geburt eines Kindes die Möglichkeit der 
Abfertigung vorgesehen. Ich habe bereits im 
Ausschuß auf etwas aufmerksam gemacht. Ich 
muß sagen, diese Idee kommt gar nicht von 

uns, sie ist erstmalig von einem großen 
Wiener Frauenbetrieb, von einer Stri<kerei, 
an uns herangetragen worden, sicher auch an 
die Gewerkschaft, indem man gesagt hat : 
Entschuldigen Sie, aber diese Regelung trifft 
ja genau die Ärmere ! Diej eni'ge, die wohl­
habender ist, die einen etwas besser situierten 
Mann geheiratet oder zumindest als Kindes­
vater hat, die es sich leisten kann, wird die 
Abfertigung nehmen und nach Hause gehen. 
Und die arme Angestellte, die sich das nicht 
leisten kann, wird die Abfertigung nicht 
bekommen. Das heißt, Sie treffen eine 
familienpolitische Maßnahme - es ist ja nur 
eine familienpolitische Maßnahme -, die im 
Grunde genommen der ärmere Teil nicht in 
Anspruch nehmen kann. Wer ar;beiten muß , 
weil er zu arm ist,  um sich das Nichtarbeiten 
leisten zu können, bekommt diese Abfertigung 
nicht. 

Sie können einwenden, sie kann aufstocken 
und bekommt dann mehr. Nein, das beste 
Geschäft ist natürlich, wenn man immer 
wieder möglichst bald in die Abfertigung 
hineinkommt, dann bekommt man viel mehr 
Monate im Laufe eines arbeitsreichen Lebens 
zusammen, als wenn man etwa ein ganzes 
Leben lang arbeitet und dann nach vierzig Jah­
ren mit zwölf Monaten Abfertigung aus dem 
Unternehmen ausscheidet. 

Also auch hier wird genau die ärmere Frau 
zur Kasse gebeten oder, besser gesagt, 
sie wird gar nicht zur Kasse zugelassen. Der­
j enigen, die es sich leisten kann zu sagen: 
Jetzt gehe ich nicht mehr arbeiten! ,  zu der 
sagt man : Bravo, du gehst nicht mehr 
arbeiten, und wenn du arbeiten gehst, dann 
gehst du in einen anderen Betrieb. Das wollen 
wir ja auch : Nur recht fleißig die AI1beits­
kräfte und die AJ1beitsposten wechseln. Und 
weil du das tust, ;bekommst du als familien­
politische Maßnahme von uns noch eine 
Kinderabfertigung dazu. Aber der armen Frau, 
die sagt : Ich kann nicht einen Monat länger, 
als ich gesundheitlich für die Geburt des 
Kindes opfern muß , ja nicht einmal eine 
Woche länger pausieren, dieser Frau sagen 
Sie von Gewerkschaftsseite beinhart: Weil du 
arm bist, bekommst du nichts !  Das haben wir 
Ihnen im Aussdruß gesagt. Sie waren aber 
nicht bereit, diese gesetzliche Bestimmung zu 
ändern. Wir konnten die Änderung nicht 
beantragen, weil wir gegen das Gesetz sind. 
Aber wir haben Sie auf die Folgen aufmerk­
sam gemacht, die das hat. 

Ein Wort vor allem an die Damen hier im 
Hause:  Sie sprechen so oft von der Diskrimi­
nierung der Frau in Osterreich. Ich gebe Ihnen 
natürlich recht, vielleicht sieht man das 
Problem als Mann nicht so im Vordergrund 

49. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 27 von 102

www.parlament.gv.at



3690 Nationalrat XII. GP. - 49. Sitzlmg - 30. Jlmi 1971  

Zeillinger 
stehen wie Sie. Aber Sie haben ja auch die 
Zuschriften bekommen. Was sagen Sie also 
zu der Diskriminierung der Frau, die in diesem 
Antrag liegt, meine Damen in diesem Hause? 
Glauben Sie, daß die Frau j etzt leichter einen 

- Posten bekommen wird? Der Unternehmer, der 
sie einstellen will, wird doch sagen : 0 j e, die 
ist ja viel teurer. Der Mann bekommt keine 
Kinder, für den brauche ich nicht zu 
zahlen. Soweit ist die Wissenschaft ja noch 
nicht, daß auch die Männer Kinder bekommen. 
Wenn das einmal eintreten sollte, dann wird 
die Diskriminierung natürlich beseitigt sein. 

Solange aber nur die Frauen Kinder bekom­
men, ist es doch selbstverständlich, daß der 
Unternehmer - ich mache ihm daraus gar 
keinen Vorwurf - sagen wird : Da nehme ich 
mir lieber einen Mann, denn der kann keine 
Kinder kriegen. Aber die Frau kann jedes­
mal, wenn Sie ein Kind kriegt, den Posten 
wechseln. Das ist mir zu teuer, außerdem 
möchte ich die Arbeitskraft länger haben. 

Diese Diskriminierung der Frauen, auf die 
Sie auch von Frauenorganisationen aufmerk­
sam gemacht wurden, die ist für Sie uninter­
essant, über die gehen Sie hinweg, das spielt 
für Sie gar keine Rolle. Sie werden zwar in 
Versammlungen sagen : Die Diskriminierung 
der Frauen gehört weg, aber j etzt machen 
wir schnell ein Gesetz, durch das die Frau in 
Wirklichkeit weiter diskriminiert wird. 

Darf ich noch einen Punkt aufzählen : Sie 
wissen doch, daß die fünfzigjährige Arbeits­
kraft, ob Mann oder Frau, heute schon nicht 
mehr so leicht einen Posten findet, weil 
natürlich jeder Unternehmer lieber Fünf­
undzwanzig- oder Dreißigjährige möchte, weil 
sie eine höhere Leistungskraft haben. Glauben 
Sie also, daß der Fünfzig- bis Fünfundfünfzig­
j ährige jetzt leichter einen Posten bekommen 
wird? Oder ge'ben Sie mir zu, daß die Mobilität 
der Arbeitskräfte dadurch noch weiter ver­
mindert wird, daß solche Leute jetzt noch 
schwerer einen Posten bekommen werden? 
Wer wird sich in Zukunft eine teure fünfzig­
jährige Arbeitskraft nehmen - natürlich ist 
die sdlon hochbezahlt -, wenn er weiß, daß 
er nach fünfzehn Jahren dann zusätzlich die­
sem Mann zusätzlich sechs Monatsgehälter 
bezahlen muß?  

geführt. Den Erfolg kennen Sie. Ich darf das 
nur für j ene, die es nicht gelesen haben, in 
Erinnerung rufen. Die Gemeinde Wien hat 
das alles gehabt, aber die Gemeinde Wien 
geht schrittweise wieder davon ab, weil die 

Erfahrungen so schlecht waren. Damit Sie, 
meine Damen und Herren hier im Hause, nicht 
den gleichen Fehler machen, hat uns die 
Gemeinde Wien ein ausführliches Gutachten 
dazu geschickt. Ich will Sie damit nicht auf­
halten, ich bin überzeugt, daß Sie bei der 
Gründlichkeit des Studiums der Materie all 
das gelesen haben. Es ist eine etwas längliche 
Angelegenheit. Aber ich möchte Sie bitten, 
sich die Kernsätze davon in Erinnerung zu 
rufen, worin die Gemeinde Wien auch sagt, 
warum sie von diesen Maßnahmen wieder 
abgehen mußte. 

Darf ich Ihnen bezüglich des familien­
politischen Faktors, der in dem Gesetz angeb­
lich liegt, vorlesen, was die Gemeinde Wien 
auf Grund ihrer Erfahrungen sagt : 

"Die Erweiterung der Anspruchsvoraus­
setzungen führte jedoch dazu, daß zahlreiche 
weibliche Beamte aus dem Dienst schieden, 

die, wie vor allem Kanzleibeamte, Kranken­
schwestern und Kindergärtnerinnen, nur 
schwer ersetzt werden konnten."  - Schau, 
schau, das ist genau das, was wir sagen : 
Die Fachkräfte ! Sie werden sich wundern, was 
jetzt passiert, was jetzt losgeht, die Unter­
nehmer genauso wie die Arbeitnehmer. Sie 
werden staunen, was schon in den nächsten 
Wochen passieren wird. Am 1 .  August geht 
es ja schon los. - "Außerdem wurde die 
Feststellung gemacht, daß zahlreiche Beamte 
sofort nadl dem Ausscheiden in ein Dienst­
verhältnis zu einem anderen Dienstgeber 
getreten sind, sodaß der familienfördernde 
Zweck der Bestimmung nicht erreicht wurde. "  

Bitte, das sagt nicht die freiheitliche Frak­
tion, das s agt die der freiheitlichen Fraktion 

nicht unbedingt sehr freundlich gegenüber­
stehende sozialistische Mehrheitsverwaltung 
in Wien. Die Wiener Roten sind also schon 
gescheiter, die sind schon daraufgekommen, 
daß das ein Blödsinn ist, was Sie j etzt zum 
Gesetz erheben werden. Ich habe das, 
was hier ausführlich in diesem Buche drinnen­
steht, auf �inen einfachen Nenner gebracht. 

Meine Damen und Herren, auch die Mobili-
tät der Arbeitskräfte ist mit einer der Gründe, Nun darf ich dazu sagen : Richtig ist, daß 

es die Gewerkschaft gefordert hat. Die 
Gewerkschaft hat aber nie gesagt, daß sie es 
in dieser Form will. Die Gewerkschaft hat es 

die uns veranlassen, hier zwar zur Abferti­
gung j a  zu sagen, aber nicht zu dem, was Sie 
hier unter dem Titel Abfertigung der Offent-
lidlkeit verkaufen wollen. gefordert, und man hätte es auch in einer ver­

nünftigen Form beschließen können. Aber die 
Wir haben schon Erfahrungen, nicht nur in Gewerkschaft hat es auch für andere Gebiete 

Ecuador. Außer Ecuador hat auch die gefordert. Auf eines möchte ich aufmerksam 
Gemeinde Wien das bereits aus eigenem ein- machen : D ie Gewerkschaft fordert es genauso 
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lange und genauso intensiv nicht nur für die sache, daß sie plötzlich eine Verpflichtung 
Privatangestellten, sondern sie fordert es auch haben, mit der sie bisher nicht gerechnet 
für die öffentlich Bediensteten. haben. Das kann einem verantwortungs­

Natürlich sagt die Gewerkschaft für den 
öffentlichen Dienst : Wir auch! Komischerweise 
sagt jetzt die Gewerkschaft plötzlidl :  Nein, 
nicht mehr ! Ruhig sein, liebe Freunde ! Das 
ist doch eine Forderung aus der Zeit der OVP­
Regierung. Das dürfen wir jetzt nicht mehr 
fordern, weil j etzt Genossen in der Regierung 
sitzen. Das kostet nun der Regierung etwas. 
Wir wollen ja  nur das geben, was dem Unter­
nehmer etwas kostet. Die Gewerkschafts­
forderung, die der Regierung etwas kosten 
würde, runter in die Schreibtischlade ! 

Ich habe Sie eingeladen, meinem im Aus­
schuß gestellten Antrag beizutreten. Ich möchte 
hier öffentlich sagen : Wir Freiheitlichen haben 
nur das beantragt, was die Gewerkschaften be­
antragt haben. Nur haben wir gesagt : Wenn 
es die eine Gewerkschaft bekommt, dann die 
andere auch. Wenn es der Greißler an der 
Ecke bezahlen soll, dann sollen es die Herren 
Minister Broda, Androsch und wie sie alle 
heißen . für ihre Schreibkräfte auch bezahlen. 

Meine Herren Gewerkschafter ! I ch darf Sie 
daran erinnern: Sie haben geschlossen 
dagegen gestimmt! Der Herr Berichterstatter 
hat auch darauf aufmerksam gemacht, daß 
mein Vorschlag geschlossen Ihrer Ablehnung 
verfallen ist. Auch hier gibt es sehr große 
Unterschiede in den gewerkschaftlichen For­
derungen. Es kommt nämlich nicht darauf an, 
ob es im Interesse der Arbeitnehmer liegt, 
es kommt nicht darauf an, ob es gerecht und 
gerechtfertigt ist, sondern es kommt darauf 
an, wer es bezahlt. Wenn es die eigene 
Regierung zahlt, dann kommt es ins unterste 
Ladel. Aber wenn es die anderen bezahlen 
müssen, dann wird es gefordert. Da stellt 
man sich lautstark hinter diese Forderung ! 
Das wollte ich nur in Erinnerung rufen. 

Meine Damen und Herren! Als letztes darf 
ich hier ein Gebiet - es ist unmöglich, alles 
hier zu behandeln - aus der Wirtschaft 
nehmen. Den Kleingewerbetreibenden trifft es 
am meisten. Ich rechne jetzt gar nicht die 
große Gruppe der Freiberufler, der ich auch 
angehöre, dazu - obwohl es sie hart trifft -, 
weil Sie dann sagen werden: Die können sich 
das leisten. Ich mache Sie darauf aufmerksam, 
daß es unter den Freiberuflern sehr, sehr viele 
verschämte Arme, sehr viele, die weniger als 
ein Arbeitnehmer verdient, gibt. Ich will gar 
nicht von ihnen sprechen ! 

bewußten Unternehmer, auch wenn sein 
Geschäft noch so klein ist, nicht gleiclgültig 
sein. Wenn diese Gewerbetreibenden ein 
kleines Geschäft haben, das 1 00.000 S wert ist, 
und im Parlament eine Materie beraten wird, 
aus der plötzlich am 1 .  August eine Forderung 
entsteht, die etwa 100.000 S beträgt und unter 
Umständen höher ist als der Wert des 
Geschäftes - Sie wissen, daß es sehr, sehr 
viele Betriebe gibt, denen mit diesem Gesetz 
eine Verpflichtung auferlegt wird, die höher 
ist als der Wert des Geschäftes -, dann 
müssen sie im Grunde genommen, wenn sie 
verantwortungsbewußt sind, damit rechnen, 
den Konkurs anzumelden, weil sie sich sagen : 
Ich kann es nicht mehr decken, auch wenn 
ich mein ganzes Geschäft verkaufe. Ich habe 
das "Pech",  zwei treue Angestellte, zwei treue 
Verkäufer zu haben, die seit 40 Jahren im 
Geschäft stehen. Sie sind beide schon über 
60 Jahre alt. In den nächsten drei, vier oder 
fünf Jahren muß ich ihnen je ein Jahr 
Abfertigung bezahlen. (Abg. B e n  y a: 
40 Jahre gib t  es schon die sleuerbegünstigte 
AbJer tigungsrücklage! ) 

Herr Kollege ! Jetzt kommt die erste Frage, 
Herr Gewerkschaftspräsident, die Sie uns nicht 
beantwortet haben und nicht beantworten 
können: Warum haben Sie keine Ubergangs­
maßnahme getroffen, daß der Mann Rücklagen 
bilden kann? - Sehen Sie l Da ist die Gewerk­
schaft für die großen Unternehmen, die Rück­
lagen bilden, auf die Barrikaden gestiegen. 
Das ist eine Regelung, die nur auf den zuge­
schnitten ist, der Rücklagen gebildet hat. 

Ich sage Ihnen dazu: Selbst wenn Sie eine 
gesetzliche Möglichkeit eingeräumt hätten, 
daß alle Rücklagen bilden können, so wissen 
Sie, daß wir Tausende, ja Zehntausende 
kleine Betriebe haben, die gar keine Rück­
lagen bilden können, weil gar nicht so viel 
verdient werden kann. Aber auch sie werden 
zur Zahlung von Hunderttausenden Schillin­
gen verpflichtet. Alles war auf die großen 
Betriebe zugeschnitten, die Rücklagen bilden 
konnten. 

Wir hatten jedoch Bedenken und sagten : 
Treffen Sie doch Vorsorge, daß die kleinen 
Gewerbetreibenden auf Jahre hinaus Rück­
lagen bilden können. Er kann es doch nicht 
auf einmal leisten ! Sein ganzes Geschäft ist 
30.000 oder 40.000 S wert ,  und er muß nun 
auf einmal 1 00.000 S an Verpflichtungen auf 

Ich möchte von den vielen, vielen Tausen- seinem Rücken tragen. 

den, ja Zehntausenden kleinen Gewerbe- und Sie haben das alles in den Wind geschlagen ! 
Handelsbetrieben sprechen, denn sie trifft es Ich möchte hier feststellen, daß sie ein Kom­
hart. Sie stehen in vier Wochen vor der Tat- promiß geschlossen haben, das b is 1 913 eine 
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Ubergangslösung vorsieht. Bis dahin können 
die Gewerbetreibenden maximal 48 Prozent 
der Rücklagensumme zurückgelegt haben. Nur 
48 Prozent ! - Meine Herren ! Wir haben Sie 
im Ausschuß davor gewarnt. Niemand ist 
dieser Ziffer entgegengetreten. 

Jetzt kommt noch etwas anderes dazu : Der 
kleine Greißler bildet jetzt Rücklagen, er sagt 
sich:  Jetzt muß ich noch sparsamer leben, 
jetzt darf ich der Kasse noch weniger ent­
nehmen. Ich darf der Kasse nicht mehr 3000 
oder 4000 S entnehmen, weil ich Rücklagen 
bilden muß. - Er wird Rücklagen bilden. Nun 
haben Sie ihm nicht nur die Rücklagenbildung 
erschwert, sondern Sie haben ihn auch dazu 
gezwungen, daß er sein Geld in festverzins­
lichen Wertpapieren anlegt. Wir haben auch 
darüber gesprochen! Denn in § 6 b Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes heißt es, daß 
spätestens am Schluß j edes Wirtschaftsjahres 
österreichische festverzinsliche Wertpapiere 
im Nennbetrag von mindestens 25 vom Hun­
dert des am Schluß des vorangegangenen Wirt­
schaftsjahres in der Bilanz ausgewiesenen 
Rück.lagenbetrages für künftige Abfertigungen 
im Betriebsvermögen vorhanden sein müssen. 

Da wird sich der Herr Meier und der Herr 
Müller sehr freuen, daß er jetzt zwar Rück­
lagen bilden darf, aber festverzinsliche Wert­
papiere haben muß. Meine Damen und Herren! 
Sehen Sie, wer dabei schon wieder das Ge­
schäft macht? Da spielt doch im Hintergrund 
alles zusammen: vom Großkapital über die 
Banken bis zum Finanzminister. Und Sie haben 
sich dafür zum Wortführer gemacht. Jetzt 
werden die festverzinslichen Wertpapiere, die 
Ihnen einiges Unbehagen bereitet haben, end­
lich einmal angebracht. Meine Herrenl Wie 
hoch sind die Provisionen, die gerne dafür 
bezahlt würden, wenn man weiß, daß alle 
diese Papiere, die noch in den Tresors liegen 
und verschimmeln, nicht anzubringen sind? 
Jetzt werden die Tresors um einige 1 00 Mil­
lionen Schilling leichter, weil der Herr Müller, 
der Herr Meier, der Greißler mit zwei Ange­
stellten, damit er Rücklagen bilden kann, 
damit er wenigstens mit 50 Prozent den Staat 
beteiligen darf, bezüglich der Abfertigung, die 
er bezahlt, 25 Prozent an festverzinslichen 
Wertpapieren anschaffen muß. 

Stundenlang könnte man darüber sprechen. 
Stundenlang haben wir darüber . . .  (Abg. 
Dr. M u s  s i 1 :  Da hat uns Dr. Broesigke 
damals niedergestimmt!) Moment, Herr Kol­
lege, ich darf Ihnen jetzt gleich ankündigen : 
Melter wird dazu sprechen, Broesigke wird 
dazu sprechen. Wir werden alle dazu 
sprechen. Ich habe nur ein Teilgebiet heraus­
genommen, denn Sie sollen sehen, wie Sie 

eine gute Idee umbringen, um dem Niveau von 
Ecuador angleichen zu können. Nichts gegen 
Ecuador. Ich muß Ihnen aber noch einmal 
sagen : Ich bin lieber in Osterreich als in 
Ecuador. Nur in Ecuador - das ist unbe­
stritten - gibt es ähnlich vergleichbare Ver­
hältnisse. 

Es wurden unzulängliche Ubergangsmaß­
nahmen geschaffen. Das heißt : In der Praxis 
überhaupt keine. Sie haben ein Komprorniß 
geschlossen, das den Kleinen überhaupt nicht 
schützt. Der kleine Gewerbetreibende steht 
schutzlos vor der Tatsache, daß jetzt Forde­
rungen an ihn herangetragen werden, die er 
niemals erfüllen kann und die zur Schließung 
vieler Kleinbetriebe führen werden. - 0 ja,  
meine Herren! Gewisse Gruppen in Osterreich 
haben das Interesse : Weg mit diesen Klein­
betrieben l Da sind Sie Schr,ittmacher 
geworden, darüber muß sich die andere Seite 
im klaren sein. Derjenige , der einen oder 
zwei Verkäufer oder Angestellte hat, ist der­
jenige, der die Rechnung hier bezahlen muß 
und den es in der vollen Tragweite trifft, 
abgesehen von vielen anderen Ungerechtig­
keiten. 

Allein der Termin 1 .  August 197 1 .  Man 
möge sich einmal überlegen : Wenn jemand 
ein Unternehmen hat - sei es ein großes 
oder ein kleines -, ist es ihm nicht gleich­
gültig, ob ein Betrag, der unter Umständen 
mehr wert ist als das ganze Vermögen, inner­
halb von vier Wochen als Belastung, als Ver­
pflichtung auf ihn zukommt. Mit 1 .  August 
treten bereits die ersten, und zwar nicht 
unmaßgeblichen Verpflichtungen auf sehr 
viele zu. 

Ich darf den Abänderungsantrag, den wir 
Freiheitlichen eingebracht haben, hier im 
Hause wiederholen. Die Bundeswirtschafts­
kammer hat in durchaus vernünftiger Weise ­
ich möchte mich gar nicht mit fremden Federn 
schmücken - ihren Standpunkit solange ver­
treten, bis sie sich mit dem Gewerkschaftsbund 
an einen Tisch gesetzt und dann vergessen 
hat, was sie eigentlich selbst wollte. 

Bei dieser Regelung gibt es verschiedene, 
die dabei kein schlechtes Geschäft machen. 
Dazu zählen alle jene Banken, die festver­
zinsliche Wertpapiere auflegen. Ich bin davon 
aber gar nicht überrascht! Sie, meine Herren 
von der Sozialistischen Partei, sind die besten 
Bankenvertreter in diesem einen Jahr gewor­
den, die Osterreich je hatte. Sie machen es 
sehr geschickt, denn man erkennt es nicht 
immer. 

I ch habe mir gestern von einem Bank­
direktor erzählen lassen, welche Erleichterung 
es unter Umständen für die Banken sein wird, 
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wenn die Vorlage heute Gesetz wird. (Abg. 
P e t e r: Sie haben ja eine der größten Privat­
banken! - Abg. B e n y a: Nur keinen Neid!) 
Das wollte ich gerade sagen. Aber wenn man 
natürlich weiß, daß eine der größten Banken 
im sozialistischen Bereich liegt , dann muß man 
sagen: Sie will auch ihre verschimmelten fest­
verzinslichen Wertpapiere anbringen. Das ist 
ein Geschäft, das den Banken Hunderte Mil­
lionen im Laufe der nächsten Jahre bringen 
wird. Aber Sie stimmen zu, weil Sie es so 
wollen. Zahlen wird es der kleine Greißler 
unten an der Ecke, der ein oder zwei Ange­
stellte hat. Für diesen kleinen Greißler über­
nehmen wir - ohne geistige Urheberschaft 
anzumelden - eine aus Wirtsebaftskreisen, 
aus den Kammerkreisen ausgearbeitete Idee, 
die besagt : Die Arbeitslosenversicherung 
zählt mit zu jenen, die aus dieser gesetzlichen 
Regelung Vorteile haben. Außerdem hat sie 
gewisse Verpflichtungen. 

Ich darf hier einen Abänderungsantrag 
stellen. Er liegt dem Herrn Präsidenten vor. 
Ich bitte, die Unterstützungsfrage zu stellen, 
weil wir Freiheitliche bekanntlich zu wenig 
Abgeordnete sind. Ich hoffe aber, daß jene 
Herren der Wirtschaft, die im Hause sitzen 
und die bisher hinter diesem Antrag gestan­
den sind, diesen Antrag weiter unterstützen 
werden. 

Ich sage Ihnen gleich, wir haben nur das 
System der Regierungspartei, der Gewerk­
schaft und der Regierung übernommen. Nur 
mit einem Unterschied : Es zahlt kein ein­
zelner, sondern eine Institution. die einen 
Vorteil aus dieser Regelung hat. Sie soll 
diesen Vorteil nicht behalten können, sondern 
sie soll den Vorteil, den sie hat, weitergeben 
müssen. (Abg. P e t  e r: Hat das nicht Herr 
Mussil vorgeschlagen?) Nein, aber ich zweifle 
nicht dar an, daß uns Kollege Mussil heute 
unterstützen wird. Ich nehme sogar an, Herr 
Kollege - ich schmücke mich nicht mit 
fremden Federn -, das ist ein geistiges Pro­
dukt von Ihnen. 

A b ä n d e r u n g s a n t r a g  

der Abgeordneten Zeillinger und Genossen 
zur Regierungsvorlage, betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Angestelltengesetz 
neuerlich geändert wird ( 1 34 der Beilagen) , 
in der Fassung des Ausschußberiebtes 
(520 der Beilagen) . 

Der Nationalrat wolle beschließen : 

Die Regierungsvorlage ( 1 34 der Beilagen) 
in der Fassung des Ausschußberichtes 
(520 der Beilagen) wird abgeändert wie 
folgt: 

1.  Im Artikel I Ziffer 2 erhält der § 23 a 
Absatz 5 folgenden Wortlaut : 

, , (5) Dienstgebern, die eine Abferti­
gung nach Abs. 1 oder Abs.  3 bezahlt 
haben, die nicht mehr als zwei Dienst­
nehmer beschäftigen und deren J ahres­
gewinn 1 00.000 S nicht übersteigt, wird über 
Antrag der ausbezahlte Abfertigungsbetrag 
vom zuständigen Landesarbeitsamt aus Mit­
teln der Arbeitslosenversicherung rück­
erstattet. " 

2. Der bisherige Absatz 5 erhält die Be­
zeichnung Absatz 6. 

Mit anderen Worten, der kleine Dienst­
geber, der maximal zwei Arbeitnehmer 
beschäftigt und im J ahI nicht mehr als 
100.000 S Gewinn hat - das ist bestimmt kein 
großer -, soll von einer Stelle, die aus diesem 
Gesetz Nutzen zieht und von der wir sagen, 
diese Stelle soll diesen Nutzen nicht behalten 
dürfen, das rückvergütet bekommen, was ihm 
jetzt vorn Gesetzgeber auferlegt wird. 

Ich darf Sie, meine Damen und Herren, 
bitten, diesen Antrag zu unterstützen. Ich darf 
Sie einladen, diesem Antrag Ihr� Zustimmung 
zu geben. 

Ich darf noch einmal daran erinnern: Wir 
Freiheitlichen sind jederzeit für jede tragbare 
Abfertigung zu haben. Sie können jederzeit 
mit uns eine Mehrheit suchen, wenn Sie eine 
Regelung suchen, die im Interesse der Arbeit­
nehmer liegt und auch vorn Arbeitgeber ver­
tretbar ist. Da diese Voraussetzungen aber 
nicht erfüllt wurden, werden wir Freiheitlichen 
gegen dieses Gesetz stimmen. (Beifall bei der 
FPtJ.) 

Präsident Dr. Malela: Der vom Abgeord­
neten Zeillinger verlesene Abänderungsantrag 
ist nicht genügend unterstützt. Ich stelle daher 
gemäß § 46 Abs. 4 des Geschäftsordnungs­
gesetzes die Unterstützungsfrage. 

leb bitte j ene Damen und Herren, die diesen 
Abänderungsantrag Zeillinger unterstützen 
wollen, sich von den Sitzen zu erheben. (Abg. 
P e t  e r: Mussil!) - Ich stelle fest, daß dieser 
Antrag nicht von acht Mitgliedern des 
Nationalrates unterstützt wurde. Er steht 
daher nicht zur Verhandlung. 

Als nächster zum Wort gemeldet ist der 
Abgeordnete Maebunze. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Madlunze (OVP) : Hohes 
Haus ! Meine Damen und Herren ! Ich habe 
die Rede des Herrn Abgeordneten Zeillinger 
sehr aufmerksam verfolgt, bin aber nicht recht 
klug daraus geworden. Er ist gegen die Vor­
lage, weil sie zu teuer kommt. Er ist gegen die 
Vorlage, weil sie zuwenig bringt. Er wäre 
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dafür, wenn sie mehr brächte. Aber vielleicht 
fehlt mir die Praxis , um mich näher mit den 
Einwendungen des Herrn Abgeordneten 
Zeillinger auseinanderzusetzen. Das wird dann 
mein Freund Hauser tun. Nur, wie gesagt, 
ich habe es nicht verstanden. 

Meine Damen und Herren! Das zu beschlie­
ßende Gesetz ist keine Erfindung der der­
zeitigen Regierung. Es ist eine sehr alte For­
derung der Gewerkschaftsbewegung, und es 
ist auch eine sehr alte Forderung, die der 
Osterreichische Arbeiter- und Angestellten­
bund immer wieder erhoben hat. Auch die 
Koalitionsregierung hat sich 1 964 mit diesem 
Problem beschäftigt. Bedauerlicherweise gab 
es keine Einigung. 

Ich möchte nicht verhehlen, zweier Kollegen 
zu gedenken, die unermüdliche Mahner 
waren, endlich zu einer Lösung zu kommen. 
Das war bei uns der Abgeordnete Dr. Kummer 
und auf der Seite der Sozialisten der Kollege 
Skritek. Es verging keine Budgetdebatte, in 
der nicht das Problem der Abfertigungen ange­
schnitten worden wäre. 

Nun kam es zur Regierungsvorlage vom 
Oktober 1 970. Die Regierungsvorlage wollte 
zunächst einmal auf das ASVG RÜCKsicht 
nehmen, das besagt : Du kannst die Alters­
pension nicht bekommen, auch wenn du 
65 Jahre alt bist, wenn du am Stichtag noch 
in Beschäftigung stehst. Nun haben sich viele, 
vor allem ältere Angestellte gesagt, sie 
wollen auf die Abfertigung nicht verzichten, 
daher b leiben sie im Dienstverhältnis .  So ging 
ihnen der Anspruch auf Abfertigung verloren. 

Die Regierungsvorlage ging darüber hinaus. 
Sie besagte : Auch den Angestellten, die die 
sogenannte Frühpension in Anspruch nehmen, 
soll der unbedingte Abfertigungsanspruch zu­
stehen. Hier möchte ich darauf verweisen, daß 
die Frage der Frühpension auch im sozialisti­
schen Lager nicht ganz unbestritten ist, und 
ich darf daran erinnern, daß erst kürzlich 
der von mir sehr geschätzte ehemalige Kollege 
und zeitweilige Präsident des Hauses, Hille­
geist, im Zusammenhang mit den Ruhens­
bestimmungen in der "Arbeiter-Zeitung" seine 
Auffassung auch über dieses Problem sehr 
eingehend dargelegt hat. 

Die Regierungsvorlage sah ferner vor, daß 
die Abfertigung auch bei Eheschließung und 
Niederkunft gewährt werden muß. 

Und nun kam nach langen Verhandlungen 
ein Kompromiß zustande. In der Sozialpolitik 
haben wir es wiederholt erlebt, daß wir echte 
Fortschritte auf dem Kompromißwege erzielt 
haben. 

Herr Kollege Skritek ! Wir beide kommen 
aus der Gewerkschaftsbewegung. Wir beide 
wissen, daß der Gewerkschaftsfunktionär 
natürlich zunächst eine möglichst hohe For­
derung anmelden muß, damit er im gegebenen 
Falle ein Minimum heimbringen kann. Das 
war, solange ich in der Gewerkschafts­
bewegung war, und das wird wahrscheinlich 
auch in der Zukunft so sein. 

Wir bekennen uns zu diesem Komprorniß, 
das erzielt wurde. 

Sie sagten, in der Zeit von 1 966 bis 1 970 
sei die Sozialpolitik in der "Tiefkühltruhe" 
gelegen. Darüber könnte man jetzt streiten. 
Ich möchte ein einziges großes Gesetz an­
führen, das in der Zeit der OVP-Alleinregie­
rung geschaffen wurde und auf das der heutige 
Sozialminister gerne verweist, weil viele 
Möglichkeiten ungenützt bleiben. Ich denke 
hier an das Arbeitsmarktförderungsgesetz. 
Das wurde in der Zeit der Alleinregierung 
geboren. 

Ich darf noch andere Beispiele dafür 
anführen, daß es in der Sozialpolitik immer 
wieder etappenweise Lösungen gegeben hat : 
Herr Abgeordneter Skritek ! Zum ASVG haben 
wir 25 Novellen, und wir werden bald die 
26. beschließen. Sie werden mir zugeben, daß 
es auf dem Wege der verschiedenen Novellen 
immer wieder mehr oder weniger große Fort­
schritte gegeben hat. 

Als zweites Beispiel darf ich die Kriegs­
opferversorgung nennen. Hier haben wir auch 
in der Zeit zwischen 1 966 und 1 970 echte Fort­
schritte geschaffen. 

Sie haben auf die Frage der Bilanzen ver­
wiesen. Herr Kollege Skritek ! Ich verfolge 
die Bilanzen in der "Wiener Zeitung" simer 
genauso aufmerksam wie Sie. Wissen Sie, 
welche Bilanzen ich mir in der letzten Zeit 
besonders genau angesehen habe? Die 
Bilanzen der Haftpflichtversicherungsträger. 
Die habe ich mir sehr genau angesehen. Ich 
hätte mir gewünscht, Sie hätten sie genauso 
genau angesehen und dem Herrn Finanz­
minister gewisse Ratschläge erteilt. 

Aber, Herr Kollege Skritek, wir müssen 
doch auch jene vielen Unternehmungen sehen, 
die keine Bilanzen zu veröffentlichen haben. 
Ich meine die Einnahmen-Ausgabenrechner. 
Wir haben in der Einkommensteuergesetz­
Novelle 1 970 einen gewissen ersten Schritt 
oder, wenn Sie wollen - um in der modernen 
Sprache zu reden -, eine bescheidene flankie­
rende Maßnahme gesetzt, nämlich indem wir 
im § 6 b Abs. 5 die Abzugsfähigkeit der Rück­
lagen für Abfertigungen auch für Einnahmen­
Ausgabenredmer, zum Beispiel für die Frei-
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berufler, für die kleinen Gewerbe- und Han­
deIstreibenden, ermöglicht haben. Aber wir 
wissen doch viel zu genau, daß eine gewisse 
Zeit notwendig ist, bis einigermaßen Rü<k­
lagen gebildet werden können. 

Das Gesetz wird nicht für alle Angestellten 
einen Fortschritt bedeuten. Es gibt zum Bei­
spiel 21 Gruppen von Angestellten, die heute 
schon Anspruch auf Abfertigung bei Alters­
eintritt haben, ohne daß es der Gesetzgeber 
statuiert hat, weil die Sozialpartner auf dem 
Wege des Kollektivvertrages diese Abferti­
gung vereinbart haben. Und es gibt bei 
18 Berufsgruppen die Abfertigung bei Geburt, 
weil sie audt auf dem Weg der Kollektiv­
verträge bereits vereinbart ist. Der Fortschritt 
für diese Gruppen ist heute die gesetzliche 
Verankerung dessen, was sie sich schon vor­
her ausgemacht haben. 

Nun habe im mir die Unterlagen angesehen. 
Vor allem haben mim die Berechnungen inter­
essiert. Natürlich werden die Dienstgeber 
sagen: Das ist ja unheimlich teuer. Und natür­
lich werden die Dienstnehmer, in dem Fall 
die Arbeiterkammer, sagen : Aber übertreibt 
doch nicht, das ist doch alles viel billiger, 
so viel kostet es doch gar nicht ! 

gesetzlichen Regelung Nutzen. Jenen, die 
schon auf Grund einer bisherigen Verein­
barung der Sozialpartner dieses Recht hatten, 
wird es jetzt gesetzlich garantiert. Eine große 
Gruppe allerdings hat einen echten Vorteil : 
das sind die Handelsangestellten. Für sie gab 
es die vertragliche Regelung auf Abfertigung 
bei Alter bisher nicht im Kollektivvertrag. Die 
Gruppe der Handelsangestellten hat also einen 
echten Vorteil. 

Meine Damen und Herren! Wir von der 
Osterreichischen Volkspartei wissen, daß man 
oft jahrelang um eine vernünftige Regelung 
verhandeln muß, aber wir freuen uns dann, 
wenn dieses vernünftige Reden und Verhan­
deln miteinander zu einem Erfolg führt. Das 
wissen wir auch : Ein Kompromiß kann nie­
mals alle befriedigen. Aber ich glaube, daß 
wir der Demokratie einen guten Dienst 
erweisen, wenn wir uns immer wieder auf 
den verschiedensten Gebieten um ehrliche 
Kompromisse bemühen und zu diesen 
Kompromissen dann auch stehen. Und die 
Osterreichische Volkspartei steht zu diesem 
zu beschließenden Gesetzesvorschlag. (Beifall 
bei der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Melter. Ich erteile es 

Die Bundeskammer hat errechnet, daß der ihm. 
Mehraufwand bei Pensionierung 9 1 9  Millionen 
betragen wird. Die Arbeiterkammer hingegen 
hat gesagt : Das ist nicht wahr, das kostet 
nur etwa 254 Millionen. 

Die Bundeskammer hat gesagt, die Regelung 
bei der Niederkunft wird etwa 212  Millionen 
kosten. Die Arbeiterkammer sagt: Aber 
lächerlich ; 92 Millionen ist das höchste, was 
es kosten kann. 

Ich habe versucht, daraufzukommen, wie 
das mit den Berechnungen ist. Die Bundes­
kammer hat ihre Beremnungen auf Grund 
der Regierungsvorlage angestellt, also aum 
unter Berü<ksichtigung der Frühpensionen, 
und die Bundeskammer hat in ihre Berech­
nungen aum jene Beträge einbezogen, die auf 
Grund der Kollektivverträge sowieso schon 
bezahlt werden müssen. 

Die Arbeiterkammer hat gesagt : Also das, 
was jetzt schon geltendes Recht ist, was 
sowieso bezahlt werden muß, lassen wir aus 
unseren Berechnungen weg, daher kommen 
diese 254 Millionen. 

Herr Kollege Skritek! Ich bestreite beide 
Berechnungen nicht, aber im versuche nur, 
sie zu verstehen. (Abg. S k r i t e k: Dann ist 
die zweite ja richtiger!) 

Ich mömte noch einmal sagen: Nicht alle 
Angestellten ziehen aus dieser heutigen 

Abgeordneter Melter (FPO) : Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Die Vor­
lage, die hier zur Beratung steht, kann von 
uns Freiheitlichen nicht unterstützt werden. 
Dazu hat Kollege Zeillinger schon einiges 
gesagt. Ich möchte als Arbeitnehmervertreter 
mehrere Gedanken daran knüpfen. Zuerst aber 
darf ich mich doch noch etwas mit den Ver­
tretern der Wirtschaft befassen. 

Wir sehen heute in verschiedenen Zeitun­
gen Berichte über Äußerungen des Präsidenten 
Sallinger und des Generalsekretärs Dr. Mussil 
der Bundeswirtschaftskammer. Sie setzen sich 
dafür ein, die Stabilität zu erhalten und alle 
Belastungen möglichst zu vermeiden. Ich muß 
daran erinnern, daß wir vor wenigen Tagen 
eine Diskussion abgewi<kelt haben über die 
Frage der Uberstundenzuschläge, in der die 
Vertreter der Kammer darauf hingewiesen 
haben, es wäre notwendig, diese Fragen in 
erster Linie im Sozialpartnerschaftsbereich zu 
regeln, also im Bereich der Kollektivverträge. 
In dieser Sache hier wird der von Ihnen selbst 
vertretene Weg verlassen und eine andere 
Lösung gefunden, eine Lösung für einen 
Bereich, der absolut zu den Lohnnebenkosten 
gehört, der eine Belastung darstellt und der 
dazu führt, daß die Bargeldentschädigung, die 
der Arbeitnehmer laufend auf die Hand 
bekommt, entsprechend geringer ist. 

258 
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Sie führen also auf gesetzlicher Basis eine 
Regelung ein, die die Lohnnebenkosten 
erhöht, die Bargeldleistung an die Arbeit­
nehmer zwangsläufig vermindert. Das ist ein 
Weg, den wir Freiheitlichen absolut nicht 
beschreiten wollen, denn er behindert den 
Fortschritt zu Europalöhnen. Alle Arbeit­
nehmer sind eher daran interessiert, im Zeit­
punkt der Arbeitsleistung eine angemessene 
und höhere Entschädigung zu erhalten als 
ein Versprechen für die Zukunft. 

Zweifellos ist es schön, daß man sagt : Du 
bekommst einmal etwas, wir haben erreicht, 
daß deine Abfertigungssituation besser wird, 
daß du also in der Zukunft etwas haben wirst . 
Es ist optisch ungünstig, dagegen zu argumen­
tieren. Das ist uns Freiheitlichen ganz klar. 
Aber aus grundsätzlichen Erwägungen tun wir 
dies trotzdem, und zwar auch im Interesse 
der Arbeitnehmerschaft, und dies aus sehr 
vielfältigen Gründen. 

Sicher ist, daß die Mobilität der Arbeits­
kräfte durch diese Abfertigungsregelung eine 
erhebliche Einschränkung erfährt. Es ist erwie­
sen, daß die Mobilität auch im Sozialbereich 
gefordert wird, um eine Uberstellung in 
Arbeitsbereiche zu erleichtern und zu ermög­
lichen, in welchen bessere Zukunftschancen 
liegen, in welchen höhere Löhne und Gehälter 
bezahlt werden können. 

Auch die Wirtschaft ist daran interessiert, 
Arbeitskräfte fortzubilden und in neue ren, 
entwicklungsfähigen Arbeitsplätzen zu be­
schäftigen. Durch diese Abfertigungsregelung 
wird nun ein sehr starker Riegel eingeschoben. 

Bezüglich der Breitenwirkung dieser 
Regelung ist auf einige Zahlen aufmerksam 
zu machen, die dem Wirtschafts- und sozial­
statistischen Taschenbuch des Osterreichischen 
Arbeiterkammertages entnommen werden 
können. Wir sehen hier für den Juli 1 970 ver­
merkt, daß etwa die Zahl der weiblichen Ange­
stellten im 55. Lebensjahr 3300 beträgt, im 
60. Lebensjahr nur noch 1 986. Das heißt also,  
die Zahl der weiblichen Angestellten, die in 
den Genuß der Begünstigungen der heutigen 
Vorlage gelangen werden, ist relativ sehr 
klein. Anders ausgedrückt : Sehr viele weib­
liche Angestellte scheiden erheblich früher als 
vor Vollendung des 60. Lebensjahres aus 
ihrer Erwerbstätigkeit aus. Damit verlieren 
sie aber den Anspruch auf Abfertigung auf 
Grund der heute von den Sozialisten und von 
der Volkspartei zu beschließenden gesetz­
lichen Regelung. 

Bei den männlichen Angestellten ist die 
Situation nicht viel anders. Im 60. Lebensjahr 
sind im Juli 1 970 noch 5535 Angestellte ver­
sicherungspflichtig erwerbstätig gewesen. Im 

65. Lebensjahr waren es nur noch 1 66 1 ,  was 
also auch bestätigt, daß die Nutznießer dieser 
gesetzlichen Neuregelung relativ sehr wenig 
Angestellte sind. Jedenfalls kommt dieser 
Frage in bezug auf die Anzahl der Begünstig­
ten bei weitem nicht die Bedeutung zu, die 
ihr immer in Gewerkschaftskreisen beigemes� 
sen wird. (Abg. Dr. B 1 e n k: Das ist aber ein 
Argument gegen Sie, Herr MelterJ) Nein, das 
ist kein Argument gegen mich, sondern es ist 
die Tatsache, daß hier nur optisch Geschenke 
gemacht werden, die im Gehalt sehr frag­
würdig sind, fragwürdig auch in anderer 
Beziehung ! Die Tatsache etwa, daß die 
Arbeiter diese Abfertigung nicht zugestanden 
erhalten haben, obwohl man schon jahre­
lang - und insbesondere auch von Gewerk­
schaftsseite - die Kodifikation und die An­
gleichung des Arbeitsrechtes fordert, wobei 
diese unterschiedliche Regelung natürlich neue 
Schwierigkeiten hervorrufen wird. 

Nun komme ich auf verschiedene Gesichts­
punkte zu sprechen, die dartun, daß diese 
gesetzliche Regelung für viele Angestellte ein 
Danaergeschenk ist. Die Gewerkschaften 
haben wohl ein Roß in den Stall gebracht, 
damit aber gleichzeitig zumindest auch viele 
Flöhe. Denn diese Begünstigung auf der einen 
Seite wird sich für manche sehr ungünstig 
auswirken. 

Hier ist zuerst etwa darauf hinzuweisen, 
daß es - vom Standpunkt der Wirtschaft her 
gesehen - zweifellos viele Unternehmer 
geben wird, die, bevor einer ihrer Ange­
stellten einen Abfertigungsanspruch erlangt, 
das Dienstverhältnis zu lösen versuchen ; ein 
Umstand also, der zweifellos nicht dazu bei­
tragen wird, das Verhältnis zwischen Dienst­
geber und Dienstnehmer zu verbessern, und 
der auch nicht zu einer Beruhigung und zu 
einer Sicherung der Arbeitnehmer führt. Das 
ist also eine absolut negative Auswirkung. 
Dies betrifft besonders die Frauen, wo j a  die 
Fluktuation an und für sich größer ist und 
wo man noch mehr als bisher darauf achten 
wird, jedenfalls überall dort, wo genügend 
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. 

Sicher ist auch, daß die Umstellungs­
schwierigkeiten immer größer werden, ins­
besondere für ältere Angestellte. Wir haben 
dies schon jetzt zu beobachten, gerade im 
Bereich des Handels, wo doch im Zuge der 
Modernisierung und Konzentration auf Groß­
handelshäuser sehr viele kleine Geschäfte 
eingehen, wodurch natürlich die Zahl der 
Arbeitsplätze verringert wird und somit für 
die dort beschäftigten Angestellten erhebliche 
Schwierigkeiten, zu neuen, gleichwertigen 
Arbeitsplätzen zu gelangen, entstehen. 
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Durch diese Abfertigungsregelung wird dies 
natürlich noch mehr beeinträchtigt, denn j eder 
Arbeitgeber, bei dem sich ein über 45- oder 
50jähriger Angestellter bewirbt, wird natür­
lich einkalkulieren, daß diesem bei Erreichung 
des 60. beziehungsweise 65. Lebensjahres ein 
Abfertigungsanspruch zu sichern sein wird. 

Das führt dann natürlich erstens zur Uber­
legung, ob man überhaupt den Älteren ein­
stellen soll, wenn sich irgendeine andere Mög­
lichkeit ergibt. Zweitens wird es dazu führen, 
daß dem älteren Angestellten auf dem neuen 
Arbeitsplatz zweifellos ein möglichst niedriger 
Bezug geboten werden wird, einerseits unter 
Einkalkulierung der Umstellungs schwierig­
keiten überhaupt, weil  die Einschulung erfol­
gen muß und diese beim älteren Angestellten 
zweifellos schwieriger ist als bei einem jun­
gen, und andererseits, weil die Zahlungs­
verpflichtung nach Ablauf von mehreren Jah­
ren auch zu berücksichtigen ist . 

Das führt also dann bei Umstellungen zu 
schlechteren Angeboten und - die Folge 
davon

' - zu einer niedrigeren Bemessungs­
grundlage für die Pension. Das wird wiederum 
bedeuten, daß in vielen Fällen wegen der 
niedrigeren Bemessungsgrundlage der Pen­
sionsanspruch so weit beeinträchtigt wird, daß 
die Abfertigung in relativ kurzer Zeit durch 
die geringere Pension wieder ausgeglichen 
wird, und das ist dann für den Angestellten-

' pensionisten ein echter einkommensmäßiger 
Nachteil. 

Auf eine Besonderheit in der Aus schuß­
vorlage möchte ich auch noch hinweisen. Die 
Abfertigung nach langer Angestelltentätigkeit 
wird auch als Treueprämie bezeichnet. Dem 
Gedanken der Treueprämie widerspricht 
jedenfalls die Bestimmung des § 23 a Abs. 3, 
wonach die Abfertigung bei Geburt eines 
lebenden Kindes höchstens das Dreifache des 
monatlichen Entgeltes betragen darf . Das heißt 
also, eine weibliche Angestellte, die mehr als 
fünfzehn Jahre bei der gleichen Firma tätig 
ist, kann auf Grund einer längerdauernden 
Tätigkeit keine höhere Abfertigung bekom­
men. Da wird also die Treue über fünfzehn 
Jahre Dienstzeit hinaus nicht mehr anerkannt. 
Das ist absolut systemwidrig, und es ist an und 
für sich nicht einzusehen, warum man diese 
Beschränkung im Ausschuß noch in die 
Novelle zum Angestelltengesetz eingebaut 
hat. 

Die gesamten Uberlegungen, die wir Frei­
heitlichen zu diesem Problem angestellt haben, 
führten zu dem Ergebnis der Ablehnung dieser 
Novelle zum Angestelltengesetz. Sie läßt sich 
vor der gesamten Offentlichkeit, aber ins­
besondere auch vor den betroffenen Ange-

stellten in jeder Beziehung rechtfertigen. (Bei­
fall bei der FPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnte Dr. Hauser. Ich erteile es 
ihm. 

Abgeordneter Dr. Hauser (OVP) : Herr Prä­
sident! Hohes Haus ! Ich möchte nidlt mit 
Nicaragua und Honduras beginnen, sondern 
mit Osterreich nach dem ersten Weltkrieg. 
Versetzen wir uns in die Zeit des Jahres 192 1 ,  
d a  dieses Angestelltengesetz bei uns i n  dster­
reich, hier im Parlament, verabschiedet wurde, 
nachdem es schon in der Monarchie, seit dem 
Jahr 1910, ein Handlungsgehilfengesetz gege­
ben hat, das die wesentlichen Bestimmungen 
unseres österreichischen Angestelltengesetzes 
schon beinhaltet hatte. 

Die Abfertigungsbestimmungen kamen alber 
erst 1 92 1  ins Gesetz. Warum? Wenn wir uns 
in das Jahr 192 1  versetzen und uns gleich­
zeitig überlegen, welche Kühnheit es damals 
eigentlich war, Abferti'gungen bei Beendigung 
eines Dienstverhältnisses bis zum Ausmaß des 
zwölffachen Monatsentgeltes, also bis zu 
einem Jahresbezug, festzulegen, so müssen wi r 
uns eigentlich fragen: Was war damals eiogent­
lieh der Grund für so viel Mut in sozialpoli­
tischer Beziehung? 

Der Grund, meine Damen und Herren, lag 
in der Gesamtlage Osterreichs nach dem ersten 
Weltkrieg. Dieses Land hatte den Weltkrieg 
verloren. Der "Rest",  der nach Clemenceau 
Osterreich hieß, war ein Kleinstaat geworden, 
und in diesem Kleinstaat wurden nun j ene 
Umstellungsschwierigkeiten sozusagen vor die 
Politik getragen, die es eben bei der Umstel­
lung von einem Großreich zu einem Kleinstaat 
immer gibt. 

Die überdimensionierten Verwaltungen 
jener Betriebe, die auf die Großraumwirt­
schaft der österreichisch-ungarischen Monar­
chie gerichtet 'waren, mußten ihre Angestell­
ten abbauen. Einer der Gründe, warum man 
sich zu dieser Abfertigung damals entschloß, 
war es eben, j e nen, die wegen dieser Umstel­
lungsschwierigkeiten der österreichischen 
Wirtschaft nach dem verlorenen Krieg aus 
dem Arbeitsprozeß ausgegliedert wurden, 
einen gewissen Existenzschutz für eine 
gewisse Zeit nach dem Verlust ihres Arbeits­
platzes zu bieten. Die "Privatbeamten" , wie 
damals die Angestellten hießen, sollten für 
die erste Zeit ihrer Arbeitslosigkeit im Wege 
der Abfertigung eine Existenzsicherung haben. 
Daher ist es richtig, wenn wir, historisch ges­
hen, sagen : Einer der Hauptzüge der Abferti­
gung ist ganz gewiß diese Existenzsicherung, 
eine Uberbrückungshilfe für die erste Zeit 
nach dem Verlust des Arbeitsplatzes. 
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Dorn. müssen wir gleich ein "Aber" hinzu­
fügen. Dieser Wesenszug der Abfertigung ist 
im Gesetz nicht rein durchgeführt, denn es 
hätte ja sonst genügt, irgendeine bestimmte 
Abfertigungszahlung, nach der Höhe des Ver­
dienstes bemessen, aber in gleicher Art für 
jeden, der seinen Dienstplatz verliert, vorzu­
sehen. Man hat das nicht getan, sondern man 
hat die Abfertigung auch in ein Verhältnis 
zur Länge der Dienstzeit gesetzt. Dadurch 
bekam die Abfertigung von allem Anfang an 
auch diesen Charakter einer Art Treueprämie. 
Es steckt durch die Staffelung nach der Dienst­
zeit sicherlich auch dieser Wesenszug drinnen. 
Er wird noch verstärkt dadurch, daß das G esetz 
von Anfang an gewisse Verwirkungstat­
bestände vorsah, die den Verlust oder die 
Nichtzahlung der .A:bfertigung zur Folge 
haben, wenn man eben in bestimmter,nicht 
regulärer Art aus dem Dienstverhältnis schei­
det. 

So ist es bis heute geblieben. Beide Wesens­
züge der Abfertigung sind auch noch in unse­
rer heutigen Abfertigung enthalten, und das 
politische Moment der Debatte liegt darin, 
daß einmal j ener und einmal dieser Wesens­
zug der AbferUgung in den Vordergrund 
gerückt wird. Fest steht für einen Arbeitsrecht­
ler, fest steht auch für einen Nationalökono­
men, daß selbstverständlich die Abfertigung 
Lohn im weitesten Sinn des Wortes ist. 

Aber auch heute noch hat die Abfertigung 
nach unserem Recht den Charakter einer Exi­
stenzsicherung bewahrt. Das ergibt sich aus 
den Vorschriften unseres Arbeitslosenversiche­
rungssystems. Wird ein Angestellter beschäf­
tigt, dann ist der Beitrag, den er selbst und 
sein Dienstgeber für ihn zu leisten hat, nach 
dem Arbeitslosenversicherungsgesetz eben 
geringer als der für Arbeiter, weil die Abfer­
tigung andererseits auch das Hinauszögern 
der Versicherungsleistung aus dem Titel der 
Arbeitslosenversicherung bewirkt. Versiche­
rungsleistungen der Arbeitslosenversicherung 
ruhen insolange, als Abfertigung gebührt. Hier 
s ieht man noch deutlich den existenzsichern­
den Charakter der Abfertigung. 

Darf ich noch eine historische Betrachtung 
ansChließen, die vielleicht im Hause niCht 
bekannt ist. Die österreichische Pensionsversi­

gleichen Zeitraum leisten. Auch aus dieser in 
Verbindung mit der Pensionsversicherung 
sich ergebenden Betrachtung erkennen wir 
diesen vordergründigen Charakter der Abfer­
tigung. 

Und nun müssen wir die Ereignisse des 
Jahres 1938 bedenken. Die Deutschen, die hier 
im Lande einrücken, bringen sozusagen ihr 
deutsches Angestelltenversicherungsgesetz mit 
und führen es bei uns im Lande ein. Das 
Deutsche Reich kannte für seinen Privatdienst­
bereich nach dem dortigen Angestelltenrecht 
keine Abfertigung. Begreiflicherweise enthiel­
ten daher auch die deutschen Versicherungs­
vorschriften keine solchen Ruhensvorschriften 
für den Fall von AbferHgungszahlungen, wie 
wir sie in unserem österreichischen Versiche­
rungsrecht kannten. Andererseits hat der Ein­
marsch der Deutschen nicht bewirkt, daß unser 
österreichisches Angestelltengesetz außer 
Kraft trat. Dieses galt vielmehr als interloka­
les PrivatreCht in der Ostmark weiter. Und 
von diesem Zeitpunkt rührt eine gewisse über­
raschende Entwicklung her, die darin besteht, 
daß es seit dem Jahre 1 939 möglich war, daß 
ein Angestellter zwar im Altersfalle die 
Altersrente nach deutschem - Rechte bekam, 
gleichzeitig aber auch, wenn der Dienstgeber 
ihn gekündigt hatte, die AbferUgung erhielt. 

Nun die Entwicklung nach dem zweiten 
Weltkrieg. Wir knüpfen zunächst an die deut­
sche Versicherungsrechtsla'ge an. Wir hatten 
derher auCh weiter den Zustand, der durch die 
DeutsChen verursacht wurde, daß es nirn.t 
einen Ausschluß zwischen Abfertigung und 
Pensionsversirn.erungsleistung gab, sondern 
daß sie nebeneinander gebühren konnten. 

Auch als wir im Jahre 1 955 unser ASVG 
schufen, haben wir es nicht "gewagt" - wenn 
man das unter Anführungszeichen sagen 
kann -, den altösterreichischen Rechtszustand 
herbeizuführen, nämlich zu verfügen, daß für 
den Fall der Pensionierung die Pensionsbezüge 
aus dem öffentlichen Titel so lange nicht ange­
wiesen werden sollen, solange Abfertigung 
gezahlt wird. Also auch unser neues öster­
reichisches Pensionsversicherungsrecht hat das 
Nebeneinander von Abfertigung und Pen­
sionsleistung zugelassen. 

cherung kannte von allem Anfang an den Sicherlich kann man sagen, durch die Stich­
Grundsatz, daß Pensionsleistungen nicht tagsbestimmungen des ASVG war das Neben­
gebühren, solange Abfertigung gezahlt wird. einander nicht sehr oft möglich. Wenn der 
Die letzte dieser Regelungen, wo Sie das ganz Angestellte in die Rente gehen wollte , mußte 
ausdrücklich geregelt finden, war das Gewerb- er vorher sein Dienstverhältnis lösen. Selbst­
liche Sozialversicherungsgesetz von 1 935. Man kündigung bedeutete aber Verlust des Abfer­
wollte also, begreiflicherweise, weil man den Ugungsanspruches. Also, hätte man sagen 
Charakter der Abfertigung als Lohnfortzah- können, würde die Problematik, die altöster­
lung im Existenzsinne betrachtete, nicht reichische Problematik eigentlich ja auch so 
zusätzlich auch noCh Pensionszahlungen im gelöst gewesen sein. 
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So war es aber in der Praxis eben nicht. 
Und warum? Sie wissen, daß die Renten nach 
dem zweiten Weltkrieg, die Anfangsbezüge 
nach dem ASVG nicht sehr hoch waren. Die 
Idee der Pensionsdynamik kam uns erst 
später. Und das hat nun dazu geführt, daß in 
der betrieblichen Praxis viele Betriebe, die 
ihre alten Angestellten in Pension gehen 
sahen und zusehen mußten, mit welcher klei­
nen Pension sie in den Ruhestand gingen, 
diesen Angestellten aus freien Stücken, indem 
man als Firma selbst kündigte, eben doch den 
Abfertigungsanspruch zubilligten. Diese 
betriebliche Praxis hat sich begreiflicherweise 
nur in den Bereichen ergeben, wo die Firmen 
stark genug sind, wo Großbetriebe sind, 
begreiflicherweise eher in der Industrie als 
im Kleingewerbe. Aber immerhin hat diese 
Praxis um sich gegriffen. Sie war der Beweis 
einer gewissen sozial einsichtigen Haltung 
der Unternehmerseite in bezug auf diese Pro­
blematik. 

Wir kennen alle die Tendenzen, wie sich 
gewerkschaftliche Forderungen entwickeln. So 
ganz aus der Luft gegriffen oder nur aus der 
Phantasie stammen sie nicht. Sie greifen oft 
faktische betriebliche Tendenzen auf. Und da 
nun in der größeren Zahl der Fälle allmählich 
diese Ubung - jedenfalls in der Indu­
strie - um sich griff, wurde auch sehr bald 
am gewerkschaftlichen Verhandlungstisch die 
Forderung laut, daß man für den Fall der 
Pensionierung die Abfertigung nicht verlieren 
solle, auch wenn man selbst kündigt. 

Die Industrie hat in ihren Kollektivvertrag 
schon vor vielen Jahren eine solche Vorschrift 
aufgenommen. 

Allerdings hatten wir von allem Anfang, 
auch als wir dieses Zugeständnis machten, 
der Gewerkschaft eines entgegengehalten : 
Wenn man schon unter Berufung auf diese 
Praxis und diese Ubungen bezüglich der For­
derung nicht im Prinzip nein sagen will, dann 
müßte man doch eines bedenken : daß der 
Anspruch nicht schlechthin gebühren soll, son­
dern daß er an die Voraussetzung einer gewis­
sen längeren Dienstzeit gebunden wird, und 
zwar aus j enen Gründen, von denen zum 
Schluß auch Herr Melter hier sprach. 

Wir hatten in der Zeit, als wir uns ent­
schlossen, diese Konzession zu machen, in 
Osterreich doch nicht einen so angespannten 
Arbeitsmarkt wie heute. Es waren Probleme 
vorhanden, alte Leute unterzubringen. Sie 
wissen, es gab sogar eine Zeit in Osterreich, 
in der wir Appelle richten mußten, daß man 
alte Leute nicht wegen ihres Alters bei der 
Einstellung 'benachteiligen möge. 

Auf diese Umstände, diese mögliche Ent­
wicklung der Wirtschaft haben wir hingewie­
sen und haben gesagt: Es würde eine soziale 
Sperre für alte Menschen sein, wenn wir nicht 
ohne die Voraussetzung einer langen Dienst­
zeit einen solchen Punkt beschließen. Und so 
kam in die Industrieregelung die Bedingung, 
daß die Altersabfertigung nur dann gelten 
soll, wenn der Angestellte 15 ununte:r;brochene 
Dienstjahre aufweist. 

Das ist nichts Reaktionäres. Das ist eine 
sinnvolle Maßnahme, weil man Sozialpolitik 
eben im gesamten betrachten muß. Nicht weil 
wir uns einengend etwas ersparen wollen, 
haben wir diese Bedingung gestellt, sondern 
weil wir sagen mußten : Würde man es nicht 
tun, würde vielleicht eine Hemmung gegen 
die Einstellung von alten Leuten entstehen. 
Das ist, glaube ich, vernünftige Sozialpolitik. 
Und wenn wir jetzt in der Vorlage von den 
15 Jahren auf 10 Jahre zurückgegangen sind, 
so war das kein Kampfpunkt, das ist in den 
Diskussionen herausgekommen. Mir wäre es 
fast lieber gewesen, wir wären bei den 15 Jah­
ren geblieben, aber es ist immerhin noch der 
Gedanke bewahrt, daß man aus diesen Grün­
den, die wohl bedacht sind, eine solche Alters­
voraussetzung braucht. 

Soweit zur Entwicklung, was den Pensions­
fall der Altersgrenze normaler Art betrifft. 
Wir haben in den ersten Phasen unserer Ver­
handlungen auch niemals gewollt, daß man 
für den Fall der Frühpension dasselbe zuge­
steht. Ich muß betonen : Die Gewerkschaft 
hat die Forderung nach Frühpensionsabferti­
gung in diesem Falle eigentlich nie ernsthaft 
vertreten, weil sie selbst eine gewisse A ver­
sion, möchte ich sagen, oder Einsicht in die 
Dinge hatte, daß man durch Abfertigungs­
zahlung nicht gerade ein Anreizsystem schaf­
fen soll, möglichst von der Frühpension Ge­
brauch zu machen. Es ist uns also nicht schwer­
gefallen, diese Forderung abzulehnen. 

Aber im Laufe der Zeit haben sich auch 
hier betriebliche Usancen entwickelt. In der 
Industrie gibt es tatsächlich seit kurzem einen 
Vertrag, der für die meisten Fachverbände 
gilt, wo auch für den Fall von Frühpension 
schon diese Abfertigung bei Selbstkündigung 
gebührt. Aber eine Verallgemeinerung dieses 
Prinzips in der gesamten Wirtschaft würden 
wir nicht für richtig finden, und zwar ange­
sichts des j etzigen Arbeitsmarktes und ange­
sichts der von uns eigentlich zu erwartenden 
Bemühungen, das Pensionsalter wegen der 
steigenden Lebenserwartung des Menschen 
eher zu erhöhen. Die Konstruktion unserer 
Frühpension ist eine problematische sozial­
politische Lösung in Osterreich. Man sollte 
vielleicht in irgendeinem Zeitpunkt darüber 
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nachdenken. Ich finde nm : Die Demokratie, i rücksichten nachweisen kann. Für diesen Fall 
die parlame�tarische .. De�okr�tie �n diesem 

I 
be?ält 

.�
r wieder de� A?fertigungsanspruch. 

j etzigen Dreiecksverhaltms wIrd dIesen Mut Wlr mussen daher fur dlesen Fall der Auf­
nicht haben. Aber wir sollten einmal über I lösung des Dienstverhältnisses - Abfertigung 
diese Frage nachdenken. Jedenfalls wäre es bei Selbstkündigung - eigentlich zugeben, 
falsch, einen gesetzlichen Anreiz hineinzutra- daß das eine menschlich verständliche Lösung 
gen, nämlich von den Möglichkeiten der Früh- ist. 
pension mehr Gebrauch zu machen, indem Was aber im Lande ein wünschenswerter 
man für diesen Fall Abfertigungsansprüche Vorakt war, ist der Umstand, daß man diesen 
sichert. Man sollte doch eher den Anreiz Entwicklungen auf der Basis der Kollektiv­
schaffen, länger zu bleiben, wenn man noch verträge zunächst Raum ließ. Es ist immer 
gesund ist. Wer aus Gesundheitsgründen ungut, gleich mit einer gesetzlichen Zwangs­
nicht mehr kann, hat ohnedies Austrittsgründe regelung über das ganze Land herzuziehen. 
auch nach der Pensionsversicherung - Berufs- Die Dinge reifen allmählich. Ich glaube, es 
unfähigkeitspension - und würde in einem war auch gut, daß wir uns bei dem j etzigen 
solchen Fall auch die Abfertigung bekommen. Komprorniß praktisch darauf beschränken, die 

Eine umgekehrte Entwicklung als in der vorhandenen Vertragsinhalte zu berücksich­
Industrie ergab sich für den B ereich des Han- tigen. Allerdings wird sich eine weitere Bela­
dels. Da hat sich die Gewerkschaft seinerzeit stung ergeben, weil jetzt im Handel die Pen­
- Herr Skritek wird das ja am besten wis- sionsabfertigung und in der Industrie diese 
sen - sehr bemüht, für Frauen, die ein Kind Geburtenabfertigung aktuell wird. 
bekommen, einen A!bfertigungsanspruch durch­
zusetzen. Das ist auch seit einer Reihe von 
Jahren in den Kollektivverträgen des Han­
dels verankert (Abg. S k I  i t e k :  20 Jahre!), 
20 Jahre, das liegt also sehr weit zurück. 

Ich kann mir auch vorstellen, d aß man das 
damals noch aus der Mentalität heraus getan 
hat - von dieser haben heute auch die Frei­
heitlichen zum Teil gesprochen -, eher auf 
gewissen sozialen Nebengebieten irgendeine 
Forderung zu bewilligen, vielleicht im Glau­
ben, man könnte sich damit auf der Lohn­
oder Gehaltsseite etwas ersparen. Man muß 
aber auch sagen: Im Handel hat die Frauen­
beschäftigung eine größere Bedeutung und 
einen größeren Umfang als in der Industrie. 
Daß man daher gerade für den Fall der Geburt 
eine Kompromißlösung vorsieht, ist vielleicht 
auch verständlich. 

Nun muß ich aber auch noch eines hinzu­
fügen. Es hat sich gerade bei den Pensions­
abfertigungen immer folgende ungute Situa­
tion in der Betriebspraxis ergeben: Da der 
Angestellte, wenn er selbst kündigt, die Abfer­
tigung verliert, hat er diesen Schritt im Regel­
fall nicht getan. Andererseits war der Dienst­
geber nicht in der Lage, auf ewig den Abferti­
gungsanspruch zu verhindern. In irgend­
einem Zeitpunkt hätte er sich wahrscheinlich 
doch zur Kündigung entschließen müssen. Der 
alternde Mensch wird schließlich einmal doch 
in seiner Dienstleistung so nachlassen, daß 
sich der Dienstgeber doch zur Kündigung ent­
schließen muß. Für diesen Fall gibt es aber 
schon seit dem Jahre 1 921  einen Abfertigungs­
anspruch. 

Ich möchte aber doch nicht verhehlen, daß 
für die Wirtschaft die Forderung "Abfertigung 
auch bei Niederkunft" an sich etwas System­
fremdes ist. Es ist das zweifellos - das wurde 
schon gesagt - eine familienpolitische Maß­
nahme. Der Aspekt, den hier die Gewerk­
schafter in den Vordergrund rücken, es handle 
sich um Treueprämien, es handle sich um ver­
dienten Lohn, sodaß diese 'Beträge den Betref­
fenden in diesem Fall gebühren, ist für mich 
verständlich. Andererseits aber sollte man 
auch die Einsicht haben, daß die Dienstgeber 
im Regelfall für diese Belange nicht unmittel­
bar verantwortlich sein sollen. 

Ich habe schon im Ausschuß das Internatio­
nale Abkommen Nr. 1 03 über den Mutter­
schutz erwähnt. In einem Artikel wird aus­
drücklich bestimmt, daß der Arbeitgeber per­
sönlich unmittel'bar nicht mit Mutterschafts­
leistungen belastet werden darf. Nun kann 
man sicher sagen, daß Abfertigungen begriff­
lich nicht zu den im Dbereinkommen ange­
führten Leistungen zählen. Aber aus dem 
Geist des A,bkommens würde eigentlich eine 
gewisse Mäßigung, glaube ich, richtig sein. 
Wir haben diese Mäßigung dadurch gefun­
den, daß wir für diesen Fall eben nicht die 
volle Abfertigung, sondern nur die halbe 
zusprechen. Auch das ist ein Komprorniß. Aber 
ich 'glaube, er  dient einer gewissen Berück­
sichtigung jenes Standpunktes der Dienst­
geberseite, die eben sa'gen kann: Für diesen 
Fall sollte man über andere Systeme und 
nicht über den Einzelbetrieb familienpolitisch 
etwas vorsehen. Diese halbe Lösung ist also 
nicht etwas, was man pro futuro aufs Ganze 

Sie wissen, daß es da die Zwischenlage gibt, aufrunden sollte. Es ist eine Lösung, die eine 
daß der Angestellte oft ein ärztliches Zeugnis 

I 
mittlere Linie zwischen diesem Streit Treue­

bringt, also Austrittsgründe aus Gesundheits- prämie und Familienpolitik darstellt. 
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Daß eines gänzlich unbegründet war, näm- ·  Wir haben schließlidl an die letzte Einkom­
lieh die in der Vorlage vorgesehen gewesene mensteuergesetznovelle des Vorjahres ange­
Zahlung für den Fall der Eheschließung, knüpft, wo schon die Möglichkeit der Bildung 
möchte ich jetzt näher ausführen. Es gibt doch steuerlicher Rücklagen für Abfertigungen ein­
heute, glaube ich, fast keine junge Ehe mehr, gebaut wurde, und zwar auch für j ene Be­
wo nicht beide Teile weiterhin verdienen. Die triebe, die nur nach dem sogenannten System 
Einstellung des 19 .  Jahrhunderts, die Frau der Einnahmen- und Ausgabenredmung­
als Heimchen am Herd, finden wir heute in arbeiten. Bis jetzt gab es diese Rücklagen­
unseren jungen Ehen nicht. Es ist vom Stand- möglichkeit j a  nur für bilanzierende Betriebe. 
punkt der heutigen Lebenssituation ganz Weil das nun seit dem heurigen Jahr auch für 
falsch, und zwar auf Grund der starken Inte- Einnahmen- und Ausgabenrechner vUI1gesehen 
gration der Frau in die Wirtschaft, zu sagen : ist, haben wir uns gemeinsam dazu verstan­
Für den Fall der Eheschließung muß die Frau, den, eben j ene Kleinbetriebe nach dieser Tech­
die ja zum Herd strebt, sozusagen vor dem nik zu umschreiben und für diese Betriebe 
Verlust der Abfertigung bewahrt werden. Ich auch eine Ubergangszeit zu schaffen, da sie 
glaube, eine solche Einstellung entspricht in ihre Rück.lagen ab heuer ja erst ansparen 
keiner Weise den heutigen Verhältnissen. können, daß sie diese RüddagenlbHdung also 
Man müßte daher Verständnis dafür aufbrin- fortsetzen können und sie eben erst ab 1 974 
gen, daß dieser Punkt nicht berücksichtigt dem vollen Anspruch auf Abfertigung im 
werden konnte. Pensions fall des Alters Rechnung zu tragen 

Als Mann möchte ich dazu nur sagen: Ich 
würde schon nachdenken, ob das verfassungs­
rechtlich überhaupt in Einklang zu bringen 
ist, daß Frauen, wenn sie eine Ehe schließen, 
die Abfertigung bekommen sollen und ich als 
Mann, wenn ich die Ehe schließe, nicht. Ich 
glaube, daß man da mit dem Gleichheits­
grundsatz vom Standpunkt einer rfrauenrecht­
lichen Betrachtung her wirklich schon ziemlich 
kühn umspringt. (Abg. S k r i 1 e k: Es wäre 
gut, wenn Sie mi t den OAAB-Abgeordneten 
sprechen würden!) 

Aber bitte, ich glaube: Die hauptsächlichen 
Argumente sind die, daß nach der Lebens­
erfahrung von heute die j ungen Ehepaa-re ja 
wirklich weiter verdienen. Die Problematik 
tritt erst beim ersten oder zweiten Kind auf, 
wenn die Frau sozusagen wieder zu ihren 
ursprünglichen, eigentlichen Pflichten zurück­
kehrt. 

Ich möchte erwähnen - es wird dazu, glaube 
ich, mein Freund Halder sprechen -, daß 
wir eine ganz andere Entwicklung im Bereich 
unserer Landwirtschaft gehabt haben, und 
zwar auch hier in asterreich nach dem zwei­
ten Weltkrieg. Alles das, was wir heute hier 
beschließen, ist im Bereich der Landwirtschaft 
schon längst Gesetz. 

Einen großen Raum innerhalb unserer 
Betrachtungen haben aber nun jene Dber­
legungen eingenommen, wie man zum Schutz 
der kleinen Betriebe etwas vorkehren kann, 
wenn man eine Lösung sucht. Denn daß diese 
Arrondierung des heutigen Abfertigungs­
systems - es handelt sich ja nur um eine 
solche - dennoch kleine Betriebe härter trifft 
als Großbetriebe, ist verständlich. 

Wir haben daher lange um eine richtige 
Umschreibung für solche Lösungen gerungen. 

haben werden. 
Bei der Geburtenabfertigung, wo schon die 

halbe Lösung meritorisch vereinbart ist, kann 
man nicht noch einmal halbieren (Abg. 
S k r i t e k: Vierteln!) ; das wäre wohl zu 
gering gewesen. Jedenfalls haben wir in die­
sem System der Verknüpfung mit den Ein­
nahmen- und Ausgabenrechnern des Steuer­
rechts eine Lösung gefunden, um j ene Be­
triebe zu umschreiben, die zunächst in einer 
Ubergangsphase nicht mit dem vollen An­
spruch belastet werden sollen. 

Es kommt ihnen noch etwas weiteres sozu­
sagen entgegen. Wir haben abweichend von 
der sonstigen Vorschrift des Gesetzes für diese 
neu formulierte Abfertigung, für den Pensions­
fall bei Selbstkündigung, eine erweiterte Zah­
lungsmöglichkeit geschaffen. In längeren Fri­
sten von Teilzahlung als sonst können diese 
Betriebe <die Abfertigung leisten. 

Wenn ich j etzt einen kleinen Exkurs ins 
Politische mache, was wir auch bedenken müß­
ten, so muß ich eines sagen: Die sozialistische 
Fraktion, die diesen Antrag, der als Regie­
rungsvorlage kam, vertrat, hat meiner Mei­
nung nach sehr lang und unverständlich lang 
gezögert, auf die kleinen Betriebe Rücksicht 
zu nehmen. Es ist sdlOn ein Mangel der Vor­
lage gewesen, daß sie diesem Problem über­
haupt kein Augenmerk entgegenbringen 
wollte. Ich glaube, daß schon ein Sozialmini­
ster - oder in diesem Fall ist es aus histori­
schen Gründen der Justizminister . . . (Abg. 
S k r i t e k: Es ist auch jetzt keine Ausnahme 
für die Kleinbetriebe!) 

Herr Kollege l Das ist eine Antwort aus dem 
Jahr 1 92 1 ! (Zwischenruf bei der SPO.) Wenn 
wir aber j etzt für diese PensionsaJbfertigungen 
neuer Art bei Selbstkündigung einen Anspruch 
schaffen, wenn Sie wissen, wie die Pensions­
lage der Gewerbetreibenden selbst ist, die oft 
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kleinere Pensionen haben als ihr Angestell­
ter, dann wird man wohl Verständnis dafür 
haben müssen, daß man im Zuge einer soldlen 
Erneuerung oder E11Weiterung des Rechts 
auch auf diese kleinen Leute Rücksicht neh­
men muß. 

Wir haben diesen Mangel sehr stark 
empfunden, und es war uns eigentlich nicht 
recht klar, warum man so lange gebraucht 
hat, wenigstens überhaupt dem Grunde nach 
Einsicht zu bekunden. 

Wir haben auch arrondierende Anträge 
gestellt, die das Problem erleichtern hätten 
sollen. Sie wissen, daß Dr. Mussil einen Antrag 
eingebracht hat, der der Valorisierung der 
Freigrenze und Freibeträge nach dem 
Gewerbesteuergesetz und bei der Lohnsum­
mensteuer dienen sollte. Wir haben kein Ver­
ständnis bei Ihnen für diese Anträge gefun­
den. Wir haben leider auch kein Verständnis 
bei den Freiheitlichen gefunden. 

Man muß nun sagen, daß diese Anträge 
weit mehr genützt hätten und den Klein­
betrieben eine Hilfe geboten hätten, hätte man 
sie beschlossen. Sie lehnen das ab. Wir aber 
glauben, daß diese Anträge weiterhin auf der 
Tagesordnung bleiben müssen. Sie haben an 
sich schon Berechtigung dadurch, daß alle star­
ren Beträge im Steuerrecht durch die ständige 
Geldentwertung sozusagen in ihrer Bedeutung 
herabgesetzt werden und sidl so der Umfang 
einer gedachten steuerlichen Ausnahme stän­
dig verkleinert durch ein solches Festhalten 
an starren Beträgen. Sie müssen von Zeit zu 
Z eit valorisiert werden, will man den alten 
Umfang der Ausnahme sichern. 

Der Herr Vizekanzler a. D. Pittermann hat 
es in der Präsidialkonferenz abgelehnt, diese 
Anträge auf die Tagesordnung zu setzen, und 
die Freiheitlichen waren manövrierunfähig ;  
sie haben sich mit den Sozialisten beim Budget 
arrangiert und sind derzeit impotent, irgend­
welche steuerlichen Anträge mit uns zu 
beschließen. 

Ich möchte auch noch eines sagen : Die 
Bemühungen in sozialpolitischer Hinsicht, die 
auch wieder aus diesem Gesetz hervorleuch­
ten, kann man nicht betreiben, ohne gleich­
zeitig auch wirtschaftspolitische Aktivitäten 
zugunsten der Wirtschaft zu betreiben. Wir 
werfen Ihnen immer wieder - es ist schon 
in mehreren Reden zum Ausdruck gebracht 
worden - vor, daß diese Bundesregierung 
wirtschaftspolitisch absent war. 

Wenn sich die Freiheitlichen heute als 
besondere Wirtschaftsschützer hinstellen, dann 
muß ich sagen: Sie hätten besser getan, wenn 
Sie bei Ihrer Budgeteinigung dafür gesorgt 

hätten, daß budgetpolitische Grundsätze bei 
der Verabschiedung im Jahre 1 970 durchge­
setzt worden wären, die eine solche positivere 
wirtschaftliche Entwicklung vielleicht auch 
zugunsten kleinerer Betriebe ermöglichen. 
(Zwischenruf des Abg. M e 1 t e  r.) Sie haben 
aber nur Ihr Wahlrecht im Auge gehabt, sonst 
nichts ! (Zustimmung bei der OVP. - Abg. 
M e  1 t e r: . . . jedenfalls eine fühlbare Erleich­
terung!) 

Die Sozialisten müßten als adäquate Maß­
nahme für solche Schritte endlich doch eine 
gewisse Bereitschaft zeigen, wirtschaftspoli­
tisch etwas zu tun, denn Sozialpolitik wird 
nur blühen und möglich sein, wenn wir eine 
gesunde Wirtschaft haben. (Anhaltende Zwi­
schenrufe des Abg. M e l  t e r  und Gegenrufe.) 

Nun zur Haltung der Freiheitlichen, die sich 
heute wieder eine besondere Attitüde gege­
ben haben. (Abg. M e  1 t e r :  Wir unterscheiden 
uns eben von den anderen!) Diese Haltung ist 
schwankend und sehr unklar. Ich darf Ihnen 
sagen, Herr Melter :  Wir haben das Gesetz 
schon sehr lange im Ausschuß, und etwa vor 
vier Monaten, als wir noch in der Herbst­
session standen, habe ich aus gewissen Kon­
takten mit Ihren Herren durchaus den Ein­
druck gehabt, daß Sie einer Kompromißlösung 
über dieses Gesetz nicht ablehnend gegen­
überstünden. Diesen Eindruck hat auch Herr 
Skritek gehabt. Sie schienen für den Fall der 
Alterspension damals eine gewisse Verständ­
nisbereitschaft gehabt zu haben. 

Jetzt schlägt die Freiheitliche Partei wieder 
einen Haken. Für mich gehört das zum Stil 
der Freiheitlichen Partei .  Nach dem unerwar­
teten Ja, das Sie unlängst zu den 50 Prozent 
Uberstundenzuschlägen gegeben haben, wo 
Sie an sich aber seinerzeit auch als Wirt­
schaftsschützer gegen die Arbeits'zeitverkür­
zung so gewettert haben, haben Sie es jetzt 
offenbar wieder als Alibihaltung nötig, der­
malen wieder einmal gegen eine sozialpoliti­
sche Maßnahme zu stimmen. (Abg. M e  I t e r: 
Herr Dr. Hauser! Sie übersehen, daß wir die 
Arbeitszeit verkürzung nicht . . .  1) 

Herr Kollege Melter! Ich frage mich nur, 
warum Sie diesen Wechsel in der Gangart 
machen. Die Gründe kann ich mir denken, 
aber die Erfahrungen der beiden großen Frak­
tionen im Haus sind doch die : Ganz genau 
wissen wir nie, welche Haltung die Freiheit­
liche Partei zu diesem oder jenem Sachpro­
blem einnehmen wird. (Zwischenruf des Abg. 
Dr. B r 0 e s  i g k e.) Das Doppelzünglein an 
der Waage ist für uns nun mal ein Faktum. 

Ich nehme es schon hin, daß das in der 
parlamentarischen Demokratie so ist, aber Sie 
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taktieren überhaupt nur mehr, einmal so und 
dann wieder so, eben aus guten Gründen, die 
wir alle hier nicht auszusprechen brauchen. 

Als besondere Raffinesse, meine Herren von 
der Freiheitlichen Partei, lassen Sie sich gele­
gentlich sogar einfallen. als Fraktion verschie­
den zu stimmen: Zwei für das und zwei oder 
drei für jenes. (ZwischenruJ des Abg. M e 1-
t e  I.) Das ist das Aper<;u einer solchen Hal­
tung. 

Mir gefällt di,ese Haltung an sich nicht. Ich 
weiß , daß wir mit Ihnen nach den neuen 
parlamentarischen Verhältnissen oft schon 
gestimmt haben und daß umgekehrt Sie auch 
wieder oft mit den Sozialisten gestimmt 
haben, aber mir fehlt irgendwo die Maxime, 
zu erkennen, was denn vermutlich die Haltung 
der Freiheitlichen in diesem oder jenem Punkt 
sein wird. (Abg . M e 1 t e r: Wir sagen es 
Ihnen immer rechtzeitig!) Nach Ihrer Partei­
meinung, nach Ihrem Programm! Ich frage 
mich, ob Ihre Wähler wissen werden, wen 
sie überhaupt wählen. Ich weiß nicht, muß 
man einmal mehr den Herrn Broesigke wäh­
len oder andererseits vielleicht mehr den 
Herrn Zeillinger? (Neuerlicher Zwischenruf 
des Abg. M e 1 t e r.) Das sind schon verschie­
dene Schattierungen der Freiheitlichen Partei. 
(Ruf bei der avp: Das blaue Lüfteri!) Für mich 
ergibt sich durch dieses Wechselspiel doch das 
Gefühl, daß Sie nur mehr in Opportunismus 
machen. 

Es hätte den kleinen Betrieben mehr genützt, 
meine sehr geehrten Herren von den Freiheit­
lichen, wenn Sie unseren Anträgen etwa bei 
der Gewerbesteuer nachgegangen wären, 
wenn Sie Unterstützung geboten hätten. (Abg. 
Ing. H ä u s e r: Was hat das mi t der Abfer­
tigung zu tun ?) Das hat schon sehr viel mit 
der Abfertigung zu tun, weil Sie wissen, daß 
alle Bestimmungen dieser Art durch die Ent­
wertungen der Grenzen derzeit sicherlich nicht 
mehr die gleiche Bedeutung haben wie etwa 
vor Jahren, als wir sie in Kraft gesetzt haben. 
(Abg. Ing. H ä u s e r: "Da geben wir Ihnen 
halt was"!) 

Nun nur ein Argument zum Herrn Zeillin­
ger, weil er hier auch geklagt hat - das hat 
er schon im Ausschuß getan -, daß es für 
den Bereich des öffentlichen Dienstes an ent­
sprechenden Maßnahmen fehle. Darf ich da 
die Freiheitliche Partei aufklären. 

Im Bereich des öffentlichen Dienstes gibt 
es das alles schon seit langem, wo Sie erst 
glauben. daß man mit Aktivitäten und Ent­
schließungen nachhelfen muß. Das Vertrags­
bedienstetengesetz sieht etwa im § 35 Abs. 3 
vor, daß eine weibliche Angestellte bei der 

Geburt eines Kindes, wenn sie innerhalb von 
sechs Monaten ausscheidet, die Abfertigung 
behält ;  auch für den Fall der Ehe übrigens. 

Und sogar für weibliche Beamte gilt das. Im 
Gehaltsgesetz 1 956 wird in § 26 und § 27 
gesagt - man höre und staune! -, innerhalb 
von zwei Jahren nach der Eheschließung und 
innerhalb von 1 8  Jahren nach der Geburt eines 
Kindes kann eine Frau ausscheiden und trotz­
dem die Abfertigung bekommen. 

Das sind, glaube ich, Anomalien. Sie sind 
in einer Zeit entstanden, als man im öffent­
lichen Dienst Anreize für das Ausscheiden von 
Frauen schaffen wollte, um Dienstposten ein­
zusparen. Das sind Tendenzen aus der frühe­
ren Zeit ; so steht es aber drinnen. 

Ich sage dazu nur : Diese Bestimmungen 
wurden nicht sehr oft ,gehandhabt, denn der 
weibliche pragmatisierte Beamte wird im 
Regelfall sein Dienstverhältnis nicht beenden. 
Aber diese Bestimmungen sind alle schon vor­
handen. Und für den Fall der Pension muß 
man sagen: Im Vertragsbedienstetengesetz 
gibt es zwar keine Regelung, aber dort herrscht 
wieder eine allseits bekannte Praxis : Dort 
kündigt eben der Dienstgeber, wenn der 
Betreffende ins Pensionsalter kommt, und 
dadurch schafft er den Abfertigungsanspruch. 

Idl muß also sagen : Auch diese Einwen­
dungen und Kritiken stimmen nicht. Ich 
glaube, sie stammen aus einer gewissen 
Unkenntnis der bestehenden Rechtslage. 

Wir müssen zusammenfassend sagen : Die 
großen Fraktionen, vor allem die sozialpart­
nerschaftlichen Kräfte, haben wieder einmal 
dazu beigetragen, daß wir ein gewisses Kom­
promiß schließen konnten. Dieses Kompromiß 
ist zwar vertretbar, aber es wäre wünsmens­
wert, und es ist fürderhin notwendig, der 
Wirtschaft, insbesondere den kleinen Betrie­
ben, bei der Bewältigung einer solchen Sozial­
politik wirklich zu helfen. Mir fehlt da auf 
der sozialistischen Seite der Geist, der das mit 
ermöglicht. Ich bitte Sie daher :  Vielleicht kön­
nen Sie in sich gehen und diese bis jetzt feh­
lende Unterstützung in Zukunft liefern. 

Mit dem Inhalt dieses Gesetzes kann man, 
glaube ich, sozialpolitisch als österreichisme 
Kompromißlösung einverstanden sein, und 
wir werden deshalb dem Gesetz zustimmen. 
(Beifall bei der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Broesigke. Ich erteile 
es ihm. 

Abgeordneter Dr. Broesigke (FPO) : Herr 
Präsident ! Meine Damen und Herren! Es war 
ursprünglich nicht meine Absicht, mich zum 
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Wort zu melden, aber die Ausführungen 
meines Vorredners haben mich dazu veranlaßt. 

Wer zur Sache selbst einen Standpunkt 
schwer begründen kann, der pflegt manchmal 
zum argumentum ad personam zu gI'eifen. 
Das ist 'etwas, was schon in der Antike 
bekannt war als ein System, eine schlechtere 
Sache, wie man sich damals ,ausdrückte , zur 
besseren zu machen. Genau das hat mein 
Vorredner getan, wenn er statt von der Sache 
von angeblichen Änderungen in der Einstel­
lung der FPO zu e'inem bestimmten Problem 
gesprochen hat, was mit der heutigen Ent­
scheidung j a  nicht das mindeste zu tun hat. 
Dilejenige Fraktion, die von sich behaupten 
kann, daß sie niemals .in einer Frage eine 
Änderung ihrer Haltung vorgenommen hat, 
könnte vielleicht einen solchen Vorwurf 
erheben. Aber die letzte Fraktion, die da,s tun 
kann, '1st die Osteffieichisme Volkspartei, Herr 
Kollege Dr. Hauser. (Beifall bei der FPO.) 

Damit, glaube ich, wäre nur noch zu 
registrieren, daß Sie der Meinung sind, daß 
der Klubzwang ,innerhalb 'einer Fraktion unter 
allen Umständen zu bestehen hätte, denn Sie 
haben j a  Abstimmungen, die eine unterschied­
liche Haltung innerhalb eines Klubs zeigen, 
krittsiert. Ich habe das von Seite der Oster­
michischen Volkspartei in dies,em Hause und 
auch außerhalb diesles Hauses auch schon 
anders g'ehört. 

Damit aber zur Sache s'elbst. Ich kann nicht 
umhin, darauf hinzuweisen, daß diese 
R:egi'erungsvorlage in der Fassung d es Aus­
schußberichtes ,eine R:eihe von juristischen 
FeMern aufweist;  ich darf si,e nun im e inzelnen 
dar}egen. 

Zunämst wird in § 23 a Abs. 1 und in § 23 a 
Abs. 3 gesagt, daß unter bestimmten Voraus­
setzungen auch bei eigener Kündigung der 
Angestellte den Anspruch auf Abfertigung hat .  
Es wurde heute in der Debatte sehr viel über 
den Zweck der Regelung gesprochen. Ich kann 
ohneweiters verstehen, daß dieser Zweck den 
Antragstellern wesentlich erschien: auf der 
einen Seite Ausscheiden aus dem Dienstver­
hältnis wegen der Geburt eines Kindes, auf 
der anderen Seite bei Pensionierung. Aber 
warum, meine Damen und Herren, haben Sie 
denn diesen Zweck nicht in das Gesetz hinein­
genommen? Denn nach der vorliegenden 
Formulierung kann j a  jemand kündigen und 
die Abfertigung beziehen, aber dann etwas 
ganz anderes machen, etwa ,einen anderen 
Dienstposten annehmen. Das Entscheidende 
steht also gar nicht in dem Ges'etz. Sie werden 
mir 'sagen, das sei ein vieHeicht Iseltener Fall. 
Mag sein, aber es ist doch bei einer ganzen 
Reihe anderer gesetzl1icher Tatbestände auch 
so, daß es sich um AusnahmefäUe handeln 
kann, für die vorgesorgt weI'den muß. 

Sie haben aLso in das G esetz geschrieben, 
daß unter bestimmten Voraussletzungen der 
Anspruch auf Abfertigung besteht, Sie haben 
aber den Zweck, warum er besteht, in das 
Gesetz nicht aufgenommen und eis auf diese 
Wei1se ermöglicht, daß auch derj enig'e davon 
profitiert, der diesen Zweck damit gar nicht 
erreichen, sondern nur die Abfertigung haben 
will. Und das, glaube ich, ist ein wesent­
licher juris1Jischer Mangel, auch wenn man sich 
aUen Argumenten für das Gesetz anschließen 
würde, die heute in der Debatte vorg,ebracht 
worden sind. 

Da,s zweite ist der Abs. 4 des § 23 a. Es 
heißt darin im letzten Satz:  "Bei Anwendung 
des Absatzes 2 ruhen jedoch solche Ver­
sorgungsleistungen nur für die Monate, für die 
die Abfertigung gebührt." 

Das ist eine Formulierung, di,e zweifellos 
die Arbeitsgerichte bis zum Obersten 
Gerichtshof hinauf beschäftigen wird, denn 
hier hat man zwei Dinge durcheinander 
gebracht : auf der einen Seite den Anspruch 
und auf der anderen Seite die Zahlungs­
modalität. Denn der Absatz 2 handelt nur 
von der Zahlungsmodalität, die übrige Be­
stimmung handelt aber vom Anspruch. Und 
j etzt können Sie sich aussuchen, in welcher 
Weise dann das ganze auszulegen sein wird. 
Herr Dr. Hauser, ich prophezeie es 
Ihnen, und wir können in zwei oder drei 
Jahren die Judikatur besprechen, die sich zu 
dieser Bestimmung ergeben wird, denn sie 
ist in dieser Form unklar und doppelter Aus­
legung fähig. 

Nun zum Artikel H. Dieser Artikel H wurde 
heute als ein großartiger Kompromiß geschil­
dert, wie überhaupt die Schönheit der hier 
erfolgten Kompromisse mit bewegten Worten 
hervorgehoben wurde. Ich kann Ihnen sagen, 
der Artikel H erfüllt in dieser Form keines­
wegs den Zweck, der damit verfolgt wurde, 
denn Sie haben auf den § 4 Abs. 3 Einkommen­
steuergesetz abgestellt, eine rein steuerliche 
Regelung. Jeder, der vom Steuerrecht nur 
halbwegs eine Ahnung hat, wird genau 
wissen, daß unter § 4 Abs. 3 'sowohl Groß­
verdiener als auch ganz kleine Gewerbetrei­
bende fallen können. Infolgedesse haben Sie 
willkürlich eine Reihe von Betrieben heraus­
genommen, weil das gerade eine günstige 
Formel zu sein schien, und ihnen gegenüber 
anderen Betrieben, die diesen Vorteil nicht 
haben, einen Vorteil verschafft. Ich sage 
Ihnen, daß dieser Punkt verfassungswidrig 
ist. Er bedeutet nämlich eine verfassungs­
mäßig nicht gerechtfertigte Differenzierung: 
Den Unterschied zwischen dem, der sich eine 
Million nach § 4 Abs. 3 verdient, und dem, 
der sich die Million auf andere Weise ver-
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dient. Das ist eine Unterscheidung, die durch 
keine Billigkeitserwägungen gerechtfertigt 
ist. 

Man kann solche Sachen auch ganz anders 
machen. Man kann auf das steuerliche Ergeb­
nis der letzten Jahre abstellen. Man kann 
auf die Zahl der Dienstnehmer abstellen, aber 
auf eines kann man nicht abstellen, das ist die 
Buchhaltungsmethode, die Methode des 
betreffenden Betriebes zu fatieren, weil diese 
Methode über die Frage klein oder groß, über 
die Frage förderungswürdig oder nicht 
förderungswürdig überhaupt nichts aussagt. 

S� zeigt es sich, wie bei sehr vielen 
Kompromissen, die in dem Augenblick, wo sie 
geschlossen werden, angepriesen werden, daß 
es sehr viele Probleme und Schattenseiten 
gibt und daß das Ganze gar nicht so schön ist, 
wie es denen, die entschlossen sind, es zum 
Beschluß zu erheben, augenblicklich scheinen 
mag. 

Es wurde sehr richtig gesagt, daß anläßlich 
der Einführung der Abfertigung im Jahre 1 921 
eine wirtschaftliche Situation herrschte, die zur 
Existenzsicherung der Angestellten eine der­
artige Maßnahme erforderte. Es wurde auch 
sehr richtig gesagt, daß dieses Moment der 
notwendigen Existenzsicherung auch heute 
noch besteht. Nur interlokales Recht, Herr 
Kollege Dr. Hauser, war es nicht, denn unter 
"interlokalem Recht" versteht man in der 
Rechtswissenschaft nicht ein regional gültiges 
Recht innerhalb eines Staates - das war es 
nach 1 938 -, sondern die Rechtsvorschriften, 
die regeln, welches von mehreren regional 
gültigen Rechten innerhalb eines Staates anzu­
wenden ist, also das Gegenstück zum inter­
nationalen Privatrecht. Innerhalb eines 
Staates herrscht das interlokale Privatrecht, 
das heißt also etwa, bei Rechtsbeziehungen 
zwischen einer Firma in dem einen Teil des 
Staates und einem Angestellten im anderen 
Teil des Staates löst das interlokale Recht 
die Frag·e, welches Recht nun anzuwenden ist. 
Es war ein Mißverständnis, wenn Sie das 
Angestelltengesetz in der Zeit, wie es in 
Osterreich von 1938 bis 1945 gegolten hat, als 
ein interlokales Recht bezeichnet haben. Ich 
glaube, darüber sind wir uns ausnahms­
weise - muß ich in diesem Zusammenhang 
sagen - einig. 

Ich komme zu einern letzten Argument. Es 
hat in verschiedenen Debattenbeiträgen so 
durchgeklungen: Die Auswirkungen werden 
wir schon irgend wie verkraften beziehungs­
weise die Betroffenen werden sie schon 
irgendwie verkraften. Es wird nicht so 
schlimm sein. Es ist bisher immer gegangen, 
daher wird es auch in Zukunft gehen. 

Nun glaube ich, daß irgendwo eine 
Belastungsgrenze besteht, die nicht über­
schritten werden kann und nicht überschritten 
werden darf. Das , was hier Gesetz wird, wirft 
rechts theoretisch - und die rechtstheoreti­
schen Dinge haben gewöhnlich eine eminent 
praktische Bedeutung - eine sehr schwierige 
Frage auf, die bei allen Dauerverträgen 
besteht. Es ist die Tatsache, daß ein Vertrag 
unter bestimmten Umständen abgeschlossen 
wird, daß er viele J ahre andauert und auch 
dauern soll und daß nun plötzlich der Gesetz­
geber kommt und in den Vertrag durdt eine 
Gesetzesänderung einen Anspruch eines Ver­
tragsteiles einbaut; an den bei Begründung 
des Vertragsverhältnisses niemand gedacht 
hatte. 

Wer seine Dienstnehmer durch viele Jahre 
gehabt hat, war nicht der schlechteste Dienst­
geber. Das, glaube ich, kann man sagen, denn 
die schlechten Dienstgeber sind j a  oft dadurch 
charakterisiert, daß sie alle Monate andere 
Bedienstete, Arbeiter und Angestellte haben. 
(Abg. Dr. M u s  s i 1 :  Da sind beide schuld 
daran!) Er hat nun über Nacht eine Ver­
pflichtung, mit der er nicht gerechnet hat und 
mit der er nicht rechnen konnte. Nun kann 
man sich nicht damit zufrieden geben, daß 
man sagt : Es wird schon gehen. Ich lade die 
Angehörigen des Hohen Hauses ein, einmal 
zum Exekutionsgericht Wien zu gehen und 
sich dort die Versteigerungsedikte an der 
Amtstafel anzuschauen. Ich lade Sie ein, sich 
die Konkursedikte anzuschauen, die nidtt nur 
den Ruin des Betroffenen bedeuten, sondern 
natürlich auch einen Nadtteil für die Dienst­
nehmer, unter Umständen den Nachteil, daß 
ihnen alles das, was ihnen das Gesetz hier in 
Aussicht stellt, wieder weggenommen wird, 
weil einfach die erforderlichen Mittel nicht 
mehr da sind. 

Darum glauben wir, daß es in der heutigen 
Zeit ein besseres Prizip ist, wenn man dem 
Dienstnehmer, ob Arbeiter oder Angestellter, 
seinen Lohn, das Entgelt für seine Arbeit in 
die Hand gibt und nicht aufteilt auf eine 
monatliche Zahlung und auf vage Ansprüche 
für die fernere Zukunft. Das war einmal eine 
sehr gute Maßnahme, als es im Jahre 1 92 1 ,  
i n  einer Notzeit, begründet wurde. Aber, wie 
es so oft ist, was damals als Provisorium 
schien, für eine bestimmte Lage gedacht, ist 
geblieben, und anstatt es abzubauen und 
dafür mehr auf die Hand zu geben, soll es 
noch weiter ausgebaut werden. Das, glaube 
ich, ist etwas, was in keiner Weise zu ver­
treten ist. 

Die flankierenden Maßnahmen, um auch das 
Modewort zu gebrauchen, sind ja sehr 
kümmerlich. (Abg. Dr. M u s  s i 1:  Aber nicht 
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einmal das haben Sie unterstütztf) Sie bedeu­
ten eine Reduktion in Artikel II  Abs .  2, die 
besagt - das werden Sie ja hoffentlich hin­
reichend überlegt haben -, daß sich die Sache 
bis zum 3 1 .  Dezember 1 973 aufstauen wird, 
und nach dem 3 1 .  Dezember 1 973 wird es 
plötzlich kommen. Das liegt in der Natur der 
Sache. (Abg. S k r i t e  k: Da werden alle zwei 
Jahre warten mit der Kündigung!) Da bin ich 
anderer Meinung als  Sie ; ich kann Ihnen nur 
aus der Praxis sagen - Sie werden auch 
solche Fälle kennen, und deswegen wurde 
das eigentlich eingeführt -, daß eine ganze 
Menge von Leuten sehr genau rechnen und 
sagen wird :  Wenn ich in zwei Jahren das 
Doppelte bekomme, warte ich selbstverständ­
lich noch diese zwei Jahre. Wenn einer 

eigentlich für diese Abfertigung, die wir nun­
mehr vorsehen, Stellung genommen. 

Wir müssen berücksichtigen, daß in der 
Ersten Republik die kleinen und Kleinst­
betriebe, aber auch die großen Betriebe in 
einer völlig anderen wirtschaftlichen Situation 
gestanden sind, als dies heute, in der Zweiten 
Republik, der Fall ist. Wenn die Unternehmer 
damals nach dem Zusammenbruch trotz aller 
Auswirkungen des ersten Weltkrieges und 
der Nachkriegszeit sowie der Wirtschaftskrise 
den Angestellten Abfertigungen bezahlen 
konnten, so dürfte man, wie ich glaube, über 
diese Frage heute keinesfalls so sprechen, 
als würde die Welt zusammenbrechen; denn 
das ist bestimmt nicht der Fall. 

arbeitsfähig ist, wird er das wahrscheinlich Ich möchte nicht nur die finanziellen 

machen. Die Bestimmung des Artikels II für Aspekte der Abfertigung betrachten, denn sie 
sich allein ist also sehr kümmerlich. ist doch nicht ausschließlich eine finanzielle 

Unseren Antrag, der für die kleinsten 
Dienstgeber eine Erleidüerung bedeutet 
hätte, haben Sie vom Wirtschaftsbund nicht 
einmal unterstützt, obwohl Sie die Interessen 
dieser Dienstgeber zu vertreten vorgeben und 
obwohl das, was wir da beantragt haben, eine 
Anregung der Handelskammer selbst war. 

Es käme noch eine Verbesserung der steuer­
lichen Möglichkeiten in Betracht, um die 
ärgsten Nachteile irgendwie auszugleichen. 
Denn dieses Gesetz werden wie viele andere, 
die Sie gemeinsam beschlossen haben, die 
österreichische Wirtschaft und damit letzten 
Endes auch die Dienstnehmer zu bezahlen 
haben. (Beifall bei der FPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist die Frau Abgeordnete Maria Metzker. Ich 
erteile es ihr. 

Abgeordnete Maria Metzker (SPO) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Zu dieser Novelle 
des Angestelltengesetzes, die sich mit der 
Abfertigung nach Pensionierung beziehungs­
weise nach Geburt eines Kindes beschäftigt, 
wurden heute wiederholt verschiedene Argu­
mente dargelegt. Ich werde nun nur mehr 
einige wenige Argumente herausgreifen. 

Einige Feststellungen muß ich zur Frage 
des Abfertigungsanspruches nach Beendigung 
eines langjährigen Dienstverhältnisses wohl 
treffen, weil diese Frage ja im Kreise der 
Angestellten immer eine große und wesent­
liche Rolle gespielt hat und weil wir diesen 
Abfertigungsbegriff - auch das wurde heute 
schon gesagt - ja schon seit Jahrzehnten 
kennen. 

Es wurde die Zeit der Ersten Republik 
erwähnt, man sprach von der Schaffung der 
betreffenden Bestimmung im Jahre 1 92 1 .  Und 
hier wurde, wahrscheinlich gar nicht bewußt, 

Angelegenheit, sondern sie ist - ich glaube, 
das wollen wir als Angestellte besonders 
betonen - doch eine Bestätigung dafür, daß 
der Unternehmer, der Dienstgeber, mit der 
langjährigen Leistung des betreffenden Ange­
stellten zufrieden war, und ein Zeichen dafür, 
daß er dieser Zufriedenheit eben in Form der 
Abfertigung Ausdruck verleihen will. Ich 
glaube, auch diese Seite sollte man betrachten. 
(Abg. Dr. M u s  s i  1:  Das ist ganz neu!) Nein, 
das ist nicht neu, denn die Idee, die Treue in 
Form eines Geldbetrages zu bedenken, ist -
ich glaube, Herr Dr. Mussil, da können wir 
bis zu den Zünften, den Manufakturen und 
so weiter zurückgehen, es war immer so, 
daß . . . (Abg. Dr. M u s  s i 1 :  Frau Kollegin! 
Um Gottes willen: Verfallen Sie nicht in 
einen zünftlerischen Geistf) Nein! Sie haben 
mir doch das Stichwort dazu gegeben. 

Wenn ich Ihnen, Herr Dr. Mussil, sage, 
daß die Abfertigung nicht nur eine finanzielle 
Angelegenheit ist, so war das doch in meinen 
Augen - so habe ich es auch beabsichtigt -
eigentlich ein Kompliment für Sie. Ich 
bedauere, daß sie das so mißverstanden 
haben. 

Ich möchte zu den Abfertigungsansprüchen 
bei Frauen noch etwas sagen, weil diese 
Angelegenheit besonders angeschnitten wurde. 
Wir sehen doch, daß unsere männlichen Kol­
legen in der Regel eigentlich immer erst dann 
aus dem Dienstverhältnis scheiden, wenn sie 
das Pensionsanfallsalter erreicht haben, daß 
sie fast in jedem Fall den Abfertigungsan­
spruch genießen. 

Bei den Frauen sieht das eigentlich ein 
bißehen anders aus . Denn es ist ein nicht gerin­
ger Prozentsatz der Frauen, die vielleicht von 
Anfang an die Absicht gehabt haben, immer 
im Beruf zu bleiben, für die sich aber die Ver­
hältnisse so ändern, daß sie eben bei Geburt 
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eines Kindes aus dem Dienstverhältnis aus­
scheiden. Sie geben dann den Beruf auf. Dazu 
möchte ich Ihnen sagen : Viele Frauen geben 
ihren Beruf nicht leicht - heute vielleicht 
weniger leicht, als dies in früheren Jahren 
der Fall war - auf. 

Ich möchte diesen Faden nicht weiter­
spinnen, aber doch feststellen : Diese Frauen 
geben ihren Beruf doch nicht nur aus per­
sönlichen Gründen auf, sie übernehmen doch 
eine Verpflichtung gegenüber der Familie, 
auch eine Verpflichtung gegenüber der Gesell­
schaft, denn letzten Endes kommen die Kinder 
und die Kindererziehung doch allen wieder 
zugute. 

Diese Frauen sind damit bisher des Anspru­
ches auf eine Abfertigung aus dem Dienst­
verhältnis verlustig gegangen, sie haben auch 
auf alle weiteren Ansprüche verzichtet . 

Hier wurde auch über die Rücklage sehr 
viel gesprochen. Den Dienstgebern wird die 
Möglichkeit gegeben, Rücklagen für die Aus­
zahlung der Abfertigungen zu sammeln. Aber 
es werden die Dienstgeber bei diesen Frauen 
nicht herangezogen, das heißt, diese Frauen 
gehen, obwohl sie treue Dienste geleistet 
haben - das muß man doch auch sagen -, 
praktisch leer aus, wenn sie eben anläßlich 
der Geburt eines Kindes ausscheiden. 

Ich glaube, daß viele Dienstgeber - das 
zeigt doch die große Zahl der Frauen, die in 
Beschäftigung stehen - mit den Frauen 
außerordentlich zufrieden sind, denn sonst 
würden sie sie doch nicht in so großer Zahl 
anstellen. Diese Frauen haben bisher keine 
Abfertigung bekommen. Aber die Unter­
nehmer haben ohne Zweifel in vielen Fällen 
eine Abfertigung bezahlt, dies auch dann, 
wenn sie mit der Leistung des Betreffenden 
nicht besonders zufrieden waren - das 
kommt nämlich auch vor -, und zwar dann, 
wenn sie den Betreffenden aus irgendeinem 
Grunde aus dem Betrieb entfernen wollten. 
In solchen Fällen haben sie die Abfertigung 
bezahlt. Sie haben sich aber nicht dazu ent­
schlossen, Frauen, die ihnen gute Dienste 
geleistet haben, eine Abfertigung zu gewäh­
ren. 

Wir haben dieses Problem in Gewerk­
schaftskreisen wiederholt diskutiert. Ich kann 
mich sehr genau erinnern: Es war in den 
fünfziger Jahren bei einer Frauenkonferenz 
der Privatangestellten, bei der eben von den 
Frauen der Antrag gestellt wurde, außer bei 
Alter auch bei Heirat oder Niederkunft die 
Abfertigung zu geben beziehungsweise einen 
entsprechenden Antrag zu stellen, wenn 
Frauen aus diesen Gründen aus dem Erwerbs­
leben ausscheiden. 

Herr Kollege Dr. Hauser hat gesagt, er sehe 
nicht gut ein, warum das bei Heirat geschehen 
solle, denn die Männer heiraten auch. - Da 
gebe ich ihm vollkommen recht, er findet da 
meinen vollen Beifall. Ich möchte aber sagen, 
daß es damals, als diese Forderung aufgestellt 
wurde, im besonderen die Kolleginnen von 
der christlichen Fraktion waren, die sehr 
darauf gedrängt haben, daß man doch nicht 
sagen kann, eine Abfertigung bekomme man 
bei Alter und bei Niederkunft, nicht aber -
wie unmoralisch I - bei Heirat. Genau das 
wurde damals gesagt. Ich hätte das nidlt 
erwähnt, wenn nicht Herr Dr. Hauser selbst 
davon gesprodlen hätte. 

In der Zwischenzeit, in den vielen Jahren, 
die seither vergangen sind, haben ja in ver­
schiedene Kollektivverträge entsprechende 
Bestimmungen Aufnahme gefunden. Kollege 
Skritek hat davon gesprochen, daß wir bereits 
in einer Reihe von Kollektivverträgen diese 
Abfertigungsansprüche für Frauen vorweg­
genommen haben. Wir begrüßen es, daß nun 
praktisch die gesetzliche Regelung dafür ein­
tritt. 

Es wurde auch davon gesprochen, daß diese 
Regelung gewisse Nachteile haben werde. Ich 
glaube, die Vergangenheit gerade bei diesen 
Kollektivverträgen des Handels im besonderen 
hat doch gezeigt, daß weder eine Benadl­
teiligung der Arbeitnehmer noch eine Benach­
teiligung der Arbeitgeber entstanden ist, son­
dern es eigentlich auf beiden Seiten nur 
Zufriedene gegeben hat. 

Wenn ich aber den gesellschaftlichen 
Aspekt, der sich für den Abfertigungsanspruch 
aus Anlaß der Geburt ergibt und dem sidler­
lich eine wesentliche Bedeutung zukommt, 
außer acht lasse und diese Frage nur von 
der wirtschaftlichen Seite betrachte, so kann 
ich praktisch auch keine Nachteile finden. 
Denn es hat sich doch gezeigt, daß die Frauen 
- und ich stehe in dieser Frage im Gegensatz 
zu einem Vorredner - nicht häufiger den 
Arbeitsplatz wechseln, seit zum Beispiel die 
Handelsangestellten aus Anlaß der Nieder­
kunft eine Abfertigung bekommen. 

Wenn Sie Vergleiche ziehen: Das Höchst­
ausmaß bei der Abfertigung sind nach 
25 Jahren 12 Monatsentgelte. Wenn Sie den 
Extremfall der Mutterschaft in dem gleichen 
Zeitraum von 25 Jahren betrachten - und 
ich gebe zu, das ist eine rein theoretische 
Uberlegung, eine reine Spekulation, die in 
der Praxis nicht vorkommen wild -, wenn 
Sie in diesen 25 Jahren 5 Geburten ein­
planen, was rein physisch schon nicht möglich 
ist, dann wird diese Frau nach der derzeitigen 
Berechnung 7,5 Monate Abfertigung bekom­
men. Das wäre das Maximalste, was sie in-
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folge von fünfmal kündigen und fünfmal 
neu beginnen haben könnte. Jede andere 
Variante, meine Damen und Herren, bringt 
einen noch geringeren Abfertigungsanspruch. 
Man kann nicht behaupten, daß gerade der 
Abfertigungsanspruch bei den Frauen die 
Unternehmer benachteiligt und die Frauen im 
besonderen bevorzugt. 

Ich habe Ihnen nachgewiesen, daß die 
Männer in der Regel einen bedeutend grö­
ßeren Abfertigungsanspruch konsumieren 
werden können, als das bei den Frauen der 
Fall ist. Ich will gar nicht von den Löhnen, 
von den Gehältern reden, die den Frauen aus­
bezahlt wurden, weil auch hier von Kollegen 
Zeillinger erwähnt wurde , daß man eben 
Frauen nicht mehr einstellen würde, weil sie 
so teuer kämen. Ich wollte, wir wären so weit, 
daß man Frauen nicht einstellt, weil sie zu 
teuer kommen. Unsere Sorge in der Gewerk­
schaft ist eigentlich noch immer, daß unsere 
Frauen schlechter als die Männer bezahlt 
werden. Wir sind für die Dienstgeber - das 
möchte ich eindeutig sagen - eigentlich noch 
immer nicht nur hinsichtlich der Abfertigung, 
so wie man im Versicherungsjargon sagt, eine 
gute Riske. 

Was nun den Wechsel des Arbeitsplatzes 
betrifft, so möchte ich sagen, daß wir gerade 
im Handel eigentlich nicht feststellen konnten, 
daß die Frauen den Arbeitsplatz mehr ge­
wechselt hätten, seit diese Regelung vorhan­
den ist. Es ist so, daß sich unsere jungen 
Mütter in der Regel j a  doch scheuen, gerade 
zu dem Zeitpunkt, wo das Kind zur Welt 
kommt, wo das Kind klein ist, sich dann auch 
noch die Last eines neuen Arbeitsplatzes auf­
zubürden, der sie zwingt, umzustellen, und 
es ist nicht anzunehmen, daß sie zusätzlich 
gerade zu diesem Zeitpunkt ihr Dienstver­
hältnis lösen. 

beide Gruppen keinerlei nachteilige Folgen 
haben wird. Ich habe das schon wiederholt, 
und ich bin überzeugt, daß diese Novelle einen 
weiteren Ausbau der sozialen Sicherheit in 
Osterreich bringen wird. Denn es ist nicht 
so, wie der Abgeordnete Zeillinger gemeint 
hat, daß wir immer nur bares Geld auf die 
Hand haben wollen und daß wir eben im 
edlen Wettstreit unter Umständen mit Ekuador 
kommen könnten. Ich glaube, davor sind 
eigentlich unsere Arbeitnehmer - und ich 
bin überzeugt, auch unsere Arbeitgeber -
in Osterreich gefeit. Denn unsere soziale 
Sicherheit ist eine Frage, die praktisdl unüber­
troffen ist von vielen Staaten in der Welt. 
Und unsere Arbeiter wissen sehr wohl, wie 
schwer sie sich diese soziale Sicherheit erwor­
ben haben und was sie ihnen bedeutet. Auf 
sie werden wir auch in diesem Falle nicht 
verzichten können. (Beifall bei der SPtJ.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Mussil. Ich erteile es 
ihm. 

Abgeordneter Dr. Mussil (OVP) : Herr Präsi­
dentl Hohes Haus I Meine sehr geehrten Damen 
und Herren l Ich möchte mich eingangs mit eini­
gen Ausführungen des Kollegen Broesigke 
auseinandersetzen ; leider ist er nicht im Hause .  
Er hat  vor allem einige juristische Mängel 
aufgezeigt, zu denen ich glaube, doch einiges 
sagen zu müssen. 

Er hat zunächst einmal darauf hingewiesen, 
daß in dem Abänderungsantrag, der von uns 
gemeinsam eingebracht wurde, keine Bestim­
mung - wenn ich das also einfach so über­
schreiben darf - gegen eine Kettenabfertigung 
enthalten ist, daß also die Motivation der 
Abfertigung nicht entsprechend herausgestri­
chen wurde, sodaß die Möglichkeit besteht , 
daß hintereinander aus dem gleichen Anlaß 
mehrere Abfertigungen in Anspruch genom-

Ich glaube ,  Frauen sind an sich viel treuer men werden könnten. 
dem Arbeitsplatz gegenüber, als das die Män- Ich darf dazu sagen : Bei einer Selbstkündi­
ner in der Regel sind. Denn Sie wissen, daß gung wegen Erreichung des normalen Pen­
besonders unsere jungen Männer - ich sage , sionsalters - da ist der Betreffende 65, die 
nicht, daß das schlecht ist, ich finde, das ist Betreffende 60 Jahre alt - scheidet die Mög­
richtig, aber ich möchte nur klarstellen : hier lichkeit einer Kettenabfertigung aus. 
Männer, hier Frauen - sehr häufig ihren . .. 
Arbeitsplatz wechseln ; allerdings nicht, weil Bleibt also nur der Fall der Geburt. Daruber 
sie ein Kind bekommen, sondern eben aus haben wir eingehend nachgedacht, waren aber 
anderen Gründen, aus wirtschaftlichen Grün- dann der Uberzeugung, daß es hier kein ent­
den, weil sie sich eine bessere finanzielle sprechendes Mittel gibt, sofern man nicht mit 
Situation erwarten oder weil sie sich größere ausgesprochenen Zwangsmaßnahmen eingrei­
Chancen für ein berufliches Vorwärtskommen fen will, um einer solchen Kettenabfertigung 
ausrechnen. Das i st alles gut und richtig, aber einen Riegel vorzuschieben. Es ist so, daß 
man soll nicht immer sagen, daß es die Frauen die einzige Möglichkeit darin bestanden hätte, 
sind, die aus diesen oder j enen Gründen daß man gesagt oder ins Gesetz hineinge­
. 

1 schrieben hätte : Wenn einmal ein weiblicher Immer i lIen Arbeitsplatz wechseln. 
Dienstnehmer aus dem Anlaß der Geburt ab-

Ich möchte abschließend nur noch sagen : gefertigt wurde, kann er dann nicht neuerlich 
Ich bin der Meinung, daß diese Regelung für in ein Arbeitsverhältnis eintreten. Denn in 
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dem Augenblick, in dem die Dienstnehmerin 
wieder in ein Arbeitsverhältnis eintritt, ent­
steht automatisch wieder der Anspruch auf 
Abfertigung. Das wäre e inem Arbeitsverbot 
gleichgekommen. - Ich glaube nicht, Kollege 
Broes igke, daß Sie hier einem Arbeitsverbot 
das Wort reden wollen. 

verhältnis kommen. Wenn also das Angebot, 
das jetzt in Diskussion steht, mit einer Frei­
handelszone zur EWG nidlt zum Tragen kom­
men sollte, so müßten wir es trotzdem machen, 
um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirt­
schaft zu erhalten. Das sind Selbstverständlich­
keiten, die man vertreten muß . 

Ich darf dann zu der Frage des Ruhens der Leider ist es aber so, daß die Politik eben 
Abfertigungsansprüche bei einer Kollision mit "die Kunst des Möglichen" ist, und leider 
Versorgungsgenüssen eines sagen: Das ist seit nicht immer "die Kunst des Sachgerechten". 
eh und je im Industriekollektivvertrag etwa Und das werden Sie, meine sehr geehrten 
im gleichen Wortlaut enthalten. Es sind in Herren, auch schon wiederholt erfahren haben. 
dieser Frage nie Meinungsverschiedenheiten 11 Gerade in . die�er �rage, d�e emotione�l sehr, 
aufgetreten. Mir ist kein Fall bekannt, in dem sehr stark m dIe Hohe gespIelt worden Ist, war 
ein derartiger Fall die Gerichte beschäftigt ' es so, daß zwangsläufig von uns auch ange­
hätte. Also das ist im allgemeinen eine sehr, strebt werden mußte, zu einer halbwegs - ich 
sehr deutliche und eine sehr klare Regelung. sage nur halbwegs - für beide Teile trag-

baren Kompromißlösung zu kommen. 
Ich darf zu den Einnahmen- und Ausgaben-

rechnern - weil Sie gesagt haben, Herr Kol- Ich darf in dem Zusammenhang sagen -
lege Broesigke, daß Millionenverdiener dar- ich glaub.e ,  de� Kollege Machunze hat schon 
unter fallen - eines sagen : In der gewerb- dara�f hmge�Iese� -, daß �er beste K�m­
lichen Wirtschaft ist die Buchführungsgrenze I P�OI�llß der 1st, mit dem keme� der . TeIle, 

auch gleichzeitig die Grenze für die Einnah- dIe Ihn
_ 

abgeschlos�en haben, zufneden IS�. Ich 

men- und Ausgabenrechner D ' ese Grenze be- kann ihnen verSIchern, Kollege Broeslgke : 

steht in einem Gewinn von' 1 010 000 S ' J h Wir sind nicht zufrieden damit, der Kollege 

und in einem Umsatz von hö�hstens 1� l\�il� Skritek hat aud1 erwähnt, er wäre ebenfalls 

lionen Schilling. VJir haben im Ausschuß diese 
Grenze bekanntgegeben. Ich wejß schon, daß 
hier für einzelne Gruppen Ausnahmen be­
stehen, die nicht unter diese Begrenzung fal­
len, aber daß gerade Sie diese Ausnahmen 
j etzt bemängeln, Herr Dr. Broesigke, das finde 
ich irgendwie eigenartig. (Präsident P r o  b s t 
üb ernimm t den Vorsi tz.) 

Ich möchte dann folgendes sagen : Es freut 
mich im allgemeinen, daß die Freiheitliche 
Partei in einer Reihe von Grundauffassungen 
dem Standpunkt des Wirtschaftsbundes beige­
treten ist. Das ist erstens einmal der von uns 
seit eh und je vertretene Standpunkt, daß 
der Lohnerhöhungsspielraum zur Erhöhung 
der Direktlöhne ausgenutzt werden soll und 
nicht der der Lohnnebenkosten. Es ist zweitens 

nicht damit zufrieden. 

Aber id1 möchte zu einem Grundsatz, den 
Abgeordneter Zeillinger anschließend an den 
Handelsausschuß vertreten hat - es war dann 
auch in der Presse z iemlich groß herausge­
strichen -, etwas sagen, nämlich: Man sollte 
diese ganzen Dinge in Kollektivverträgen 
machen. Er hat auch heute gemeint, das wäre 
der richtige Weg, und der Weg der Gesetz­
gebung wäre auf dem Gebiete falsch. Bitte, 
das klingt am Anfang blendend und ist also 
recht eindrucksvoll, und wenn das jemand 
liest, der mit den Dingen wenig zu tun hat, 
dann wird er das wahrscheinlich sogar glau­
beu, Herr Kollege. (Abg. M e  1 t e l: Kollege 
Dr. Mussil! Er hat sich den von Ihnen ver­

wendeten Argumenten angeschlossen!) 

einmal unser Standpunkt, daß man die Schere Aber ich darf Ihnen eines dazu sagen : Ich 
zwischen Arbeiterrecht und Angestelltenrecht habe mit diesen Fragen j a  schon seit langem 
schließen und nicht erweitern soll. Und es zu tun. Ich darf Ihnen ein Beispiel sagen : 
ist drittens unser Standpunkt : Wenn es zu die Arbeitszeitverkürzung. Bei der haben wir 
einer Integration in Europa kommt, dann wäre auch den Standpunkt eingenommen, daß wir 
es nicht zweckmäßig, daß das eine oder das in branchenweisen Kollektivverträgen 
andere Land in der einen oder anderen Frage machen. Dann ist gesagt worden, wir machen 
Extremlösungen anstrebt, weil ja das zwangs- i das in einem gemeinsamen Kollektivvertrag. 
läufig in irgendeiner Form einmal harmoni- Ich war persönlich einer derjenigen, der sehr 
siert weJ1den muß, auch wenn wir nicht ein starke Bedenken gegen diese Arbeitszeitver­
direktes Naheverhältnis zur EWG oder zu kürzung geltend gemacht hat, aber dann ist 
irgendwelchen anderen Wirtschaftsgemein- es so gekommen, daß einzelne Fachorganisa­
schaften, also innerhalb der EFT A und so tionen, einzelne Branchen und einzelne Ge­
weiter, weiter ausbilden sollten. Aber das ist biete weit unter diese Arbeitszeit bereits Ver­
eine Frage, die hundertprozentig mit der Kon- einbarungen getroffen haben, die in unseren 
kurrenzfähigkeit der Wirtschaft zusammen- Gesprächen damals in Erörterung gestanden 
hängt, auch dann, wenn wir zu keinem Nahe- waren. Es war so, daß die Industrie die erste 
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war, die von uns verlangt hat, daß wir mög­
lichst rasch das Beiratsgutachten abschließen 
sollen, damit wir zu einer generellen Lösung 
auf dem Gebiete kommen, um damit zu ver­
hindern, daß die eine Gruppe oder die andere 
Gruppe noch stärker vorprellt, und man eben 
diese Dinge unter Kontrolle bekommen kann. 

Dann haben wir mit dem Gewerbe, mit dem 
Handel, mit dem Fremdenverkehr - die sich 
ja mit der Arbeitszeitverkürzung sicher nicht 
leicht tun - verhandelt. Die sind einheitlich, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, auf 
dem Standpunkt gestanden: Wenn es in der 
Industrie gemacht wird, müssen wir mitziehen, 
weil wir sonst keine Arbeitskräfte und keinen 
Nachwuchs bekommen. 

Ich möchte daher bitten, meine Herren von 
der Freiheitlichen Partei:  Wenn Sie also mit 
diesen Sachen in der Gegend herumreisen 
und sagen, Sie waren immer gegen die 
Arbeitszeitverkürzung, während die Bundes­
kammer und der Präsident Sallinger und der 
Dr. Mussil dafür gestimmt haben, so müssen 
Sie auch sagen, warum wir dafür ge­
stimmt haben, damit hier also Klarheit auf 
diesem Gebiete herrscht. 

Nun zur Frage der Abfertigung. Wir haben 
in der Bundeskammer durch lange Zeit hin­
durch den Standpunkt vertreten, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, daß es einen 
sogenannten kollektivvertragsfreien Raum 
geben müßte. Das sind also sehr heikle, weit­
tragende und entscheidende grundsätzliche 
Angelegenheiten, zu denen auch die Abferti­
gung gehört, wo also von den Kollektivver­
tragspartnern überhaupt keine Abschlüsse ge­
tätigt werden sollten. Wir haben dann eine 
sogenannte Negativliste herausgegeben; das 
war ungefähr vor zehn Jahren. Da war die 
Abfertigung mit dabei. D as hat dann zu dem 
Ergebnis geführt, daß die Gewerkschafter als 
Gegenreaktion selbstverständlich gerade auf 
diese Fragen, die wir in dem kollektivver­
tragsfreien Raum sicherstellen wollten, ihr 
Schwergewicht gelegt haben. 

Ich darf eines sagen - das ist heute schon 
zur Sprache gekommen -: Die Abfertigung 
bei den Angestellten im Angestelltenkollek­
mtivvertrag besteht seit den zwanziger Jahren; 
das war also nicht änderbar. Das, was in dem 
Kompromiß beschlossen worden ist, meine 
sehr geehrten Damen und Herren, ist im 
wesentlichen eine Gleichziehung von Gesetzes 
wegen auf der B asis der Kollektivverträge 
im Handel und auf der Basis der Kollektiv­
verträge in der Industrie. 

Ich darf noch ein weiteres zu der Arbeits­
zeitverkürzung sagen, und zwar aus meiner 
eigenen Erfahrung heraus: Wir haben in der 

Bundeskammer noch die 43-Stunden-Woche, 

die Niederösterreichische Handelskammer 
auch. In der näheren Umgebung sind Firmen 
und sind auch Ämter, bei denen heute sdlon 
die 40- oder die 4 1 -Stunden-Woche gilt. Wir 
haben wegen dieses Unterschiedes in der 
Arbeitszeit die allergrößte Schwierigkeit, 
weibliches Kanzleipersonal zu bekommen. Dar­
um ist es also auch vollkommen falsch, wenn 
von der Freiheitlichen Partei ständig versucht 
wird zu sagen, man müßte sowohl die Abferti­
gung als audl die Frage der Arbeitszeit den 
Kollektivverträgen überlassen. Ich glaube, das 
wäre ein vollkommen falsdler Weg. (Abg. 
M e  1 t e r: Jetzt aut einmal! Früher nichtI) 

Das zweite ist der sogenannte Etappenplan. 
Kollege Zeillinger hat heute und auch im 
Justizausschuß die Meinung vertreten, die Zeit 
bis Anfang 1914 wäre zu kurz, bis dahin 
könne sich der betreffende Handels- und Ge­
werbetreibende mit der Rücklage, die er jetzt 
bilden kann, nicht das ansparen, was er 
braucht. Ich darf Ihnen dazu eines sagen : Wir 
tun uns hier wirklich sehr, sehr schwer. Man 
würde, damit eine solche Ansparungsmöglich­
keit vorhanden wäre, einen Etappenplan von 
etwa zehn Jahren brauchen. 

Vor kurzem ist im Sozialausschuß die Frage 
des Urlaubsgesetzes behandelt worden. Wir 
haben einen Antrag eingebracht, daß die Er­
höhung des Urlaubs erst nach dem Abschluß 
der Etappen der Arbeitszeitverkürzung, also 
zum 1 .  1 .  1916, in Kraft treten soll. Damals 
hat Kollege Melter einen Antrag gestellt und 
hat ihn auch begründet. Er hat gesagt : Der 
1 .  1 .  1 916 komme überhaupt nicht in Frage, 
das würde uns die Bevölkerung nicht abneh­
men. Man könne nicht heute ein Gesetz be­
schließen, das im Jahre 1 916 in Kraft tritt. -
Er hat den 1 .  1 .  1 913 vorgeschlagen. 

Meine Damen und Herren! Jetzt gehen wir 
auf die Gedankengänge Melters und der Frei­
heitlichen Partei ein und schlagen den 1 .  1 .  
1 914 vor. Da steht Kollege Zeillinger auf und 
sagt : Das ist wieder verkehrt, man hätte das 
erst im Jahre 1981 in Kraft treten lassen 
sollen. (Zwischenrute.) Bitte, 1 98 1  hat er nicht 
gesagt, aber so ähnlich. (Abg. M e  1 t e  r, der 
sich vor der Präsidenlenestrade neben der 
Ministerbank befindet: Bei Zwischenruten hört 
man nichts!) 

Präsident Probst: Bitte, es ist ungewöhnlich, 
daß ein Abgeordneter von der Ministerbank 
Zwischenrufe macht. (Heiterkeit. - Abg. 
P e t  e r: Aber die Behauptungen des Herrn 
Dr. MussiJ sind auch sehr ungewöhnlich!) 

Abgeordneter Dr. Mussil (fortsetzend): Ich 
darf also eines sagen: Man muß wirklich end­
lich einmal versuchen (Abg. P e t  e r: . . . eine 
Linie in die Bundeskammer hineinzubringen!), 
herauszubekommen, welche Linie die Frei-
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heitliche Partei wirklich verfolgt. Ich habe sie 
noch nicht finden können. Ich bin, Kollege 
Melter, bis jetzt nicht draufgekommen. Ich 
muß sagen, Sie sind eine sehr launenhafte 
Partei, wie ich den Eindruck habe, einmal so 
und einmal so. Sie kommen mir vor wie eine 
überständige Jungfrau, die unbedingt unter 
die Haube kommen will. (Heiterkeit und Zu­
stimmung bei der OVP.) Daher sind Ihre 
Aktionen so vollkommen unberechenbar. 

Ich darf noch auf folgendes hinweisen : Kol­
lege Zeillinger hat bezüglich der Abfertigungs­
rücklage im Justizausschuß - das ist voll­
kommen richtig - im November, bei der 
ersten Besprechung, die wir abgeführt haben, 
die Meinung vertreten, die Abfertigungsrück­
lagen für den Kleinen, also für den Einnah­
men- und Ausgabenrechner, mit der Wert­
papierdeckung wären nicht möglich, denn der 
kleine Handels- und Gewerbetreibende kenne 
sich in diesen Dingen nicht aus . Ich habe das 
unterstützt und habe geglaubt, das sei die 
Meinung der gesamten Freiheitlichen Partei. 
Ich habe mir daher im Finanzausschuß erlaubt, 
einen Antrag zu stellen, daß bis zu einem 
Einkommen von 1 00.000 S im Jahr die Wert­
papierdeckung im Sinne Zeillingers wegfallen 
soll. Wer stimmt mit den Sozialisten meinen 
Antrag im Finanzausschuß nieder, meine sehr 
geehrten Damen und Herren? - Dr. Broesigke ! 
Das ist also Ihre Vorgangsweise. Wer soll 
sich da wirklich mit der Freiheitlichen Partei 
auskennen? 

Noch eines : Kollege Zeillinger hat heute 
einen Antrag eingebracht, der ursprünglich 
von uns auch in Erwägung gezogen worden 
ist, nämlich aus den Mitteln der Arbeitslosen­
versicherung für Kleinbetriebe eine Rück.ver­
gütung der Abfertigungsbeträge im Gesetz 
zu verankern. Ich muß sagen, wir haben lange 
nach einer Regelung gerungen, mit der wir 
gerade für diese kleinen Betriebe eine Ersatz­
möglichkeit schaffen könnten. 

Der Vorschlag "Arbeitslosenversicherungs­
fonds" ist aus mehrerlei Gründen nicht durch­
führbar. Das scheint Herr Kollege Zeillinger 
noch nicht entsprechend überprüft zu haben. 
Erstens einmal ist es so, daß in den Arbeits­
losenversicherungsfonds nicht nur die Ange­
stellten, sondern auch die Arbeiter einzahlen. 
Es wäre daher die konsequente Folge, daß 
über kurz oder lang auch die Arbeiterabferti­
gung zur Debatte gestellt werden müßte. (Abg. 
P e t  e r: Die Zwangsversicherung ist Ihnen 
wichtiger!) Das war uns als Vertreter der 
Wirtschaft, als Wirtschaftsbundvertreter wich­
tiger, Herr Kollege Peter, als diese Frage, 
weil das ja wesentlich weiter geht. (Abg. 
M e  1 t e r: Das andere kommt noch, Herr Dok­
tor Mussil!) 

Ich darf Ihnen noch ein zweites Argument 
sagen, das Kollege Zeillinger leider auch nicht 
überdacht zu haben scheint. Wenn man einmal 
beginnt, Herr Kollege Peter und Kollege Mel­
ter, Lohnkosten (Abg. M e  1 t e r: Sie haben 
schon lange begonnen!), die theoretisch - ich 
sage immer nur "theoretisch" - auf die Preise 
überwälzt werden können, durch einen staat­
lichen Fonds an den betreffenden Unterneh­
mer rückvergüten zu lassen - das heißt, 
wenn man diese Lohnkosten, die Kalkulations­
posten sind, staatlich subventioniert -, dann 
möchte ich Sie bitten, zu überlegen, wohin 
wir mit einem derartigen System kommen 
würden. Das geht wirklich ins Grundsätzliche, 
ich möchte fast sagen, ins Weltanschauliche. 
Das war der Grund, warum wir diese Dinge 
nicht weiter vertreten konnten. 

Zum Schluß möchte ich noch folgendes 
sagen, meine sehr geehrten Damen und Her­
ren : Ich habe mit meinen Freunden drei Initia­
tivanträge eingebracht, Herr Kollege Peter, 
um eine entsprechende Abschirmung und Er­
leichterung für die Kleinbetriebe zu schaffen, 
nämlich einmal eine Erhöhung der Freigrenze 
und des Freibetrages beim Familienlastenaus­
gleichsfonds. Das ist beschlossen worden. Es 
sind noch zwei Fragen offen: Erhöhung der 
Freigrenze und des Freibetrages bei der Ge­
werbesteuer und bei der Lohnsummensteuer. 

Kollege Broesigke hat heute gemeint, meine 
Anträge wären kümmerlich. Wir sind gerne 
bereit, wenn Sie hier mitgehen, diese Anträge 
entsprechend zu ändern. Wir sind zu allen 
Gesprächen bereit. (Abg. P e t  e r, zur SPO 
weisend: Da sitz t heute Ihr Koalitionspartner!) 
Ich sehe darin den einzigen Weg. Aber bei 
der letzten Präsidialkonferenz hat Herr Doktor 
Pittermann dagegen gestimmt, daß das auf 
die Tagesordnung des Finanzausschusses kom­
men soll, und Herr Kollege Peter hat dazu 
keinen Finger gerührt. Das ist die Unterstüt­
zung der Kleingewerbetreibenden und Han­
deistreibenden durch die Freiheitliche Partei !  
(Zustimmung bei der OVP.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Das mußte ich in diesem Sinne klarstellen. 
- Dem Entwurf werden wir die Zustimmung 
geben. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident Probst :  Der nächste Redner ist der 
Herr Abgeordnete Burger. Er hat das Wort. 
(Abg. M e ]  t e r: So an der Nase herum­
führen! Unwahrscheinlich! - Abg. Doktor 
B 1 e n k: Sie wollen nur im trüben fischen! 
- Abg. Z e i ] 1 i n g e r : Es is t Ihnen unan­
genehm, wenn wir Anträge stellen!) 

Abgeordneter Burger (OVP) : Herr Präsident ! 
Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! (Abg. 
P e t  e r : Die OVP soll sich um die eigene 
Taktik kümmern, da hat sie genug Arbeit !  

259 
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- Abg. Dr. G r u b e  r: Dann auch du, Peter!) 
Es war zu erwarten, daß über dieses Gesetz 
etwas härtere Debatten geführt werden. Ich 
persönlich bin aber froh, daß dieses Gesetz 
endlich dem Hohen Hause zur Genehmigung 
vorgelegt wird. 

Dies ist ein Gesetz, worüber man in der 
jüngeren Vergangenheit viel geschrieben und 
diskutiert hat. Ja man hörte sogar reden, 
daß man gerade wegen dieses Gesetzes unter 
Umständen eine Kabinettsfrage heraufbe­
schwören würde, fände dieses Gesetz heute 
hier keine Mehrheit. 

Ich darf dazu feststellen, daß besonders in 
der Osterreichischen Volkspartei die Diskus­
sion darüber in vollem Verständnis, aber auch 
mit voller Verantwortlichkeit gegenüber 
denen, die aus diesem Gesetz profitieren und 
den Nutzen ziehen, nämlich die rund 700.000 
Angestellten, die in der Lohnstufenstatistik 
in der Pensionsversicherungsanstalt der An­
gestellten als Versicherte eingetragen sind, 
und gegenüber jenen, die es negativ trifft, 
geführt worden ist. 

Von den erwähnten rund 700.000 Personen 
haben etwa 40.000 Industrieangestellte bereits 
durch kollektivvertragliehe Regelung An­
spruch auf eine Abfertigung. Für weitere 
390.000 Angestellte aus dem Bereiche der 
wirtschaftlichen Dienstleistungen besteht be­
reits ebenfalls eine kollektivvertragliehe Rege­
lung für eine Abfertigung beim Ausscheiden 
aus dem Dienstverhältnis. 

So werden durch das Gesetz etwa 430.000 
Personen erfaßt. Dies war Grund genug, 
genaue Uberlegungen für jene Betriebe anzu­
stellen, die zu den Klein- oder Kleinstbetrie­
ben zählen. Man konnte sie aus dem Gesetz 
nicht herausnehmen, obwohl man wußte, daß 
es für viele Kleinbetriebe eine sicherlich nicht 
unbedeutende Belastung darstellen wird. 

So fand man nach harten, aber verständ­
nisvollen Verhandlungen innerhalb des 
Justizausschusses, aber auch in den Parteien­
verhandlungen eine Ubergangslösung, von der 
anzunehmen ist, daß s ie bewältigt werden 
kann. Anstatt zu polemisieren, was auf par­
lamentarischem Boden nicht ausbleibt und oft 
zu Recht besteht, scheint es mir diesmal ange­
bracht zu sein, für das breit ausgelegte Ver­
ständnis vor allem der Vertreter der Wirt­
schaft einerseits ,  aber auch der Vertreter der 
Unselbständigen, deren Redner ich bin, und 
für das harmonische und verständnisvolle Zu­
sammenfinden aufrichtig zu danken. 

Wir s ind uns dessen bewußt, daß sich viele 
Kleinbetriebe vor allem in den ersten Jahren 
schwertun werden. Aber es war die Novelle 
zum Angestelltengesetz auch nicht mehr auf-

zuschieben, weil letztlich die nun zu gewäh­
rende Abfertigung ein Teil  des Gehaltes be­
ziehungsweise dort, wo auch Arbeiter bereits 
eine Abfertigung erhalten - und dies ist ja 
in der verstaatlichten Industrie der Fall -, 
ein Teil  des Lohnes ist. 

Bisher war es eine untragbare Härte, wenn 
ein Angestellter bei Erreichung des Pensions­
alters zwecks Erreichung der Pension kündigen 
mußte und so unbedankt den Arbeitsplatz ver­
ließ, wie er ihn vielleicht vor 35 oder 40 J ah­
ren, in manchen Fällen aber vor noch längerer 
Zeit betreten hatte. Dieser Zustand war ein­
fach nicht mehr aufrechtzuerhalten. 

In wie vielen Fällen - ich glaube mit Recht, 
es sind Hunderttausende - haben oft ver­
antwortliche und pflichtbewußte Angestellte 
nicht nur dem Arbeitgeber oder - nach dem 
Sammelbegriff - Unternehmer vorbildlich und 
mit besonderer Pflichttreue gedient, sondern 
in vielen Fällen so manches Unternehmen, 
wenn es sich um einen ganz besonders guten 
Angestellten handelte, auch vor dem Abrut­
schen gerettet. 

Aus diesem Grunde kam es schon in der 
Zwischenkriegszeit - ohne gewerkschaftliche 
Forderungen, einfach von der Arbeitgeberseite 
her - zu Abfertigungsangeboten und Ver­
trägen, um dadurch wertvolle Angestellte nicht 
zu verlieren, nur weil man gerade anderswo 
um ein paar Schillinge mehr zahlte. Also er­
kannte man schon vor vielen Jahren, daß die 
Betriebstreue von Angestellten ein wesent­
licher Faktor für ein Unternehmen sein kann. 

Meine verehrten Damen und Herren! Es ist 
unumstritten, und ich glaube, daß es mir nie­
mand, von keiner Parteienrichtung und von 
keiner Interessenvertretung, in Abrede stellen 
wird, daß die Abfertigung, die heute durch 
die beiden großen Parteien dieses Hauses be­
schlossen wird, nichts anderes ist als eine 
Entlohnung tür geleistete treue Dienste gegen­
über dem Arbeitgeber. 

Meine Damen und Herren I Betriebstreue 
und deren ethischer Wert sind, glaube ich, 
in Zahlen nicht auszudrücken, weil s ie meiner 
Meinung nach in Geld überhaupt nicht abzu­
statten sind. Ich bin daher sehr glücklich, daß 
man mit dieser Regelung nicht nur eine Gleich­
ziehung gegenüber dem öffentlichen Dienst 
oder gegenüber j enen Gruppen in der ver­
staatlichten Wirtschaft oder Privatwirtschaft 
durchführt, die durch kollektivvertragliche 
Regelung bereits einen Anspruch auf Abferti­
gung haben oder hatten, sondern daß man mit 
dieser Novelle zum Angestelltengesetz für den 
Wert der Arbeit und für den Wert der Be­
triebstreue neue Normen und neue Werte ge­
setzt hat. 
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In diesem Zusammenhang erkenne ich ein­
fach keine politischen Taktiken oder ein Sand­
kastenspiel für zukünftige politische Wahlen, 
sondern dieses Gesetz ist einfach auch ein 
Schritt zur Vermenschlichung der Arbeit und 
ein weiterer Schritt zur inneren Befreiung der 
Unselbständigen, indem man die Tore zur oft 
gewünschten und sehr ernst gemeinten Mit­
verantwortung etwas weiter öffnet. 

Ich bedauere daher sehr, daß dieses Gesetz 
nur von den beiden großen Parteien dieses 
Hauses getragen wird und daß sich die Frei­
heitliche Partei nicht durchringen konnte, die­
ses so bedeutende Gesetz im Justizausschuß 
und somit sicherlich auch im Hohen Hause 
mit zu beschließen. Es ist dies aber ihre Sache, 
und für jedes Verhalten hat man seinen 
Grund. Doch letztlich, glaube ich, haben Sie 
den betroffenen 390.000 Personen keinen guten 
Dienst erwiesen. 

Die Forderung nach Gewährung einer Ab­
fertigung wurde bereits kurz nach dem zweiten 
Weltkrieg bei Konferenzen der Gewerkschaft 
der Privatangestellten erhoben, wobei die 
Fraktion Christlicher Gewerkschafter, weil sie 
in der Arbeit mehr als nur eine bezahlte, 
getane Tätigkeit sieht, hervorragend und 
federführend beteiligt war. 

Beim 3. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft 
der Privatangestellten im Jahre 1 954 wurde 
diese Forderung von allen Fraktionen gemein­
sam beschlossen und bildet daher seit dieser 
Zeit einen ebenso gemeinsamen Bestandteil 
des gewerkschaftlichen Forderungsprogramms 
für die Angestellten. Unter gegenseitiger 
Rücksichtnahme ist nun diese Forderung mit 
Ausnahme einiger Bestimmungen, aus Rück­
sichtnahme auf die wirtschaftlichen Strukturen 
und wirtschaftlich Schwächeren, erreicht wor­
den. 

Dieses Gesetz zeigt uns aber auch, daß die 
wirtschaftliche Gesamtsituation und die wirt­
schaftliche Situation in den einzelnen Unter­
nehmungen untrennbar mit der sozialen Lage 
der Dienstnehmer verbunden sind. Die Be­
triebe müssen positiv gebaren ; die Auftrags­
lage muß eine stets günstige sein, um die 
Exekutierung beziehungsweise Einhaltung 
dieser gesetzlichen Bestimmungen zu ermög­
lichen. 

Es ist kein Wunder - der Herr Bundes­
kanzler ist nicht da, aber ich darf es auch so 
sagen -, daß sich heute nicht mehr die Vor­
stände vor allem in der verstaatlichten Indu­
strie und in deren Großbetrieben, wie es 
früher stets der Fall war, um die wirtschaft­
lichen Belange bemühen, sondern daß dies 
in zunehmendem Maße auch die Belegschafts­
vertretungen, also die Betriebsräte tun. Wir 

sind bei der Alpine um unser Investitions­
programm - ich habe es heute in meiner 
Anfrage bereits ausgeführt - besorgt, und die 
26.000köpfige Belegschaft erwartet von dieser 
Bundesregierung, daß die Ubernahme einer 
Bundeshaftung in der Höhe von 1 ,3 Milliarden 
Schilling nicht mehr länger hinausgeschoben 
wird. (Abg. Ing. H ä u s e I: Die Anfrage ist 
schon beantwoltet!) 

Die Alpine hat bereits im Mai 1 970 um diese 
Ausfallshaftung angesucht. Vor sechs Wochen 
etwa hat die OIAG in einem Schreiben die 
Ubernahme einer Ausfallshaftung empfohlen. 
Trotzdem wird dieses für die Alpine so wich­
tige Finanzierungsproblem seit Monaten in 
einer Art und Weise hinausgeschoben und 
verschleppt, daß es auf jeden Fall anmutet, 
daß ein bestimmtes System dahintersteckt. 
Das hängt ganz eng mit diesem Thema zu­
sammen, denn dort, wo es keinen Arbeitsplatz 
gibt, gibt es auch keine Abfertigung. (Abg. 
W e i  k h a I  t: Das hat Ihnen deI Finanzmini­
stel genau elklältf) 

Aus Gründen dieser Mitverantwortung sage 
ich nicht : die Alpine, sondern : unsere Alpine. 
Sie muß auch das Anliegen der Bundesregie­
rung beziehungsweise auch Ihr Anliegen, Herr 
Kanzler, sein, ist sie doch eine der größten 
Firmen Osterreichs, die überdies eine regio­
nale Schlüsselfunktion und Schlüsselposition 
innehat. 

Diese Firma wird seit Monaten am Dispo­
nieren gehindert und mit vagen Versprechun­
gen und Ausreden wegen Kompetenzschwie­
rigkeiten - siehe Fragestunde - behandelt 
und hingehalten. Und das in einer Konjunktur­
situation, wo die Flaute zumindest auf dem 
Stahlsektor bereits in den nächsten Monaten 
greifbare Formen annehmen wird. Nehmen 
Sie, Herr Bundeskanzler, zur Kenntnis ,  daß die 
Belegschaften in nächster Zeit in dieser Frage 
eine härtere Sprache sprechen werden. 

Das Abfertigungsgesetz hat wohl nur dann 
einen Sinn, wie ich bereits ausführte, wenn 
alles getan wird, um die Arbeitsplatzsicherheit 
zu garantieren und auch über konjunktur­
schwache Zeiten hinweg diese Arbeitsplatz­
sicherheit für uns zu erhalten. Und ich lade 
Sie deshalb, Herr Bundeskanzler beziehungs­
weise Herr Finanzminister, noch einmal herz­
lich ein, für das größte Unternehmen Oster­
reichs das zu tun, was augenblicklich geboten 
erscheint. 

Bevor ich schließe, meine Damen und Her­
ren, möchte ich sagen, daß ich nicht als Ange­
stellter, sondern als Arbeiter in dieser Sache 
sprach. Ich freue mich für die Angestellten, 
daß sie mit diesem Gesetz, das heute mit 
den Stimmen der Osterreichischen Volkspartei 
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beschlossen werden wird, im sozialen Bereich 

I 

Es ist insbesondere von den Kollegen meiner 
einen weiteren Schritt nach vorwärts getan Fraktion begründet worden, warum man nicht 
haben. (Beifall bei der OVP.) auch in das Angestelltengesetz diesen Tat-

Präsident Probst: Der nächste Redner ist bestand aufgenommen hat un� in das Guts­
angestelltengesetz daher auch mcht. der Herr Abgeordnete Dr. Halder. Er hat das 

Wort. 

Abgeordneter Dr. Halder (OVP) : Herr Präsi­
dent ! Hohes Haus ! Meine Damen und Herren !  
Erlauben Sie mir einige kurze Bemerkungen 
zu dem zweiten zur Beratung stehenden Ge­
setz, nämlich dem Gutsangestelltengesetz. 

Bei den Gutsangestellten liegt eben eine 
besondere Situation vor. Es gibt auch bei den 
Gutsbetrieben und Großbetrieben einen ge­
wissen Strukturwandel. Es ist das Erfordernis 
der Rationalisierung, der Spezialisierung ge­
geben. Von den früher vielseitigen Betrieben 
ist man zur Betriebsvereinfachung übergegan­
gen. Damit sind vielleicht nicht mehr jene 
Voraussetzungen gegeben, die die Bestellung 
mehrerer oder eines Gutsangestellten erfor­
dern. Heute sind eben Aufgaben zu erfüllen, 
die ein gut ausgebildeter FachaI1beiter und 
Landwirtschaftsmeister auch erfüllen kann. 

Die vorliegende Novelle des Gutsangestell­
tengesetzes bringt ebenso wie die Novelle 
zum Angestelltengesetz die Aufnahme von 
zwei neuen Abfertigungstatbeständen, einmal 
die Abfertigung bei Erreichen der normalen 
Altersgrenze für die Alterspension und die 
Abfertigung für weibliche Angestellte bei Ge-
burt eines Kindes.  Es hat also hier die Situation gegeben, d·aß 

einerseits derartige ältere Gutsangestellte, die 
Dies ist durchaus nicht selbstverständlich der Dienstgeber nicht unbedingt hätte haben 

gewesen, weil nämlich im Bereiche der Land- müssen, vielleicht eine gewisse Belastung auf 
und Forstwirtschaft, was das Angestelltenrecht Dienstgeberseite gewesen wären, andererseits 
anlangt, die Kollektivvertragspartner bis j etzt aber haben sich solche ältere Gutsangestellte 
bereits weiter gegangen sind. Vor Jahren auch persönlich nicht mehr voll ausgefüllt ge­
schon haben die Kollektivvertragspartner - fühlt. Es wäre sicherlich für derartige ältere 
ich meine hier im besonderen den Land- und Gutsangestellte nicht ganz einfach gewesen, 
Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverband, in anderweitig eine adäquate Beschäftigung zu 
Tirol zum Beispiel die Sektion Dienstgeber finden. Deswegen hat man sich unter Berück­
der Landeslandwirtschaftskammer für Tirol, sichtigung aller dieser Gegebenheiten auf 
auf Dienstnehmerseite die Gewerkschaft der Kollektivvertragsebene entschlossen, den Ab­Land- und Forstarbeiter, in Tirol ist das die fertigungstatbestand aus Anlaß der Erfüllung Landarbeiterkammer - zwei Abfertigungs- der Voraussetzungen für die Frühpension zu tatbestände kollektivvertraglich neu geregelt, vereinbaren. einmal den Anspruch auf Abfertigung bei Er-
reichen der Altersgrenze für die Alterspension Sicherlich liegen die Verhältnisse in der 

und zum zweiten den Anspruch auf Abferti- gewerblichen Wirtschaft anders. Das ist heute 

gung bei Erfüllung der Voraussetzungen für bereits ausführlich dargelegt worden. 
die Frühpension, also für die Pension bei Ich darf bei dieser Gelegenheit noch kurz 
langer Versicherungsdauer. darauf eingehen, daß man in der Land- und 

Es war also nicht selbstverständlich für den Forstwirtschaft da und dort wiederholt Bei­
Gesetzgeber, obwohl die Kollektivvertrags- spiele dafür gesetzt hat, daß man das Arbeits­
partner schon einen Schritt weiter gegangen recht möglichst subsidiär gehandhabt wissen 
waren, als es mit diesen bei den Gesetzent- möchte. In erster Linie ist es Aufgabe des 
würfen vorgesehen ist, einen neuen Abferti- Dienstgebers, mit seinem Dienstnehmer die 
gungstatbestand in das Gesetz zu nehmen. sozialen Verhältnisse zu vereinbaren, darüber 
Man hat sich selbstverständlich dann doch hinaus der Kollektivvertragspartner, und in 
dazu entschlossen, weil man die Gutsange- letzter Sparte sollte eigentlich der Gesetzgeber 
stellten in diesem Bereiche nicht schlechter eingreifen, wenn er meint, daß es notwendig 
stellen wollte als die übrigen Angestellten wäre, auf gesetzlicher Basis gewisse weitere 
und selbstverständlich auch nicht schlechter Schritte zur Verbesserung der sozialen Situa­
als die Arbeiter in der Land- und Forstwirt- tion der Dienstnehmer zu tun. 
schaft, soweit eine Vergleichbarkeit gegeben Ich darf hier das Beispiel der Abfertigungs­
ist. Sie ist nicht in allen Bereichen unbedingt bestimmungen der neun Landarbeitsordnun­
gegeben. gen für die Arbeiter in der Land- und Forst-

Die seinerzeitige kollektivvertragliehe Ver- wirtschaft kurz erwähnen. In sämtlichen Land­
einbarung des Abfertigungsanspruches bei Er- arbeitsordnungen - es sind deren neun -
füllung der Voraussetzungen für die Früh- ist der Abfertigungsanspruch bei Erreichen des 
pension war sicherlich irgendwie ein Novum. normalen Alters für die Alterspension 
Verschiedene D amen und Herren Vorredner statuiert, in den meisten Landarbeitsordnun­
sind heute auf dieses Problem eingegangen. gen auch der Abfertigungsanspruch bei Er-

49. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)52 von 102

www.parlament.gv.at



Nationalrat XII. GP. - 49. Sitzung - 30. Juni 1971 3715 

Dr. Halder 
füllung der Voraussetzungen für die Früh­
pension. Ebenso ist auch in den meisten Land­
arbeitsordnungen der Abfertigungsanspruch 
für weibliche Dienstnehmer bei Geburt eines 
Kindes statuiert und meines Wissens in einer 
Landarbeitsordnung - es ist die von Tirol -
audl der Abfertigungsanspruch bei Ehe­
schließung. 

Man sieht also, daß der Ausführungsgesetz­
geber von der Möglichkeit, in sozialer Hinsicht 
weiter zu gehen, als der Bundesgrundsatz­
gesetzgeber vorschreibt, sehr wohl Gebrauch 
gemacht hat, obwohl beispielsweise in Tirol 
die Situation sicherlich anders ist als in man­
chen anderen Bundesländern, weil dort die 
Arbeitsmarktlage wesentlich stärker ange­
spannt ist und dort im allgemeinen das Be­
dürfnis besteht, auf der Lohnseite möglichst 
vergleichbar zu sein mit all denen, mit denen 
man in Konkurrenz stehen muß, und daher 
eine gewisse Vorsicht bei den Lohnneben­
leistungen obwalten läßt. Trotzdem hat sich 
der Tiroler Landtag seinerzeit entschlossen, 
den Abfertigungsanspruch für Arbeiter in der 
Land- und Forstwirtschaft Tirols auch aus An­
laß der Eheschließung zu statuieren. (Abg. 
P a n  s i: Würden Sie bit te auch sagen, daß 
sie in Tirol nur die halbe Abfertigung im 
Vergleich zu den anderen Bundesländern 
haben!) Herr Kollege Pansi ,  das ist uns selbst­
verständlich bekannt. Ich verweise eben dar­
auf, daß sich die Ausführungsgesetzgeber ver­
schieden verhalten haben: in einem Bundes­
land legt man größeren Wert auf höhere 
Effektivlöhne, in anderen Bundesländern wie­
der legt man größeren Wert auf Lohnneben­
leistungen. In der Tiroler Landarbeitsordnung 
stehen wir nach wie vor bei 50 Prozent Ab­
fertigung, nämlich 50 Prozent eines Jahres­
entgeltes, während nach den übrigen Land­
arbeitsordnungen mit Ausnahme von Vorarl­
berg 100 und mehr Prozent Abfertigung ge­
bühren. 

Aber, Herr Kollege Pansi, ich darf wohl 
auch erwähnen, daß die durchschnittlichen 
Kollektivvertragslöhne der Arbeiter in der 
Land- und Forstwirtschaft Tirols um einige 
Hundert Schilling über dem österreichischen 
Durchschnitt liegen, während die Effektivlöhne 
vielfach noch weiter darüber liegen, weil wir, 
wie gesagt, die Konkurrenz zu den umliegen­
den Staaten auszuhalten haben und die 
Dienstgeber deswegen gezwungen sind, bei 
den Effektivlöhnen weiter zu gehen. Es wäre 
interessant, die betroffenen Arbeiter in der 
Land- und Forstwirtschaft Tirols selber zu 
hören, welche Auffassung sie dazu haben : 
entweder etwas niedrigere Effektivlöhne und 
dafür später einen höheren Abfertigungs­
ansprudl. Irgendwie gleichen sich diese Dinge 
dann schon aus. 

Ich habe schon das letzte Mal vor 14 Tagen 
von diesem Platz aus meiner Meinung Aus­
druck gegeben, daß der Bundesgesetzgeber 
wie überhaupt der Gesetzgeber im Sozial­
recht, im Arbeitsrecht im besonderen, behut­
sam sein sollte, daß er ruhig den Kollektiv­
vertragspartnern die Möglichkeit lassen sollte, 
die Beziehungen zwischen Dienstgeber und 
Dienstnehmer möglichst selber zu regeln. Er 
sollte nach Möglichkeit nur dort nachhelfen, 
wo der Dienstnehmer meint, daß wieder ein­
mal auf gesetzgeberischer Basis eine gewisse 
Anregung beziehungsweise gewisse Normen 
notwendig wären. 

Am Beispiel der Land- und Forstwirtschaft 
kann man schon aufzeigen, daß es nicht un­
sinnig ist, den KoUektivvertragspartnern, in 
unserem Falle auch beim Arbeiterrecht den 
Landesausführungsgesetzgebern, etwas mehr 
Spielraum zu lassen. Wir werden uns dem­
nämst wieder mit einer Landarbeitsgesetz­
novelle hier zu befassen haben, und es wird 
sehr wahrscheinlich wieder so sein, daß der 
Bundesgrundsatzgesetzgeber den Länderaus­
führungsgesetzgebern faktisch keinen Spiel­
raum für die Ausführungsgesetzgebung be­
läßt. 

Ich will es daher nochmals wiederholen : 
Der Bundesgesetzgeber wird hier nom etwas 
größere Vorsicht walten lassen müssen, wenn 
man nicht Gefahr laufen will, daß der eine 
oder andere Landesgesetzgeber beziehungs­
weise die eine oder andere Landesregierung 
einmal zum Verfassungsgerichtshof geht, weil 
der Verfassungsgerichtshof in diesen Fragen 
heute wesentlich empfindlimer und an Hand 
einer Reihe von Erkenntnissen wesentlich 
klarer ist als seinerzeit in den Jahren 1 948 
oder 1949, als das Landarbeitsgesetz als 
Grundsatzgesetz geschaffen wurde. 

Es erhebt sich hier überhaupt eine grund­
sätzliche Frage in der Sozialpolitik. Soweit 
man aus dem Budget Mittel für soziale Lei­
stungen freimachen kann, wird man sich in 
erster Linie auf diesen Weg begeben. Wir 
wissen aber, daß der Bundeshaushalt ziem­
lieh angespannt ist und daß man es nicht sehr 
leicht hat, laufend für soziale Maßnahmen dem 
Bundeshaushalt Mittel zu entnehmen und sie 
dafür bereitzustellen. Weil hier die Situation 
angespannt ist, bemerken wir aber - diese 
Entwicklung kennen wir alle -, daß man 
in letzter Zeit mehr auf Sozialpolitik über­
geht, die praktisch Dritte zu leisten haben, 
nämlich in der Hauptsache die Arbeitgeber. 
Das stimmt für die Arbeitszeitverkürzung, das 
stimmt auch für die Abfertigung, es stimmt 
weiter für die Urlaubsbestimmungen und für 
die höheren Uberstundenzuschläge. 

Wieweit hier eine weitergehende Mitbe­
stimmung auch noch eine Rolle spielt, möchte 
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ich nicht weiter untersuchen. Ich meine nur, 
man müßte sich auch hier jedesmal überlegen, 
wie weit man in der Belastbarkeit der Be­
triebe, der Dienstgeber gehen kann, weil 
letzten Endes ein Dberschreiten, ein Uber­
ziehen der Belastbarkeit irgendwo zu Lasten 
des Arbeitnehmers gehen müßte. (Abg. lng. 
H ä u s e r: Kennen Sie die Rate der Einkom­
men aus dem selbständigen Erwerb der letzten 
zwei Jahre? Dann sagen Sie, ob das eine 
unzumutbare Belastung is tl) Herr Vizekanzler, 
das muß man von Berufsstand zu Berufsstand 
gesondert untersuchen. Ich h�be mich hier auf 
den Sektor Land- und Forstwirtschaft be­
schränkt. (Abg. M i t t e r e r zu Abg. lng. 
H ä u s e  r: Kennen Sie die Durchschnittsein­
kommen der kleinen Betriebe? - Abg. Ing. 
H ä u s e r: Ihre kenne ich nicht, aber die 
sonstigen! Ihre sind nämlich höher als die der 
Kleinen! - Abg. M i t  t e r  e r: Werden Sie 
nicht persönlich! Unerhört, immer diese per­
sönlichen Bemerkungen! Als Regierungsmit­
glied sollten Sie sich ein bißehen zurückhalten! 
- Abg. H o  r r: Das haben Sie auch nicht ge­
machtf) 

Es ist nach wie vor Tatsache, daß sich das 
in der Landwirtschaft investierte Kapital nicht 
mit mehr als höchstens 2 Prozent verzinst. 
Die Einkommensteigerung ist also absolut 
nicht hoch. Sie beträgt meinetwegen im 
Durchschnitt von Jahr zu Jahr etwa 7 Prozent, 
aber hauptsächlich deswegen, weil sich die 
Landwirtschaft aus verschiedenen Gründen, 
die wir kennen, personell immer mehr ein­
schränken muß und weil eben auf diese Weise 
das Gesamteinkommen der Land- und Forst­
wirtschaft sich auf weniger Menschen verteilt. 
Wieviel Schweiß, wieviel Mehrarbeit das aber 
erfordert, muß man bei dieser Gelegenheit 
schon auch sagen. 

Ich glaube also,  daß man die soziale Ent­
wicklung in Einklang mit der Belastbarkeit 
der Betriebe und der Arbeitgeber bringen muß, 
wobei man selbstverständlich darauf achten 
soll , daß eine einigermaßen gleichmäßige 
soziale Entwicklung aller Dienstnehmer, der 
Angestellten und der Arbeiter, erfolgt, denn 
dann dürften wir verhältnismäßig richtig 
liegen. Wenn man auf Arbeitnehmerseite 
meint, die Betriebe könnten wieder etwas an 
zusätzlichen sozialen Leistungen vertragen, 
dann werden und dürfen sie es selbstver­
ständlich auch geltend machen, und es wird 
geprüft werden, wie weit man dabei gehen 
kann. 

Am Beispiel der Land- und Forstwirtschaft 
möchte ich sagen, daß man bis j etzt zu wieder­
holten Malen bewiesen hat, daß man bereit 
ist, mehr zu tun, als unbedingt sein müßte, 
und daß man bereit ist, immer das richtige 

Maß zu halten. Deswegen glaube ich sagen 
zu können, daß die OVP-Fraktion auch dieser 
Novelle zum Gutsangestelltengesetz gerne 
ihre Zustimmung geben kann. (Beifall bei der 
OVP.) 

Präsident Probst: Als nächster Redner zum 
Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete 
MayI. Er hat das Wort. 

Abgeordneter Mayr (OVP) : Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Meine Damen und Herren! Als 
selbstständig Erwerbstätiger und Vertreter der 
kleinen Unternehmer darf ich mir erlauben, 
zu diesem Gesetz auch noch einige Bemer­
kungen zu machen. 

Ich bin mit ernstester Sorge über die Aus­
wirkungen dieses Gesetzes in bezug auf die 
kleinen Unternehmer erfüllt und darf darauf 
hinweisen, daß natürlich schon jetzt eine 
außerordentliche Belastung besteht durch die 
fehlende Bereitschaft der Sozialisten, daß 
gleichzeitig mit diesem Gesetz flankierende 
Maßnahmen getroffen werden. Das hat die 
sozialistische Seite ja leider Gottes abgelehnt. 
Ich komme zum Schluß noch darauf zurück. 
Wir werden diese flankierenden Maßnahmen 
urgieren, und die Freiheitliche Partei wird 
Gelegenheit haben, weil sie heute so groß 
gesprochen und sich als Vertreterin der klei­
nen Selbständigen hingestellt hat, ihre Hal­
tung unter Beweis zu stellen. Wir werden 
Sie dazu zwingen, daß Sie den Beweis er­
bringen können (Zwischenruf des Abg. 
M e  1 t e r), ob Sie gewillt sind, für die kleinen 
Unternehmer auch wirklich einzustehen und 
dann diese flankierenden Maßnahmen zu 
unterstützen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Ich darf meine Ausführungen dadurch unter­
streichen, daß ich Ihnen ein Beispiel bringe, 
wie kraß die sozialen Unterschiede heute 
schon sind. Ich habe volles Verständnis für 
die sozialen Belange der Unselbständigen, und 
weil ich dieses Verständnis habe, werde ich 
auch diesem Gesetz meine Zustimmung geben. 
(Abg. M e  1 t e l: Ah!) Nur, meine Herren, 
sollte man gleichzeitig berücksichtigen, daß 
auch die sozialen Härten für den Selbständi­
gen beseitigt und die flankierenden Maßnah­
men ermöglicht werden müssen. 

Die Verhandlungen zu diesem Gesetz laufen 
schon sehr lange. Ich habe mich dafür sehr 
eingehend interessiert und aus meinem 
engeren Bereich, aus meinem politischen Be­
zirk Kirchdorf, einige Beispiele herausgefun­
den. Wie sieht es da aus? 

Ein selbständiger Unternehmer im 
64. Lebensjahr könnte nächstes Jahr in 
Pension gehen und hat sich j etzt eine Vor­
berechnung seiner Pension geben lassen, wie 
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dies nach dem Gesetz möglich ist. Er hat ' heute, ihre Existenz muß abgesichert werden. 
dabei herausgefunden, daß er eine monatliche Die heutige Industriegesellschaft braucht diese 
Pension von ungefähr 1 800 S bekäme. Die Klein- und Mittelbetrieibe. Wir haben aus 
beiden Angestellten, die er hat, sind ungefähr anderen Ländern die Erfahrung gemacht: Dort, 
im gleichen Alter. Sie bekommen eine Pension wo man diese Klein- und Mittelbetriebe um­
von monatlich rund 4000 S im nächsten Jahr gebracht hat, muß man heute mit öffentlichen 
und j eder nach diesem Gesetz eine Abferti- Mitteln Sorge dafür tragen, daß diese wieder 
gung von ungefähr 80.000 S. Der Mann, der auf die Beine gestell t werden können. 
jetzt schon aU die Jahre hindurch unter einem 
Jahreseinkommen von 50.000 S lag, ist nicht 
in der Lage, die entsprechenden Rücklagen 
zu tätigen, und sagen Sie mir, meine Damen 
und Herren von der Sozialistischen Partei, 
ob er mit 1800 S noch seinen Lebensunterhalt 
entsprechend bestreiten kann ! 

Jetzt muß er das Geschäft übergeben, und 
sein Sohn erklärt sich unter diesen Umständen 
gar nicht bereit, den Betrieb zu übernehmen. 
Verständlich, denn er soll dem Vater nom 
eine bescheidene Leibrente zahlen, weil dieser 
ja heute mit 1800 S das Auslangen nicht fin­
den kann, und den zwei Angestellten soll er 
in den nächsten zwei Jahren mindestens 
1 60.000 S Abfertigung bezahlen. Ja wo soll 
er denn das hernehmen? Hier sind bereits 
die ernstesten sozialen Mißstände bei den 
kleinen selbständig Erwerbstätigen. 

Man könnte diese sozialen Härten noch in 
x-beliebiger Reihe zitieren, wenn ich beim 
Mutterschutzgesetz und verschiedenen ande­
ren Gesetzen daran denke, wie sehr benach­
teiligt da der Selbständige, egal ob in der 
Land- und Forstwirtschaft oder im Gewerbe, 
ist und wie hervorragend andererseits die 
Arbeitnehmer sozialrechtlich abgesichert sind. 
(Unruhe.) 

Präsident Probst (das Glockenzeichen ge­
bend): Meine Damen und Herren!  Es ist etwas 
zuviel Unruhe ! Bitte dem Redner auch zuzu­
hören. 

Abgeordneter Mayr (fortsetzend) : Wir 
sehen also, wie groß die Unterschiede sind. 
Sicher, wir vergönnen den Unselbständigen 
diese sozialen Errungenschaften, aber man 
soU dabei nicht vergessen, daß heute die 
kleinen selbständig Erwerbstätigen schon 
unter einer derartigen Last zu leiden haben, 
daß sie nicht mehr in der Lage sind, ihre 
Betriebe fortzuführen. 

Ich habe die Broschüre der Sozialistischen 
Partei über die Reform der österreichischen 
Wirtschaft genau studiert. Da steht nicht ein 
einziges Wort drinnen, wie man die noch 
gesunden Klein- und Mittelbetriebe erhalten 
könnte, ja nicht mit einem einzigen Satz ist 
auf die Existenzberechtigung dieser über 
einige Hunderttausend zählenden Selbständi­
gen im Klein- und Mittelbetrieb hingewiesen. 
Aber gerade diese Betriebe brauchen wir 

Das durchschnittliche Einkommen .dieser 
selbständig Erwerbstätigen liegt ja heute sehr 
niedrig. Wie wir im Taschenbuch der Arbeiter­
kammer lesen können, liegt das Durchschnitts­
einkommen der Arbeiter erfreulicherweise bei 
5000 S im Monat, aber der kleine selbständige 
Erwerbstätige erreicht das bei weitem nicht 
mehr. 

Jetzt sagen Sie vielleicht : Er hat ja die 
Möglichkeit, er soll seinen Betrieb aufgeben 
und in irgendeinen Industriebetrieb eintreten! 
Meine Damen und Herren ! Mit 55, mit 60 Jah­
ren ist es nicht mehr möglich zu wechseln. 
Er muß leider einfach mit dieser seiner 
Situation fertig werden, er kann nicht mehr 
umgeschult werden, und er h.at auch wenig 
Chancen, in einen Betrieb aufgenommen zu 
werden. 

Ich darf auf die Zahlen hinweisen, die durch 
die Pensionsversicherungsanstalt der gewerb­
lichen Wirtschaft eindeutig bewiesen sind. 
70 Prozent der Selbständig-Erwerbstätigen­
Betriebe liegen unter einem Jahreseinkommen 
von 50.000 S. Lesen Sie das bitte nach, das 
kann eindeutig bewiesen werden. (Zwischen­
ruf bei der SPO.) Herr Kollege, wenn Sie 
das bezweifeln : Glauben Sie, der Unternehmer 
hat Interesse, eine falsche Zahl anzugeben, 
gerade in den letzten Jahren? Er wird außer­
dem von den Finanzämtern sehr genau kon­
trolliert beziehungsweise sehr genau geprüft. 
Auch aus eigenem Interesse muß er ja trach­
ten, einen höheren Gewinn zu erzielen, weil 
er ja sonst im Alter eine geradezu lächerliche 
Pension bekommt. Bitte bedenken Sie daher 
auch diese Situation bei den kleinen selb­
ständig Erwerbstätigen und nehmen Sie darauf 
Rücksicht. 

Ich darf abschließend ankündigen, daß wir 
bei der nächsten Plenarsitzung einen sehr eng 
gestellten Fristsetzungsantrag einbringen wer­
den, wo die Anträge Mussil betreffend Er­
höhung der Freigrenzen bei der Gewerbe­
steuer und bei der Lohnsummensteuer zur 
Debatte gestellt werden und wo die Freiheit­
lichen dann beweisen können, ob sie gewillt 
sind, tatsächlich für die kleinen Selbständigen 
einzutreten. (Abg. M e  1 t e r: Herr Mayr! Be­
weisen Sie es heute!) Herr Kollege Melter !  
Nur hier schön reden und die kleinen Leute 
hinters Licht führen mit einem solchen Ab­
änderungsantrag, 'wie ihn Zeillinger einge-
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bracht hat, das ist unverantwortlich! (Zustim­
mung bei der OVP.) Ich brauche nicht mehr 
näher darauf eingehen , Dr. Mussil hat das 
schon ganz genau begründet. Aber es ist eine 
wirklich unverantwortliche Vorgangsweise, 
einen Abänderungsantrag einzubringen, der 
faktisch die Voraussetzung schaffen würde, 
daß nicht nur die Angestellten diese Abfer­
tigung bekommen, sondern damit ist mehr 
oder weniger die Voraussetzung geschaffen , 
auch den Arbeitern diese Abfertigung zu er­
möglichen. 

Und das wollen Sie als Förderung für den 
kleinen selbständig Erwerbstätigen ansehen? 
Ich danke sehr dafür! (Beifall bei der OVP.) 

Präsident Probst: Zum Wort gemeldet hat 
sich der Herr Bundesminister Dr. Broda. Er 
hat das Wort. 

Bundesminister für Justiz Dr. Broda: Herr 
Präsident I Hohes Haus ! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Der Ausschußantrag des Justiz­
ausschusses stellt ein Verhandlungsergebnis 
dar, zu dem das Bundesministerium für Justiz 
gerne seinen vollen Beitrag geleistet hat. Wie 
hier schon zutreffend ausgeführt worden ist, 
handelt es sich ja  im Ergebnis um ,eine 
ureigene Angelegenheit der Sozialpartner, die 
nun ihre Formulierung im Justizausschuß­
antrag auf Grund der Regierungsvorlage ge­
funden hat. 

Ich möchte noch ein Wort zu den mutmaß­
lichen ziffernmäßigen Auswirkungen beider 
Gesetze, die heute beschlossen werden sollen, 
sagen. Ich beziehe mich hier auf das, was 
die Abgeordneten Zeillinger, Skritek und 
Machunze ausgeführt haben. Das Problem be­
stand j a  schon in den Ausschußberatungen, 
daß zum Teil auf Annahmen aufgebaut werden 
muß. Ich möchte nun in keiner Weise sagen, 
daß die Ziffern, die der Osterreichische Arbei­
terkammertag zugrunde gelegt hat, keiner 
Revision oder keiner Korrektur zugänglich 
sein können. Aber ich habe doch den Ein­
druck gehabt, daß gegen Schluß der Beratun­
gen der Graben zwischen beiden Berechnungs­
arten, zwischen Arbeitgebervertretern und 
Arbeitnehmervertretern, weitgehend zuge­
schüttet worden ist. Ich will diese Ziffern 
noch einmal in Erinnerung bringen, damit das 
Hohe Haus eine Vorstellung von den Rela­
tionen hat . 

Der Osterreichische Arbeiterkammertag 
schätzt die Auswirkungen für die Abfertigung 
bei Erreichung der Altersgrenze, wie sie nun 
beschlossen werden soll, auf 0, 1 7  Prozent der 
privaten Lohn- und Gehaltssumme . Allerdings 
würde sich dieser Prozentbruchteilsatz nun­
mehr vermindern auf Grund des Ausschuß­
antrages und des erzielten Ubereinkommens, 

daß nur jene Abfertigungen in Anredlllung 
gebracht werden können, die nach mindestens 
zehn Jahren Dienstzeit bei Erreichung der 
Altersgrenze ausbezahlt werden. 

Die Auswirkungen für die Abfertigung bei 
Geburt eines Kindes vermindern sich eben­
falls auf Grund des Ausschußantrages. Der 
Osterreichische Arbeiterkammertag hat ange­
nommen, daß es sich dabei um 0, 1 5  Prozent 
der privaten Lohn- und Gehaltssumme han­
deln könne. Nunmehr werden nur die halben 
Beträge durch das Gesetz zugesprochen, dieser 
Betrag vermindert sich daher auf 0,075 Pro­
zent, wobei auch noch zu berücksichtigen ist, 
daß eine Höchstgrenze von drei Monatsent­
gelten bei diesem Abfertigungsanspruch vor­
gesehen ist. Das wären etwa die Relationen, 
in denen sich die ziffernmäßigen Auswirkun­
gen der beiden Gesetzesbeschlüsse, die heute 
gefaßt werden sollen, bewegen werden. 

Hohes Haus !  Ich darf abschließend nur ein 
paar Bemerkungen vom Standpunkt des 
Justizressorts aus machen. 

Wir waren froh, daß der Justizausschuß der 
Vorlage im grundsätzlichen die Zustimmung 
erteilt hat, weil doch auch die Stellungnahmen 
der Gerichte in die Richtung gegangen sind 

- das ist gleichzeitig auch eine Antwort an 
den Herrn Abgeordneten Halder -, daß im 
Interesse einer Einheitlichkeit der Recht­
sprechung, einer einheitlichen Beurteilung ein­
heitlicher Rechtsfragen die nunmehr zu Be­
schluß stehende gesetzliche Regelung eines 
so großen Rechtsgebietes zweckmäßig ist . 

Ich darf auch hier - das gilt ja gleichzeitig 
auch für die praktischen ziffernmäßigen Aus­
wirkungen der Gesetze, die beschlossen wer­
den sollen - nochmals darauf verweisen, daß 
ja schon rund 40 Prozent gleichartiger An­
sprüche durch Kollektivverträge bisher be­
friedigt worden sind. Auch das ist ein Grund 
dafür, warum wir vom Standpunkt der 
Gerichtsbarkeit und der Rechtspflege froh sind, 
daß wir nun einheitliche gesetzliche Bestim­
mungen haben. 

Hohes Haus ! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Aus den Akten des Bundes­
ministeriums für Justiz ergibt sich, daß das 
erste Mal ein Antrag des Osterreichischen 
Arbeiterkammertages in der Richtung der Er­
weiterung des Abfertigungsanspruches am 
1 5. November 1955 an das Bundesministerium 
für Justiz gerichtet worden ist, also vor fast 
16 Jahren. Der Osterreichische Gewerkschafts­
bund hat sich diesem Verlangen des Ostler­
reichischen Arbeiterkammertag'es am 1 7. April 
1 957 er.stmals ange.schlossen. Seither ist 
nahezu kein Jahr - in keiner Gesetzg,ebungs­
periode, unter welcher Ressortleitung im 

49. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)56 von 102

www.parlament.gv.at



Nationalrat XII. GP. - 49. Sitzung - 30. Juni 1971 3719 

Bundesminister Dr. Broda 

Bunde,sministerium für Justiz auch immer -
vergangen, ohne daß die-ses Verlangen der 
österreichischen Gewerkschafts bewegung, der 
Pr-ivatangestelltengewerkschaft und des Oster­
reichj'schen Arbeiterkammertages mit aHem 
Nachdruck wiederholt worden wäre. 

Hohes Haus ! Ich bin sehr froh, daß nunmehr 
auf Grundlage der eingebrachten Regierungs­
vorlagen mit Gesetz'ßsbeschlüssen des Hohen 
Hauses dj'esem aUen, auf anderthalb Jahr­
zehnte zurückg'ehenden Verlangen der ö'ster­
reichischen Arbeitnehmerschaft Rechnung ge­
trag'en werden wird. (Beifall bei der SPO.) 

Der Gesetzentwurf ist auch in dritter Lesung 
a n g e n  0 m m e n. 

3. Punkt: Bericht des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (433 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem das Richterdienstgesetz 
geändert wird (Richterdienstgesetz-Novelle 
197 1  - RDG-Novelle 1 971)  (522 der Beilagen) 

Präsident Probst: Wir gelangen zum 
3. Punkt der Tagesordnung : Richterdienst­
gesetz-Novelle 1 97 1 .  

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Thalhammer. Ich bitte ihn zu berichten. 

Präsident Probst: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Berichterstatter Thalhammer: Hohes Haus ! 
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schluß- Ich berichte über die Richterdienstgesetz-

wort? - Das Itst nicht der Fall. Novelle 1 97 1 .  

Wir kommen zur A b  s t i m  m u n g, di'e ich 
über Jeden der beiden Gesetzentwürf-e ge­
trennt vornehme. 

Wü gelangen vorerst zur Abstimmung über 
den Entwurf, mit dem das Angestellteng,esetz 
neuerlich g-eändert wird. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, diie dem 
vorl1iegenden Gesetz'entwurf samt Titel und 
Eingang in der Fassung des Ausschußberichtes 
ihre Zustimmung erteHen, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Dan}{,e. Das ist die Mehrheit 
und ang,enommen. (Abg. M e  1 t e r: Wo ist 
der Herr Mayr? Der Herr Mayr ist nicht da!) 

Der Berichterstatter beantragt die sofortige 
Vornahme der dritten Lesung. - Einwand 
wird nicht 'erhoben. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Danke. Das -ist mit 
Mehrheit angenommen. (Abg. M e  1 t e r: 
Wo ist deI Herr MaYI?) 

Der Gesetzentwurf ist auch in dritter 
Lesung a n g e n o m m e n. 

Wir g,elangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entwurf, mit dem das Gutsange­
stelltengesetz neuerlich geändert wird. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorlieg,enden Ges·etz'entwurf samt Titel und 
Eingang ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist 
die Mehrheit und angenommen. 

Der Berichtefistatter beantragt die sofortige 

Der vorliegende Gesetzentwurf di'ent der 
Angleichung des Richterdienstgesetzes an die 
1 9. und 20. Gehaltsgesetz-NoveHe und an die 
Di,enstpragmatik-Novelle 1 969. Weiters ent­
hält der Entwurf aber auch die Be'stimmung, 
für einen Zeitraum von fünf Jahren die bis­
herige vierjährige Rechtspraxis für Richter 
auf drei Jahre herabzusetzen, sowie die Mög­
lichkeit für Vorsteher bestimmter Bezirks­
gerichte, die Stande'sgruppe 5 b zu eneichen. 

Der Justizausschuß hat den erwähnten 
Gesetzentwurf in 'seiner Sitzung am 28. Juni 

1 97 1  der Beratung unterzog'en. Hiebei erklärte 
der Bundesminister für Justiz Dr. Broda, die 
Fortentwicklung des Standesrechtes der Rich­
ter und Staatsanwälte wer-de ständig mit den 
Standesvertretern ber,aten. Er werde in den 
nächsten Monaten in geeigneter Weise dem 
Hohen Ausschuß über den Fortgang dieser 
Beratungen berichten. 

Nach einer Debatte, an der sich außer dem 
BeI1ichterstatter die Abgeordneten Doktor 
KI1anzlmayr, DDr. König, Dr. Tull und Doktor 
Reinhart sowie der Bundesminister für Justiz 
Dr. Broda und der Ausschußobmann Abgeord­
neter Zeillinger beteiligten, wurde der Gesetz­
entwurf mit der vorliegenden Abänderung, 
welche das Inkrafttreten des Gesetzes betrifft, 
einstimmig angenommen. 

Namens des Justizausschusses stelle ich so­
mit den A n  t r a g, der Nationalrat wolle 
dem von der Bundesreg1i:erung vorgelegten 
Gesetz,entwurf (433 der Beilagen) mit der dem 
Ausschußbericht angeschlos.senen Abänderung 
die verfassungsmäßige Zustimmung 'erteilen. 

Vornahme der dritten Lesung. Einwand Ich bin weiters beauftragt zu beantragen, 
falls Wortmeldungen vorliegen, General- und 

die dem Spezialdebatte unter einem ,abführen zu lassen. 
wird nicht erhoben. 

Im bitte Jene Damen und Herren, 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung rihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist di,e 
Mehrheit. 

Präsident Probst: Es ist beantragt, General­
und Spezialdebatte unter einem durchzu­
führen. - Einwand wird nicht erhoben. Ich 
werde so vorgehen. 
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Wir gehen daher in die Debatte ein. Als 
erster zum Wort gemeldet ist der Herr Abge­
ordnete Dr. Reinhart. 

Abgeordneter Dr. Reinhart (SPO) : Herr 
Präsident I Hohes Haus l Meine Damen und 
Herren I Di'e laufende Legi.slaturperiode zeich­
net sich schon allein dadurch aus, daß auf 
dem Justizsektor Maßnahmen g esetzt werden, 
die in ihren tiefgreifenden Auswirkungen und 
in ihrer Bedeutung mit den großen Gesetzes­
werken des 19. Jahrhunderts verglichen wer­
den können. 

Beginnend mit der N ovellierung des Allge­
meinen Bürgerlichen Gesetzbuches, der Zivil­
prozeßordnung , des Außerstreitges'etzes , wo­
mit die Neuordnung der Rechtsstellung des 
unehelichen Kindes vollzogen wurde, über das 
neue Militärstrafgesetz bis zum Strafrecht,s­
änderung.sgesetz , das in wenig,en Tagen das 
Hohe Haus beschäftig'en wird, wurden g,esetz­
geberische Arbeiten abgeschlossen, der,en Vor­
arbeiten und Verhandlungen Jahre, j a  Jahr­
zehnte zurückreichen. Weitere nicht minder 
wichtige Ges·etzesvorlagen wi·e die Neuord­
nung der R:echtsstellung des ,ehelichen Kinde·s, 
des ehelichen Güterrechtes sowie des Presse­
rechtes warten auf eine baldige parlamen­
tarische Behandlung. 

So stolz und eindrucksvoll die Bilanz di,eser 
nunmehr über ein Jahr währenden Legtslatur­
periode erscheinen mag, slie wäre nicht effi­
zi'ent, würde man nicht dem Richterstand die 
personellen und die organisatorischen Mög­
lichkeit·en schaffen, diese neuen Gesetze im 
Sinne de's Gesetzg,ebers zeitnahe und sach­
bezogen zu handhaben. 

Die SoziaUstische Partei hat bereits in 
ihrem Justizprogramm der Modernisierung 
der Gerichtsorganisation und des Gerichts­
betriebe·s ,einen besonderen Platz eing,eräumt 
und darauf hingewiesen, daß di,e Modernisie­
rung der Gerichtsorganisation und des 
Gerichtsbetriebes vor allem auf die Erforder­
nisse der Praxis abzustellen sei ,  um ihre 
rasche, rationelle und zeitnahe Funktions­
fähigkeit zu s ichern. 

Auch die Regierungserklärung vom 27. April 
1 970 greift dieses Problem auf und führt aus, 
"daß die Maßnahmen der Str,afr,echtsreform 
Hand in Hand mit Maßnahmen d,er Justiz­
reform g·ehen müssen, damit die Gerichte in 
die Lage versetzt werden, ihren großen Auf­
gaben im Dienste der Gesellschaft auch wirk­
s am nachzukommen". 

Der vorliegende Entwurf für die Richter­
dienstgesetz-Novelle 1 97 1  ist e in erster und 
maßgebender Schritt im Rahmen dieser längst 
fälligen Justizreform . 

Hohes Hausl Durch die zitierten bereits in 
Kraft getr,etenen und die in absehbarer Zeit 
in Kraft tretenden Gesetze zeichnet sich ein 
erhöhter Bedarf an Richtern ab . Die Neu­
regelung des Haftprüfungsverfahrens, aber 
auch andere Verbess€rungen im Interesse der 
rechbsuchenden Bevölkerung erfordern dies­
bezüglich eine rasche Vorsorge. 

Die lin der gegenständlichen Novelle vor­
gesehene Verkürzung der Zeit des Rechts­
praktikums von vier auf drei Jahre ist sich·er­
lieh nicht problemlos. Zweifelsohne werden 
Stimmen laut, die darauf hinwei.sen werden, 
daß dieser Verkürzung zufolge pr.aktiosch ein 
28jähriger mit allen richterlichen Rechten und 
Befugnissen ausg'8stattet sein wird, daß er 
schon mit diesem Alter den verfassungs­
mäßigen Schutz des Richters genießt, daß er 
über Schuld , Fahrlässigkeit und Strafe zu ent­
scheiden haben werde , Haftbefehle erlalssen 
könne und daß er für das Privatleben des 
Staatsbürgers tiefgreifende Verfügungen tref­
fen könne. Zudem wird auf längerdauernde 
Berufsausbildungen anderer akademischer 
Berufe hingewiesen werden. 

Ohne den Engpaß auf dem Personalsektor 
nochmals anzuführ,en und ohne den Ernst der 
erwähnten Bedenken zu unterschätzen, muß 
ich in dieser Frage doch sag,en, daß sich die 
Reife für den richterlichen Beruf nicht im 
28. ,  aber auch nicht lim 29. Lebensjahr voll­
zieht. Die Reife für den richt,erlichen Beruf 
hängt neben einer bestimmten grundsätzlichen 
Befähigung von der Ausbildung des R:ichter­
amtsanwärters ab. Nur mit Kenntnissen des 
römischen R:echts und nur mit Schriftführer­
erfahrung, ohne Menschenkenntni,s und ohne 
eine gewisse Lebenserfahrung wil1d auch der 
29jährige nicht die erwünschte Qualifikation 
für einen in der heutigen Zeit brauchbaren 
Richter nachweisen können. 

Die Frage der Ausbildung aber auch die 
Frage der Fortbildung des Richters - und 
nicht die des Alters - ist eine der brennend­
'sten Frag'en der Justizreform, nicht nur in 
Osterreich, sondern auch in vielen europäi­
schen und außereuropäischen Ländern. Nicht 
ohne Grund wird ,auf die da und dort in 
Er,scheinung tretende mangelnde K,enntnis der 
Richter über Tatsachen und Bezliehungen des 
kommerziellen und industriellen Lebens ge­
klagt. Mit Recht! Verstärkt sich nicht beispiels­
weise in Wirtschaftsstrafprozessen der Ein­
druck, nicht der Richter, sondern der Sach­
ver,ständige trifft die Prozeßentscheidung? Es 
wäre weltfremd, hier einer detaiHierten Sach­
ausbildung, die adäquat neben die theoretisch­
dogmatische Rechtsausbildung treten soll, das 
Wort zu reden. Ich begrüße daher in diesem 
Zusammenhang die Bemühungen des Bundes-
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ministeriums für Wissensch,aft und Forschung, 
das recht.swissenschaftliche Studium einer 
gesetzHchen Neuregelung zu unterziehen. 
Eine den Zeiterfordernissen entsprechende 
Auswahl der Pflichtgegenstände im Jus­
studium und eine Entrümpelung nur mehr 
historisch erklärbarer Rechtsvorlesungen er­
scheint mir dringend am Platze. 

Diesseibe sorgfältige Aufmerksamkeit möge 
der Fortbildung - ich möchte fast sagen: 
der permanenten Fortbildung - des Richters 
geschenkt werden. Der vor ein Gericht ge­
langte Lebens·sachv,erhalt ist nicht nur ein 
Rechtsfall, er ist zugleich und in erster Linie 
ein sozialer Konflikt, zu dessen Lösung oder 
zumindest Bewältigung der Richter aufgerufen 
ist. Schon vor 40 Jahren hat Gustav Radbruch 
gefordert, daß jeder Richter "eine Art Sozial­
arbeiter, sozialer Diagnostik-er und sozialer 
Therapeut" sein müsse, und Konrad Zweigerts 
Wort vom Richter als "Sozialingenieur" ist 
in vieler Munde. W'ie aber soll ein Richter 
soziale Konflikte sachgerecht beurteilen und 
eine Lösung versuchen können, wenn ihm die 
ErkenntIl!isse der Wis.senschaft vom Menschen 
und von der Gesellschaft nicht nahegebracht 
werden? 

Einen anderen erfreulichen Ansatzpunkt in 
Sache Richteraus- und -fortbildung erblicke 
ich in dem kürzlichen Erlaß des Bundesmini­
steriums für Wissenschaft und Forschung be­
treffend Gewährung von Auslandsstipendien 
auch für absolvierte Akademiker in juridi­
schen Fächern. Dieser Erlaß wurde vom Bun­
desministerium für Justiz und dem Präsidium 
des Oberlandesge:pichtes Wien mit Interesse 
aufgegriffen, was sicherlich zu einer Erweite­
rung der Möglichkeiten des Studiums aus­
ländischer Rechtseinrichtungen führen wifd. 

Hohes Haus ! Justizminister Dr. Broda hat 
anläßlich der Osterreichischen Richterwoche 
1 970 Maßnahmen einer erfolgversprechenden 
Justizreform ,in drei Abschnitte unterteilt : 

Verbess'erung der Arbeitsmöglichkeiten in 
der Justiz, 

Verbesserung der Ausbildungsmöglichkei­
ten 'in der Justiz und 

Verbesserung der Aufstiegsmöglichkeiten in 
der Justiz. 

Die Richterdienstgesetz-Novelle 1 91 1  wird 
den Aufstiegs- und Berufschancen des Richter­
standes Rechnung tragen. Bereits seit 1 968 
wird von der gewerkschaftlichen Standes­
organisation der Richter und Staatsanwälte 
die Schaffung der Aufstiegsmögl1ichkeit in die 
Standesgruppe 5 b für Vorsteher von Bezirks­
gerichten mit mindesten fünf - und nicht so 
wie bisher mit acht - systemisierten Richter­
posten gefordert. Durch _ die nunmehrige 
Novellierung des § 65 Abs. 1 des Richter­
dienstgesetzes wird diesem Wunsche ent­
sprochen. Befürchtungen etwa finanz'ieller be­
ziehungswei'se budgetär·er Art können zer­
streut werden, da diese Verbesserung den 
j ährlichen Betrag von höchstens 1 00.000 S nicht 
überschreiten wird. Ebenso tritt eine ver­
besserte Aufstiegsmöglichkeit durch die Be­
seitigung der sogenannten Zweidrittelgr·enze 
für die Standesgruppen 5 b und 6 b ein. 

In diesem Zusammenhang freut es mich, 
Ich übersehe dabei keineswegs die heute daß es der Initiative des Bundeskanzlers und 

vielfach in Osterreich vorherrschenden Ge- des Bundesministers für Justiz in den letzten 

In der Bundesrepublik Deutschland, so bei­
spiel'swei·s,e in Berlin, finden über Veranlas­
sung der Senatsverwaltungen für Justiz in 

Zusammenarbeit mit den Universitäts- und 
Hochschulinstituten lauf.end zielgerichtete 
Fortbildungskurse für Richter statt, um ihnen 
das Rüstzeug für ihre soziale Funk1:!ion zu 
vermitteln. In diesen Fortbildungskursen fin­
den informatorische Vorlesungen über tief'en­
psychologische Themen, über sexual- und 
neurosenabhängige Delikte, Verwahrlosungs­
erscheinungen, die Bedeutung unbewußter 
Schuldgefühle für das pathologische Straf­
bedürfnis geradeso Aufnahme wie etwa Vor­
lesungen über Jug'end-, Familien- und Rechts­
soziologie, medizinisch-juristische Themen 
oder Volks- und Betriebswirtschaftslehre. 

gebenheiten, den gewissen richterlichen 
Personalmangel, die Arbeitsüberlastung vieler 
Roichter, die im Interesse des beruflichen Fort­
kommens hingenommene lokale Bindung und 
dergleichen mehr. Trotzdem: Die richterliche 
Fortbildung in mehrwöchigen ganztägigen 
Tagungen, für deren Dauer die Teilnehmer 
Dienstbefreiung erhalten und ordnung,sgemäß 
vertreten werden müssen, ist auch für Oster­
reich unumgänglich geworden. Die durch die 
Richterdienstgesetz-Novelle 1971 zu erwar­
tende Aufstockung des Richterstandes könnte 
daher auch in dieser Richtung eine wertvolle 
Basis sein. 

Tagen gelungen ist, die Verhandlungen über 
einen der aktuellsten Wünsche der Richter­
schaft, nämlich die Gewährung einer beson­
deren Dienstzulage, zu einem positiven Ab­
schluß zu bringen. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
Es wäre verfehlt, in der R:ichterdienstgesetz­
Novelle 1971 alle Erfordernisse für eine um­
fassende Justizreform und alle Wünsche der 
Standesorganisation der Richter und Staats­
anwälte erfüllt zu sehen. Es ist sicher, daß 
die Demokratisierung der Personalsenate als 
nicht abgeschlossen angesehen werden muß. 
Es wäre begrüßenswert, wenn die seit ge-
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raumer Zeit diesbezüglich laufenden Ge- I Es ist vielleicht ganz interessant, zu wissen, 
spräche zwi'schen den zuständigen Stellen bald wie viele Richter im Jahre 1962 vorhanden 
abgeschlossen würden, damit die letzten Hin- waren, denn zweifellos handelt es sich j a  
dernisse beseitigt wären, die heute einer ein- um einen sehr kleinen Berufsstand. 1 962 waren 
wandfreien, demokratischen Gestaltung der 1 442 Richterposten systemisiert. Es ist ja von 
Personal senate entgegenstehen. Aber filit aller meinem Vorredner schon gesagt worden -
Deutlichkeit muß hervorgehoben werden, daß >ich glaube,  es kann unbestritten bleiben -, 
eine diesbezügliche Regelung nur einvernehm- daß in der Zwischenzeit den Richtern viele, 
lieh, al'so mit voller Zustimmung und nach viele neue Agenden übertragen wurden. 
e,ingehender vorangegangener Information der 
gewerkschaftlichen Stande.svertretung und der 
Richtervereinigung, erfolgen kann. Auch wäre 
es wünschenswert, wenn dfe Vorrückungs­
automatik beziehungsweise die Zeitvor­
rückungsautomatik bis zur 4. Standesgruppe 
in Bälde ihrer Verwirklichung entgegenginge, 

Wenn auch in besonders erwähnenswerter 
Weise das im Jänner 1 97 1  dem Bundesmini­
sterium für Justiz unterbreitete Forderungs­
programm der Standesorganisationen der 
Richter und Staatsanwälte nach kaum sechs 
Monaten in den wesentlichen Schwerpunkten 
- eben durch die vorliegende Novelle - als 
erfüllt anzusehen ist, müßten doch ,auch die 
noch offenen Punkte einer Realisierung zuge­
führt werden. 

Hohes Haus ! Der bekannte österreichische 
Rechtskundler Dr. Max Burck.hard stellte in 
einer 1 909 erschienenen Abhandlung unter 
anderem fest : 

"Großes, so Wichtiges liegt in der Hand 
des Richters. Wenn aber der Richter dem 
Staate leisten soll ,  was der Staat von ihm 
braucht, muß auch der Staat dem &ichter 
leisten, was dieser vom Staate braucht. Der 
Staat muß den Richter unabhängig machen 
von den Sorgen des Lebens, er muß ihn so 
stellen, daß er 'schon durch diese seine Stel­
lung in der Lage ist, leicht das Vertrauen 
zu erwecken, dessen er bedarf, wenn seine 
Tätigkeit ersprießI,ich sein soll." 

Bezüglich dieser 1 442 Richter des Jahres 
1962 darf ich dem Hohen Hause sagen, daß 
es am 1 .  April 1971 einschließlich der Posten 
des Obersten Gerichtshofes 1 486 systemisierte 
Richterposten gegeben hat, von denen nur 
1 476 besetzt waren. Ich habe diese Zahlen 
deshalb hier im Hohen Hause vorgebracht -
ich .glaube,  daß sie richtig sind -, um zu be­
weisen, wie gering d,ie Erhöhung der Richter­
posten in diesen letzten neun Jahren - das 
heißt, es sind fast zehn Jahre - gewesen ist. 

Sicherlich hat das Richterdienstgesetz in 
erster Linie die Regelung des Dienstrechtes 
der Richter, die Regelung des Disziplinarrech­
tes der Richter zum Gegenstand und hat für 
den verhältnismäßig kl,einen Berufsstand zahl­
reiche Verbesserungen in dienstrechtlicher 
Hinsicht gebracht. Ich weiß, daß all die 
Wünsche und Forderungen, die die wirtschaft­
liche und soziale Stellung der Richter ver­
bessern sollten, damit noch nicht erfüllt wur­
den. 

Vielleicht darf ich auch hier wiederum depo­
nieren, daß die Richter keine besseren Beam­
ten sind, daß sie keinen Standesdünkel haben 
- wenn man sie überhaupt als Beamte be­
zeichnen soll. Ich möchte schlechthin sagen : 
Sie sind Staatsdiener, die verfassungsrecht­
liche Sonderrechte gewährleistet haben. Sie 
sind also Staatsdiener sui generis, denn die Be­
griffe der Unabhängigkeit, der Unversetzbar­
keit und der Unabsetzbarkeit treffen nur für 

Die Richterdienstgesetz-Novelle 1 97 1  dient· die Richter zu. Ich glaube, daß für den Richter 
in diesem Sinne der österreichischen Richter- Richtschnur seines Handeins in erster Linie 
schaft und damit ,allen Menschen in unserem - nein, nur - die Gesetze und die eigene 
Lande. - Danke schön. (Bei/all bei der SPO.) freie Dberzeugung sein können, also die freie 

Beweiswürdigung, die der Richter so oft anzu­
wenden hat. Präsident Probst: Zum Wort gemeldet ist 

der Herr Abgeordnete Dr. Kranzlmayr. Er hat 
das Wort. Daraus ergibt sich wohl von selbst, welch 

hohe Qualitäten an die Persönlichkeit eines 
Abgeordneter Dr. Kranzlmayr (OVP) : Herr Richters zu stellen sind. Der Richter ist der 

Präsident ! Hohes Haus ! Meine Damen und Träger der dritten Gewalt im Staat. Ich glaube Herren! Als wir am 1 4. Dezember 1 961 ,im _ auch das ist im Laufe der Jahrhunderte 
Hohen Hause die Debatte zum Richterdienst- unbestritten _, daß die beste Staatsform die­
gesetz abführten, wußten wir, daß mit der j enige i st, in der die drei Grundgewalten 
gegenständlichen Vorlage einem j'ahrzehnte- streng getrennt sind, also Gesetzgebung, Voll­
langen Bedürfnis entsprochen wird, dessen ziehung und Gerichtsbarkeit. 
Erfüllung nicht nur im Interess'e der Richter-
schaft, .sondern auch im Interesse der demo- Ich darf noch einmal kurz zusammenfassen : 
kratischen Republik, im Interesse der ReChtS-

I 
Das Richterdienstgesetz soll eine unabhängige 

staatlichkeit gelegen war. Rechtsprechung sowie die Heranbildung und 
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Erhaltung eines qualifizierten Richterstandes 
garantieren und hat die damals, vor zehn Jah­
ren, vielfadl zerstreut gewesenen Vorschriften 
und Sonderrechte der Richter tn diesem Ridl­
terdienstgesetz, das wir eben heute wieder 
novellieren, zusammengefaßt. Es ist damals 
schon mit diesem Gesetz den Richtern eine 
größere Unabhängigkeit gegeben worden. Es 
ist erreicht worden, daß die Unversetzbarkeit 
noch besser fundiert wurde. Und es ist auch 
für bess.ere Ausbildungsgrundsätze gesorgt 
worden. 

Ich möchte auch erwähnen, daß in diesen 
letzten 2'Jehn Jahren alle Res·sortleiter ·stets 
bemüht gewesen sind, gerade was die Fort­
bildung der Richter anlangt - also nicht nur 
Ausbildung, sondern auch Fortbildung -, 
Schwerpunkte zu setzen. Ich erwähne nur die 
von meinem Vorredner festgehaltenen Fort­
bildungskurse. Ich erwähne insbesondere auch 
die alljährl ich stattfindende Richterwoche, wo 
die Richter nicht nur in vielen Vorträgen ge­
schult werden, sondern wo sie auch an Hand 
von Exkursionen mit den verschiedensten Be­
rufen bekanntgemacht werden. 

fen. Es handelte sich also um Bemühungen, 
die 50 Jahre hindurch vorgebracht wurden. 

Aber wenn wir uns nun ansehen, welche 
Gesetze seither beschlossen wurden, dann darf 
ich sagen: Es sind in den letzten fünfeinhalb 
Jahren wohl sehr große und vielbeachtete 
Gesetze gemacht worden, völlig unabhängig 
von Koalition oder Nichtkoalition. 

In der Zeit der OVP-Alleinregierung ist ein 
Gesetz gemeinsam verabschiedet 'Worden, das 
auch jahrzehntelang auf die Verabschiedung 
gewartet hat, ich meine das Strafvollzugsge­
setz, was insbesondere wesentlich war, weil 
dafür überhaupt keine gesetzlichen Grund­
lagen bestanden haben. 

Es ist das Bewährungshilfegesetz in der 
Zeit der aVP-Alleinregierung auch einstimmig 
verabschiedet worden. Wer nur irgendwie mit 
der Sache zu tun hatte, der weiß, wie not­
wendig dieses Bewährung·shilfegesetz gerade 
für den effektvollen Strafvollzug, das heißt 
für die Zeit nach dem Strafvollzug, für die 
Resozialisierung der einmal Gestrauchelten, 
ist. 

Ich darf auch nicht unerwähnt lassen, daß Ich glaube, ich darf auch sagen : Ein guter 
Richter ist nicht derjenige, der nur schaut, wir auch das Haftentschädigungsgesetz in der 

wie die materiellen Aussichten in seinem Vor- Zeit der OVP-Alleinregierung beschlossen 

wärtskommen sind ; auch darüber ist schon 
gesprochen worden. Ich glaube, ein guter Rich­
ter ist nur derjenige, der sich dazu berufen 
fühlt, der den Richterberuf als echte Berufung 
empfindet. Und trotzdem ist es aber auch not­
wendig, daß die materiellen Voraussetzungen 
dementsprechend gegeben werden, und zwar 
vor allem zu dem Zweck, um nicht eine nega­
tive Auslese zu bekommen, wie wir sie einige 
Zeit hindurch gehabt haben. Aber Gott sei 
Dank sind diese Zeiten vorbei. 

Ich habe, als ich nachgelesen habe - es ist 
das vielleicht ganz interessant -, auch einen 
Ausspruch des ehemaligen Kollegen Doktor 
Winter gefunden. Er hat damals, als wir am 
1 4. Dezember 1961  das Gesetz verabschiedet 
haben, folgendes gesagt : 

"Die demokratische Republik und das viel­
geschmähte Koalitionsregime haben das nun­
mehr zuwege gebracht." 

Nun, Hohes Haus, glaube ich, daß Kollege 
Dr. Winter damals vor zehn Jahren recht 
gehabt hat, wenn er eine Laudatio vorgebracht 
und gesagt hat : Nach seiner Meinung wäre 
es das Koalitionsregime gewesen, das die Ver­
abschiedung dieses j ahrzehntealten Wunsches 
möglich gemacht hat. 

Zum Verständnis darf ich hier erwähnen, daß 
nämlich schon im Jahre 1 9 1 4  in Aussicht ge­
nommen war, ein Richterdienstgesetz zu schaf-

haben. 

Aber auch in der Zeit der SPO-Minderheits­
regierung sind einige wichtige Gesetze verab­
schiedet worden, die, wie Reinhart richtig ge­
sagt hat, auch vorher schon in Arbeit waren. 
Es ist das sicherlich zum großen Paket der 
Strafrechtsreform gehörige Militärstrafgesetz, 
dann das Gesetz über die Rechtsstellung des 
unehelichen Kindes und, wie ich hoffe, in 
der nächsten Woche die Kleine Strafrechts­
reform. 

Was will ich damit sagen? Ich glaube,  es 
kommt gar nicht darauf an, welches Regime 
vorhanden ist, ob das ein Koalitionsregime 
ist,  ob das eine Alleinregierung der OVP ist 
oder, wie j etzt, eine Minderheitsregierung der 
Sozialistischen Partei, sondern ich glaube, daß 
die Abgeordneten, daß wir Parlamentarier ein­
fach verstanden haben, daß es ein Gebot der 
Stunde ist, diese Reformen anzugehen und 
durchzuführen. Wir sind sicherlich - das darf 
ich auch einmal hier feststellen - nicht von 
vornherein immer alle einer Meinung gewe­
sen, sondern wir sind in wochenlangen, in 
monatelangen Beratungen, j a  ich darf sagen 
oft in harten Auseinandersetzungen und in 
manchem Ringen zu diesen gemeinsamen 
Lösungen gekommen, sodaß 'diese Reformen 
dann gemeinsam beschlossen wurden. Es ist 
ein Beweis dafür, daß das Parlament sowohl 
in einer Koalitionsregierung als auch in der 
OVP-Alleinregierung wie auch jetzt in der 
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SPO-Minderheitsregierung arbeitsfähig war wälte angehört und in allen diesen Fragen 
und bis zum heutigen Tag arbeitsfähig ist. mitgearbeitet. Ich weiß um die Problematik 

Ich möchte gerade den Herrn Bundesminister 
für Justiz als Zeugen dafür anrufen, der sich 
j a  immer als großer Optimist g.egeben hat, und 
er hat recht behalten: das Parlament ist 
arbeitsfähig und hat alle diese schwierigen 
Materien gemeistert, die vielleicht die Regie­
rung nicht immer zu meistern imstande ge-
wesen wäre. 

Hohes Haus ! Selbstverständlich ist, wie 
überhaupt jedes menschliche Beginnen, wie 
überhaupt j edes Gesetz, auch das Richter­
dienstgesetz nicht mit einer absoluten Voll­
kommenheit ausgestattet, und nicht alle 
Wünsche sind im Jahre 1961 und bei den 
Novellierungen erfüllt 'Worden. Ich darf aber 
feststellen, daß dieses Richterdienstgesetz 
zweifellos kein schlechtes Gesetz ist. Ein Ge-
setz, das mehrmals novelliert wird, ist auch 
kein schlechtes Gesetz zu nennen, sondern ich 
glaube,  wie alle Einrichtungen immer an die 
Erfordernisse einer sich immer rascher wan­
delnden Zeit und Gesellschaft anzupassen 
sind, so hat dies auch für das Richterdienst­
gesetz zu gelten. Es ist vom Herrn Bericht­
erstatter schon gesagt worden, was der Inhalt 
dieser Novelle ist ; ich will es nicht mehr wie­
derholen. 

Aber, Herr Bundesminister, gestatten Sie 
mir, daß ich doch einige offengebliebene 
Wünsche nenne, von denen ich weiß, daß 
sie - 'ich möchte nicht das abgedroschene 
Wort "heiße Eisen" gebrauchen - aber immer­
hin Wünsche sind, die quer durch die Richter­
schaft gehen - und ich darf dazu auch 
die Staatsanwälte zählen -i die Meinungen 
gelhen hier quer durch. Das ist insbesondere, 
was die Richterautonomie betrifft, das ist, was 
die Demokratisierung der Personalsenate be­
trifft. 

darum, ich weiß, daß letzten Endes selbst­
verständlich auch das Einvernehmen mit dem 
Herrn Bundespräsidenten zu pflegen sein wird, 
weil die Ernennungen nach der Verfassung 
Sache des Herrn Bundespräsidenten sind. Ich 
weiß aber auch, daß es doch Lösungen geben 
könnte, etwa indem man an der Bindung nur so 
weit festhält, daß kein Bewerber dem Herrn 
Bundespräsidenten zur Ernennung vorgeschla­
gen werden soll, der nicht wenigstens in einem 
Besetzungsvorschlag e i n  e s  der Personal­
senate vorkommt, oder daß dann, wenn die 
Bundesregierung oder der Ressortminister 
vielleicht der Meinung ist, 'daß es noch bessere 
Bewerber geben würde als diejenigen, die in 
den Besetzungsvorschlägen drinnen sind, noch 
ein verstärkter Personalsenat beauftragt wer­
den kann, dazu Stellung zu nehmen, oder 
vielleicht das eine oder das andere mehr. 

Ich weiß um die Sorge der Staatsanwälte 
gerade in dieser Frage. Die Richter sollen 
mir verzeihen, wenn ich das sag.e. Es ist j a  
verständlich :  Die wenigen Aufstiegsposten 
und die wenigen hohen Posten in der Justiz 
bewirken, daß es nicht sehr angenehm ist, 
wenn ein von der ersten Standesgruppe herauf 
langgedienter Richter sehen muß, daß nun 
ein Staatsanwalt, der vorerst vielleicht ein 
bißchen besser in der Vorrückung dran ist -
er verliert natürlich auch die in der Ver­
fassung garantierten Rechte eines Richters -, 
auch wieder als Bewerber auftritt. Aber ich 
glaube - das hat sich auch in der letzten 
Zeit gezeigt, und ich möchte gerade damit 
meine Objektivität bezeugen, glauben Sie es 
mir -, daß in den letzten Jahrzehnten die 
Herren Ressortleiter immer bewiesen haben, 
daß sie auch Staatsanwälte, wenn sie den 
Erfordernissen gerecht werden, nicht ausge­
schlossen haben, selbst auf die G efahr hin, 
daß nicht alle Personalsenate der Richter 

Der I-lerr Bundesminister hat es wohl in immer gerade eine gute Miene dazu gemacht 
haben. 

auch noch einen besonderen 
Wunsch - den hat Kollege Zeillinger schon 
im Ausschuß gebracht, und ich glaube, er 
wird ihn auch hier vorbringen, weil er nach 
mir als Redner gemeldet ist -: Wenn sich ein 
Richter um einen Posten bei dem Gericht 

Aussicht gestellt, und zwar schon im Justiz- Ich habe ausschuß, daß die Beratungen hierüber mit 
den zuständigen Standesorganisationen, also 
mit der Gewerkschaft der Richter und Staats­
anwälte und mit der Richtervereinigung und 
dem Verein der Staatsanwälte, vorwärtsgehen 
werden. Ich darf erwähnen, daß es ein viel­
gehegter Wunsch - vielleicht nicht immer des 
Establishments der Richter - ist, daß die Bun­
desregierung oder der von ihr ermächtigte 
Bundesminister bei der Entscheidung über die 
Besetzung eines Richterpostens an die Be­
setzungsvorschläge der richterlichen Personal­
senate gebunden sein soll. 

bewirbt, be'i dem er bereits tätig ist, und wenn 
es sich nur handelt um das Erreichen der 
Standesgruppe 2 und 3 bei den Bezirksgerich­
ten oder beim Gerichtshof erster Instanz um 
das Erreichen der Standesgruppe 3 b und 4 b ,  
s o  sollten z u  diesem Zweck die entsprechen­
den Dienstposten in einem Gleitschema in 
Zukunft vorgesehen serin so wie bei den 

Ich habe selbst noch, bevor ich die Ehre 

I 

Beamten der allgemeinen Verwaltung, denn 
hatte, in dieses Haus gewählt zu werden, das wäre zweifellos eine große Verwaltungs­
der G ewerkschaft der Richter und Staatsan- vereinfachung. 
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Ich bin aber überzeugt, Herr Bundesminister, 
daß Sie diese Probleme und Wünsche alle 
kennen und daß die Richtervereinigung und 
die Gewerkschaft der Richter und Staatsan­
wälte in den kommenden Monaten in ge­
meinsamen Aussprachen versuchen werden, 
hier eine Lösung zu finden. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren! 
Bei anderer Gelegenheit wird noch insbeson­
dere von der Novellierung j ener Bestimmun­
gen zu reden sein, die einen direkten Bezug 
zur Besoldungsordnung herstellen. 

Nach Meinung der Richter, der ich mich 
anschließe, ist hier die Besoldungsordnung 
noch zu sehr in den Kategorien des traditio­
nellen Berufsbeamtenturns verfangen. 

Ich hoffe, daß sowohl durch dieses Richter­
dienstgesetz als auch infolge der zukünftigen 
Bemühungen unserem Staate eine R'icbter­
schaft zur Verfügung steht, die die G arantie 
für eine gerechte und humane Gesellschafts­
ordnung ist, eine Richterschaft, die eine Garan­
tie für die Erhaltung der Demokratie in unse­
rem Lande ist. (Beiiall bei der OVP.) 

Präsident Probst: Der nächste Redner ist 
der Herr Abgeordnete Zeillinger. Er hat das 
Wort. 

Abgeordneter Zeillinger (FPO) : Herr Präsi­
dent ! Herr Bundesminister !  Meine Damen und 
Herren ! Ich werde zu diesem Tagesordnungs­
punkt wesentlich kürzer sprechen als zum vor­
hergegangenen ; nicht weil ich etwa die Materie 
des Richterdienstgesetzes für weniger wichtig 
erachte als das Problem der Abfertigung, auch 
nicht, weil es sich um einen kleineren Perso­
nenkreis handelt, sondern weil in der Frage 
der Abfertigung von diesem Hause eine zu­
mindest vorläufig endgültige Regelung be­
schlossen worden ist, während wir uns hier 
darüber nicht hinwegtäuschen dürfen - ich 
darf j etzt einen Zwischenruf, den Gewerk­
schaftspräsident Benya zum 1 .  Tagesordnungs­
punkt machte, aufgreifen -, daß das ja nur 
ein erster Schritt, ein Teilschritt sein kann, 
dessen Bedeutung wie auf gar keinen Fall 
überschätzen dürfen. Wir sollen uns hier auch 
gar nicht beweihräuchern, daß es ein großer 
Erfolg war, denn es ist ein Nachziehverfahren, 
es ist eine Lösung in einer schon fast als 
Notsituation zu bezeichnenden Lage,  wo ein­
fach gewisse Maßnahmen getroffen werden 
müssen, wenn wir in diesem Rechtsstaat die 
Rechtsordnung weiter in Ordnung halten wol­
len. 

Partei, die nicht ja dazu sagt. Aber wir dürfen 
uns nicht täuschen - ich möchte nur das 
eine Beispiel herausgreifen -: Eine Verkür­
zung der Ausbildungszeit des Richters von 
vier auf drei Jahre bringt keine Verbesserung 
der Ausbildung. Das Hohe Haus wird das 
beschließen. Ich sage gleich, wir Freiheitlichen 
stimmen dem zu, aber nicht in der Selbst­
täuschung, daß das eine Verbesserung der 
richterlichen Ausbildung sei, sondern als einer 
Notmaßnahme, weil wir zuwenig Richter 
haben und weil wir keinen anderen Weg 
sehen, um die Zahl der Richter etwas zu er­
höhen, als die Ausbildungszeit wegen Perso­
nalmangels von vier auf drei Jahre herabzu­
setzen. 

Ich gehöre dem Anwaltsstand an. Wir haben 
eine siebenj ährige Ausbildungszeit, und die 
des Richters sinkt von vier auf drei Jahre. 
Da besteht eine Diskrepanz. Hier wird die 
Schere in einer der Rechtsordnung nicht unbe­
dingt dienlichen Weise weiter vergrößert. Ich 
wollte nur dieses eine Beispiel kurz heraus­
greifen, um Ihnen zu zeigen, daß wir hier 
mit einer Notlösung einen ersten Schritt 
machen, aber nicht einen Moment ruhen dür­
fen, wenn wir das Problem der Richter weiter 
behandeln wollen. 

Einleitend muß ich noch eine Art Geständnis 
machen. Es ist mir als Vorsitzendem des 
Justizausschusses insofern ein Versehen pas­
siert, als ich, der j ahrzehntelangen Praxis die­
ses Hauses folgend, den Bericht des Justiz­
ausschusses so zur Kenntnis genommen habe, 
wie er von Beamten meistens des Ministeriums 
und des Hauses abgefaßt wird. Wesentliche 
Teile, über die wir uns im Ausschuß, ich 
glaube, in einer ziemlich klaren Weise geeinigt 
haben, daß sie in den Ausschußbericht kom­
men, sind nicht hereingekommen. Dieses Pro­
blem ist zum Teil von meinem Vorredner, 
Kollegen Dr. Kranzlmayr, angeschnitten wor­
den. Ich werde mir erlauben, die drei Punkte, 
die für mich als freiheitlichen Vertreter maß­
gebend waren anzuführen, ich stelle keine 
weiteren Anträge - ich habe wörtlich gesagt : 
Die Erklärung des Herrn Ministers, daß diese 
seine Stellungnahme dem Ausschußbericht bei­
gedruckt werden soll, genügt mir vollkommen. 
Wir wollen uns hier nicht täuschen und mit 
einem Antrag befriedigen, sondern wir wollen 
etwas erreichen. 

Tatsache ist, daß, wie üblich, in dem Aus­
schußbericht nichts drinnen steht, und ich kann 
Ihnen, meine Damen und Herren, versichern, 

Wenn hier von einem der Vorredner das es war der letzte Ausschußbericht, der meinen 
Problem der Verbesserung der Ausbildung Namen trägt, den ich, wenn ich auch damit, 
angeschnitten worden ist, ist dazu zu sagen : eine Tradition brechend, vielleicht die Arbeit 
J�der be�ennt si�h zur Ve�besserung der Aus- , verlängere, nicht selbst mitverfasse und mit­
bIldung, J eder wlId das bejahen. Es gibt keine I lese. Hier steht nur :  
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"Hiebei erklärte der Bundesminister für desgruppen erwähnen. In der Verwaltung 
Justiz Dr. Broda, die Fortentwicklung des haben wir in den Dienstkla'ssen III bis VI 
Standesrechtes der Richter und Staatsanwälte eine Vürrüdmngsautümatik, nicht jedoch bei 
werde ständig mit den Standesvertretern be- der Richterschaft. Es wäre unser Vürschlag, daß 
raten." der Richter bis zur Standesgruppe 3 autüma-

Entschuldigen Sie, sO' etwas braucht man tisch ernannt werden süll. Derzeit ist die Lage 
nicht in den Ausschußbericht hineinzuschrei- so - das stützt sich auf § 30 des Richterdienst­
ben, das ist im Grunde genümmen eine Selbst­
verständlichkeit. Ich bin dagegen, daß man 
solche Bla-Blas in Berichte hineinschreibt. Es 

gesetzes -: Jeder Posten ist auszuschreiben. 
Der Posten wird ausgeschrieben, das Präsi­
dium des Gerichtes ruft den Richter an und 

ist mir passiert, ich bin der letzte, der nicht sagt : Da ist ein Posten ausg·eschrieben, bewirb 
zugibt :  Ich habe es nicht gelesen. Es heißt dich darum! Der Richter setzt sich hin und 
dann weiter:  schreibt einen Antrag, dieser geht über das 

"Er werde in den nächsten Monaten in 
geeigneter Weise dem Hohen Ausschusse über 
den Fürtgang dieser Beratungen berichten." 

Dahinter stand folgendes : Wir Freiheitlichen 
haben wie auf verschiedenen anderen Gebie­
ten auch auf diesem Gebiete eine gewisse 
Vereinfachung der Verwaltung, eine Moderni­
sierung im Auge und haben aus einem Kranz 
von elf Vorschlägen, die aus dem Stande 
der Richter und Staatsanwälte an uns heran-
getragen worden sind, vier herausgegriffen, 
wobei zu dreien dieser Anträge der Bundes­
minister eine Erklärung abgegeben hat. Herr 
Bundesminister, es würde mich freuen, wenn 
die Panne so weit repariert werden könnte, 
als Sie in einer Wortmeldung bestätigen, daß 
das, was ich jetzt hier versuche objektiv dar­
zustellen, richtig ist. 

Wir haben also vier Vorschläge herausge­
griffen, zu dreien davon hat der Herr Bundes­
minister eben die Erklärung abgegeben, daß 
er einverstanden ist, wenn sie dem Ausschuß­
bericht beigedruckt werden, daß sein Interesse 
der Lösung dieses Problems zugewendet ist, 
wübei ich gleich den Einwand mache : Diese 
Probleme sind weder von der Richtervereini­
gung noch vün der Gewerkschaft an das Mini­
sterium herangetragen worden, das ist selbst­
verständlich. Ich muß hier noch einmal betü­
nen: Es sind nicht Vürschläge , die vüm Estab­
lishment der Richter her getragen werden, 
sündern es sind Vürschläge , die vür allem 
die j üngere Richterschaft, die Masse der Rich­
terschaft macht. Ich bedaure es sehr, daß sie 
nicht vün der Gewerkschaft und der Richter­
vereinigung weitergetragen würden sind. Daß 
sie zur Diskussiün stehen und seit langer 
Zeit immer wieder an die Abgeürdnetenklubs 
herangetragen werden, das ist sicher allen 
Institutionen, dem Ministerium, der Gewerk­
schaft und der Richtervereinigung, ebenfalls 
bekannt. 

Präsidium, über das Oberlandesgericht an das 
Justizministerium - ich weiß nicht wohin 
noch überall - und geht auf dem Dienstweg 
wieder zurück, und dann wiI1d der Richter 
automatisch an dem Tag ernannt, an dem er 
die Bedingungen zur Ernennung erfüllt hat. 
Er bleibt am gleichen Schreibtisch, er bleibt 
im gleichen Arbeitsbereich, es ist ein Riesen­
arbeitsaufwand damit verbunden, der nach 
Ansicht von uns Freiheitlidlen beseitigt wer­
den könnte. Auf diesem Gebiete könnte man 
tn den Bereichen der Justiz einen Beitrag 
leisten, der sicherlich verwaltungsverein­
fachend wirkt. 

Darf ich ein Beispiel anführen :  Wer sieben 
Jahre lang in der 3. Standes,gruppe war, kümmt 
automatisch in 4. Aber auch er muß sich be­
werben. Wir wollen grundsätzlich das Inter­
esse des Ministeriums auf diese Vorschläge 
aus der Richterschaft unter Uberspringung von 
Gewerkschaft und Richtervereinigung lenken 
und Sie einlcrden, diese Fragen zu prüfen. 

Ein ähnlicher Punkt ist das verständliche 
Bedürfnis nadl dem Titel "Hüfrat". Ich habe 
gesagt : Ich bin kein Anhänger vün Titeln, 
aber wir leben in Osterreich, und daher habe 
ich Verständnis dafür, daß der Richter So' wie 
andere Beamte ebenfalls den Titel "Hüfrat" 
erwerben will. 

Man hat nun die Standesgruppe 5 b etwa 
den Hüfräten angeglichen. Nach drei Jahren 
bekümmt nun der Richter in dieser Standes­
gruppe in der Regel, wenn also nichts "pas­
siert" ist, autümatisch den Hofratstitel. 

In der Verwaltung ist das eine Selbstver­
ständlichkeit. Bei Gericht handelt es sich dabei 
um einen Vorgang, der wieder einen riesigen 
Verwaltungsapparat mübilisiert : Es muß wie­
der mit den Vürschlägen angefangen werden, 
es muß ein Akt angelegt werden, der vün 
unten hinauf- und vün üben wieder herunter-
geht, der nicht nur die Justizverwaltung, das 

Zu dieser Verwaltungsvereinfachung darf Justizministerium, sondern auch die Präsident­
ich die auch vom Herrn Kollegen Dr. Kranzl- schaftskanzlei beschäftigt. Düch im Grunde 
mayr im Ausschuß schon angekündigte Auto- genümmen kann sich jeder Richter auf den 
matik bei der Ernennung in den unteren Stan- Tag genau ausrechnen, wann er Hüfrat wird. 
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Ich glaube, es wäre zweckmäßig, wenn man 
sich hier in der Justizverwaltung etwa der 
übrigen Verwaltung anpassen und einigen 
Verwaltungskram über Bord gehen lassen 
würde. 

Dazu möchte ich sagen : Es ist verständlich, 
daß der Richter diesen Wunsch hat. Wir haben 
sogar nichtakademische Beamte, B-Beamte, 
die Hofräte geworden sind, es gibt Rechnungs­
direktoren, die Hofräte geworden sind, wäh­
rend beispielsweise der Vorsteher eines 
großen Wiener Bezirksgerichtes, der 30 Rich­
ter unter sich hat, nicht den Titel "Hofrat" 
tragen kann. Wir glauben, daß es im Sinne 
der Verwaltungs vereinfachung liegt, wenn 
man hier eine entsprechende Automatik ein­
führt. 

Nun zum nächsten Punkt. zur Demokrati­
sierung der Personalsenate. Auch hier kommt 
eine durchaus berechtigte Klage aus dem 
Kreis der Richter, die vollkommen auf der 
Linie des übrigen Denkens der Gewerkschaft 
liegt. Das Problem besteht darin, daß Personal­
senate beim Oberlandesgericht, die nur von 
den Mitgliedern des Oberlandesgerichtes ge­
wählt werden, über die gesamte Richterschaft 
im gesamten Oberlandesgeridltssprengel mit­
bestimmen. Das bedeutet in Dienstnehmern 
ausgedrückt : 50 Dienstnehmer wählen einen 
Betriebsrat - ich darf jetzt die Paralellaus­
drücke aus dem Betriebsrätegesetz nehmen -, 
50 Dienstnehmer einer Zentraldirektion wäh­
len einen Betriebsrat, und dieser Betriebsrat 
übt di'e betriebsrätlichen Rechte über alle 
600 Dienstnehmer des Betriebes aus. 

Das wäre in j edem anderen Sektor unvor­
stellbar. ist aber ein Problem. das etwa beim 
Oberlandesgericht Wien auftaucht, wo die 
50 Mitglieder des Oberlandesgerichtes die 
Personalvertretung wählen, die ihrerseits über 
di'e 600 richterlichen Mitglieder des Oberlan­
desgerichtssprengels mitzuentscheiden hat. 

Eine Lösung müßte hier auch im Interesse 
der Gewerkschaft Hegen. Dieses Problem wird 
von den jungen Richtern, auch von denen der 
mittleren Generation der Richter sowie von 
den übrigen 440 seit langem an uns herange­
tragen. Mitteilung des Ministers : Auch das 
ist von der Gewerkschaft beziehungsweise von 
der Richtervereinigung nicht an ihn heran­
getragen worden. 

Das ist mir an und für sich unverständlich. 
Ich habe mich nach dieser Mitteilung noch 
einmal erkundigt: Diese Richter waren durch 
die Bank Gewerkschafter. die diesen Wunsch 
an unsere Fraktion herangetragen haben. Es 
muß also irgendwo in der Gewerkschaftsfüh­
rung die Weiterleitung dieses Problems sozu­
sagen unter den Tisch gefallen sein. 

Diese drei Punkte waren es, bei denen der 
Herr Bundesminister seinerseits eine - ich 
bringe nun einen sehr weit gesteckten Titel -
"Verwendungszusage" für eine weitere Be­
handlung dieser Themen machte und einer 
Aufnahme dieser drei Punkte in den Bericht 
des Justizausschusses zugestimmt hat. 

Ich komme nun zum vierten Punkt, bei 
dem diese Zusage des Herrn Bundesministers 
nicht vorliegt, den ich aber der Vollständigkeit 
halber nom einmal kurz erwähnen möchte. 
Das betrifft einen Wunsch des Jugendgeridlts­
hofes. Dort hat das Präsidium den Wunsch. 
daß in Zukunft auch Richter der Standes­
gruppe 1 beim Jugendgericht beschäftigt wer­
den können. 

Das ist auch wieder eine Frage des Personal­
rnangels. Wenn man auf der einen Seite schon 
den Weg geht, die für die Richterausbildung 
erforderliche Zeit von vier auf drei Jahre 
zu kürzen, so wäre auch die Frage zu prüfen, 
ob man nicht auch diesem Wunsche des 
Jugendgerichtshofes nachkommen könnte oder 
einen anderen Ausweg finden könnte, um die 
offenbar unbefriedigende Situation beim 
Jugendgerichtshof ebenfalls zu bereinigen. 

Ich darf abschließend nochmals sagen : Wir 
Freiheitlichen werden der Regierungsvorlage 
die Zustimmung geben. Wir möchten noch ein­
mal unterstreichen, daß nach unserer Ansicht 
die Richter und Staatsanwälte in einem Rechts­
staat in der Gesellschaft eine besondere Auf­
gabe zu erfüllen haben. 

Wir sind uns darüber im klaren: Dieser 
Gesetzentwurf kann nur ein Schritt sein, ein 
einzelner Schritt, der nur dann einen Sinn 
hat, wenn ihm möglichst bald weitere Schritte 
folgen werden. (Beifall bei der FPO.) 

Präsident Probst: Zum Wort gemeldet hat 
sich Herr Bundesminister für Justiz Dr. Broda. 
Er hat das Wort. 

Bundesminister für Justiz Dr. Broda: Herr 
Präsident! Hohes Haus ! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Von den Herren Vorrednern 
wurde darauf verwiesen, wir könnten in weni­
gen Monaten hier im Hause daran erinnern, 
daß es ein Jahrzehnt her ist, daß das Richter­
dienstgesetz - im möchte das Rimterdienst­
gesetz die "Magna Charta" der richterlichen 
Berufsausübung in der Zweiten Republik nen­
nen - beschlossen worden ist. 

Natürlich bedarf die Fortentwicklung des 
richterlichen Standesrechtes der ständigen Auf­
merksamkeit der Justizverwaltung und der 
gesetzgebenden Körperschaften. Ich mödlte 
mich hier ausdrücklich dazu bekennen. 

Die gegenständliche Novelle i st mit den 
richterlichen Standesvertretungen in verständ-

260 
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nisvoller Zusammenarbeit ausgeaI1beitet wor­
den. Sie wurde ,zur Begutachtung ausgesendet 
und ist schließlich dem Hohen Hause vorgelegt 
worden. All dies g eschah deshalb, weil sowohl 
die Gewerkschaft der Richter und Staatsan­
wälte wie auch die Osterreichische Richterver­
einigung mit der Justizverwaltung einer Mei­
nung war, daß wir j etzt diese Novelle drin­
gend brauchen. 

Ich möchte den Herren Sprechern der drei 
Fraktionen heute die Erklärung abgeben, daß 
wir mit den richterlichen Standesvertretungen 
zügig weiterverhandeln werden. Ich möchte 
auch hier - man hat mich wegen meines 
Optimismus schon zitiert - dem Hohen Hause 
sagen : Ich glaube, daß wir vielleicht dann -
wenn wir den 1 0. Jahrestag des Inkrafttretens 
des Richterdienstgesetzes im Jahre 1 972 hier 
im Haus schon nicht gemeinsam feierlich be­
gehen, so werden wir doch daran erinnern -
eine umfassendere Novellierung des Richter­
dienstgesetzes als Fortentwick.lung des richter­
lichen Standesrechtes dem Nationalrat zur Be­
schlußfassung vorlegen werden. 

Ich möchte dem Herrn Vorsitzenden des 
Justizausschusses folgendes sagen : Es bestand 
und besteht für uns in der Justizverw,altung 
keinerlei Anlaß, die richterlichen Standesver­
tretungen - Gewerkschaft der Richter und 
Staatsanwälte und Osterreichische Richterver­
einigung - zu überspringen. Wir stehen 
natürlich in engem Kontakt mit allen Gruppen 
der Richterschaft und mit den Staatsanwälten. 
Ich bin ganz davon überzeugt, daß alle diese 
Anliegen eben in demokratischer Weise von 
den richterlichen Standesvertretungen an uns 
herangetragen werden. 

Ich möchte sogar die Sitzung des Hohen 
Hauses zum Anlaß nehmen, um bei den Stan­
desvertretungen, der Gewerkschaft der Richter 
und Staatsanwälte wie der Osterreichischen 
Richtervereinigung, vor allem aber ihren Vor­
sitzenden, dem Herrn Landesgerichtspräsiden­
ten Dr. Schuster wie dem Herrn Senatspräsi­
denten des Obersten Gerichtshofes Dr. Bröll, 
für die gute Zusammenarbeit zu danken. 

Dem Herrn Vorsitzenden des Justizausschus­
ses möchte ich bestätigen, daß meine Erklä­
rungen in der Sitzung des Justizausschusses 
am Montag wesentlich konkreter waren, als 
sie dann in diesen von ArbeitsÜlberlastung 
erfüllten Tagen im schriftlichen Ausschußbe­
richt ihren Niederschlag gefunden haben. 

Ich möchte daher meine "Verwendungszu­
sage",  wie es Herr Abgeordneter Zeillinger 
formuliert hat, aus dem lustizausschuß heute 
hier wiederholen. Ich möchte sagen, daß wir 
sozusagen aus dem Ausschußbericht j etzt einen 
Plenarbericht machen. Meine "Verwendungs-

zusage" ,  Herr Abgeordneter Zeillinger, geht 
dahin, daß wir in der Justizverwaltung in zügi­
gen Verhandlungen mit den richterlichen Stan­
desvertretungen die vier von Ihnen zur Dis­
kussion gestellten Fragen einer Lösung zu­
führen wollen. 

Das ist erstens die Frage der Vorrück.ungs­
automatik, soweit das mit dem richterlichen 
Standesrecht und Standesschema sowie mit 
der verfassungsrechtlichen Stellung der Rich­
ter vereinbar ist. Hier möchte ich ausdrück­
lich sagen, daß die richterlichen Standesver­
tretungen diese Forderung durchaus mitver­
treten. (Der P r ä s i d e n  t übernimmt wieder 
den Vorsitz.) 

Zweitens werden wir natürlich mit den 
richterlichen Standesvertretungen gerne noch 
einmal das Problem der richterlichen Berufs­
titel neu diskutieren und bespremen. Das 
ist an sich im Richterdienstgesetz festgelegt. 
Wir müssen diese Diskussion neu aufnehmen 
und hören, welche Wünsche hier die Richter­
schaft und die Staatsanwälte haben. 

Drittens : Die Frage der Umstrukturierung 
oder Neustrukturierung der Personalsenate ist 
ebenfalls in Verhandlung. Ich bin Ihrer Mei­
nung, daß hier einiges geschehen soll. Sie 
nannten es, Herr Abgeordneter Zeillinger, eine 
Demokratisierung der Personalsenate. Auch 
hier haben Sie meine Verwendungszusage. 

Zur vierten Frage möchte ich so wie im 
Ausschuß sagen:  Gerade beim Jugendgerichts­
hof wollen wir im Sinne des Jugendgerichts­
gesetzes erfahrene, auch pädagogisch erfah­
rene, Richter haben. Im allgemeinen ist immer 
wieder auch von den richterlichen Standes­
vertretungen die Frage an uns herangetragen 
worden, daß schon der Richter der 1 .  Standes­
gruppe für den Gerichtshof unter bestimmten 
Vorauss€tzungen ernannt werden soll bezie­
hungsweise daß die Möglichkeit besteht, ihn 
zu ernennen. Wir werden auch diese Frage 
nicht nur für die Jugendstra'frechtpflege, nicht 
nur für den Jugendgerichtshof mit den richt­
lichen Standesvertretungen diskutieren, son­
dern ich werde, wie es im Ausschußbericht 
heißt, noch dieses Jahr, sobald wir die Ver­
handlungen über den Sommer geführt haben, 
in geeigneter Form dem Hohen Haus und dem 
Justizausschuß Bericht erstatten. 

Ich danke dem Herrn Abgeordneten Kranzl­
mayr für sein Verständnis dafür, daß wir 
wieder eine Dienstpostenvermehrung bei den 
Richtern und in geringem Umfang auch bei 
den Staatsanwälten brauchen werden. Wir 
wollen keine Dienstpostenexplosion bei den 
Richtern, wohl aber die notwendige Anzahl 
von Richtern, damit die rechtsuchende Be­
völkerung das erhält, worauf sie wirklich An­
spruch hat : Eine rasche Entscheidung, wenn 
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sie zu Gericht geht. Auch hier gilt das Wort : 
Wer rasch gibt, gibt doppelt. 

Herr Abgeordneter Kranzlmayr und Herr 
A'bgeordneter Zeillinger : Ich glaube, daß wir 
gute Aussichten haben, hier übereinstimmende 
Beschlüsse des Hohen Hauses für den Dienst­
postenplan 1 972 für die Justiz zu erreichen, 
damit die Justiz ihre Aufgaben im Dienste 
der rechtsuchenden Bevölkerung wirklich voll 
und ganz erfüllen kann. 

Ich möchte zum Abschluß die VeraJbschie­
dung der Richterdienstgesetz-Novelle 1 97 1  
zum Anlaß nehmen, u m  als Leiter des Justiz­
ressorts den österreichischen Richtern wieder 
einmal vor dem Hohen Hause den Dank für 
ihre unermüdliche Pflichterfüllung im Dienst 
der österreichischen Justiz auszusprechen. 

Die Reform des Strafverfahrensrechtes, die 
nach dem Zeitplan des Hohen Nationalrates 
im Zusammenhang mit dem Strafrechtsände­
rungsgesetz nächste Woche hier im Hohen 
Hause beschlossen werden wird, wird für die 
österreichischen Richter und Staatsanwälte zu­
sätzliche große Aufgaben bringen. Natürlich 
funktionieren die rechtsstaatlichen Einrichtun­
gen so gut, wie der Rechtsstaat die Träger 
der rechtsstaatlichen Einrichtungen, und das 
sind in erster Linie die Richter und Staats­
anwälte, dazu in den Stand versetzt. Ich 
glaube,  wir alle sollten den österreichischen 
Richtern und Staatsanwälten diese ihre 
schwere Aufgabe erleichtern. Ein Schritt dazu, 
natürlich nur ein Schritt dazu, ist die Richter­
dienstgesetz-Novelle 1 97 1 .  

Der Herr Abgeordnete Dr. Kranzlmayr hat 
mich hier als Optimist apostrophiert, und er 
hat dazu gemeint, was mich besonders freut, 
daß ich gelegentlich mit meinem Optimismus 
in den letzten Monaten sogar recht behalten 
habe. Ich glaube, daß uns dieser Optimismus 
helfen wird, unsere bedeutenden Aufgaben im 
Dienste des demokratischen Rechtsstaates 
asterreich zu erfüllen. - Ich danke Ihnen. 
(Beiiall bei der SPO.) 

Präsident: Zum Wort hat sich niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. - Der 
Herr Berichterstatter wünscht ein Schlußwort. 
Ich bitte. 

Berichterstatter Thalhammer (Schlußwort) : 
Hohes Haus 1 Ich möchte zur Form des vor-
liegenden 
machen. 

Berichtes einige Bemerkungen 

nung, daß wir die Probleme, die hier im ein­
zelnen sowohl vom Herrn Ausschußvorsitzen­
den, dem Herrn Abgeordneten Zeillinger, er­
wähnt worden sind, als auch vom Herrn Bun­
desminister nochmals präzisiert wurden, unter 
der Formulierung "Fortentwicklung des Stan­
desrechtes der Richter" in sehr vereinfachter 
Form zusammenfassen können. Aus diesem 
Grund ist diese Formulierung bewußt zustande 
gekommen. 

Präsident : Ich danke. Wir kommen zur 
A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in der Fassung des Ausschußberichtes 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Ist einstimmig ange­
nommen. 

Die sofortige Vornahme der dritten Lesung 
ist beantragt. - Kein Einwand. Dann bitte ich 
die Damen und Herren, die dem Gesetzentwurf 
auch in dritter Lesung zustimmen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Danke. Auch ' in 
dritter Lesung e i n  s t i m  m i g a n g e n  0 m­
m e n. 

4. Punkt: Bericht des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (420 der Beilagen) : Bun­
desgesetz, mit dem die Zivilprozeßordnung 
und das Arbeitsgerichtsgesetz geändert wer-

den (523 der Beilagen) 

Präsident: Wir kommen zum 4. Punkt der 
Tagesordnung: Änderung der Zivilprozeßord­
nung und des Arbeitsgerichtsgesetzes. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Kriz. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Kriz: Herr Präsident! Hohes 
Haus ! Der vorliegende Gesetzentwurf soll vor 
allem eine Entlastung des Obersten Gerichts­
hofes !bewirken, und zwar dadurch, daß im 
allgemeinen streitigen Zivilverfahren die so­
genannte Revisionsgrenze von derzeit 1 5 .000 S 
auf 50.000 S angehoben werden soll. Die Neu­
festsetzung soll der Entlastung des Obersten 
Gerichtshofes dienen, um die Erledigung der 
an ihn gelangenden Rechtsmittel innerhalb 
angemessener Frist und den hohen Stand sei­
ner Rechtsprechung zu gewährleisten. In 
arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten soll die der­
zeitige Revisionsgrenze von 1 5.000 S beibe­
halten werden. 

Der Justizausschuß hat den erwähnten Ge-
Die Formulierung, die in der Debatte einen setzentwurf in seiner Sitzung am 28. Juni 1 97 1  

größeren Raum eingenommen hat, ist in einem der Vorberatung unterzogen. Nach einer 
Gespräch und in Beratungen zwischen den Debatte, an der sich außer dem Berichterstatter 
Beamten des Hohen Hauses und den Beamten die Abgeordneten Thalhammer, DDr. König, 
des Bundesministeriums und meiner Person Dr. Tull und Dr. Hauser sowie der Herr Bun­
als Berichterstatter zustande gekommen. Wir desminister für Justiz Dr. Broda und der Aus­
waren auf Grund dieses Gespräches der Mei- schußobmann Abgeordneter Zeillinger betei-
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ligten, wurde der Gesetzentwurf mit der bei­
gedruckten Abänderung einstimmig angenom­
men. 

Im Namen des Justizausschusses steHe ich 
somit den A n  t r a g, der Nationalrat wolle 
dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (420 der Beilagen) mit der vor­
geschlagenen Abänderung, Artikel III Abs. 1 
hat zu lauten: "Artikel III ( 1 )  Dieses Bundes­
gesetz tritt mit dem 1 .  August 1 97 1  in Kraft.", 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Ich bin weiters beauftragt, falls Wortmel­
dungen vorliegen, zu beantragen, daß General­
und Spezialdebatte unter einem abgewickelt 
werden. 

Präsident: Danke. Zum Wort ist niemand 
gemeldet. Wir s t i m  m e n sofort a b. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in der Fassung des Ausschußberichtes 
zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben. 
- Danke, i'St 'einstimmig angenommen. 

Die dritte Lesung ist beantragt. - Kein Ein­
wand. D ann bitte ich die Damen und Herren, 
die auch in dritter Lesung zustimmen, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Danke. Auch 
in dritter Lesung e i n  s t i m  m i g a n g e­
n o m m  e n. 

5. Punkt: Beridtt des JustizaussdlUsses über 
die Regierungsvorlage (131 der Beilagen) : Pro­
tokoll zur Abänderung des am 14. Juli 1961 
in Wien unterzeichneten Vertrages zwischen 
der Republik Usterreich und dem Vereinigten 
Königreich von Großbritannien und Nordir­
land über die gegenseitige Anerkennung und 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in 
Zivil- und Handelssachen (524 der Beilagen) 

Präsident: Wir kommen zum 5. Punkt der 
Tagesordnung : Protokoll zur Abänderung des 
am 1 4. Juni 1961 in Wien unterzeichneten Ver­
trages zwischen der Republik Osterreich und 
dem Vereinigten KönigreidI von Großbritan­
nien und Nordirland über die gegenseitige 
Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Horejs .  Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Horejs: Herr Präsident !  
Hohes Haus!  Das vorliegende Protokoll wurde 
am 6. März 1 970 in London unterzeichnet. Es 
schränkt den Anwendungsbereich. des Voll­
streckungsvertrages insoweit ein, als seine 
Bestimmungen bis zum Inkrafttreten des Pari­
ser Ubereinkommens zwischen den beiden 
Vertragsstaaten auf gerichtliche Entscheidun­
gen über Haftpflichtansprüche aus Atomschä­
den keine Anwendung finden, hat aber nur 

für die Ubergangszeit bis zum Inkrafttreten 
des genannten Ubereinkommens zwischen den 
bei den Vertragsstaaten Bedeutung. 

Das vorliegende Protokoll ist gesetzändernd 
und darf daher nur mit GenehmiguI}g des 
Nationalrates gemäß Art. 50 Bundes-Verfas­
sungsgesetz abgeschlossen werden. 

Der JusUzausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
28. Juni 1 971  in Verhandlung gezogen. Hiebei 
hat der Ausschuß im Text der Regierungs­
vorlage folgende Druckfehlerberichtigung vor­
genommen: Im Art. 1 Abs. 3 tritt an Stelle 
des Wortes "Urspruch" das Wort "Ursprung" . 

In der Debatte ergriffen außer dem Bericht­
erstatter die Abgeordneten Dr. Hauser, Doktor 
Kranzlmayr und DDr. König sowie der Bundes­
minister für Justiz Dr. Broda und der Aus­
schußobmann Zeillinger das Wort. 

Der Ausschuß hat einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause die Genehmigung des Pro­
tokolls zu empfehlen. 

Der Justizausschuß ist der Meinung, daß 
in diesem Falle die Erlassung eines Bundes­
gesetzes - im Sinne des Art. 50 Albs. 2 Bun­
des-V erf assungsgesetz in der geltenden F as­
sung - zur Uberführung dieses Vertrags­
inhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
nicht notwendig ist. 

Im Auftrag des Justizausschusses stelle ich 
somit den A n  t r a g, der Nationalrat wolle 
dem Protokoll zur Abänderung des am 1 4. Juli 
1 96 1  in Wien unterzeichneten Vertrages �i­
sehen der Republik Osterreich und dem Ver­
einigten Königreich von Großbritannien und 
Nordirland über die gegenseitige Anerken­
nung und Vollstreckung geridItlicher Entschei­
dungen in Zirvil- und Handelssachen ( 1 3 1  der 
Beilagen) unter Berücksichtigung der vorhin 
angeführten Druck.fehlerberichtigung die ver­
fassungsmäßige Genehmigung erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, bin ich er­
mächtigt zu beantragen, General- und Spezial­
debatte unter einem durchzuführen. 

Präsident: Danke. Zum Wort ist niemand 
gemeldet. Wir s t i m  m e n a b. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Antrag des Berichterstatters beitreten, dem 
vorliegenden Protokoll unter Berücksichtigung 
der im Ausschußbericht angeführten Druck.­
fehlerberichtigung die Genehmigung erteilen, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke, ist 
einstimmig a n g e n  0 m m e n. 

Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß 
wir auch bei den Punkten 6, 7 und 8 keine 
Wortmeldungen haben. Auch bei Punkt 9 wer­
den wir gleich abstimmen. Ich bitte daher, auf 
die Frequenz, auf das Quorum zu achten, damit 
wir flüssig abstimmen können. 
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6. Punkt: Bericht des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (271 der Beilagen) : Ab­
kommen zwischen der Republik Osterreich und 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubli­
ken betreöend das Verfahren in bürgerlitben 

Rechtssachen (525 der Beilagen) 

Präsident: 6. Punkt der Tagesordnung ist das 
Abkommen mit der Union der Soziali stischen 
Sowjetrepubliken betreffend das Verfahren in 
bürgerlichen Rechtssachen. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Kern. Bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Kern: Hohes Haus ! Meine 
Damen und Herren! Der am 1 7. September 
1 966 durch die UdSSR erklärte Beitritt zum 
Ubereinkommen vom 1 .  März 1 954 betreffend 
das Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen 
ist am 28. Mai 1 967 gegenüber den anderen 
Vertragsstaaten wirksam geworden. Da Oster­
reich bereits mit Wirkung vom 12 .  April 1 957 
diesem Ubereinkommen angehörte, war damit 
die Frage aufgeworfen, inwieweit die aus dem 
Haager Prozeßübereinkommen und die aus 
dem früheren bilateralen Vertrag mit der 
UdSSR eIlwachsenden völkerrechtlichen Pflich­
ten nebeneinander bestehen. 

Diese Frage ist nunmehr durch den Abschluß 
des Zusatzabkommens zum Haager Prozeß­
übereinkommen bereinigt worden. 

Im Haager Prozeßübereinkommen ist mehr­
fach die Zulässigkeit bestimmter Sonderver­
einbarungen zwischen den Vertragsstaaten 
vorgesehen. Darüber hinaus ergibt sich aber 
die allgemeine Zulässigkeit auch nicht aus­
drücklich vorgesehener Sondervereinbarungen 
schon daraus, daß bei einern .A;bkommen wie 
dem gegenständlichen dritte Vertragsstaaten 
von den zweiseitig vereinbarten Sonderrege­
lungen in keiner Weise betroffen werden. 

wie der Bundesminister für Justiz Dr. Broda 
und der Ausschußobmann Abgeordneter Zeil­
linger das Wort. 

Der Ausschuß hat einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause die Genehmigung des Ab­
kommens zu empfehlen. 

Der Justizausschuß ist der Auffassung, daß 
in diesem Falle die Erlassung eines Bundes­
gesetzes - im Sinne des Art. 50 Abs. 2 Bun­
des-Verfassungsgesetz in der geltenden Fas­
sung - zur Uberführung dieses Vertragsin­
haltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
nicht notwendig ist. 

Der Justizausschuß stellt somit den A n­
t r a g , der Nationalrat wolle dem Abkommen 
zwischen der Republik Osterreich und der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
betreffend das Verfahren in bürgerlichen 
Rechtssachen (271 der Beilagen) die verfas­
sungsmäßige Genehmigung erteilen. 

Falls Wortmeldungen erfolgen sollten, bin 
ich beauftragt zu beantragen, General- und 
Spezialdebatte unter einem abzuführen. 

Präsident: Danke. Zum Wort ist niemand 
gemeldet. Wir s t i m  m e n a b. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Antrag des Berichterstatters beitreten, dem 
vorliegenden Abkommen die Genehmigung 
zu erteilen, sich von den Sitzen zu erheben. 
- Danke. Ist e i n  s t i m  m i g a n g e n  0 m­
m e n. 

7. Punkt : Bericht des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (282 der Beilagen) : 
Europäisches Ubereinkommen betreöend Aus­
künfte über ausländisches Recht (526 der Bei-

lagen) 

Präsident: Wir gelangen zum Punkt 7 der 
Tagesordnung: Europäisches Ubereinkommen 

Das vorliegende Abkommen ist gesetzän- betreffend Auskünfte über ausländisches 
dernd und darf daher nur mit Genehmigung Recht. 
des Nationalrates gemäß Art. 50 Bundes-Ver­
fassungsgesetz abgeschlossen werden. Berichterstatter ist der Herr Abgeordneter 

Dr. König. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter DDr. König: Herr Präsident ! 
Hohes Haus !  Das Ubereinkommen verpflichtet 
die Vertragsstaaten, einander auf Ersuchen 
Auskünfte über ihr Zivil- und Handelsrecht, 
ihr Verfahrensrecht auf diesen Gebieten und 
über ihre Gerichtsverfassung zu erteilen. Fra­
gen nach den Vorschriften anderer Recb.tsge­
biete sind gleichfalls zu beantworten, wenn 
diese anderen Rechtsvorschriften mit einer 
Hauptfrage des Zivil- und Handelsrechts oder 
des Zivilverfahrensrechts im Zusammenhang 
stehen. Das Auskunftsersuchen muß von einem 

Der Justizausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
28. Juni 1 97 1  in Verhandlung gezogen. Hiebei 
machte der Vertreter des Bundesministeriums 
für Justiz darauf aufmerksam, daß in den 
Erläuternden Bemerkungen zur Regierungs­
vorlage zwei Druckfehler enthalten sind : Auf 
Seite 5 sind im ersten Absatz der rechten Text­
spalte die Worte l Ider Zusatza!bkommen" durch 
die Worte l Ides Zusatzabkommens" zu erset­
zen. Weiters ist auf Seite 6, erster Absatz, 
linke Textspalte das Wort "demnach" durch 
das Wort "dennoch" zu ersetzen. 

Gericht ausgehen und kann nur für ein bereits 
In der Debatte ergriffen außer dem Bericht- anhängiges Verfahren gestellt werden. Zur 

erstatter der Abgeordnete Dr. Kranzlmayr so- Empfangsnahme und Weiterleitung des aus 
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den anderen Vertragsstaaten einlangenden 
Auskunftsersuchens hat jeder Vertragsstaat 
eine zentrale Empfangsstelle zu errichten oder 
zu bestimmen. Zur Entgegennahme und Wei­
terleitung der für einen anderen Vertragsstaat 
bestimmten Auskunftsersuchen kann j eder 
Vertragsstaat eine oder mehrere Ubermitt­
lungsstellen errichten oder bestimmen, wobei 
die Aufgaben der Ubermittlungsstelle zugleich 
der zentralen Empfangsstelle übertragen wer­
den können. 

Das vorliegende Ubereinkommen ist gesetz­
ändernd und darf daher nur mit Genehmigung 
des Nationalrates gemäß Art 50 Bundes-Ver­
fassungsgesetz abgeschlossen werden. 

Der Justizausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
28. Juni 1 97 1  in Verhandlung gezogen. In der 
Debatte ergriffen außer dem Berichterstatter 
der AJbgeordnete Dr. Kranzlmayr sowie der 
Buntlesminister für Justiz Dr. Broda und der 
Ausschußobmann Abgeordneter Zeillinger das 
Wort. 

Der Ausschuß hat einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause die Genehmigung des Uber­
einkommens zu empfehlen. 

Der Justizausschuß ist der Meinung, daß 
in diesem Falle die Er.lassung eines Bundes­
gesetzes - im Sinne des Art. 50 Abs. 2 Bun­
des-Verfassungsges,etz in der geltenden Fas­

ten Tätigkeitsbericht des Obersten Gerichts­
hofes für das Jahr 1969. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Ort­
ner. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Drtner: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Der Nationalrat hat am 28. April 
1 965 einen EntschHeßungsantrag angenommen, 
mit dem der Bundesminister für Justiz ersucht 
wurde, den alljährlich vom Obersten Gerichts­
hof erstatteten Tätigkeitsbericht dem National­
rat im Wege der Bundesregierung vorzulegen. 

In Entsprechung dieser Entschließung hat 
der Bundesminister für Justiz am 5. Mai 197 1  
den Tätigkeitsbericht des Obersten Gerichts­
hofes für das Jahr 1969 vorgelegt. Dieser Be­
richt, der an alle Mitglieder des Nationalrates 
verteilt worden ist, wurde vom Nationalrat 
am 8. Juni 1 97 1  dem Justizausschuß zur Vor­
beratung zugewiesen. 

Der Justizausschuß hat den genannten Be­
richt in seiner Sitzung am 28. Juni 1911  in 
Verhandlung gezogen. Nach einer Debatte, 
an der sich außer dem Berichterstatter der 
Abgeordnete DDr. König sowie der Bundes­
minister für Justiz Dr. Broda und der Aus­
schußobmann Abgeordneter Zeillinger betei­
ligten, hat der Ausschuß mit Stimmeneinhellig­
keit beschlossen, dem Hohen Hause die Kennt­
nisnahme dieses Berichtes zu empfehlen. 

sung - zur Uberführung dieses Vertragsin- Namens des Justizausschusses stelle ich so­
haltes in die innerstaatliche Rechtsordnung mit den A n  t r a g, der Nationalrat wolle 
nicht notwendig ist. den vom Bundesminister für Justiz vorgeleg-

Der Justizausschuß stellt somit den A n- ten Tätigkeitsbericht des Obersten Gerichts­

t r a g, der Nationalrat wolle dem Europäi- hofes für das Jahr 1969 (IlI-53 der Beilagen) 

sehen Ubereinkommen betreffend Auskünfte samt dem B ericht des Bundesministers für 

über ausländisches Recht die verfassungs- Justiz zur Kenntnis nehmen. 

mäßige Genehmigung ertenen. Falls Wortmeldungen vorliegen, bin ich be-

Falls Wortmeldungen vorliegen, bin ich er- auftragt zu beantragen, General- und Spezial­

mächtigt zu beantragen, G eneral- und Spezial- debatte unter einem abzuführen. 

debatte unter einem abzuführen. 

Präsident: Danke. Zum Wort ist niemand 
gemeldet. Wir s t i m  m e n a b. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Antrag des Berichterstatters beitreten, dem 
gegenständlichen Europäischen übereinkom­
men betreffend Auskünfte über ausländisches 
Recht, die Genehmigung zu erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Danke ist e i n­
s t i m  m i g a n g e n  0 m m e n. 

8. Punkt : Beridtt des Justizausschusses be­
treffend den vom Bundesminister für Justiz 
vorgelegten Tätigkeitsbericht (lU-53 der Bei­
lagen) des Obersten Gerichtshofes für das Jahr 

1969 (521 der Beilagen) 

Präsident :  Danke. Zum Wort ist niemand 
gemeldet. Wir s t i m  m e n a b. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Antrag des Berichterstatters beitreten, den 
vom Bundesminister für Justiz vorgelegten 
Tätigkeitsbericht des Obersten Gerichtshofes 
für das Jahr 1 969 samt dem Bericht des Bundes­
ministers für Justiz zur Kenntnis zu nehmen 
sich von ihren Sitzen zu erheben. - Danke: 
ist e i n  s t i m  m i g a n  g e n  0 m m e n. 

9. Punkt: Bericht des Justizausschusses be­
treffend den Bericht des Bundesministers für 
Justiz (III-61 der Beilagen) über die bedingte 
Entlassung von Strafgefangenen aus der Straf-

haft für das Jahr 1969 (528 der Beilagen) 

Präsident: Punkt 8 der Tagesordnung ist Präsident: 9. Punkt der Tagesordnung : Be-
der Bericht des Justizausschusses betreffend richt des Justizausschusses betreffend den Be­
den vom Bundesminister für Justiz vorgeleg- richt des Bundesministers für Justiz über die 
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bedingte Entlassung von Strafgefangenen aus ' ner Sitzung am 28. Juni 1911 beraten. Hiebei 
der Strafhaft für das Jahr 1 969. ergriffen außer dem Berichterstatter die Abge -

Berichterstatter ist Frau Abgeordnete Lona ordneten Dr. Bauer und DDr. König sowie 

Murowatz. Ich bitte um den Bericht. der Bundesminister für Justiz Dr. Broda und 
der Ausschußobmann Abgeordneter Zeillinger 

Berichterstatterin Lona Murowatz: Herr das Wort. 
Präsident! Hohes Haus! Das Bundesministe-
rium für Justiz wurde mit Entschließung des Der Ausschuß faßte einstimmig den Be-

Nationalrates vom 1 3. Juli 1960 ersucht, all- schluß, dem Hohen Hause die Kenntnisnahme 

j ährlich dem Nationalrat Erfahrungsberichte des vorliegenden Berichtes zu empfehlen. 

nebst statistischem Material darüber zugäng- Der Justizausschuß stellt somit den A n­
lich zu machen, wie die Gerichte die neuen t r a g, der Nationalrat wolle den Bericht des 
Bestimmungen über die bedingte Entlassung Bundesministers für Justiz über die bedingte 
von Strafgefangenen handhaben. Das Bundes- Entlassung von Strafgefangenen aus der Straf­
ministerium für Justiz legte am 1 1. Juni 197 1  haft für das Jahr 1969 (IH-61 der Beilagen) 
das statistische Material für das Jahr 1 969 zur Kenntnis nehmen. 
vor. Falls Wortmeldungen vorliegen, bin ich be-

Dieses Zahlenmaterial unterstreicht die in auftragt zu beantragen, General- und Spezial­
den Vorjahren gewonnenen Erfahrungen, wo- debatte unter einem durchzuführen. 
nach die Zahl der von den Gerichten bewillig-

Präsident: Danke. Zum Wort ist niemand 
ten bedingten Entlassungen nach dem Inkraft- gemeldet. Wir s t i m  m e n a b. 
treten des Strafrechtsänderung sgesetzes 1960 
gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1955 
und 1 956 um annähernd die Hälfte zurückge­
gangen ist. Wurden im Durchschnitt der Jahre 
1955 und 1 956 854 Strafgefangene, die die zeit­
lichen Voraussetzungen hiefür erfüllten, zur 
Probe entlassen, so beträgt die durchschnitt­
liche Entlassungsquote seit dem Inkrafttreten 
des Strafrechtsänderungsgesetzes 1 960 j ähr­
lich nur noch 414 . 

Unter den im Jahre 1 969 zur Probe entlasse­
nen Strafgefangenen befinden sich zwölf zur 
Strafe des lebenslangen schweren Kerkers Ver­
urteilte oder Begnadigte. In 21 Fällen wurde 
die bedingte Entlassung von zu lebenslanger 
Freiheitsstrafe Verurteilten oder Begnadigten, 
die die zeitlichen Voraussetzungen hiefür er­
füllten, von den Gerichten abgelehnt. 

Auch die Zahl der wegen Sittlichkeitsver­
brechen Verurteilten, denen im Jahre 1 969 
die bedingte Entlassung gewährt wurde, liegt 
insoferne wieder unter dem langjährigen 
Durchschnitt, als nur 44 von insgesamt 245 
wegen eines solchen Deliktes Abgeurteilten 
die Entlassung zur Probe gewährt wurde. 

Im übrigen läßt die Rechtsmittelhilanz er­
kennen, daß etwa 1 8  Prozent aller von den 
Gerichten in Angelegenheiten der bedingten 
Entlassung gefällten Entscheidungen ange­
fochten wurden, daß 6,9 Prozent der Beschwer­
den erfolgreich waren, und zwar 5,6 zugunsten 
und 1 ,3 Prozent zum Nachteil der Strafge­
fangenen, sowie daß im Endergebnis 99 Pro­
zent aller von den Gerichtshöfen erster In­
stanz gefällten Entscheidungen bestehen blie­
ben. 

Der Justizausschuß hat diesen Bericht des 
Bundesministers für Justiz, dem umfangreiches 
statistisches Material angeschlossen ist, in sei-

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Antrag der Frau Berichterstatter beitreten, den 
gegenständlichen Bericht des Bundesministers 
für Justiz zur Kenntnis zu nehmen, sich von 
ihren Sitzen zu erheben. - Danke, ist e i  n­
s t i m  m i g a n g e n 0 m m e n. 

10. Punkt: Bericht des Unterrichtsausschusses 
über die Regierungsvorlage (244 der Beilagen) : 
Bundesgesetz über geisteswissenschaftlidle 
und naturwissenschaitliehe Studienridltungen 

(463 der Beilagen) 

1 1 . Punkt: Bericht des Unterrichtsausschusses 
über die Regierungsvorlage (445 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
tedlnische Studienricbtungen geändert wird, 

u.nd 
über die Regierungsvorlage (451 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
techniscbe Studienrichtungen geändert wird, 

(51'6 der Beilagen) 

1 2. Punkt: Bericht des Unterrichtsaussdlusses 
über die Regierungsvorlage (258 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
montanistische Studienrichtungen abgeändert 

wird, und 
über die Regierungsvorlage (446 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
montanistische Studienrichtungen geändert 

wird, (5 11  d·er Beilagen) 

13. Punkt: Bericht des UnterrichtsaussdlUsses 
übel' die Regierungsvorlage (441 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
Studienrichtungen der Bodenkultur geändert 

wird, (518 der Beilagen) 
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Präsident: Nun behandeln wir die Punkte 1 0  Präsident: Danke. 
bis einschließlich 1 3, über die beschlossen Berichterstatter zu Punkt 1 1  ist Herr Abge-
wurde, die Debatte unter einem abzuführen. ordneter Wuganigg. Ich bitte um den Bericht. 

Es sind dies : Berichterstatter Wuganigg: Herr Präsident ! 
Bundesgesetz über geisteSWissenschaftliche Hohes Haus ! Ich erstatte den Bericht des 

und naturwissenschaftliche Studienrichtungen ; Unterrichtsausschusses über die Regierungs-

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vorlage (445 der Beilagen) : Bundesgesetz, mit 

über technische Studienrichtungen geändert dem das Bundesgesetz über tedmische Studien­

wird; 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über montanistische Studienrichtungen g,eän­
dert wird, und 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über Studienrichtungen der Bodenkultur geän­
dert wird. 

Berichterstatter ist Herr Dr. Eduard Moser. 

Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Dr. Eduard Moser: Herr 
Präsident!  Meine Damen und Herren! Der 
Ihnen vorHegende Bericht des Unterrichtsaus­
schusses enthält die abgeänderte Regierungs­
vorlage (244 der Beilagen) , mit der das Stu­
dium an den Philosophischen Fakultäten unse­
rer Hochschulen neu geregelt und auf eine 
gesetzliche Basis im Sinne der allgemeinen 
Hochschulgesetze gestellt wird. 

Für dieses Studium werden 44 Studienrich­
tungen mit den Prüfungsfächern festgelegt, 
davon 23 für das Lehramt an Höheren Schulen. 

Die Regierungsvorlage stellt das Ergebnis 
ausgedehnter Beratungen und Begutachtungen 
dar, die schon im Jahre 1966 'begonnen haben. 
Ein Unterausschuß hat unter Beiziehung von 
Experten die Regierungsvorlage eingehend 
durchberaten und am 1 5. Juni dem Unterrichts­
ausschuß als Ergebnis seiner Beratungen vor­
gelegt. 

Wenn es trotz dieser umfangreichen Vor­
arbeiten nicht möglich war, allen einschlägigen 
Problemen voU gerecht zu werden, dann liegt 
dies einmal daran, daß wir uns in einer 
Reformphase des gesamten Schulwesens be­
finden und das Gesetz zukünftigen Entwick­
lungen nicht vorgreifen kann, und zweitens, 
daß der dringende Wunsch der Professoren 
und Studenten bestand, dieses Gesetz so recht­
zeitig zu vera'bschieden, daß es schon im 
kommenden Herbstsemester wirksam werden 
kann. 

Namens des Unterrichtsausschusses stelle 
ich daher den A n  t r a g, dem Gesetz·entwurf 
über die geistes- und naturwissenschaftlichen 
Studien samt den Anlagen A und B in der 
vorliegenden Fassung die Zustimmung zu er­
teilen. 

Weiters b eantrage ich, General- und Spezial­
debatte in einem durchzuführen. 

richtungen geändert wird, und über die Regie-
rungsvorlage (457 der Beilagen) : Bundesge­
setz, mit dem das Bundesgesetz über technische 
Studienrichtungen geändert wird. 

Die dem Unterrichtsausschuß zur Vorbera­
tung vorgelegenen Regierungsvorlagen haben 
einerseits zum Ziel, an den technischen Hoch­
schulen bis zum Studienjahr 1 973174 für j ede 
Studienrichtung eine Studienkommission ein­
zusetzen (445 der Beilagen) und andererseits 
die Vorschriften über Diplomprüfungen der 
Studienrichtung Architektur abzuändern (457 
der Beilagen) . 

Der Unterrichtsausschuß hat die beiden Vor­
lagen in seiner Sitzung am 25. Juni 1 97 1  in 
Verhandlung g·ezogen. 

Die Regierungsvorlage 457 der Beilagen 
wurde unter Berücksichtigung eines Abände­
rungsantrages der Abgeordneten Zankl und 
Dr. Eduard Moser einstimmig angenommen. 
Damit ist die Regierungsvorlage 445 der Bei­
lagen miterledigt. 

Im Namen des Unterrichtsausschusses stelle 
ich den A n  t r a g, der Nationalrat wolle dem 
von der Bundesregierung vorgelegten Gesetz­
entwurf (457 der Beilagen) mit den dem Aus­
schußbericht angeschlossenen Abänderungen 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorliegen, 
beantrage ich, General- und Spezialdebatte 
unter einem vorzunehmen. 

Präsident: Danke. 

Berichterstatter zu Punkt 12 ist Herr Abge­
ordneter Ing. Scheibengraf. Ich bitte um den 
Bericht. 

Berichterstatter Ing. Sdteibengraf: Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Ich berichte namens 
des Unterrichtsausschusses ü'ber die Regie­
rungsvorlagen 258 und 446 der Beilagen : Bun­
desgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
montanistische Studienrichtungen geändert 
wird. 

Die Bundesregierung hat dem Nationalrat 
am 2. Dezember 1970 den Entwurf eines Bun­
desgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über 
montanistische Studienrichtungen abgeändert 
wird (258 der Beilagen) , in dem Bestimmungen 
über den Studienzweig Montangeologie abge­
ändert werden und für Montangeologen die 
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Möglichkeit geschaffen wird, das Doktorat der 
montanistischen Wissenschaften zu erwerben, 
und am 1 1 . Juni 1 97 1  den Entwurf eines Bun­
desgesetzes, mit dem bis zu den Studienjahren 
1973/74 an der montanistischen Hochschule 
für j ede Studienrichtung eine Studienkommis­
sion einzusetzen ist (446 der Beilagen) , vor­
gelegt. 

Der Unterrichtsausschuß hat am 1 2 .  Jänner 
1 97 1  die Regierungsvorlage in 258 der Bei­
lagen und am 25. Juni 1 97,1 - in dieser Sitzung 
auch die Regierungsvorlage 446 der Beila­
gen - in Verhandlung gezogen. 

Von den Abgeordneten Dr. Eduard Moser 
und Zankl wurde ein Abänderungsantrag ein­
gebracht. In der Debatte ergriffen die Abge­
ordneten Dr. Eduard Moser und Wuganigg 
sowie der Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung Dr. Hertha Firnberg das Wort. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs­
vorlage 258 der Beilagen unter Berücksichti­
gung des Abänderungsantrages der Abgeord­
neten Dr. Eduard Moser und Zankl einstimmig 
angenommen. Damit ist die Regierungsvorlage 
446 der Beilagen miterledigt . 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Unterrichtsausschuß den A n  t r a g, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregie­
rung vorgelegten Gesetzentwurf (258 der Bei­
lagen) mit den dem Ausschußbericht ange­
schlossenen Abänderungen die verfassungs­
mäßige Zustimmung erteilen. 

Wenn Wortmeldungen vorliegen sollten, 
beantrage ich, General- und Spezialdebatte 
unter einem abzuführen. 

Präsident: Danke. 

Berichterstatter zu Punkt 13 ist der Abge­
ordnete Kinzl . Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Kinzl : Hohes Haus ! Ich 
bringe den Bericht des Unterrichtsausschusses 
über die Regierungsvorlage (447 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem das Bun!desgesetz über 
Studienrichtungen der Bodenkultur geändert 
wird. 

Die Bundesregierung hat dem Nationalrat 
am 6. Juni 1 97 1  die gegenständliche Regie­
rungsvorlage, die die Einsetzung von Studien­
kommissionen für alle Studienrichtungen an 
den Hochschulen für Bodenkultur bis zum 
Studienjahr 1 973/74 vorsieht, vorgelegt. 

Der Unterrichtsausschuß hat die Regierungs­
vorlage in seiner Sitzung vom 25. Juni 1 971  
in  Verhandlung gezogen. Es  wurde einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause die Annahme 
des Gesetzentwurfes zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Unterrichtsausschuß den A n  t r a g, der 

Nationalrat wolle dem von der Bundesregie­
rung vorgelegten G esetzentwurf (447 der Bei­
lagen) die verfassungsmäßige Zustimmung er­
teilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, stelle ich 
den Antrag, General- und Spezialdebatte unter 
einem abzuführen. 

Präsident: Danke. 

Es ist beantragt, General- und Spezialdebatte 
unter einem durchzuführen. - Einwand wird 
nicht erhoben. 

Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
gemeldet hat sich der Abgeordnete Blecba. Ich 
erteile es ihm. 

Abgeordneter Blecha (SPO) : Herr Präsident ! 
Meine Damen und Herren! Die Totalreform 
unserer Hochschulen ist für die kommende 
Entwicklung Osterreichs von besonderer Be­
deutung. Es sei hier mit allem Nachdruck noch 
einmal darauf hingewiesen, daß diese Total­
reform aus der Organisationsreform und aus 
der Studienreform besteht. Eine zeitgemäße 
Organisation der Hochschulen erfordert auch 
eine klare Ordnung der akademischen.5tudien. 

Das vorliegende Bundesgesetz über geistes­
und naturwissenschaftliche Studienrichtungen 
ist seit der einstimmigen Beschlußfassung über 
das AHStG 1966 wohl das bisher umfassend­
ste Dokument der Studienreform in Osterreich. 
Für mich persönlich ist es darüber hinaus auch 
noch das fortschrittlichste Dokument der 
Studienreform. Es greift tief ein in den 
Wissenschaftsbetrieb der philosophischen 
Fakultäten und berührt gegenwärtig, zumin­
dest teilweise, die Lebensbereiche von rund 
1 8.000 Menschen. Aus diesem Grund erscheint 
es mir angebracht, sich doch etwas ausführ­
licher mit dieser als "Philosophengesetz" be­
zeichneten Vorlage zu beschäftigen. 

Im Sinne der Grundsätze des AHStG kon­
zipiert, greift die Vorlage zwar der längst 
überfällig gewordenen Änderung der Hoch­
schulorganisation und hier vor allem der 
Organisationsänderung der philosophischen 
Fakultäten nicht vor, setzt aber dennoch, wie 
mir scheint, bemerkenswerte Akzente. Dieses 
Hochschulgesetz ist das Ergebnis von jahre­
langen Beratungen, von umfangreichen Dis­
kussionen und Begutachtungen. Dazu möchte 
ich mir erlauben, einige Daten vorzutragen. 

Bereits vor Inkmfttreten des AHStG wurde 
im Februar 1 966 eine Enquete betreffend die 
Studienreform an den philosophischen Fakul­
täten einberufen. Im April 1 967 erfolgte die 
Ubermittlung eines vom Bundesministerium 
für Unterricht erstellten Gesetzentwurfes an 
die philosophische Fakultät Wien. Im Jänner 
1968 kam es zu einer Beratung des Entwurfes 
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durch den Rat für Hochschulfragen. Im Mai 
folgte eine neuerliche Beratung eines bereits 
überarbeiteten Entwurfs ; im Dezember 1 968 
die Aussendung eines Entwurfs zur Vorbegut­
achtung. Im Februar 1 969 wurde eine große 
Enquete über den Entwurf eines Bundes­
gesetzes über geisteswissenschaftliche und 
naturwissenschaftliche Studienrichtungen ab­
gehalten. Im März 1 969 erfolgte dann endlich 
die Aussendung eines Entwurfs zur allge­
meinen Begutachtung. Im gleichen Monat fand 
noch eine Klausurtagung von Vertretern der 
Professoren, Assistenten und Studenten mit 
Vertretern des Ministeriums statt. 

haben die Beteiligten an den Ausschuß­
beratungen auch bemerkt. Bis vor wenigen 
Stunden gab es dazu Interventionen, Ände­
rungswünsche und dergleichen mehr. 

Trotz der intensiven Beratungen, obwohl 
oder gerade weil - und das ist j etzt gar 
keine Ubertreibung - mehrere Tausend Be­
troffene in den vergangenen fünf Jahren in 
den Meinungsbildungsprozeß zu diesem 
Studiengesetz eingeschaltet waren. wird die 
nun vorliegende Fassung nicht unbedingt die 
ungeteilte Zustimmung finden. Aber es han­
delt sich eben auch bei diesem Gesetz um 
ein Komprorniß zwischen den Beteiligten. zwi-

Dann. zwischen dem 24. und 26. April, kam sehen den Betroffenen untereinander und 
es in Retzhof bei Leibnitz in der Steiermark 1!wischen den politischen Parteien, als deren 
zu einer Konferenz der D elegierten der IVK Vertreter wir im Unterausschuß am Gesetzes­
und der Fachschaften der OH an den philoso- entwurf zahlreiche Änderungen vorgenom­
phischen Fakultäten der vier Universitäten. men haben. Manche Bestimmungen haben den 
Diese Konferenz wurde dann im Mai 1 969 Charakter eines Provisoriums. Und so ist eben 
im sal7Jburgischen Ebenau fortgesetzt. Sie war dieses Bundesgesetz eine echt österreichische 
die Reaktion auf die Absicht. den Entwurf Lösung. Das Provisorische der einen oder 
möglichst schnell durchzudiskutieren. anderen Bestimmung macht es auch durchaus 

Mit den .. Retzhafer Beschlüssen" lagen zum 
ersten Mal in der Geschichte der österreichi­
schen studentischen Reformbewegung Stel­
lungnahmen aller Institutsvertreter und der 
Fachschaften der Osterreichischen Hoch­
schülerschaft vor. Die Forderung dieser Retz­
hofer Konferenz nach Studiengesetzen. die 
nicht ohne, sondern mit den Studenten zu­
stande kommen sollten, setzte sich durch.  

In diesem Zusammenhang sei  auch darauf 
hingewiesen, daß diese Forderung der Retz­
hofer Konferenz von Hunderten von Studen­
tinnen und Stu1denten unterstützt wurde. 
Allein an der philosophischen Fakultät der 
Universität Graz sind über 1 000 Unterschriften 
gesammelt worden. D er von der gleichen 
Konferenz geforderte Ministerratsbeschluß 
blieb allerdings zur Zeit der Regierung Klaus 
aus. 

Im Februar 1 970 mußte dann eine neuer­
liche Aussendung des Entwurfs mit einer 
Begutachtungsfrist bis in den Mai hinein vor­
genommen werden. Die neue Bundesregierung 
hat dann keinen fertigen Entwurf übernehmen 
können. Ich glaube, daß man das bei dieser 
Gele-genheit auch festhalten muß. (Abg. Dok­
tor G I  U b e l: Aber Vorarbeiten!) Vorarbei­
ten waren da, aber kein fertiger Entwurf. 
Der ganze Fragenkomplex der Lehramts­
studien war noch nicht geregelt. 

Alle diese Probleme mußten erst im Juni 
in Zusammenkünften mit der Lehrerkommis­
sion der Schulreformkommission erörtert und 
durchbesprochen werden. Daß man hier eigent­
lich so ganz im Sinne einer permanenten 
Studienreoform nie fertig wird, das, glaube ich, 

sympathisch. 

Das große Verdienst, daß dieses Gesetz 
nun endlich doch beschlossen werden kann, 
daß es nun in Kraft treten kann. gebührt der 
Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung Dr. Firnberg, die die Arbeiten vor 
allem im vergangenen Jahr in ihrem Mini­
sterium beschleunigt hat und es zuwege 
brachte, daß der Ministerratsbeschluß noch 
Ende 1 970 gefaßt we:r1den konnte. Sie hat 
sich immer wieder bemüht, neue Termine für 
Besprechungen mit Professoren. Assistenten 
und Studenten zu finden, und hat sich vor 
allem sehr aktiv in die Beratungen des parla­
mentarischen Unterausschusses eingeschaltet. 

Besonderer Dank gebührt auch dem Aus­
schußvorsitzenden Dr. Gruber und last not 
least den Beamten des Ministeriums, die eine 
wahre Sisyphusarbeit zu leisten hatten, die 
die Unterausschußmitglieder in der Beratung 
immer mit neuen Unterlagen versorgt hatten 
und die uns auch mit Formulierungshilfen 
zur Seite gestanden sind. 

Die Studienreform - ich habe das schon 
in einem anderen Zusammenhang erwä:hnt -
ist ein permanenter Prozeß. Die im Zusammen­
hang mit dem AHStG erlassenen Studien­
gesetze sind eben. keine endgültige Regelung, 
sondern sie fordern bewußt zur kritischen Be­
trachtung heraus und sie machen eine 
kontinuierliche Anpassung an die sich ständig 
ändernden Erfordernisse der Wirklichkeit not­
wendig. So muß zum Beispiel die Strukturie­
rung der Studienrichtungen und Studien­
zweige, vor allem der Katalog der Prüfungs­
fächer revidierbar sein. 
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Die Besonderheiten dieses Studiengesetzes, 
die es weit über den Rahmen irgendeines 
anderen Hochschulgesetzes hinausheben, 
scheinen mir folgende zu sein: 

Erstens : Differenzierung und Aufspaltung 
des Studienverlaufs an den größten Fakultäten 
unserer Universitäten, verbunden mit einer 
Neukodifikation und Durchforstung der Lehr­
und Prüfungsveranstaltungen. 

Der Lehr- und Prüfungsstoff wurde im 
Sinne neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse 
gegliedert. Die Reglementierung der Studien­
zeit und der Prüfungsmodalitäten kann meiner 
Ansicht nach die Vorteile der längst fälligen 
Differenzierung in keiner Weise aufheben. 

Zweitens: Einrichtung neuer Studienrich­
tungen und neuer Studienzweige. 

Nicht studierbar waren an unseren philoso­
phischen Fakultäten eine ganze Reihe von 
Wissenschaften, die in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten große Bedeutung erlangt haben. 
So wird j etzt etwa die Möglichkeit gegeben, 
Politikwissenschaft zu studieren. Wir haben 
die Ernährungswissenschaft (Trophologie) ein­
geführt, wofür sich Frau Dr. Bayer besonders 
eingesetzt hat. Neu ist Sozialkunde und Wirt­
schaftskunde als Lehramt an den höheren 
Schulen. Weiters kommen hinzu die Sport­
wissenschaften und neue Studienzweige wie 
beispielsweise Raumforschung und Raum­
ordnung. Dieses Bundesgesetz trägt eben 
durch diesen Punkt der Neueinrichtung von 
Studien, den Erfordernissen unserer Zeit 
Rechnung. 

Drittens erscheint es mir notwendig, die 
Trennung in Diplomstudien und aufbauende 
Doktorat5studien, ohne Schaffung eines Zwei­
klassen-Studiums als Besonderheit hervorzu­
helben. 

So einschneidend auch die Trennung auf 
den ersten Blick sein mag, trennt sie nicht 
die Hörer. Das scheint mir das Wesentliche 
zu sein. Die notwendige Aufwertung des 
Doktorats und die gleichzeitige Einführung 
des Magisteriums, also neuer akademischer 
Grade wie magister pihlosophiae oder 
oder magister rerum naturalium, ist bei uns 
in Osterreich nicht mit einer anderswo in 
diesem Zusammenhang erfolgten Trennung 
von wissenschaftsloser Praxis und praxisloser 
Wissenschaft erkauft worden. - Im Gegente il !  
Auf Grund dieses Gesetzes wird bei uns eine 
gemeinsame Grundausbildung für den wissen­
schaftlichen Nachwuchs ebenso wie für die 
wissenschaftliche Berufsvorbildung ermöglicht 
und so eine Interessenintegration auf höchster 
Ebene geschaffen. 

Im weiß, daß ich j etzt etwas durchaus 
Diskutierbares sage, wenn ich auch meine , 
daß diese Verrechtlichung die Lernfreiheit 
zwar ein bißehen einengt, auf der anderen 
Seite aber die Lernfreiheit durch die Objekti­
vierung und Rationalisierung erweitert. Diese 
Besonderheit mag sonderbar klingen, weil die 
bestehende völlige Freiheit der Wahl der 
Studienfächer durch gesetzliche Fixierung der 
Diplomstudien und damit der zu inskribieren­
den und zu prüfenden Fächer ersetzt wird, 
aber der scheinbare Widerspruch, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, ist leicht zu er­
klären. 

Bisher waren die Studien durch nichts 
anderes geregelt als durch die Rigorosen­
ordnungen. Die Anforderungen, die Zahl der 
zu belegenden Seminare, Praktika und Ubun­
gen, die Kolloquien, die Zahl der TeilpTÜfun­
gen, die albzulegen waren, waren von Profes­
sor zu Professor, von Universität zu Universi­
tät vollkommen verschieden I Weil es keine 
Regeln gab, war die Regellosigkeit für den 
Schwächsten etwas sehr Schlimmes. Das war 
der Student. 

Jetzt erscheint der Studienbetrieb rational 
gegliedert. Die Reglementierung der Kom'bi­
nation der Studien besteht, ist aber einge­
schränkt, und die freie Fächerkombination er­
scheint meiner Ansicht nach in einem höheren 
Maße gewährleistet zu sein, als das etwa in 
einem Gutachten der Osterreichischen Hoch­
schülerschaft zugegeben wird. Sie ist da und 
wird vor allem durch den § 19, auf den ich 
später noch zu sprechen kommen werde, er­
gänzt und sichert damit die vielzitierte Lern­
freiheit. Die Verrechtlichung erscheint somit 
al,s Fortschritt, der allerdings, wie wir hoffen, 
durm einen analogen Fortschritt auf dem 
Gebiete der Hochschuldidaktik in allernächster 
Zeit ergänzt werden wird. 

Der fünfte Punkt in diesem Katalog der 
Besonderheiten ist, daß die Studiendauer ver­
kürzt werden kann. Die Gliederung der 
Diplomstudien in Studienabschnitte ermöglicht 
das bessere Einhalten der tatsächlich vorge­
sehenen Studiendauer und führt auf j eden 
Fall gegenüber dem Istzustand, wo wir es 
mit Studien, die 1 5, 1 6, 1 7  Semester erfordern, 
zu tun haben, zu einer Verkürzung, auch 
wenn für einige Studienrichtungen in diesem 
Gesetz ein neun- oder zehnsemestriges Stu­
dium an Stelle der bisherigen acht Semester 
vorgeschrieben wird. Es kann durch diese 
Gliederung bei Einhalten des hier vorgeschla­
genen Weges gegenüber dem Istzustand auf 
jeden Fall ein Verkürzung erreicht werden. 

Viertens : Als Besonderheit scheint mir hier Sechstens scheint mir bemerkenswert zu 
wichtig, eine Verrechtlichung des Studien- und sein, daß die drittelparitätisch zusammenge­
Prüfungsbetriebes anzuführen. setzten Studienkommissionen als akademisme 
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Behörden ausdrücklidl anerkannt werden. Auf 
Grund eines Vorschlages der parlamentari­
schen Hochschulreformkommission vom Jahre 
1 969 sind Anfang 1910 an den philosophischen 
Fakultäten diese Studienkommissionen auf 
freiwilliger Basis gebildet worden. Sie haben 
als Stationen auf dem Wege zur Hochschul­
demokratisierung wichtige Dienste geleistet, 
aber jetzt gibt es für sie auch an den philoso­
phischen Fakultäten die entsprechende gesetz­
liche Grundlage. 

In diesem Zusammenhang muß allerdings 
erwähnt werden, daß es sich um Gremien mit 
Empfehlung'skompetenzen handelt, allerdings 
mit Empfehlungskompetenzen, die sich de 
facto auf alle Bereiche des Wissenschafts­
betriebes eines Institutes ausdehnen. Ent­
scheidungskompetenzen sind ihnen mit der 
einen Ausnahme, daß sie die Studienpläne 
- das ist immerhin etwas Wichtiges - er­
lassen können, zusätzlich nicht gegeben wor­
den. Also neben dieser einen Entscheidungs­
kompetenz - andere, die vielleicht von Ver­
tretern der Hochschulen unter Umständen auch 
vedangt worden sind, waren gegenüber dem 
Ministerium und den anderen Fraktionen nicht 
durchzusetzen -, abgesehen von dieser einen 
wichtigen Entscheidungskompetenz haben sie 
de facto Empfehlungskompetenz für den ge­
samten Bereich. 

Siebentens möchte ich als Besonderheit die 
Möglichkeit von Studienversuchen hervor­
heben. Durch die im § 19 normierten Studien­
versuche wird den Entwicklungen in den 
Wissenschaften optimal entsprochen. 

Ich glaube, man soll diesen § 1 9 , dessen 
Text wir nach langen Beratungen festgelegt 
haben, auch in dem Zus·ammenhang erwähnen, 
daß er unter Umständen j ene unerfüllt geblie­
benen Wünsche erfüllen wird können, über 
die wir im Unterausschuß so häufig diskutiert 
haben. Sind zumindest zehn Hörer an einer 
Universität vorhanden, die eine bestimmte 
nicht im Katalog enthaltene Studienrichtung 
wählen, so muß vom Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung auf Antrag der 
zuständigen akademischen Behörde - das ist 
auch etwas sehr Wichtiges, weil so die Profes­
soren in diesen Prozeß eingeschaltet werden -
ein Studienversuch erlassen werden, sofern 
- und das soll ehrlicherweise dazugesagt 
werden - die erforderlichen Hochschulein­
richtungen vorhanden sind. 

Achtens meine ich, daß als Besonderheit 
hervorzuheben ist, daß dieses "Philosophen­
gesetz" ein Dokument einer antitechnokrati­
schen Hochschulreform ist. 

Dieses Studiengesetz erweist sich nicht als 
eine Ausführungsbestimmung von Gruppen-

interessen, sondern billigt den gesamtgesell­
schaftlichen Interessen ihren Vorrang aus­
drücklich zu. Die Studenten werden nicht zu 
unselbständigen Objekten eines Ausbildungs­
prozesses degradiert, obwohl auf Grund 
früherer Diskussionen, die im Zusammenhang 
mit dem Gesetz geführt worden sind, die eine 
oder andere Bestimmung, die jetzt noch ent­
halten ist, zur Fehldeutung provozieren kann, 
man wolle den Ausbildungsprozeß nach den 
Erfordernissen der bloß als das Gemeinwohl 
fördernd getarnten Wirtschaftsinteressen aus­
richten und die Ausbildungswege einer anti­
liberalen Bedarfsplanung unterwerfen. 

Zum Schluß neuntens: Es ist ein Gesetz, 
das durch intensive Mitarbeit aller am 
Wissenschaftsbetrieb Beteiligten zustande ge­
kommen ist. Es wurde in der studentischen 
Offentlichkeit stark diskutiert. Ich habe auf 
die Retzhofer Beschlüsse Bezug genommen. 
Zum ersten Mal spielten auch die in den 
Instituten entstandenen Vertretungskörper 
eine mitbestimmende Rolle. 

Diese neun Besonderheiten garantieren aber 
noch keinen vollen Erfolg. Jetzt, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, wird es darauf 
ankommen, ob die Professoren mittun, denn 
von ihnen wird es abhängen, wie die Studien­
ordnungen aussehen. Es ist zu hoffen, daß 
die neueren didaktischen Erkenntnisse - Frei­
willigkeit und exemplarisches Lernen - be­
rücksichtigt werden. Es ist auch zu hoffen, 
daß die Art der Prüfungen reformiert wird, 
denn mit einem modernen Gesetz ist das 
Kathederprüfen unvereinbar. Die Verlagerung 
des Schwergewichtes des Lernprozesses von 
der reinen Rezeption auf die Auseinander­
setzung mit Methoden und Zielen der jewei­
lign Wissenschaft sowie zur aktiven metho­
dischen Erarbeitung und Anwendung der Er­
kenntnisse erfordert neue, andere Prüfungs­
methoden. 

Vieles wird auch vom Engagement des 
Mittelbaues abhängen. Jede Hochschulreform 
muß scheitern, wenn der Mittelbau passiv ist. 
Als Parlamentarier und Mitglied dieses Unter­
ausschusses habe ich in den vergangenen 
Monaten, besonders seit März, eine Unzahl 
von Besprechungen mit Professoren und Stu­
denten gehabt. Ununterbrochen gab es Inter­
ventionen. Assistenten waren aber kaum da. 
Ich meine, daß dieser Mittelbau das Ferment 
der Studienkommissionen sein soll. Wir wol­
len keinen antagonistischen Gegensatz zwi­
schen Professoren und Studenten, sondern ein 
echtes Miteinander. Der Gefahr, daß der Mit­
telbau zur schweigenden opportunistischen 
Mittelgruppe wird, muß er selbst begegnen, 
und zwar rechtzeitig. 
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Es bedarf also für die volle Wirksamkeit 
dieses Gesetzes der Mithilfe der Professoren, 
der Assistenten und der Studenten. Aber die 
diesem Gesetz zugrunde liegenden Gedanken 
kommen auch nur dann zum Tragen, wenn 
raschest die Organisationsreform unserer 
hohen Schulen nachfolgt, weil sich der vor­
gesehene Lehr- und Prüfungsbetrieb sonst im 
Korsett der überkommenen Hochschulstruk­
tur nicht entwickeln kann. Wenn der gegen­
wärtige Zustand aufrecht bliebe, dürfte sich 
niemand wundern, daß dann neue Spannungen 
entstehen und vorhandene Spannungen wach­
sen. 

Das Gesetz betont neben diesen neun 
Besonderheiten auch die Bedeutung der 
Sozialwissenschaften in der modernen Indu­
striegesellschaft. Ich habe schon erwähnt: 
neue Studienrichtungen. Mit der Einrichtung 
einer Studienrichtung Politikwissenschaft ist 
auf gestzlicher Basis eine empfindliche Lücke 
im bisherigen Studienbetrieb unserer Hoch­
schulen geschlossen worden. Zum ersten Mal 
ist die Politologie bei uns verankert, obwohl 
gerade die Frage einer politikwissenschaft­
lichen Studienrichtung eine jahrelange und 
lebhafte Diskussion zwischen den einzelnen 
Fakultäten und Hochschulen ausgelöst hatte. 

Ich darf an den sogenannten Suter-Bericht 
erinnern, der im Februar 1 970 vorgelegt und 
der von allen Politikwissenschaftlern heftigst 
abgelehnt worden ist. 

Es hat zu diesem Zeitpunkt unter den Pro­
fessoren drei Gruppen gegeben. 

Die eine Gruppe hat die Einrichtung der 
Studienrichtung Politikwissenschaft abgelehnt, 
wobei die Frage der beruflichen Verwendung 
der Politologieabsolventen im Vordergrund 
stand und auch eine gewisse Angst vor dem 
revolutionären Potential, das durch die Ein­
führung dieser Studienrichtung an unseren 
Hochschulen entstehen könnte. 

Eine zweite Gruppe vertrat die Ansicht, daß 
die Einführung der Politikwissenschaft zwar 
eine Notwendigkeit darstelle, daß j edoch nicht 
sklavisch ausländischen Vorbildern gefolgt 
werden müßte. 

Eine dritte Gruppe setzte sich für die Ein­
richtung einer solchen Studienrichtung, aller­
dings im Rahmen der rechts- und staats­
wissenschaftlichen Fakultäten ein. 

Die Politikwissenschaftler, die eigentlich 
alle aus anderen Studienrichtungen gekommen 
sind, setzten sich im Ministerium durch. Per­
sönlich - das möchte ich in diesem Zusam­
menhang gleich sagen - wäre mir die not­
wendige Etablierung der Politikwissenschaft 
als Studienzweig einer Studienrichtung 
Gesellschaftswissenschaften wesentlich sympa-

thischeT gewesen. Eine Lösung, die wir im 
Unterausschuß lange diskutiert haben und 
über die wir fast zu einer Einigung gekommen 
sind. Man kann sagen, daß wir nidlt nur 
fast, sondern praktisch schon einig waren, 
eine gemeinsame Studienrichtung Gesell­
schaftswissenschaften mit zwei Studien­
zweigen, einen für Politikwissenschaft, den 
anderen für Soziologie, einzurichten. Aber die 
Beteiligten selbst, voran die Salzburger Poli­
tologen, haben dann diesen, wie mir scheint, 
sehr praktikablen Lösungsversuch zunichte ge­
macht. 

Gegenüber der ursprünglichen Regierungs­
vorlage wurden von uns im Ausschuß eine 
Reihe von Veränderungen auch beim Studium 
Politikwissenschaft vorgenommen, die vor 
allem den Zweck haben sollen, diese Studien­
richtung im Hinblick auf die späteren Berufs­
positionen der Politologen zu verbessern. 
Daher lassen Sie mich auch diese Verbesserun­
gen anführen. 

Einerseits wurde durch stärkere Berücksich­
tigung der sozialwissenschaftlichen Methodik 
klargestellt, daß die Politikwissenschaft bei 
uns in Osterreich primär als Sozitalwissen­
schaft anzusehen ist, und zweitens wurde 
durch eine Berücksichtigung vor allem des 
österreichischen Verfassungs- und Verwal­
tungsrechtes eine Ausrichtung des Studiums 
auf spezifisch österreichische Probleme und 
Fragestellungen sichergestellt. 

Die Politikwissenschaft als neueste sozial­
wissenschaftliche Disziplin eingerichtet zu 
haben, gehört zu den größten Erfolgen der 
langwierigen Beratungen. Mit der Ausbildung 
von Politologen wird die systematische 
wissenschaftliche Erforschung des österreichi -
schen politischen Systems und seiner Regie­
rungsprozesse möglich werden, und diese 
Untersuchungen können dazu beitragen, die 
Politik bei uns transparenter erscheinen zu 
lassen. 

Die Politologie - das kann ich mir nicht 
verkneifen - ist j edoch nur in enger Ver­
bindung mit der Soziologie denkbar. Die Ein­
führung der Politologie ist geglückt, die 
Soziologie, die bisher an den philosophismen 
Fakultäten ein Heimatrecht besaß, wurde aus­
gewiesen. Das ist ein besonderer Schönheits­
fehler. 

Aber zuerst möchte ich noch auf einen 
anderen Schönheitsfehler zu sprechen kommen. 
Wir haben auch eine Studienrichtung Publizi­
stik- und Kommunikationswissenschaft neu ge­
ordnet. Die alte Zeitungswissenschaft ist tot. 
Im Zeitalter der Massenkommunikation und 
der Massenmanipulation stellen sich neue 
Fragen. Die Publizistikwissenschaft, die uns 
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vor Irrtümern bewahren soll, die bei zuneh­
mendem Umfang der publizistischen Appara­
turen immer schwerere Folgen haben müssen, 
ist ejne moderne sozialwissenschaftliche Diszi­
plin, in die der etwas antiquierte Begriff 
Zeitungslehre, Prüfungsfach bei der ersten 
Diplomprüfung, nicht gut hineinpaßt. Er ist 
uns auch erst in der allerletzten Phase der 
Redaktionsarbeiten wieder hineingerutscht. 
Ich erlaube mir daher, einen von allen drei 
Parteien dieses Hauses unterstützten Abände­
rungsantrag vorzutragen. Er wurde bereits 
dem Herrn Präsidenten übergeben; ich bitte 
dann den Schriftführer, ihn zur Verlesung zu 
bringen. 

Präsident: Bitte , ihn selber zu verlesen. 

Abgeordneter Blecha (fortsetzend) : 

A n t r a g  

der Abgeordneten Blecha, Dr. Gruber, Dok­
tor Scrinzi und Genossen 
betreffend das Bundesgesetz über geistes­
wissenschaftliche und naturwissenschaftliche 
Studienrichtungen. 

Der Nationalrat wolle beschließen : 

in den Katalog, warum dann nicht auch 
Soziologie? 

Wir haben daher im Unterrichts ausschuß 
den Antrag gestellt, die Studienrichtung 
Soziologie in das Gesetz aufzunehmen. Im 
Ausschuß haben OVP und FPO diesen Antrag 
abgelehnt. Ein Gespräch, das ich mit Kollegen 
Gruber knapp vor Beginn dieser Sitzung auf 
Grund von Protestbriefen, die in allerletzter 
Zeit, zum Teil aus dem Ausland, auf unsere 
Tische geflattert sind, geführt habe, hat mich 
davon frberzeugt, daß sich die Haltung der 
Osterreichischen Volkspartei auch heute nicht 
geändert hat, es also bei der Ablehnung der 
Soziologie als eigener Studienrichtung an den 
philosophischen Fakultäten im Moment noch 
bleibt. Wir bedauern das außerordentlich. Wir 
glauben, daß die wissenschaftliche und syste­
matische Behandlung der allgemeinen Ord­
nungen des Gesellschaftslebens, ihrer Bewe­
gungs- und Entwicklungsgesetze, ihrer Bezie­
hung zur Kultur und zu den Einzelgebieten 
des Lebens und schließlich zur sozial-kulturel­
len Person des Menschen selbst eine Heim­
statt an den philosophischen Fakultäten halben 
sollte. 

Die Regierungsvorlage betreffend ein Die menschlich-gesellschaftliche Ebene, ihre 
Bundesgesetz über geisteswissenschaftliche Entwicklung, Struktur und Funktionsweise ist 
und naturwissenschaftliche Studienrichtun- ebenso erfassungswürdig wie die biologische 
gen (244 der Beilagen) in der Fassung des und physikalisch-chemische Ebene. Man kann 
Ausschußberichtes (463 der Beilagen) wird sich des Eindruckes manchmal nicht erwehren, 
abgeändert wie folgt : daß manche von uns sich vor einer Auf-

In der Anlage A, 7. Abschnitt betreffend heIlung dieser Ebene regelrecht fürchten. Eine 
Studienrichtung PUblizistik und Kommuni- allzu enge Verbindung der Soziologie mit 
kationswissenschaft haben bei den Prüfungs- . anderen Menschenwissenschaften, wie sie nur 
fächern für die erste Diplomprüfung in der

' 
an den philosophischen Fakultäten ermöglicht 

lit. b die Ziffern 1 und 2 wie folgt zu lauten :  wird, erscheint offenbar gefährlich, könnten 

, , 1 .  Medien- und Kommunikations- doch Verflechtungs'Zusammenhänge und Ab-
hängigkeiten sichtbar werden, die liebgewor-geschichte .  

2.  Presse." 

Die übrigen Fächer bleiben wie im vor­
liegenden Ausschußbericht angegeben, geord­
net. Der Forumlierung "Publizistische Rechts­
fragen" traten die anderen Fraktionen nicht 
bei. 

Die Publizistikwissenschaft gehört zu den 
kritischen Disziplinen, sie bedarf der Ver­
bindung mit Kybernetik, mit Pädagogik, mit 
Okonomie, mit Rechtswissenschaft, Psycho­
logie, Politologie und Soziologie. Aber Sozio­
logie ist in Zukunft an der philosophischen 
Fakultät nicht einmal als Nebenfach studier­
bar. 

Wir haben zwar noch ohne nähere Einzel­
regelungen in den Katalog der Studienrich­
tungen Sozial- und Wirtschaftskunde, Lehramt 
für höhere Schulen, aufgenommen - zu dem 
ich mich nachdrückliehst bekennen möchte -, 
aber wenn schon Sozial- und Wirtschaftskunde 

dene Vorstellungen zerstören. 

"Und wie ehemals" ,  schrieb der Soziologe 
Norbert Elias, "argumentieren ' auch heute 
einige, daß die wissenschaftliche Erforschung 
von Menschen durch Menschen, die sie nicht 
wünschen, nicht möglich ist. Aber die Hilf­
losigkeit, mit der Menschen ohne ein solid 
fundiertes Verständnis für die Dynamik der 
Menschengeflechte, die sie miteinander bilden, 
ruderlos von kleineren zu immer größeren 
Selbstzerstörungen und von einer Sinnent­
leerung zur anderen treiben, nimmt dem 
romantischen Unwissen als Spielraum der 
Träume viel von ihrer Anziehungskraft." 

Wenn Professor Dr. Günther Winkler, der 
übrigens auch die Politologie von Anfang 
an abgelehnt hat, erklärt, eine Studienrichtung 
Soziologie an der philosophischen Fakultät 
entspreche weder einem praktischen Bedürfnis 
noch dem bisherigen Nahverhältnis zu den 
j eweiligen Fächern, so muß dem entgegen-
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gehalten werden, daß von den 44 in diesem 
Gesetz angeführten Studienrichtungen neun 
auf Fächer verweisen, die einer Ergänzung 
durch Soziologie bedürfen, und daher eine 
Haupt-Nebenfachkombination naheläge. Es 
handelt sich um Philosophie, Pädagogik, Poli­
tikwissenschaft, Völkerkunde, Geschichte, 
Logistik, Geographie, Psychologie, Sport­
wissenschaften und Le�beserziehung. 

Wenn man diesen Katalog vervollständigt, 
muß man auch noch die fünf Studienrichtungen 
Theaterwissenschaft, Publizistik- und Kom­
munikationswissenschaft, Kunstgeschichte, 
Musikwissenschaft und Biologie miteinbezie­
hen, für die ebenfalls eine Kombination mit 
Soziologie naheliegend ist. 

Der Soziologie kommt analog der Politik­
wissenschaft eine Stellung zwischen den 
Fakultäten zu. Niemand, der Soziologie an 
den philosophischen Fakultäten gerne sehen 
wollte - ich am liebsten im Rahmen einer 
Studienrichtung Gesellschaftswissenschaf­
ten -, hat daran gedacht, eine ausschließlich 
theoretisch-philosophisch orientierte Sozio­
logie an den philosophischen Fakultäten ein­
zurichten, die abgeschnitten ist von allen 
empirischen Möglichkeiten, weder selbst ein 
umfassendes Bild von der Soziologie lehren 
kann noch ausreichende Möglichkeiten für 
andere Studienrichtungen, die die empirische, 
moderne Soziologie zur Ergänzung benötigen, 
bieten kann. 

An einer Soziologie in Anlehnung an 
Sozialpsychologie,  an Pädagogik, an Politik­
wissenschaft, an Sozialgeographie, an Anthro­
pologie und Geschichte besteht ein echter 
Bedarf. 

Es ist auch schmerzlich, daß wir hier, wo 
wir neue Studienrichtungen schaffen, etwas, 
was an der philosophischen Fakultät bestan­
den hat, eliminieren. Noch immer studieren 
derzeit zum Beispiel an der philosophischen 
Fakultät der Wiener Universität 65 Studenten 
im Hauptfach Soziologi,e, 89 im Nebenfach. 
Wir sind uns in den Beratungen über die 
Nebenfachfunktion nahegekommen. Ich 
glaube, daß die Hearings mit den Professoren, 
Assistenten, Studenten zu der Willensbildung 
der OVP beigetragen haben. Wenn hier einige 
der Geladenen, vor allem der Dekane, aus­
schließlich mit dem Argument der Bedarfs­
deckung operiert haben, dann, scheint mir, 
war die Aiblehnung dieser Dekane nicht so 
ausschließlich. Ihr ständiger Verweis auf den 
§ 1 9 ,  auf die Studienversuche, der j etzt zur 
Ausnützung noch bereitsteht, schien mir ein 
weiterer Hinweis dafür zu sein, daß ihre Ab­
lehnung da Studenten einhellig und 
Assistenten in ihrer Mehrheit dafür waren -
eben nicht ganz rational begründet war. 

Meine Damen und Herren l Das vorliegende 
Gesetz ist ein wichtiger Schritt vorwärts zur 
Hochschulreform. Es bietet der Reproduktion 
veralteter Wissenschaftsvorstellungen Einhalt. 
Die Gefahr einer Vergewaltigung der freien 
Entfaltung wissenschaftlichen Selbstverständ­
nisses zugunsten einer momentanen Anpas­
sung an bestehende Bedürfnisse ist - ob 
ausreichend, das ist allerdings die Frage, denn 
das Gesetz muß j a  erst von den Professoren, 
die die Studienordnungen vorschlagen, mit­
vollzogen werden - für den Moment gebannt. 
Ein weithin sichtbares Zeichen für diese Ein­
stellung wäre die Annahme unseres Antrages 
auf Einführung der Studienrichtung Soziologie 
gewesen. 

Das Bundesgesetz, das j etzt zur Beschluß­
fassung vorliegt, ist in vielem ein Ver­
sprechen, das erst eingelöst werden muß. Aus 
den Erfahrungen der Diskussionen ergeben 
sich für die in Vorbereitung stehenden ande­
ren Studiengesetze unserer Meinung nach be­
deutsame Hinweise. 

Wir sind froh, mit diesem Gesetzesbeschluß 
einen weiteren wichtigen Punkt unseres 
Atbeitsprogramms noch in dieser Frühjahrs­
session erledigt zu haben. 

Die philosophischen Fakultäten werden 
durch dieses Gesetz nicht zu bloßen Lieferan­
ten von "\f\Ti ssen degradiert, und sie br,auehen 
nicht als bloßer Produktionsfaktor verküm­
mern. 

In diesem Gesetz liegt noch alles drinnen, 
vor allem : j ene akademischen Bürger heran­
bilden zu helfen, von denen w ir glauben, 
daß sie zur Demokratisierung unserer Gesell­
schaft unerläßlich sind. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident: Der vom Redner vorgetragene 
Antrag ist genügend unterstützt und steht 
zur Behandlung. 

Als nächstem Redner erteile ich dem Herrn 
Abgeordneten Dr. Broesigke das Wort. 

Abgeordneter Dr. Broesigke (FPO) : Herr 
Präsident ! Meine Damen und Herren! Ich hatte 
nicht die Aufgabe, bei dem Ausschuß mitzu­
wirken, der über die vorliegende Regierungs­
vorlage beraten hat. Gestatten Sie mir daher 
namens meiner Fraktion als ein Absolvent 
einer Hohen Schule meine Meinung zu diesem 
Gesetz in wenigen Worten zu sagen. 

Wir sind der Auffassung, daß mit diesem 
Gesetz der Versuch einer Neuordnung des 
Studiums an den Philosophischen Fakultäten 
der Universitäten gelungen ist, wobei man 
aber keineswegs behaupten kann, daß das, 
was in diesem Gesetz an Einzelbestimmungen 
steht, für alle Zeiten oder auf lange Zeit 
Gültigkeit haben wird. Dazu ist heute alles 
zu sehr in Bewegung. 
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Ich glaube aus dem Gedächtnis richtig zu 
zitieren, daß es Friedrich Barbarossa war, der 
in einem Edikt für die Universität Bologna 
formuliert hat, die Angehörigen der Univer­
sität seien "amore scientiae exules". Das 
heißt:  aus Liebe zur Wissenschaft heimatlos. 
Ich glaube, daß das für alle Zeiten ein gültiger 
Grundsatz für j ede Universität sein wird, denn 
den Fortschritt der Menschheit auf dem Ge­
biete der Wissenschaft tragen nur diejenigen, 
die "amore scientiae exules" sind, denen also 
die Wissenschaft so viel bedeutet, daß sie 
nichts anderes als diese Wissenschaft kennen. 

Wir verkennen nun gewiß nicht, daß der 
Zweck. einer Universität demgegenüber ein 
für die breite Masse der Studierenden prakti­
scher ist, das heißt, -sie sollen für einen prak­
tischen Beruf an der Hohen Schule ausgebildet 
werden. Daher muß j ede Ordnung der Studien 
auch für diesen praktischen Gesichtspunkt die 
entsprechende Grundlage bi'eten. Uber dem 
praktischen Gesichtspunkt darf aber nie ver­
gessen werden, daß eine Hohe Schule eben 
nicht allein den Zweck hat, der Berufsaus­
bildung zu dienen. 

Nun ist die genaue Abgrenzung der 
Studienrichtungen und Studienzweige ver­
hältnismäßig nicht so einfach. Sie wird im 
Lauf der Zeit wechseln, genauso wie ja auch 
der Umfang der einzelnen Wissenschaften 
keineswegs feststeht, sondern variabel ist. 

Es klingt etwas sonderbar, wenn - um 
auf den schon besprochenen Fall der Soziologie 
zurückzukommen - Dahrendorf in seinen 
Werken nicht anders definieren kann als : Das 
sei das Soziologesein des Soziologen! ,  was 
als eine Tautologie erscheinen mag. Aber er 
will damit zum Ausdruck bringen, daß der 
Umfang einer Wissenschaft und - j etzt auf 
die FakultäJt bezogen - einer StudienrichtuIl!g 
im 'Wesentlichen von den Trägern der Wissen­
schaft bestimmt wird und daß es keine 
exakten Definitionen gi'bt, die sagen: Bis hier­
her geht eine bestimmte Studienrichtung, und 
hier endet sie und es beginnt die nächste ! ,  
sondern die Grenzen werden immer schwim­
memle Gr-enzen sein. 

Damit komme ich zu dem jetzt hier ange­
schnittenen Problem der Soziologie an der 
Philosophischen Fakultät der Universität. 
Nicht nur für die einzelne Wissenschaft ist 
das vorhin Gesagte gültig, sondern auch für 
die Abgrenzung zwischen Fakultäten. Die der­
zeitigen Fakultäten haben sich historisch ent­
wickelt. Es gibt keine Instanz, die eine gültige 
Entscheidung fällen könnte, die da lautet : 
Selbstverständlich gehört das zur Philosophi­
schen oder das zur Juristischen Fakultät. 

Es gibt bekanntlich eine Rechtsphilosophie. 
Sie wird, soviel ich weiß, derzeit an der 

Juristischen Fakultät unterrichtet. Sie hat aber 
zweifellos eine sehr starke philosophische 
Komponente, wie schon der Name sagt, und 
könnte daher ebensogut an der Philosophi­
schen Fakultät eine Heimstatt finden. 

Man kann über das Thema Politikwissen­
schaft sehr verschiedener Meinung sein. Sie 
wird durch dieses Gesetz als Studienrichtung 
der Philosophischen Fakultät zugewiesen. Das 
müßte durchaus nicht sein. Man könnte sie 
auch an der Rechts- und staatswtssenschaft­
lichen Fakultät unterbringen, und es .giht 
genausoviele Argumente für die eine wie für 
die andere Entscheidung. Eines aber ist sidler: 
Ich weiß nicht, ob es j emand gibt, der sich 
vor der Soziologie fürchtet; das kann ich 
nicht beurteilen. Aber jedenfalls : Wenn wir 
den Standpunkt vertreten haben, daß die 
Soziologie nicht an der Philosophischen Fakul­
tät als Studienzweig eingerichtet werden 
sollte, so nicht aus Angst vor dieser Wissen­
schaft, sondern einzig und allein deshalb, weil 
wir doch glauben, daß die Soziologie, wie 
schon der Name sagt, eine Gesellschafts­
wissenschaft ist und daher ungleich mehr mit 
all dem zusammenhängt, was an der Juristi­
schen Fakultät gelehrt wird. 

Es ist hier nur ein systematischer Gesichts­
punkt, der uns bewogen hat, die Meinung 
zu vertreten, die Soziologie sollte nicht ein 
Studienzweig an der Philosophischen Fakultät 
sein. Darüber, daß es nicht 1Jweckmäßig ist, 
einen Gegenstand an zwei Fakultäten zu 
unterrichten, müßten eigentlich alle einig sein. 

Wenn aber nun die Frage entsteht: Wo soll 
die Soziologie hinkommen?, dann sind wir, 
wie gesagt, der Meinung, daß die Rechts­
und staatswissenschaftliche Fakultät die rich­
tige Fakultät ist, obwohl aals kein dogmati­
scher Gesichtspunkt tst, sondern ein Gesichts­
punkt, der sich nach der Art des Studiums, 
nach der Problemstellung, nach den Zusam­
menhängen ergibt. 

Es wurode mit Recht gesagt, daß es nun 
Sache der Professoren, aber auch aller Mit­
glieder der Universität sein wird, diesem 
Gesetz einen Inhalt zu geben, denn es gilt 
hier dasselbe wie bei allen menschlichen 
Institutionen:  Wir können noch so viele 
schöne Formulierungen und Richtlinien be­
schließen - wenn es nicht die Menschen 
gibt, die aU dem den richtigen Inhalt geben, 
dann ist es ein vergebliches Bemühen. 

Diesen Inhalt zu -geben ist natürlich nicht 
nur Sache der akademischen Lehrer, sondern 
ebenso Sache der Studierenden an den Hohen 
Schulen, denn nicht umsonst heißt das Ganze 
Universität, universitas : Das heißt also, es 
ist eine Gesamtheit, zu der alle gehören. Man 
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spricht nicht umsonst vom akademischen 
Bürger. Und diese Gesamtheit muß mitein­
ander arbeiten, wenn ein Erge;bnis gezeitigt 
werden soll, wie es wir uns vorstellen ; wenn 
wir heute dieses Gesetz zum Beschluß er­
heben. 

1. Wir hatten ausgezeichnete, international 
anerkannte Professoren, die uns begeisterten. 
Ich denke da an Reininger, Bühler, Meister, 
Rudermacher, Lesky, Kretschmer, Egger, 
Praschniker. Sie haben uns wissenschaftlich 
ausgezeichnet aus.gebildet, und sie konnten 
uns auch für unsere Fächer wirklich und ehr-In diesem Sinne wel1den wir dieser Regie-

rungsvorlage unsere Zustimmung geben. (Bei- lich begeistern. 

fall bei der FPO.) 2. Die Studienzeit selbst war nicht gegliedert, 

Präsident : Auf der Rednerliste wurde 
herumgestrichen, und dadurch habe ich über­
sehen, daß zuvor die Reihe an dem Herrn 
Abgeordneten Leisser gewesen wäre. Ich bitte 
dieses Ubersehen zu entschuldigen. 

Am Wort ist nun Herr Abgeordneter 
Leisser. 

sie war unübersichtlich und kannte keine Ab­
schnitte. Sicherlich gab es Vorprüfungen, doch 
wenn wir ehrlich sind, traten wir am Ende 
des Studiums mit einem gewissen Bangen 'zur 
Lehramtsprüfung an. Wir wußten nicht recht, 
ob wir tatsächlich der Prüfung über die gewal­
tige Stoffülle gewachsen waren. 

3. Eine Schulpraxis kannten wü während 
Abgeordneter Leisser (OVP) : Sehr geehrter des Studiums überhaupt nicht. Wir tr'aten in 

Herr Präsident! Meine Frauen und Herren! den Beruf ein wie einer, der nicht schwimmen 
Den Werdegang dieser Gesetzesvorlage, die kann und ins tiefe Wasser geworfen w.ird. 
wir heute behandeln, hat der Herr Abgeord­
nete Blecha eingehend dargelegt. Zur beson­
deren Thematik, die meine beiden Vorredner 
behandelten, wird der Herr Abgeordnete Dok­
tor Gruber sprechen. 

Der Nationalrat hat bisher fünf besondere 
Studiengesetze beschlossen: Das erste im Jahre 
1 966 zusammen mit dem Allgemeinen Hoch­
schul-Studiengesetz, nämlich das Bundesgesetz 
über sozial- und wirtschaftswissenschaHliche 
Studienrichtungen. 1 969 folgten vier weitere 
besondere Studiengesetze : über technische und 
montanistische Studienr,ichtungen und über die 
der Bodenkultur und der katholischen Theolo­
gie. Heute behandeln wir das sechste Bundes­
gesetz: über geisteswissenschaftliche und 
naturwissenschaftliche Studienrichtungen. 

Die Studien an den Philosophischen Fakul­
täten sollen nun in Diplomstudien und auf­
bauende Doktorratsstudien getrennt werden. 
Dies bedeutet sicherlich eine einschneidende 
Änderung. Die Wahl der Studienfächer ist der­
zeit vömg frei. In Zukunft sollen sowohl die 
in Betracht kommenden Studienrichtungen der 
Diplomstudien als auch die Fädler, zumindest 
die Pflichtfächer, die, bei den einzelnen Studien­
richtungen zu inskribieren und zu prüfen sind, 
gesetzlich fixiert werden. Die Di'Plomstudien 
werden in Studienabschnitte gegliedert, wo­
durch sicherlich die Studienzeit verkürzt wer­
den kann. 

Daher ist der Gesetzentwurf, den wir heute 
beraten, wichtig und wertvoll. Ich will ihn 
aus dem lBlickpunkt für das Lehramtsprüfurrgs­
studium betrachten. 

Wenn ich zurückdenke an die Zeit, als ich 
selbst 'an der Philosophischen Fakultät der 
Universität Wien studierte, kann ich fologendes 
zusammenfassen: 

Der heute vorliegende Gesetzentwurf kennt 
zwei Studienabschnitte : Nach vier Semestern 
kann die erste Diplomprüfung abgelegt wer­
den, nach weiteren fünf Semestern die zweite. 

. Da21wischen muß der �andidat eine Diplom­
arbeit erstellen. So wird da's Studium über­
sichtlicher, der reiche Stoff wird geteilt. Ich 
will nicht sagen, daß dadurch das Studium 
leichter wird. Der künftige Almdemiker soll 
wissen, daß er ein ernstes Studium zu absol­
vieren hat. Wir müssen darauf bestehen, daß 
auch der künftige Lehrer an den höheren 
Schulen wissenschaftlich fundiert ausgebildet 
wird, und diese Ausbildung ist e'ben nicht 
leicht. 

Sicherlich kann man fragen, wie lange ein 
solches wissenschaftLich lausgerichtetes Stu­
dium zu dauern hat. Die einen meinten, es 
genügen acht Semester, die Gewerkschaifts­
sektion "Höhere Schule" schlug zehn Semester 
vor, so kam es im Gesetzentwurf zum Kompro­
miß mit neun Semestern. Die Hochschüler 
werden sich anstrengen müssen, in dieser Zeit 
ihr Studium zu beenden, doch mit Fleiß wird 
es gehen. Freilich müssen auch die Hoch­
schulprofessoren dabei mithelfen. 

Besonders freut es uns ,aber, daß im Gesetz­
entwurf vorgeschr.ieben i'st, daß die künftigen 
Lehrer an den höheren Schulen pädargogisch 
auszubilden sind : allgemein, fachdidaktisch 
und schulpraktisch. Das Schulpraktikum um-
faßt zwölf Wochen. 

. 

Ich glaube freilich, zum Le'hrer muß man 
irgendwie geboren sein. Es gHt nicht nur das 
Wort "po eta nascitur", es gilt auch das Wort 
"ma!gister nascitur".  Ein Mensch, der gries­
grämig und verschlossen ist, der keinen Kon­
takt nehmen will, der ist sicherlich nicht zum 
Lehrer geeignet. 

261 
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Sel'bstverständlich bIlaucht der Lehrer auch 
Grundkenntnisse der Päda'gogik und Psycholo­
gie, er muß die Methode und Didaktik seiner 
Fächer beherrschen, und tücht'ige Lehrer sollen 
die jungen Kollegen schul praktisch einführen. 

Ich weiß, daß Igerade ge'gen die Lehrer an 
den höheren Schulen von vielen Eltern schwere 
Vorwürfe erhoben werden, sie verstünden es 
nicht, zu unterrichten, sie dozierten nur, kurz, 
sie hätten von Pädagogik keine Ahnung. Ich 
glaube allerdings, daß dies doch nur für einirge 
Lehrer zutrifft; die größere Zahl bemüht sich, 
ihrer Aufgabe auch auf er21ieherischem Gebiet 
gerecht zu werden. Die Tüchtigen sind eben 
in allen Berufen in geringerer Ziahl vorhanden, 
so ist es auch bei den Lehrern. Glücklich die 
Kinder, die während ihrer Schulzeit gute Leh­
rer hatten! 

Wenn das Gesetz beschlossen ist, darf sein 
Inhalt nicht tot bleiben! Zum Leben erwecken 
können das Gesetz die Professoren ,an den 
Hochschulen. Sie mögen die Hochschüler, die 
sich auf das Lehramt vorbereiten, genauso 
betreuen wie die, die sich der wi'ssenschaft­
lichen Laufba'hn ,widmen wollen. Sie sollen 
die künfUgen Lehrer an den höheren Schulen 
so unterrichten und in ihren Fächern ausbilden, 
daß sie ihnen den Blick öffnen für den Zu­
sammenhang der Dinge, damit diese als rich­
tige Lehrerpersönliclrkeiten die JUIl!gen Men­
schen lehren und erziehen. Das Gesetz zum 
Leben erwecken können a'ber ,auch die jungen 
Studenten, die hoffentlich rascher ihr Studium 
beenden können. Vor allem in gewissen 
Fächern brauchen wir ja dringend Lehrer. 

Wir wünschen, daß durch dieses Gesetz 
möglichst viele Lehrer heranwachsen, die nicht 
nur Fachspezialisten sind, sondern die ihre 
Fächer in der Zusammenschau der Probleme 
sehen, die die Zeit aufgibt, die bereU 'sind, 
stets die Lehrinhalte zu konfrontieren mit der 
aktuellen Welt, Lehrer, die von sich aus nach 
neuen Wegen suchen, die nicht auf Weisungen 
warten, sondern die eigenwilUg auch Wege 
betreten, die ihnen vielleicht selbst, wenn 
schon nicht unheimlich, so doch unsicher schei­
nen. Deshalb geben wir freudig dieser Geset­
zesvorlage unsere Zustimmung. (Beifall bei 
der OVP.) 

Präsident: Als nächsten Redner erteile ich 
dem Herrn Abgeordneten Radinger das Wort. 

Abgeordneter Radinger (SPO) : Herr Präsi­
dentl Hohes Haus l So wie mein Vorredner 
möchte ich mich ebenfalls sehr kurz halten 
und mich 'lediglich mit den Lehramtsstudien 
beschäftigen. 

Der Lehrer an einer höheren Schule brat die 
sehr verantwortungsvolle AuEgabe, jungen 
Menschen im Alter zwischen 10 und 18 Jah-

ren im wesentlichen die Voraussetzungen für 

ein künftiges Hochschulstudium mitzugeben. 
Er hat daneben aber auch eine bedeutende 
erzieherische Funktion in einer Zeit, in der 
diese Aufgabe in vielen Familien aus mancher­
lei Gründen vernachlässigt witd oder vielleicht 
nicht bewältigt werden kann. 

Der Berufsstand der AHS-Lehrer steht -
das hat mein Vorredner erben auch gesagt -, 
so wie die Schule, in der er uIl!terrichtet, seit 
geraumer Zeit im Mittelpunkt einer breiten 
Diskussion und einer nicht immer . ganz sach­
lichen und objektiven Kritik. Die Kritiker 
machen es sich nach Meinung vieler AHS­
Lehrer insofern leicht, :als sie sich gerade die 
wenig rühmlichen Vertreter dieses Berufsstan­
des, die es natürlich auch in diesem gibt, vor­
nehmen und dann generalisieren, wobei sie 
übersehen, daß die überwiegende Mehrheit 
dieser Lehrer in vorbildlicher Weise unter 
schwierigen Umständen ihre Pflicht erfüllen 
und hervorragende Vertreter ihrer Fächer 
sind, aber auch in erzieherischer Hinsicht oft 
allein den von den Erwachsenen sich selbst 
überlassenen jungen Menschen Halt geben 
gegen die sie umbr,andenden Einflüsse einer 
für sie kaum überschaU'baren und sich rasant 
verändernden Umwelt. 

Dabei wird keineswe·gs in Abrede gestellt 
werden können, daß die derzeitige Ausbildung 
dieser Lehrer Mängel auweist, deren Beseiti­
gung seit langem das Ziel von Reformbestre­
bungen ist. Die Kritiker haben völlig recht, 
wenn sie fordern, daß die Schüler nicht als 
Speicher von Wissensfakten die höhere Schule 
verlassen sollten, sOIlldern daß ihnen die Mög­
lichkeit .geboten werden muß, sich zu selb­
ständig fragenden Menschen zu entwickeln, 
zum ei'genständigen Denken, zum Uberschauen 
und kritischen Reflektieren von Zusammen­
hängen zu gelangen. Die Kritiker haben recht, 
wenn sie bemängeln, daß 'fachliches Studium 
und die wissenschaftlich-pädagogische Berufs­
vorbereitung sowie die nachfolgende Berufs­
praxis des de!lzeitigen Lehramtsstudiums in 
unzureichender Weise miteinander verbunden 
sind. 

In den Erläuternden Bemerkungen zum vor­
liegenden Gesetzentwurf kommen sehr deut­
lich die Schwierigkeiten zum Ausdruck, die 
dadurch begründet sind, daß die Neuregelung 
der wissenschaftlichen BerufsvorbilJdung der 
Lehrer an einer AHS ,auf Grund des zu erwar­
tenden erhöhten Bedarfes an solchen Lehrern 
und ihrer zentralen Bedeutung für jede Bi!­
dungsreform ein besonders vordringliches An­
liegen ist, daß andererseits die Beratungen 
der Schulreformkommission über die Reform 
der höheren Schulen und über die Ausbildung 
der Lehrer an diesen Schulen noch im Gange 
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sind und daß schließlich auch das Problem 
der Lösung der Strukturreform der Hochsdm­
len noch. ausständig ist. 

Das Gesetz versucht dieser Umklammerung 
dadurch zu entgehen, daß es eine Regelung 
bringt, die dem derzeitigen Stand der Bera­
tungen Rechnung trägt und Rahmenbestim­
mungen schafft, die eine entsprechende Flexi­
bilität im Hinblick auf zukünftige Entschei­
dungen der Reformgremien aufweisen. Im übri­
gen haben ja auch meine Vorredner und auch 
der Herr Berichterstatter auf diese Problematik 
hingewiesen und hervorgehoben, daß seitens 
des Gesetzgebers die Bereitschaft zum Aus­
druck gebracht wird, Änderungen der besonde­
ren Studiengesetze vorzunehmen und sie den 
Erfordernissen der wissenschaftlichen Berufs­
vorbildung im steten Zusammenhang mit den 
Fortschritten der Wissensd:l!aft anzupassen. 

In den Erläuternden Bemerkungen wird das 
vorliegende Gesetz als im gegenwärtigen Zeit­
punkt und auf absehbare Zeit erzielbare opti­
male Lösung prädikatisiert, wobei nicht aus­
geschlossen wird, daß auf Grund der bei der 
Durchführung gesammelten Erfahrungen und 
im Zusammenhang mit .dem Fortschreiten der 
Beratungen über die Reform der höheren Sdm­
len in absehbarer Zeit Novellierungen des 
vorgeschlagenen besonderen Studiengesetzes 
sich als zweckmäßig erweis-en werden. 

Wer also in diesem Gesetz eine Endlösung 
erwartet, wird klarerweise enttäuscht sein, 
er wird j edoch zugeben müssen, daß es solche 
Lösungen nie gegeben hat, lauch nicht geben 
kann und auch nicht geben soll und daß gerade 
die Auffassung und Uberzeugung vergangener 
Zeiten, man habe solche Lösungen gefunden, 
der wesentliche Grund dafür sind, daß Uber­
holtes, Veraltetes, Unbrauchbares allzulange 
und zum Schaden aller Beteiligten in Geltung 
bleiben konnte. 

Die Lehramtsstudien sind in zwei Abschnitte 
gegliedert, deren erster, wie gesagt, vier Seme­
ster umfaßt, während der zweite fünf Seme­
ster beträgt. Die Festlegung der Studiendauer 
für Lehramtsstudien mit neun Semestern stellt, 
wie schon erwähnt, einen Kompromiß zwischen 
dem im ursprünglichen Entwurf vorgesehenen 
adltsemestrigen Studium und den von ver­
schiedenen Seiten, so auch von den Lehrern 
an den höheren Schulen, geforderten zehn 
Semestern dar. 

Die zu überwindende Schwierigkeit liegt 
dabei darin, daß die Identität der wissen­
schaftlichen Grundausbildung der Lehramts­
studien und der Diplomstudien gewährleistet 
werden soll, daß zugleich aber auch während 
des Studiums nicht nur die theoretisch-päd­
agogische Vorbildung, sondern auch die erfor­
derliche praktisch-pädagogische Ausbildung 

vermittelt wird und daß dabei die Lehramts­
studien bezüglich ihrer Dauer möglichst attrak­
tiv gemacht werden sollen, um dem steigenden 
Bedarf an Lehrern an höheren Schulen Rech­
nung zu tragen. 

Als organisatorische Schwierigkeiten eines 
neunsemestrigen Studiums wird der Einbau 
auch des zwölfwöchigen Schulpraktikums zu 
Beginn des zweiten Studienabschnittes ange­
sehen, der es notwendig macht, gleiche Lehr­
veranstaltungen für Studierende, die nicht das 
Lehramt anstreben, im Wintersemester, für 
Lehramtskandidaten jedoch im Sommerseme­
ster anzubieten, und die Möglichkeit des War­
tenmüssens für einzelne Absolventen bis zur 
Anstellung im Schuldienst, weil }a der zeit­
gerechte Abschluß d.es Studiums nicht mit dem 
Ende .des Unterrichts- oder Schuljahres zu­
sammenfällt. Es müßte jedoch meiner Meinung 
möglich sein, besonders die zuletzt genannte 
Schwiertgkeit durch flexihle Maßnahmen sei­
tens der Unterrichtsverwaltung und der zu­
ständigen Behörden weitgehend zu beseitigen. 

Im § 5 Abs. 6 ist auf Grund des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes, § 2 Abs. 1 ,  die 
Bestimmung enthalten, daß die Studienord­
nungen und Studienpläne so zu ersteHen, der 
Lehrstoff so zu b emessen und die Lehrveran­
staltungen so einzurichten sind, daß innerhalb 
der vorgesehenen Studiendauer die Studien 
auch abgeschlossen werden können. 

Wenn der Gesetzgeber den zuständigen Be­
hörden die Verpflichtung auferlegt, dafür 
Sorge zu tragen, daß die Studierenden ihre 
Studien innerhalb des :vorgesehenen Zeitrau­
mes auch tatsächlich abschließen können, so 
setzt er hiebei, wie es in den Erläuternden 
Bemerkungen heißt, voraus, daß auch seitens 
der Studierenden das Erforderliche für einen 
erJolgreichen Studienablauf getan wird, daß 
sie sich also mit Eifer und Fleiß ihrem Studium 
widmen. 

Es sollte das für die Studierenden um so 
leichter sein, als ja durch das Studienförde­
rungsgesetz, dessen Novellierung wir wahr­
scheinlich in Kürze erwarten dürfen, noch 
bessere Bedingungen geschaffen werden, so­
daß die materiellen Probleme, die Frage der 
Finanzierung des Studiums beziehungsweise 
der Lebenshaltungskosten am Studienort, doch 
weitgehend gelöst werden. 

Aber zweifellos liegt die Ursache für die 
derzeit sehr hohe Studienzeitübersdueitung, 
auch bei den Lehramtsstudien mancher Fächer, 
nicht bei den Studenten allein, und es scheint 
hoch an der Zeit, diese Ursachen, die dafür 
verantwortlich sind, grriindlich zu erforschen 
und zielführende Maßnahmen zu treffen, um 
bei Erhaltung der vollen Wertigkeit der 
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wissenschaftlichen und pädagogischen Ausbil- I wünschenswerte Möglichkeit, daß die Zahl der 
dung der Lehramtsstll'denten eine für unsere in einer Klasse eingesetzten Lehrer ziemlich 
Schule so notwendige höhere Erfolgsquote zu ni edrig gehalten werden kann. 
erzielen und Leerläufe zu vermeiden, Es ist Die ansonsten im Gesetz gewährte sehr 
zu erwarten, daß d�s vorliegende . Gesetz a�ch weitgehende Freizügigkeit der Kombination 
zum rascheren StudIenabschluß beItragen WIrd. der Studienrichtungen für Diplomstudien kann 

Die pädagogisch-didaktische Ausbildung der I aus verständlichen Gründen bei den Lehramts­
Lehramtskandidaten beginnt 'grundsätzlich erst : studien nicht im selben Maß Igewährt werden, 
im zweiten Studiena/bschnitt . Diese Ausbil- I weil für diese die erforderliche Berücksichti­
dung v o r  dem Fachstudium anzusetzen, hätte 'I gung der Lehrpläne und der Unterrichtsgegen­
nach Meinung vieler Begutachter die Gefahr stände an höheren Schulen gewisse Grenzen 
bedeutet, daß zu viele StUidenten nach Absol- einer solchen Freizügigkeit setzt. 
vierung eines solchen pädagogischen Studiums I Zwei fellos bringt ,also das neue Gesetz im 
ein erst darauffolgendes weiteres schwieriges Gegensatz zu den bisher geltenden Rege lun-
Fachstudium gemieden ;hätten, weH sie j a mit gen und VorschriHen ohne Eingriff in die 
der bereits erworbenen Lehrbefähigung für Lehr- UIl!d Lernfreiheit eine klare, übersicht­
Pflichtschulen schon die Voraussetzungen für liche Gliederung und Koordinierung und vor 
die Ausübung eines Berufes und damit auch allem bei Erhaltung der Höhe 'der fachwissen­
Erwerbsmöglichkeiten hätten, schaftlichen Ausbildung eine wesentlich ver-

Die pädagogische · Ausbildung n a  c h Be- stärkte Orientierung der Studien am Berufs­
endi'gung des Fachstudiums anzusetzen, schied ziel. Id1 möchte also der in den Erläuternden 
aus einer Reihe von wahl sehr plausiblen Bemerkungen dargelegten Auffassung bei­
Gründen 'aus und konnte nicht ernstlich in pflichten, daß die nunmehr getroffene Lösung,  
Erwägung gezogen werden, So wünschenswert trotz gewisser Mängel, die ihr anhaften 
es an sich wäre, den Beginn der pädagogischen mögen , den derzeitigen Studienregelungen 
Ausbildung generell bereits für den ersten · vorzuziehen ist und eine bedeutenden Schritt 
StudieITClibschnitt vorzuschreiben, so bietet zur Reform der Lehramtsstudien darstellt . 
andererseits die im Gesetz vorgesehene Rege- , .. , , 
lung die Möglichkeit, daß der Studierende Auch Ich m�chte als 

.. 
MItglIed des Unter-

noch zu Beginn des zweiten Studienabschnittes I 'ausschusses mc�t versa�men, da�kbar zum 

sein Stud' en 'ei wech 1 k n e ' 1  der erste ' Ausdruck zu bnIl!gen, WIe sehr dIe Beamten 1 ZI se n an , W 1 
d "  d' M' " " h  Abschnitt der Lehramtsstudien und der sonsti- es zustan Igen lllIstenums mIt 1 ren pro-

gen Diplomstudien ,grundsätzlich identisch f�nden Kenntniss
.
en der komplizierten Mate­

sind, Doch soU - und das ist 'm S ' nne der ne, aber auch dIe Beamten des Parlaments 

Empfehlungen der Lehrerkom:nissi�n, der durch ihre Mitarbeit 
.
�iner . zügigen Behand­

Schulreformkommission _ den Stud'erenden lung der Vorlage forderhch waren, Dazu 
1 

standen - das ist Ja heute auch schon ange-die Mö,glichkeit geboten werden, schon im 
ersten Studienabschnitt Lehrveranstaltungen klungen - in diametralem Gegensatz die ein-

aus Pädagogik und Fachdidaktik und Teile der ander überstürzenden, häufig revidierten 

schulpraktischen Ausbildung zu aJbsolvieren. Stellungnahmen einzelner Stellen, die noch 
während der Beratungen im Unter ausschuß 

Die Kritik an den AHS-Lehrern und ihrer ein geradezu verwirrendes Ausmaß erreichten. 
bisherigen Ausbildung richtete sich ja  in 
erster Linie gegen die mangelhafte pädago­
gisch-didaktische Ausbildung und gegen das 
Fehl en einer schulpraktischen Ausbildung, Es 
wird daher zweifellos einen großen Fortschritt 
bedeuten, wenn nunmehr zu der wie bisher 
gründlichen fiachwissenschaftlichen Ausbil­
dung eine wesentlich verbesserte pädagogi­
sche und ' fachdidaktische kommt und der 
angehende Lehrer rechtzeitig und eingehend 
mit der Schulwirklichkeit vertraut gemacht 
wird und seine pädagogische Eignung in schul­
praktischen Lehrveranstaltungen überprüfen 
kann. 

Grundsätzlich sind also zwei Fachgebiete 

Abschließend und zusammenfassend möchte 
ich sagen : Das vorliegende Gesetz bringt 
nach meiner Auffassung für die Lehramts­
studien folgende eindeutige Positiva : Es er­
setzt das bisher übliche unüberschaubare 
Wirrwarr an Bestimmungen durch eine klare, 
übersichtliche Gliederung und sollte daher zu 
e iner ökonomischeren Gestaltung der Studien 
beitragen. Es schafft die Voraussetzungen für 
die seit l'angem fällige Verbesserung der 
pädagogischen und schulpraktischen Ausbil­
dung der Lehramtsstudenten. Und es läßt 
dabei die Möglichkeit der Anpassung an neue 
Notwendigkeiten und Gege!benheiten offen. 

mit der pädago gischen Ausbildung zu kombi- Diese Reform der Lehramtsstudien bedeutet 
nieren. Das Zweifächersystem garantiert zugleich einen weiteren Schritt zur Reform 
einerseits eine größere Einsatzfähigkeit des unserer höheren Schulen, den Lehrer und 
Lehrers und ermöglicht andererseits die so I Eltern begrüßen werden und der den Schülern 
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in hohem Maße zugute kommen sollte. (Bei- I die Lehrer an höheren Schulen wird darauf 
fall bei der SPO.) mehr als bisher Bedacht genommen. Für Hoch­

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich die 
Frau Abgeordnete Dr. Johanna Bayer. Ich er­
teile es ihr. 

Abgeordnete Dipl. -Ing. Dr. Johanna Bayer: 
(OVP) : Hohes Haus ! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Das Gesetz über geisteswissen­
schaftliche und naturwissenschaftliche Studien-
richtungen wurde lange, bevor es in das Par­
lament kam, einem intensiven Begutachtungs­
verfahren unterzogen und in Enqueten be­
handelt. Es war sicher nicht leicht, die viel­
fältigen und oft 'gegensätzlichen Stellung­
nahmen und Wünsche zu koordinieren. Seit 
der Vorlage im Parlament, die am 30. Novem­
ber 1970 erfolgte, erhielten die Mitglieder des 
Unterausschusses bis zum 'heutigen Tage wei­
tere zahlreiche Abänderungswünsche hinsicht­
lich diverser Studienrichtungen, Studienzweige 
und der Prüfungsfächer. Man hatte sich durch 
eine Fülle von Papier hindurchzuarbeiten. 
Schließlich wurde von den Universitäten Wert 
darauf gelegt, daß das neue Gesetz ab dem 
Vvlntersemester 1 97 1 /72 Gültigkeit hat und 
daher noch in der Frühj ahrssession beschlos­
sen wird. 

Ich möchte mich mit einigen mir wesentlich 
erscheinenden Inhalten des Gesetzes befassen. 

Die Studien werden wie bereits seit jeher 
bei den technischen Studienrichtungen in 
Diplom- und Doktoratsstudien geteilt, und 
dadurch wird eine gewisse Parallelität her­
gestellt. Das Diplomstudium, welches mit dem 
Magistergrad abschließt, soll acht beziehungs­
weise neun Semester umfassen, das Dok­
tomtsstudium erfordert weitere Semester. 

schullehrer sollte es aber eine Selbstver­
ständlichkeit sein. Bei einer natürlichen Auto­
rität in partnerschaftlichem Sinne werden 
ihnen die Studenten Begeisterung und Inter­
esse entgegenbringen. 

Wer ist aber tatsächlich bereit, den Fach­
stoff so zu kürzen und nicht nur sein Fach­
gebiet, sondern das gesamte Studium zu 
berücksichtigen, damit die vorgesehene Stu­
diendauer von fleißigen Studenten eingehal­
ten werden kann? Mit Interesse sehen wir 
der Arbeit der Stu.dienkommissionen und den 
Ergebnissen der Untersuchungen über die 
Eirrhraltung der Studiendauer entgegen sowie 
den Ursachen der VerzögeruIllgen. Der man­
gelnde Fleiß der Studenten darf allerdings 
nicht als Entschuldigung gelten. 

Wesentlidl erscheint mir weiter eine ge­
zielte Studienberatung, welche die zukünfti­
gen Verwendungsmöglichkeiten der Absol­
venten vorausschauend zu berücksichtigen 
hat. Welchen Bedarf hat der öffentliche Dienst, 
die Wirtschaft, die Industrie, das Lehrfach? 
Ich habe im Laufe meiner vieljährigen beruf­
lichen Tätigkeit zahlreiche Akademiker und 
leider besonders Ak>ademikerinnen kennen­
gelernt, die mangels geeigneter Stellen auf 
Maturantenposten tätig waren, ihre speziel­
len Fachkenntnisse Üiberhaupt nicht verwer­
ten und daher keine Befriedigung in der Be­
rufsausübung finden konnten. Der Studien­
beratung kommt größte Bedeutung zu, und es 
sollte nicht eine momentane Begeisterung 
allein für die Wahl des Studiums maßgeblich 
sein. 

Man muß ungefähr berechnen, wie viele 
Politikwissenschafter oder Soziologen in fünf 
oder 'zehn Ja:hren tatsächlich benötigt werden. 
Die Schätzungen sind nebulos, während der 
Bedarf beispielsweise an Technikern, Medi­
zinern und Professoren ziemlich genau fest­
gestellt werden kann, ebenso 'wie von Absol­
venten einer Reihe anderer Hochschulstudien. 

Diese Tatsache war unter anderem ein 
wesentlicher Grund, weshalb ich die Um­
wandlung des derzeit bestehenden Institutes 
für Lebenswirtschaftskunde in ein vollwerti­
ges akademisches Studium für Haushalts- und 
Ernälhrungswissenschaften beantmgt habe und 
dafür dankenswerterweise von allen Mitglie­
dern des Unterrichtsausschusses und von den 

B ei allen Hochschulstudiengesetzen werden 
wir mit der erwünschten und mit der tatsäch­
lichen Studiendauer befaßt. Die tatsächliche 
Dauer hängt sicher wesentlich von der Intensi­
tät des Studiums und des Fleißes sowie der 
Begabung des Studierenden ab, jedoch auch 
von dem Vermögen und Willen der Profes­
soren, den Fachstoff zu komprimieren und ihn 
in methodisch-didaktisch richtiger und inter­
essanter Weise darzubringen. Darum sollte 
jeder Lehrende intensiv bemüht sein. Jeder, 
der ein Hochschulstudium absolviert hat, k'ann 
erzählen, wie nüchternste Materien glänzend 
und andererseits interessante Materien er­
nüchternd dargebracht wurden, wie man die 
Studierenden begeistern oder gleichgültig und 
desinteressiert machen kann. Beamten des Ministeriums für Wissenschaft 

Unser Wunsch wäre es, alle Lehrenden 
mögen nicht nur '9ute Forscher, sondern auch 
zündende Vortragende und Methodiker sein, 
Psychologen und Pädagogen. Bei den in die­
sem Gesetz enthaltenen Lehramtsstudien für 

und Forschung unterstützt wurde. 

Dieses Studium ist seit über 30 Jahren an 
fast allen Universitäten in den Vereinigten 
Staaten Nordamerikas selbstverständlich, seit 
15 Jahren in Holland, England und Finnland, 

262 
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in der Türkei, Südkorea, Indonesien und seit 
10 Jahren an den landwirtschaftlichen 
Fakultäten der Universitäten in Bonn, Kiel, 
Stu ttgart-Hohenheim, München-Weihenste­
phan und in Gießen. Ich bedauere, daß es vor 
zwei Jahren bei der Verabschiedung des Ge­
setzes für die Hochschule für Bodenkultur in 
Wien nicht möglich war, diese Studienrich­
tung einzubeziehen. 

In der Bundesrepublik studieren derzeit 
1 000 Studenten, davon 20 Prozent männliche, 
Haushalts- und Ernährungswissenschaften, an 
der Hochschule in Gießen allein 300. Auch 
österreichische Staatsbürger sind darunter, 
deren Studium erst nach der Verahschiedung 
des heute zur Diskussion stehenden Gesetzes 

gung? Zunächst einmal das Lehramt an höhe­
ren Schulen für wirtschaftliche und landwirt­
schaftl'iche Frauenberufe und an berufspäd­
agogischen Lehranstalten. 

Aber auch die Universitätslaufbahn ist mög­
lich als wissenschaftlicher Assistent, als Do­
zent, als Professor und in der Forschung. 

In der Verwaltung als Sachberater, als 
Berater, als Referent für Verbraucher-, Frauen­
und Haushaltsfmgen bei den Ämtern der Lan­
desregierungen, den Magistraten, Kammern, 
Ministerien und in Versuchsanstalten, wei­
ter als Führungskräfte in Groß- und Anstalts­
haushalten ; und schließlich kommt die wis­
senschaftliche Mitarbeit in internationalen 
Organisationen - bei der F AO, bei der 

in Osterreich anerkannt werden kann, sodaß OECD, bei der ILO, bei der EWG und bei der 
wertvolle Fachleute für unser Land zurück- EFTA - für die Angelegenheiten der Haus-
gewonnen Iwerden können. halte, der Familien und der Ernährung in 

Durch dieses Studium s oll den ökonomisch- Frage. (Präsident Dr. M a l  e t a übernimmt 

technischen fUnd soziologisch-kulturellen Ent- den Vorsitz.) 
wicklungs trends Rechnung getra'gen werden In der Privatwirtschaft, in der Konsum­
sowie der Anpassung des Menschen und der güterindustrie, 'bei Handels- und Ener,giever­
Familie an die neuen Lebensanforderungen sorgungsunternehmen, in der Beratung bei der 
und Daseinsbeding'ungen in der Industrie- Produktions- und Absatzpolitik und für lei­
gesellschaft. Hiezu gehören die Schaffung tende Stellen in Sozialeinrichtungen der Pri­
gesunder Lebensbedingungen im privaten vatwirtschaft, in Betriebsküchen, Erholungs­
Haushalt und �n be:riebsmäßig geführten 

I heimen und Altenheimen. 
Großhaushalten In Helmen, Anstalten, Sana- Al J l' t' f" V 'b h F t '  d ' t  E ht d' B · t '  

s ourna IS In  ur er raue er- ,  rauen-
oflen un so wel er. s ge um le esel 1- h 1 h '  1 R d 

d 1 b f " h  d d A ' k 
und Haus altsange egen ellen, a, s e 'akteur 

�mg er e ensge a' r· 
E
en 

'
�
h
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d
�g und Mitarbeiter im Rundfunk und Fernsehen. eIner unaus.gewogenen rna rung, um le 

Erziehung des Verbrauchers zu bewußtem, 
kritischem Einkaufsverhalten, frei von Ein­
flüssen der Werbung, des PresHges und der 
Umwelt. Maßgeblich erscheinen ökonomische 
Uberlegurrgen bei der Rationalisierung und 
Technisierung der Haushalte, längerfristige 
Investitionsplanungen unter Berücksichtigung 
der Anschaffungs- und Betriebskosten sowie 
der Abschreibungen und der Einkommens­
situation. Die Planung von Wohnung und Ein­
richtung, die Arbeitssituation, die Wirtschafts­
und Arbeitsloehre des Haushaltes,  die Men­
schenführung im Betrieb und die Milieuein­
flüsse sind zu beachten. 

Die steigenden Anforderungen an Gestal­
tung und Leitung der privaten und der Ge­
meinschaftshaushalte, in denen j ährlich Mil­
liarden von Arbeitsstunden geleistet werden, 
die Basis für die Gesundheit der Bevölkerung 
gelegt und über die Verwendung von zwei 
Dritteln des Volkseinkommens entschieden 
wird, machen die Heranbildung von akade­
misch geschulten Führungskräften notwendig, 
die in Lehre, Forschung und Verwaltung und 
in der Wirtschaft eingesetzt werden können. 

Nun wird man sich die Fra'ge stellen : 
Welche Berufsmöglichkeiten stehen diesen 
akademisch ,gebildeten Kräften zur Verfü-

Ich glaube, damit eine genügend große 
Auswahl an Stellenmöglichkeiten angeführt 
zu haben und damit auch die Bedeutung und 
Notwendigkeit des Studiums für Haushalts­
und Ernährungswissenschaften auf ak'ademi­
scher Ebene erforderlich erscheinen zu lassen. 

Es ist mir bewußt, daß die F,estlegung der 
Studienrichtung "Haushalts- und Ernährungs­
wissenschaften" im Gesetz zunächst nur einen 
ersten Schritt bedeutet und ,daß manche Skep­
sis und Bedenken bis zur Erlassung der Stu­
dienordnung und der Schaffung der nötigen 
Lehrkanzel und der Institute zu überwinden 
sein 'werden. Mein Appell er'geht j edoch an 
alle Verantwortlichen der Universitäten, der 
gesamten Dffentlichkeit und der Massen­
medien : Vermeiden Sie Vorurteile ! Gehen Sie 
ins Ausland und sehen Sie sich die Entwick­
lung an, wie .ich es 'bei Studien in den USA 
und als Konsulent bei der F AO .getan habe. 
Informi,eren Sie sich, bevor Sie ein gering­
schätziges oder negatives Urteil fällen. 

Wenn heute die Fragen der äußeren Um­
welt höchste Aktualität erfahren, dann er­
scheint die Ordnung der inneren Umwelt, der 
Haushalte der Familien, der Gemeinschaften 
und der gesamten Gesellschaft mindestens 
ebenso vordringUch. 
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Hohes Haus!  Abschließend mödüe ich mich 
noch kurz mit den Studienrichtungen der 
Lehrämter an Höheren Schulen für Bildneri­
sche Erziehung, Werkerziehung und Textiles 
Gestalten und Werken bef,assen. In der Regie­
rungsvorlage ist jeweils als Zulassungsbedin­
gung der Nachweis künstlerischer Begabung 
vor Inskription des ersten Semesters vorge­
sehen. Wir haben im Unterausschuß lange 
darüber gesprochen und überlegt, ob eine 
solche Bedingung gerechtfertigt sei, die bei 
anderen Studien nicht g,estellt wird. 

Schließlich wurden zu dieser Frage auch 
Experten gehört, und wir erwogen, den Nach­
weis auf das z,weite S emester zu verlegen. 
Alle Gesichtspunkte wurden genauestens 
überlegt. 

Wir benötigen in Osterreich 500 Kunst­
erzieher. Es ist also ein ausgesprochener 
Mangelberuf. Leider reichen die vorhandenen 
Arbeitsplätze bei weitem nicht aus, um alle 
BeweJ1ber aufzunehmen, und es muß eine Aus­
wahl getroffen werden. Diese erfolgt durch 
Vorlage ei'gener Alibeiten und durch Klausur­
arbeiten, aus welchen die künstlerische Be­
gabung zu erkennen ist. Wenn man einem 
Studenten erst im zweiten Semester mitteilt, 
daß sie bei ihm nicht ausreicht, :hat er wert­
volle Zeit verloren, die er einem anderen 
Studium hätte nutzbringend widmen können. 
Allen unseren Uberlegungen lagen das Wohl 
der Studenten und ihrer Eltern sowie der 
große Bedarf an Kunsterziehern zugrunde. 
Und !hier kommen wir wieder auf das ein­
gangs erwähnte Problem zurück. 

Bei aller Würdigung der oft sehr vergäng­
lichen Studienwünsche muß eine verantwor­
tungsbewußte Studienberatung den zukünf­
tigen Berufsbedal'f, die Chancen und Auf­
stie'gsmö,glichkeiten darlegen. Jeder soll stu­
dieren können, wofür er meint, die nötigen 
Voraussetzungen, Eignungen und Neigungen 
zu haben. ,Er soll aber über die Berufsaus­
sichten informiert werden. Dies Hegt nicht nur 
in seinem persönlichen Interesse, sondern auch 
in dem seiner Eltern und des Staates. 

Darüber hinaus aber haben Gesetzgebung 
und Verwaltung die Auf.gabe, die materiellen 
Voraussetzungen :zu schaffen, um für die nach­
gewiesenen Mangel'berufe, zum Beispiel die 
Kunsterzieher, die nötigen personellen und 
sachlichen Vorkehrungen zu treffen, damit die 
zahlreichen Bewerber mit künstlerischer Be­
gaJbung tatsächlich 'auf.genommen werden kön­
nen. 

Die künstlerische Begabung wird möglicher­
weise auch, wie manche andere Begabung, 
nicht vor dem Studienbeginn, sondern erst 
während des Studiums echt erkannt. Anderer­
seits läßt manche wissenschaftliche Ambition 

nadl, wie die große Zahl der Inskribierenden 
und die wesentlich geringere Zahl der Absol­
venten beweist. 

Hohes Haus ! Die an diesem Bundesgesetz 
mitwirkenden Abgeordneten waren sich ihrer 
großen Verantwortung bewußt, bemühten sich 
redlich und konnten doch auf Grund der 
Gegebenheiten Kompromisse nicht ganz ver­
meiden. Dies war der Fall, indem der Nach­
weis der künstlerischen Begabung vor dem 
Beginn der erwähnten Studienrichtungen be­
lassen werden mußte. 

Und nun möchte ich nicht versäumen, eine 
persönliche Meinung zu deponieren. Als Ab­
geordneter hat man die Pflicht, sich in die 
Situationen verschiedenster Menschen hinein­
zudenken und bemüht zu sein, die Situationen 
zu verbessern und zu helfen. 

Als Professor muß man sich mit den Assi­
stenten und Studenten bef.assen, sie anspor­
nen, begeistern, menschlich verstehen und 
ihnen helfen. Man steht nicht auf einer höhe­
ren, sondern auf einer anderen Ebene und 
wird mit dieser Einstellung nicht nur gute 
Leistungen, sondern auch die Herzen der jun­
gen Menschen gewinnen. Die Akademiker 
sollten bestr,ebt sein, ,außer in Wissenschaft 
und Fortschritt, auch in der Menschlichkeit 
Vorbild zu sein. 

Dies gilt jedoch ebenso für die Studenten, 
von denen zwar eine Minderzahl meint, 
immer neue Rechte begehren und Schwierig­
keiten bereiten zu müssen. Da es sich bei 
diesen Studenten fast ausschließlich um solche 
handelt, die Natur- und Geisteswissenschaf­
ten studieren, erscheint es mir angebracht, 
gerade bei der Verabschiedung dieses Bun­
desgesetzes an das Pflicht- und Verantwor­
tungs'bewußtsein der Studenten gegenüber der 
Gesellschaft und an ihren wissenschaftlidlen 
Leistungswillen zu appellieren, auch auf die 
Gefahr hin, daß es manchen hoffnungslos ver­
altet vorkommen möge. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Herr Abgeordnete Luptowits. Ich erteile 
es ihm. 

Abgeordneter Luptowits (SPO) : Hohes 
Haus ! Geschätzte Damen und Herren ! Wir 
beschließ·en heute das Bundesgesetz über 
geisteswissenschaftlidle und naturwissen­
schaftliche Studienrichtungen, wohl wissend, 
daß wir hier kein vollkommenes Werk schaf­
fen konnten, daß wir es weiterihin den Stu­
denten und Professoren überl<assen müssen, 
das, was der Gesetzgeber im allgemeinen im 
§ 3 Abs. 3 Hochschul-Studiengesetz umschrie­
ben hat, wonach die Studenten und Profes­
soren aufgefordert werden, sich in Kritik und 
Versuchen anzupassen und das zu tun, was 
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in Zukunft notwendig sein wird, damit man 
der wissenschaftlichen Entwicklung auch auf 
diesem Gebiet Rechnung trägt. 

Ich bin aber der Meinung, daß gerade die :;es 
Gesetz nicht nur für Studenten und Profes­
so ren entscheidende Grundlagen liefert und 
den Rahmen setzt, sondern ich bin der Mei­
nung, oder ich hoffe es zumindest, daß von 
diesem Gesetz eine breite Ausstrahlung auf 
das gesamte gesellschaftliche Leben, auf unse­
ren konkreten Verfassungsstaat übergehen 
wird. Ich denke mir dies vor allem deshalb, 
weil gerade die Studienrichtungen Politolo­
gie, Publizistik- und Kommunikationswissen­
schaft in der Zukunft eine so bedeutungs­
volle Rolle spielen werden, daß ich mir 
erhoffe und erwarte, daß gerade von diesen 
beiden Studienrichtungen aus nicht nur Ent­
scheidungshilfen für die Politik geliefert wer­
den können, sondern auch politische Prozesse 
und kommunikationswissenschaftliehe Pro­
zesse erhellt und transparenter gemacht wer­
den. 

Sicherlich war der Weg bis zur heutigen 
Beschlußfassung sehr hart, steinig, langwie­
rig, manchmal auch etwas langatmig. Aber 
ich glaube, es hat sich gelohnt, mit viel Geduld 
all die Wünsche und die Anregungen anzu­
hören. Es wurde heute schon gesagt, daß j a  
noch bis zur letzten Stunde Anregungen, 
manchmal sogar in sehr bestimmter Form, vor­
getragen wurden, quasi : der Gesetzgeber 
müßte sich diesen Anregungen und Vorschlä­
gen auf alle Fälle beugen b eziehungsweise sie 
berücksichtigen. 

Wenn man all das noch berücksichtigt 
hätte, wäre die Diskussion wieder von vorne 
aufgerollt worden, wir hätten also dort 
beginnen müssen, wo wir vor zwei Jahren 
oder noch viel früher die Vorbereitungs­
arbeiten begonnen hatten. 

In dieser Situation waren wir uns im 
Unterausschuß eigentlich alle einig:  Nun ist 
einmal Schluß mit der Diskussion, nun muß 
der legitimierte Gesetzgeber, nun müssen die 
Politiker die von der Verfassung vorgeschrie­
benen Rechte wahrnehmen, das heißt, der 
Gesetzgeber muß endlich einmal einen Schluß­
punkt setzen, also das Geset'z beschließen. 

Ich glaube, die ganze Debatte hat gezeigt, 
in welch vornehmer Atmosphäre die Diskus­
sion geführt wird. Auch im Ausschuß war die 
Atmosphäre so, wie sie sich heute hier im 
Haus darbietet. 

Vielleicht ist gerade diese G esetzwerdung 
ein Beispiel dafür, wie sich der Staatsbürger 
in unserer pluralistischen Gesellschaft die 
Gesetzwerdung überhaupt vorstellt. Viel-

leicht kann man da sogar zeigen, wie auch 
auf anderen Gebieten eine Gesetzwerdung 
möglich ist. 

Im allgemeinen verhält es sich doch so, 
daß zuerst einmal eine gewisse Mißstimmung 
über bestimmte Erscheinungen in der 
Gesellschaft auftritt, daß sich dann diese Miß­
stimmung auf die politischen Gremien über­
trägt und der zuständige Gesetzgeber ver­
sucht, diesen Mißstimmungen entgegenzutre­
ten, zu formulieren, zu artikulieren und das 
in Form eines Gesetzes zu fassen, was sich 
die Menschen, die Gesellschaft also, vor­
stellen. 

In diesem Augenblick treten ja die Ver­
bände auf den Plan, die die Belange der 
Betroffenen zu vertreten haben. Es ist nicht 
immer leicht, alle diese Belange, die von den 
Interessenten, von den Pressure groups, oder 
wie man die einzelnen Gruppen sonst noch 
nennen mag, vertreten werden, auch zu 
berücksichtigen. Manchmal, und zwar dann, 
wenn sie zu stark werden, können sie natür­
lich die Gesetzwerdung auch erschweren, was 
nicht unbedingt im Sinne einer parlamentari­
schen Demokratie oder einer funktionieren­
den Demokratie l iegen muß. 

Das, was ich hier allgemein gesagt habe, 
gilt, wie ich glaube , auch für die Hochschulen. 
Wir müssen ganz klar sagen, daß die Fragen 
der Hochschulorganisation, der Hochschulver­
waltung, der Hochschulfinanzierung oder der 
Studienreform eminent politische Fragen sind, 
Fragen, die nach Gesichtspunkten demokrati­
scher Legitimität und nicht nach wissenschaft­
lichen Regeln zu entscheiden sind. Denn es 
interessiert nicht nur Eltern, Kinder und Leh­
rer, wie der Unterricht 'gestaltet wird, welchen 
Ertrag der Unterricht bietet. Es kann uns nicht 
gleichgültig sein, ob in den Hochschulen auf 
effiziente Weise geforscht und ausgebildet 
wird. 

Ich glaube, diese Fragen gehen uns alle an. 
Ich habe bei der Beschlußfassung über die 
Klagenfurter Hochschule ausdrücklich gesagt : 
Die Hochschule ist eine viel zu ernste Ange­
legenheit, als daß wir sie den Hochschulen 
allein überlassen könnten und dürften. Das 
heißt : Die gesamte Gesellschaft, alle Staats­
bürger müßten sehr, sehr daran interessiert 
sein, welcher Geist, welche Form sich an den 
Hochschulen darstellt. Denn davon hängt 
schließlich und endlich ab, was von diesen 
und in diesen Schulen gelehrt und geforscht 
wird. Davon sind schließlich wir alle betrof­
fen. 

Ich will damit ,sagen, daß die Handlungs­
fähigkeit in Fragen der Hochschulpolitik 
jederzeit hier, auf parlamentarischem Boden, 
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liegen muß und daß sich das Parlament diese 
Handlungsfähigkeit j ederzeit erhalten soll. 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch 
eine Frage anschneiden, die in letzter Zeit 
vielleicht mehr oder weniger ideologisch 
gefärbt gesehen wird. Ich meine hier die 
Autonomie der Hochschule. Auch diese Frage 
ist neu zu überdenken. Gleichgültig, ob es die 
alten oder die neuen Autonomie-Ideologen 
sind, sie können sich nicht den Ansprüchen 
eines demokratischen Staates und einer indu­
striellen Leistungsgesellschaft verschließen. 

Gerade unsere Gesellschaft, die so sehr auf 
Forschung und Ausbildung die Existenz auf­
baut, und der konkrete Verfassungsstaat 
haben das Recht und die Pflicht, sich darum 
zu kümmern, was im Bereiche der Hochschulen 
vor sich geht und wie in den Hochschulen 
gelehrt und geforscht wird. 

Gerade die Tatsache, daß wir der Politolo­
gie in diesem Bundesgesetz eine Heimstätte 
gegeben haben - was ja heute noch heiß 
umstritten und wild umfehdet ist und viel­
leicht auch noch in Zukunft sein wird -, regt 
mim an, einige Uberlegungen zum Verhältnis 
Politik und Wissenschaft anzustellen, weil, 
wie ich meine , in der VergaIllgenheit - das 
gilt aber auch noch für die Gegenwart -
bestimmte Anschauungen in den Köpfen man­
cher Menschen geistern, Anschauungen, die 
wir vielleicht von unserer Schau aus einmal 
klarstellen müssen. 

Wie war es in der Vergangenheit? Es war 
lange Zeit so, daß Wissenschaft und Politik 
praktisch nebene�nander gelebt haben, und 
nur fallweise hat sich die Politik der Wissen­
schaft bedient, um Entscheidungs'hilfen zu 
bekommen. 

Es war kein Zufall, daß lange Zeit das 
Verhältnis zwischen WissenschMt und Poli­
tikern, zwischen Wissenschaft und Staats­
bürgern - sagen 'Wir - sehr wenig erfreu­
lich war, daß bestimmte Vorurteile bestanden, 
die zum Teil heute noch bestehen, welche 
aber im Laufe der Zeit abge'baut werden soll­
ten und atbgebaut werden müssen, um beiden 
Teilen gerecht zu werden und um vor allem 
die Wissenschaft in den Dienst unserer 
Gesellschaft und unseres Staates zu stellen, 
etwas, was wir heute dringend notwendig 
brauchen. 

Es gab einfach kein WissenschaftsbewuBt­
sein. Und wenn das heute etwas besser gewor­
den ist, dann freuen wir uns, aber es sollte 
noCh besser werden, denn nur dann werden 
wir die Phänomene verstehen, die sich heute 
um uns vielfach, tausendfach abspielen. 

Auf der anderen Seite gibt es bereits in 
manchen Kreisen eine Wissenschaftsgläubig-

keit : man erwartet, daß die Wissenschaft auf 
alle Fragen und zu j eder Zeit und überall 
Hilfen anbieten kann oder parat haben sollte. 
Auch diese Wissenschaftsgläubigkeit trägt, 
so meine ich, nicht dazu bei, das Ansehen der 
Wissenschaft zu heben. Man muß also ver­
suchen, hier das richtige Maß zu finden. 

Wir sind uns heute darüber im klaren, daß 
eine Gesellschaft ohne Wissenschaft undenk­
bar geworden ist. Das ,gilt in erster Linie für 
die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und 
die durch sie ständig weitergebildete Technik 
und Medizin. Da gilt aber auch für die An­
wendung wissenschaftlicher Methoden auf 
Prdbleme der Gesellschaftsstruktur und der 
Politik. 

Wenn wir das richtig einschätzen und die 
Wissenschaft richtig in den Dienst dieser 
Fragen stellen, dann ist, wie ich glaube, für 
beide Teile ein fruchtbares Nebeneinander 
und Miteinander gegeben. 

Diese Abhängi1gkeit von der Wissenschaft 
zeigt in irgendeiner Wei.se doch eine beun­
ruhigende Ambivalenz, nämlich die Tatsache, 
daß mit zunehmendem Wissen immer mehr 
Macht in unsere Hände .gelegt ist. Es ist die 
Fra'ge, ab es uns gelingt, die Machtprozesse, 
die sich im Gefolge dieser Verwissenschaft­
lichung der Welt darbieten, so zu durchleuch­
ten, daß die Konsequenzen j edem eLnzelnen 
Staatsbürger auch klar genU!g ,werden. Da 
sollte die Wissenschaft in vermehrtem Maße 
Anstrengungen unternehmen, um diese Pro­
zesse durchschaubarer zu machen. 

Ich bin der Meinung, daß der Wissen­
schaftler die Aufgabe hat, dem Politiker 
objektiv, von der Sache her den Sachverstand 
zu vermitteln, der i:hn dann in die Lalge ver­
setzt, eine politische Entscheidung zu fällen, 
wobei sich natürlich der Wissensmaftler von 
vOflllherein beschränkt, das heißt, kein Inter­
esse hat oder kein Interesse haben sollte, in 
die machtpolitischen Entscheidungen einzu­
greifen. Ich glau1be, daß sich so die Zusammen­
arbeit beziehungsweise das Verhältnis zwi­
schen Wissenschaft und Politik entwickeln 
sollte. 

Auf der einen Seite braucht der Politiker 
zur Erfüllung seiner Aufgabe unbedingt den 
Wissenschaftler, auf der anderen Seite sollte 
der Wissenschaftler nicht bemüht sein, seine 
Arbeit sozusa.gen im Elfenbeinturm nur zu 
sehen, nur für sich quasi zu forschen, sondern 
seine Arbeit sollte ja in dieser oder j ener 
Weise der Gesellschaft von Nutzen sein, 
manchmal vielleicht auch zu seiner Vernich­
tung dienen, wie Beispiele aus der j üngsten 
Vergangenheit 'zeigen. 
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Es gibt und es ga:b lange Zeit dieses naive 

Wissenschaftsverständnis ,  das da lautete, daß 
die Wissenschaft ein autonomer Prozeß außer­
halb der Gesellschaft sei und der e1nzige 
Bezug zwischen Wissenschaft und Gesell­
schaft darin bestehe, daß diese verpflichtet 
sei, ausreichend Mittel für den Wissenschafts­
prozeß bereitzustellen. Sehr sarkastisch hat 
das einmal ein sowjetischer Nobelpreisträger 
formuliert, ,er sagte nämlich: "Die Freiheit 
der Wissenschaft bedeutet die Verpflichtung 
der Gesellschaft, die  Hobbys der Wissen­
schaftler zu finanzieren ."  

Ich glaube, daß eine Separierung der Wis­
senschaft von der Gesellschaft heute nicht 
mehr möglich ist, weil so viele Koppelungen 
und enge Bindungen bestehen, daß ich mir 
gar nicht vorstellen kann, daß heute j emand 
überhaupt damn dächte, diese Kluft, dies e  
alten Kluften wieder neu aufzureißen. Ein 
Wissenschaftler hat das vor wenigen Wochen 
foLgendermaßen und für mich sehr, sehr 
beeindruckend aus·gedrückt. Er sa:gt wörtlich: 

"Die Interaktion von Wissenschaft und Ge­
sellschaft kann sich danach nicht mehr auf 
das naive Modell beschränken, wonach die 
Optimierung des Subsystems Wissenschaft 
automatisch auch zu einer Optimierung des 
Gesamtsystems Gesellschaft führen müsse. 
Wissenschaft", sagt er, "ist vielmehr eher als 
Instrument zur Optimierung des G esamt­
prozesses Gesellschaft zu verstehen." 

Und nun 'zu § 1 9  des vorliegenden Gesetzes. 
Er betrifft die Studienversuche. Dieser § 19 
scheint mir sehr, sehr wesentlich zu sein. 
Denn eine Sdmlreform, meine Damen und 
Herren, kann man sich nicht in Kommissionen 
erreden, man kann sie nicht in Kommissionen 
ersitzen, sondern man muß sie in Versuchen 
erproben. Das, was für das allgemeine Schul­
wesen gilt - es sind j a  auch besondere Be­
stimmungen in der 4. Schulorganisations­
gesetz-Novelle eingebaut worden -, gilt in 
gleichem Maße natürlich auch für die Hoch­
schule. 

Es wäre zum Beispiel --:- wir Kärntner 
haben besonders darauf gedrängt, daß es 
hineinkommt - für unsere Hochschule in 
Klagenfurt nicht denkbar, die Arbeit, die der 
Gesetzgeber ihr vorgeschrieben hat, wirklich 
zu vollbringen, wenn sie nicht die Möglich­
keit hätte, Studienversuche zu unternehmen. 

Daß diese Studienversuche gerade auf der 
Hochschule sehr wesentlich entscheidend sind, 
daß gerade die Hochschuldidaktik einen 
gewaltigen Nachholbedarf hat, das, glaube 
ich, weiß jeder, der nur irgendwie mit den 
Studenten, aber auch mit den Assistenten und 
Professoren spricht. 

Sehr klar habe ich das vor wenigen Tagen 
am Zoologischen Institut hier in Wien erlebt, 
als ich an einem Seminar teilnahm, das die 
Fragestellung hatte : Forschungs aufgaben auf 
dem Gebiet der Unterrichtstechnologie. - Ich 
muß sagen : Es waren die Professoren, vor 
allem der Biologie, die vehement gefordert 
haben, daß gerade die Naturwissenschaften 
im Fächerkanon verstärkt, ein Lehrstuhl für 
Hochschuldidaktik eingerichtet wird, weil man 
nämlich gerade auf diesem Gebiet erkannt 
hat, daß ein großer Nachholbedarf besteht. 
Ob es jetzt die Professoren Kühnelt oder 
Pleskot waren, alle, die dort anwesend waren, 
haben vehement verlangt, daß ein Lehrstuhl 
für Hochschuldidaktik eingerichtet wird. 

Wie ich von der Frau Bundesminister höre, 
soll ein Lehrstuhl Hochschuldidaktik an der 
Klagenfurter Hochschule eingerichtet werden, 
weil man endlich erkannt hat, wie wichtig 
und wie bedeutungsvoll diese Studienver­
suche geworden sind, denn sie sollen ja ein­
mal auch uns helfen, die Didaktik an der 
Hochschule besser zu gestalten. 

Nun noch etwas zur Studienrichtung Publi­
zistik- und Kommunikationswissenschaft. 
Welches Ziel hatten wir uns bei der Beratung 
dieser Studienrichtungen gesetzt? Ich glaube, 
das Ziel war, eine fortschrittliche, dem inter­
nationalen Standard des Faches entsprechende 
Prüfungsordnung iZU schaffen. Wir hoffen, daß 
es gelungen ist, hier eine volldurchdachte 
Grundlage im Bundesgesetz zu verankern, 
gleichzeitig aber der rDynamik dieser Wissen­
schaft gerecht zu werden. 

Denn bei der Namensgebung fing es j a  
schon an : Urs:priÜnylich sollte e s  ja  nur 
"Publizistik" heißen. In den Gesprächen und 
aus der Literatur, die nun vor,lag und vorliegt, 
ergab sich alber immer mehr die Einsicht, daß 
wir eigentlich mit dem Begriff "Publizistik" 
nicht mehr auskommen. Denn dieser Begriff 
"Publizistik" ist ja stark historisch orientiert, 
auf die Zeitungswissenschaften hin. Die Ent­
wicklung aber geht j a  zur allgemeinen Kom­
munikationswissenschaft. So hat man sich auf 
den Komprorniß "Publizistik- und Kommuni­
kationswissenschaft" geeinigt, Ln der Erkennt­
nis natürlich, daß diese Wissenschaft in ,der 
nächsten Zeit eine ra'sante Entwicklung neh­
men wird. Wer die Veröffentlichungen gerade 
auf diesem Gebiet verfolrgt - die Literatur­
verzeichnisse werden jeden Tag und jede 
Woche immer mehr, gerade die Kommunika­
tionswissenschaft wird in der Zukunft eine 
so eminente Bedeutung bekommen, die wir 
heute vielleicht gar nicht abschätzen können. 

Ich habe bereits einmal hier in diesem 
Hause gesagt, daß ich es zutiefst bedauere, 

49. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)90 von 102

www.parlament.gv.at



Nationalrat XII. GP. - 49. Sitzung - 30. Ju.ni 1971 3753 

Luptowits 

daß wir in diesem Parlament keinen eigenen 
Ausschuß für Kommunikationsfragen hCilben. 
Es ist ja paradox, daß gerade in einer Gesell­
schaft, die so viel von Kommunikation redet, 
dies 'hier im Parlament noch keinen Nieder­
schlag findet, wo eigentlich diese Fragen 
sowohl von Fragen der Medien als auch von 
Fragen der Wirkungsforschung 'als audl von 
Fragen der Betroffenen in diesen Medien her 
gesehen eigentlich diskutiert werden sollten. 
Ich hoffe, daß dieser Man.gel behoben wird 
und daß wir eines Tages audl hier einen Aus­
schuß haben werden, der sidl mit diesen 
Fra'gen befassen wird. Ich glaube, daß die 
Bedeutung dieser Kommunikationswissen­
schaft stetig zunimmt - idl verwende Jetzt 
nur mehr den ;zweiten Begriff, weil idl der 
Meinung bin, daß in ein paar Jahren es nur 
mehr so heißen wird, daß der erste Begriff, 
"Publizistik", überhaupt wegfallen und nur 
der zweite Begriff übrigbleiben wird, weil 
ja jetzt sdlon in der internationalen Literatur 
nur mehr dieser Terminus verwendet wird. 

Auch bei uns in Osterreidl, wie ich gelesen 
hd'be, werden also als Ergebnis der Arbeit 
hier in Wien demnädlst kommunikations­
politische, wissenschaftlidle Sdlriften publi­
ziert. Wir freuen uns auf die Veröffentlidlung. 

In diesem Zusammenhang ergab sich ,nodl 
eine Diskussion im Unterausschuß über die 
Frage: Soll Offentlidlkeitsarbeit und Wer­
bung zusammengelegt werden? Es ist im Ge­
setz zusammengelegt. Ich war im Unteraus­
schuß der Meinung, Offentlichkeitsarbeit und 
Werbung hätten verschiedenen Charakter und 
man sollte sie trennen. Die Begründung, die 
dann von den Experten gegeben worden war, 
war eig-entlich eine sehr einfache. Sie hat 
gelautet: Es lehrt eigentlidl derselbe Profes­
sor Offentlichk.eitsarbeit und Werbung, man 
sollte es also vorläufig beisammen lassen. 
Ich bin der Meinung, es wird hier eine 
getrennte Entwicklung vor sidl gehen, weil 
ger·ade dieser Bereich der Offentlichkeits­
arbeit eine sehr große Bedeutung bekommen 
wird, selbstverständlich auch die Werbung. 

In diesem Zusammenhang wäre es viel­
leicht ganz interessant, über den Begriff der 
Offentlichkeit etwas zu sagen, weil vielfach 
ja mit diesem Wort oftmals herumgeworfen 
wird, aber kein Mensch darüber nachdenkt, 
wie eigentlich Offentlichkeit zustande kommt. 
Da gibt es eine sehr interessante Arbeit. 
Habermas i st der Meinung, daß die Wissen­
schaft heute nicht in der Lage ist, diese 
traditionellen Kategorien: "öffentlidl" und 
"privat" , "Offentlichkeit", "öffentliche Mei­
nung", präzis abzugrenzen beziehungsweise 
durch prälzise Bestimmungen zu ergänzen. 
Habermas hat den Begriff der Offentlichkeit 

in seinem Werk "Strukturwandel der Offent­
lichkeit " sehr eingehend untersucht. Kurz das 
Er,gebnis. Er sagt : 

Offentlichkeit, in Form eines festen Publi­
kums, gibt es nicht, sondern muß hergestellt 
werden. - Er stellt dann die Frage: Wie 
wird diese Offentlidlkeit 'gemadlt? Der Raum 
dieser Offentlichkeit wird zum großen Teil 
von den Massenkommunik:ationsmitteln und 
Massenwerbesdlriften herg.estellt. Sie sind es, 
sagt er, die mit ihren Produktionen diesen 
modernen Offentlichkeitsbereich erst konsti­
tuieren. - Das heißt : Er ist j a  gar nidlt da, 
denn wenn ein Erei.gnis, ganz gleich welcher 
Art, nicht publiziert wird, nicht im Rundfunk, 
im Fernsehen oder in der Zeitung einen 
Niedersdllag findet, dann hat es keine Offent­
lichkeit. Dann ist es nur für die Betroffenen 
ein Unglück oder ein Glück oder sonstiyes 
Ereignis. 

Ich glaube, daß gerade diese Fragen sehr 
bedeutungsvoll sind und wirklich einer ein­
gehenden Diskussion wert wären. 

Idl möchte nur zu diesem Fragenkomplex 
fo}gendes sagen: Wir müssen uns im klaren 
sein, daß unsere Repräsentativdemokratie 
ohne funktionierende Kommunikationsmittel 
überhaupt nicht existieren kann. Heinz Laufer 
sagt mit vollem Recht, Kommunikationsmög­
lidlkeit sei eine der zivilisatorischen Voraus­
setzungen des demokratischen Regimes. Wört­
Udl schreibt er weiter: 

"Setzt doch die funktionierende Demokratie 
in der industriellen Groß.gesellsdlaft voraus, 
daß die Gesamtgesellschaft in j eglicher Hin­
sicht uberschaubar ist, daß Regierende und 
Regierte, die za'hlreichen Gruppierungen und 
Gruppen in ständi,ger Kommunikation sind. 
Nur die ständige Information über alle poli­
tis<h relevanten Vorgänge, die permanente 
Debatte und Auseinander,setzung über die 
Folgen und die Gestaltung künftig-en politi­
schen Handeins ermöglichen ein funktionie­
rendes demokratisches Regime." 

Idl hoffe, daß es möglich sein wird, gerade 
von dieser Studienrichtung Entscheidungs­
hilfen zu .bekommen, daß von dieser Studien­
ri<htung bedeutsame Impulse auf alle unsere 
Medien, ob es nun die Zeitung, der Hörfunk 
oder das Fernsehen ist, ausgehen werden und 
damit endlich einmal auf wissenschaftlicher 
Basi,s, mit wissensmaftlimer Methodik er­
forsdlt wird, wie eigentlich diese Medien auf 
den Menschen wirken. Denn die gesamte 
Wirkungsforschung steckt ja noch in den 
Kinderschuhen. Und das wäre, glaube ich, 
wert und sollte gerade als Schwerpunkt in 
diesen Studienrichtungen 'gesehen werden. 
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Aber ich möchte dieses Kapitel nicht ab­

schließen, ohne noch ei,n Zitat von Harry 
Pross, einem Professor aus Karlsruhe, zu 
bringen, der über die Publizisten sagt: Publi­
zisten essen ein hartes Brot. Ihre Lebenserwar­
tung ist gering, die frühe Sterblichkeit hoch. 
Es ist nicht j eder Konstitution zuträglich, den 
Stoffwechsel der Gesellschaft, die Irrtümer der 
Welt vermitteln zu müssen und durch immer 
neue Skepsis entschuldigt zu wer-den. - So­
viel zu Publizistik- und Kommunikations­
wis senschaft. 

Abschließend zur Studienrichtung "Bildne­
rische Erziehung".  Frau Kollegin Bayer hat 
dankenswerterweise bereits einige einbeglei­
tende Worte gesagt. 

Es kommt aber hier noch etwas dazu. Es 
gibt nämlich für die Studienrichtung und die 
Studienzweige der Lehramtsstudien künstleri­
scher Richtung auf der einen Seite und für die 
rein künstlerischen Studienrichtungen ver­
schiedene gesetzliche Grundlagen. Da werden 
sich j etzt Schwierigkeiten ergeben, da die 
Akademie der bildenden Künste nämlich in 
der Hochschullogistik eine Sonderstellung ein­
nimmt. Und wir hoffen j a  - ich 'habe von der 
Frau Bundesminister gehört, daß eine Kom­
mission ge'bildet wurde -, daß dieses Problem 
der bildenden I<:ünste nun geklärt wird. Denn 
so, wie es derzeit aussieht, glau'be ich, daß 
weder die Studenten noch die Lehrer an 
diesen Hochschulen eine Freude haben. Daß 
hier Reformen in den Organisationen drintgend 
notwendig sind, sehen alle BeteiHgten ein. 

Eine längere Diskussion im Unterausschuß 
hat es über die Problematik der Aufnahms­
bewerbungen gegeben. ·Es betrifft das Pro­
blem des Nachweises künstlerischer Begabung. 
Frau Bayer hat bereits das, was im 
Gesetz steht, gesagt. Ich möchte mich darauf 
beschränken, darüber zu sprechen, wo die 
Problematik eigentlich zu suchen ist, die der­
zeit eigentlich nimt gelöst ist. 

Erstens einmal darin, daß die Vorbildungen 
der Kandidaten, der Hörer j a  sehr unter­
smiedlim sind. Es kommen Hörer aus der 
allgemeinbildenden Schule, es kommen aber 
auch Hörer ohne Matura. Es gibt - wir kön­
nen es bedauern, aber wir müssen ·es fest­
stellen - keine Vorbildungsschule für das 
Zeichnen, also �ür bildnerische Erziehung. Es 
gibt wohl in j edem kleinen oder 'größeren 
Ort eine Aus'bildungsmäglichkeit für Instru­
mentalmusik, die sich steigert in den Landes­
hauptstädten, in den Konservatorien. Aber 
für das Zeichnen gibt es so etwas nicht. Es 
ist auch nicht üblich, daß man Privatstunden 
nimmt, um sich in Zeichnen zu perfektionie­
ren. Es ergeben sich also schon von daher 
große Schwierigkeiten. 

Wenn man hört, daß bei dem Kandidaten, 
wenn er zur Prüfung kommt, in kurzer Zeit 
festgestellt werden soll, ob er begabt ist, so 
muß ich sagen: Ich will den Schleier des 
Schweigens über das breiten, was mir darüber 
einige Studenten erzählt haben. Aber selbst 
die Professoren haben sehr einge:hend darüber 
gesprochen, sie ha.ben also das GeJühl, daß 
die Sache hier nicht in Ordnung ist. 

Natürlich, die Sache spielt sich ja heute so 
ab, daß schon vom Ausbildungssystem her 
die Plätze besetzt sind. Wir haben das System 
der Meisterschule. Ob man j etzt positiv oder 
negativ zu den Meisterschulen steht, das ist 
jedermanns eigene Sache. Das bedingt aber 
nur eine ganz beschränkte Möglichkeit, die 
Kandidaten auch wirklidt unterzubringen. Da 
es wahrscheinlich in der nächsten Zeit keine 
MögliChkeit geben wird, die Meisterschulen 
oder das MeistersChulenprinzip abzuschaffen, 
wird wahrscheinlich nichts anderes übrigblei­
ben, als entweder an anderen HoChschulorten 
d-ie Ausbildung der künftigen Kunsterzieher 
zu installieren, oder man wird hier versuchen 
müssen zu erweitern ; das ist also mehr oder 
weniger eine materiell� Frage. 

Ich weiß niCht, ob es möglich sein wird, 
in kurzer Zeit diesen Forderungen Rechnung 
zu tragen. Dringend notwendig wäre es, weil 
wir gerade auf diesem Fadtgebiet in allen 
Schulen unseres La,ndes einen ganz, ganz 
großen Nachhol'bedarf haben. Und wer da 
weiß, was ein guter Lehrer der Klasse bedeu­
tet, der weiß auch, wie dringend notwendig 
die Lösung dieser Fragen ist. 

Es kommt aber noch etwas himu, meine 
Damen und Herren, nämlich die Tatsache, daß 
von der beschränkten AufnahmemögUchkeit 
beide betroffen sind, sowohl die, die das Lehr­
amt machen, als auch die, die das künstleri­
sche Fach machen wollen. Eine Nichtaufnahme 
in die Akademie kann jedoch offiziell nur 
durch mangelnde Begabung begründet werden, 
wodurCh das Urteil der mangelnden Begabung 
unter Umständen einer ungerechtfertigten 
Verurteilung gleichkommt. Das heißt, der 
Kandidat kann nur aus mangelnder Begabung 
abgewiesen werden, kann aber trotz Begabung 
wegen beschränkter Raumkapazität abgewie­
sen werden. So versuChen es eben die Kandi­
daten einmal und das nächste Jahr wieder. Ich 
ha'be selbst einige solChe Fälle bearbeitet. 

Ich will damit sagen und noCh einmal unter­
streichen, daß man in dieser Frage - wie iCh 
heute gehört habe - nun endlich darangeht, 
mit den Beteiligten, mit den Lehrern und mit 
den Studenten, diese Fra'gen zu klären. 

Meine Damen und Herrenl Die Vorbereitun­
gen und Beratungen zu diesem Gesetz er-
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streckten sich über einen sehr, sehr langen 
Zeitraum. Sie waren schw,ierig, sie waren 
kräfteverzehrend. Ich glaube, ich kann ruhig 
sagen: Wenn ich das mit der Arbeit des 
Sisyphus vergleiche, so hat Herr Sisyphus 
nur eine Nebenbeschäftigung gehabt im Ver­
gleich zu dem, was die Abgeordneten und 
Professoren und Studenten hier geleistet 
haben. 

reformdiskussion heute doch sehr stark betont 
wird, daß die innere Reform gleich wichtig sei 
wie die Organisationsreform, gilt das in kei­
nem geringeren Ausmaß auch für unsere 
Hohen Schulen. Daher ist dieses Gesetzes­
werk sicherlich von einer enormen Bedeu­
tung, zumal ja ein sehr großer Teil unserer 
Hochschüler an den Philosophischen Fakul­
täten studiert. 

Ich hoffe, daß der Einsatz, der hier geleistet Ich möchte hier aber doch ,betonen, daß 
wurde, nicht umsonst war - zum Wohle dieser Teil unserer Hochschulreform bereits 
unseres konkreten Verfassungsstaates, zum I im Jahre 1 966 mit dem Allgemeinen Hoch­
Wohle unserer demokratischen Gesell- schul-Studiengesetz begonnen hat, ·also zu 
schaft. - Ich danke. (Beifall bei der SPO.) einer Zeit, wo die 'NeH und wo Europa noch 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Gruber. Ich erteile es 
ihm. 

Abgeordneter Dr. Gruber (OVP) : Herr 
Präsident ! Meine Damen und Herren! Leider 
findet dieses Gesetz weder in der OffentIich­
keit noch auch hier im Haus die Beachtung, 
die es eigentlich verdient. Es ist natürlich 
gegen den Abend zu immer schwierig, ein 
gewisses Interesse wachrzuhalten, aber es 
scheint wichtiger zu sein , uber andere Dinge 
zu reden als über Fragen, die unsere Hoch­
schulen betreffen. 

Wenn ich an den Herrn Kollegen Lupto­
wits anknüpfen darf, so möchte ich sagen : Er 
hat gemeint, unsere Reden und unsere Äuße­
rungen hier haben nur dann einen Sinn, wenn 
sie sozusagen durch die Kommunikation auch 
mit der Gesellschaft fruchtbar werden. Wenn 
es aber nicht 'gelingt, d iese Me'inungen auch 
der Offentlichkeit darzulegen, dann redeten 
wir hier in einern geschlossenen Kreis, und 
das wäre sehr bedauerlich. 

Man darf doch nicht übersehen, daß dieses 
Gesetz weit über den Personenkreis hinaus, 
der unmittelbar betroffen ist, die gesamte 
Gesellschaft berührt, weil d ieses Gesetz ein 
sehr bedeutender Baustein in unserer Hoch­
schulreform ist. 

Manchmal wird die Hochschulreform allzu­
sehr vom Organisatorischen her :betrachtet, 
und man sieht in der Hochschulreform 
nur eine Reform der Organisationsstruktur. 
Es hat auch heute wieder einige Anklänge 
in diese Richtung gegeben. Ich möchte hier 
nicht Kritik üben. Aber wenn auch der Kol­
lege Luptowits etwa das 11hema der Autono­
mie unserer Hochschulen in die Debatte 
gebracht hat, so bin ich der Meinung, daß 
das doch auch in erster Linie eine Frage der 
Hochschulstruktur ist. 

Wir wollen uns aher hier in unserer 
Debatte auf die innere Reform unserer Hoch­
schulen beschränken. So wie in der Schul-

nicht von den Studentenunruhen in diesem 
Maße geschüttelt war, wie dies in den letz­
ten Jahren der Fall gewesen ist. Wir in 
Osterreich dürfen für uns in Anspruch neh­
men, daß wir die Hochschulreform bereits 
angegangen haben, noch bevor eigentlich die­
ses Thema mit der 'ganzen Brisanz durch Stu­
dentenunruhen und so weiter an die Offent­
lichkeit gebracht worden ist. 

Ich möchte hier auch sagen, daß ein zweiter 
Schritt in diese Richtung im Jahre 1 969 mit 
den Studiengesetzen für die Technik, für die 
Bodenkultur und für die Montanistik unter­
nommen wurde. Es ist aber zweifellos richtig, 
daß sich bei der jetzigen Materie, bei den 
Studien der Geistes- und Naturwissenschaften, 
ganz besondere Schwierigkeiten ergeben 
haben. Es ist schon betont worden, daß die 
Vorbereitungen für dieses Gesetz bis in das 
Jahr 1966, j a  sogar noch weiter zurück­
reichen. 

Daher ist sicherlich auch von unserer Seite 
ein Wort des Dankes an jene fällig, die dieses 
Gesetz in mühevoller Arbeit 'Vorbereitet 
haben. Ich möchte hier zwei Namen ganz 
besonders hervorheben : Es sind dies Herr 
Ministerialrat Dr. Zessner, der sich hier wirk­
lich sehr bemüht hat, aber auch der, ich 
möchte sagen, ständige Betreuer unserer 
Studiengesetze, Herr Ministerialrat Otruba. 
Unzählige Besprechungen, Beratungen, Dis­
kussionen, Enqueten, Vorsprachen, Eingaben 
und so weiter mußten verarbeitet werden. 
Wenn das Sprichwort gilt : Gut Ding braucht 
Weile, muß es sich bei diesem Gesetz wohl 
um ein gutes Gesetz, ja sogar um ein sehr 
gutes Gesetz handeln, soll dieses Sprichwort 
der Gradmesser sein. 

Bevor ich mich nun mit wenigen Einzel­
heiten dieses Gesetzes über die Geistes- und 
Naturwissenschaften befasse, doch elmge 
Bemerkungen zu den anderen Vorla'gen, die 
heute kaum erwähnt worden sind. Hier ist 
zunächst ein Wort der Kritik fällig. Frau 
Bundesminister, ich kann es mir nicht erspa­
ren zu sagen : Die Vorgangsweise der Regie-
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rung ist doch etwas eigenartig, wenn man 
bedenkt, daß ein Bundesgesetz, die technischen 
Studienrichtungen betreffend, am 1 1 .  Juni von 
der Regierung verabschiedet und dem Natio­
nalrat zugeleitet wur,de, während eine No­
velle, dasselbe Gesetz betreffend, am 1 5. Juni, 
also vier Tage später ,  ebenfalls von der Regie­
rung 'verabschiedet und dem Nationalrat 
zugeleitet wurde. Ich 'glaube, daß eine solche 
Vorgangsweise vom Gesetzgeber her nicht 
unwidersprochen bleiben kann. 

Ich erwähne in dem Zusammenhang nicht 
die beiden Vorlagen betreffend die montani­
stischen Studienrichtungen, denn 'hier ist tat­
sächlich die eine Vorlage bereits im Jänner 
ins Haus gekommen, wurde aber nicht behan­
delt, weil sie in einem Zusammenhang mit 
dem Studiengesetz über die Geistes- und 
Naturwissenschaften stand. 

Aber es sollte doch besser koordiniert wer­
den, und es sollte nicht der !Eindruck entste­
hen, daß die Rechte nicht weiß, was die Linke 
im gleichen Ministerium tut. Ich möchte nicht 
mehr Worte der Kritik sagen. Es ist j edenfalls 
vom Ausschuß dann die Arlbeit gemacht wor­
den, die ei,gentlich im Ministerium hätte 
gemacht werden sollen. 

Ein zweites Wort zu den Studienkommis­
sionen, deren Wirksamkeit nun verlängert 
werden soll. Es ist uns bewußt, daß es sich 
hier um Fremdkörper in den Studiengesetzen 
handelt. iDie Studienkommissionen gehören in 
das Hochschul-Organisationsgesetz oder in ein 
künftiges Universitätsorganisationsgesetz. 
Aber es ist sinnvoll, daß diese Bestimmung 
in den Studiengesetzen verbleibt, weil wir 
von Anfang an die Absicht hatten, die Stu­
dienkommission in ihrer Wirkungsweise zu 
erproben. Es liegen noch keine gültigen und 
abschließenden Erfahrungsrwerte vor, daher 
war es sinnvoll, die entsprechenden Bestim­
mungen auf weitere drei Jahre zu verlängern. 
Selbstverständlich findet diese Novellierung 
daher auch unsere Zustimmung. 

Wir haben unsere Zustimmung aber nicht 
zu den Versuchen 'geben können, die Kon­
struktion der Studienkommissionen zu ver­
ändern, sei es nun, daß man sie etwa anders 
hätte zusammensetzen wollen oder daß man 
den Abstimmungsmodus geändert hätte. 

Es ergab sich hier bereits eine etwas eigen­
artige Situation im Unterausschuß , nämlich 
die, daß die Vertreter der Regierungspartei 
den Standpunkt der Regierungsvorlage zu 
verlassen bereit waren, während die Vertre­
ter der Oppositionsparteien die Regierungs­
vorlage verteidigt haben. 

einem stärkeren Ausmaß bei der Studienrich­
tung der Soziologie zu beobachten. Ich glaube, 
daß wir hier nicht immer so vOJ:1gehen kön­
nen. Frau Bundesminister, Sie werden sich 
nicht immer auf die Vertreter der Opposition 
mehr verlassen können als auf die Vertreter 
der eigenen Partei. 

Ich darf in diesem Zusammenhang doch auf 
einige Äußerungen Izurückkommen, die der 
Hen Abgeordnete Blecha hier gemacht hat. 
Der Abgeordnete Blecha hat .die Retzhofer 
Beschlüsse zitiert und gemeint, damit sei erst­
mals das Verlangen aufgestellt und mit der 
Bel1ücks'ichtigung dieser Beschlüsse dem auch 
zum ersten Mal Rechnung getragen worden, 
daß Hochschulgesetze im Zusammenwirken 
mit StudenteIllVertretern beraten werden. 

Ich möchte den Kollegen Blecha doch darauf 
aufmerksam machen, daß bereits das All­
gemeine Hochschul-Studiengesetlz im Jahre 
1 966 im Zusammenwirken mit den Studenten­
vertretern beraten wurde und daß auch die 
folgenden besonderen Studiengesetze in .glei­
cher Weise hier in diesem Hohen Hause in 
Beratung genommen worden sind. (Abg. 
B 1 e c h a: Bei den Retzhofer Beschlüssen wur­
den zum ersten Mal Institutsvertreter . . .  I) 
Das haben Sie auch erwähnt. Aber das sind 
Dinge, .die unsere Beratungen gar nicht tan­
gieren, denn das ist eine innerorganisatorische 
Fra'ge der  Studentenschaft, wie sie ihre Ver­
treter wählt, bestimmt und so weiter. 

Herr Kollege Blecha! Sie haben dieses Ge­
setz als das 'fortschrittlichste bezeichnet, das 
dem Hohen Haus in diesem Zusammenhang 
vorgelegt wurde. Idl kann eigentlich keinen 
besonderen Unterschied zu den anderen Stu­
diengesetzen erblicken. Es foLgen alle Stu­
diengesetze, ,die wir bisher beschlossen haben, 
dem Grundgedanken des Allgemeinen Hoch­
schul-Studiengesetzes, und das ist eigentlich 
die große fortschrittliche Tat gewesen, die der 
N ationalrat im Jahre 1 966 gesetzt hat. Was 
wir jetzt tun, ist doch eher eine Anwendung 
der Prinzipien des AHStG auf die einzelnen 
Fakultäten und auf die einzelnen Studien­
richtungen. 

Wenn Sie hier neun Besonderheiten dieses 
Gesetzes aufgezählt haben, so muß ich Ihnen 
sagen, daß eigentlich keine einzige Besonder­
heit Lür dieses Gesetz zu vermeflken ist, son­
dern daß alles das, was Sie in einer Lobrede 
für dieses Gesetz angeführt haben, ebenso­
sehr für die anderen Gesetze gilt, also für 
Gesetze, die in der Zeit der Koalitionsregie­
rung und in der Zeit der OVP-Alleinregierung 
beschlossen worden sind. 

Was sich hier bereits bei den Studienkom- Ich möchte das nur deshalb sagen, damit 
missionen abgezeichnet hat, war noch in Sie hier nicht einen Lorbeerkranz winden für 
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etwas , was eigentlich diesen Lorbeerkranz 
nicht in diesem Sinne verdient. Ich möchte 
nicht die verdienstvolle Tätigkeit der Frau 
Bundesminister in dem Zusammenhang schmä­
lern, aber sie hat keine neuen Wege beschrit­
ten, sondern sie hat auf dem Weg, der schon 
vorgezeichnet war, wieder ein weiteres Stück 
zurückgelegt. (Abg. B 1 e c h a: Ein weiteres 
Stück?) Ich glaube, man soll alles in das rechte 
Licht rücken, alles, was Sie gesagt haben von 
der Zweistufigkeit des Studiums, von der Auf­
wertung des Doktoratstudiums, von der Ver­
rechtlichung der Studien, von der freien 
Fächerkombination, von der Studiendauer und 
von den Studienkommissionen als akademi­
sche Behörden. Alles das finden Sie in den 
anderen Studiengesetzen genauso vor wie in 
diesem 'Gesetz. 

Ich möchte damit dieses Gesetz in seiner 
Bedeutung nicht herabsetzen, aber ich möchte 
auch nicht, daß dieses Gesetz als etwas ganz 
besonders Neues hier der Offentlichkeit prä­
sentiert wird. 

Nun noch zum Thema Soziologie einige 
Sätze. Kollege Blecha ist ja auf diese Frage 
im besonderen eingegangen, und ich habe mit 
einem Zwischenruf gesagt : Ich verstehe, hier 
blutet sein Herz. Ich bin aber trotzdem an sich 
sehr froh, und das möchte 'ich eigentlich aner­
kennend sa'gen, daß Sie, Herr Kollege Blecha, 
den kbänderungsantrag, den Sie im Unter­
richtsausschuß gestellt haben, hier nicht wie­
derholt haben, weil es mir lieber ist, daß 
dieses Gesetz nicht durch ,eine Kampfabstim­
mung, und sei es auch nur in einern Punkt, 
belastet ist, sondern wenn wir sagen können: 
Wir haben dieses Gesetz hier im Hause ein­
stimrrüg verabschiedet. 

Nun, warum hat die Osterreichische Volks­
partei diesem Ansinnen auf eine eigene Stu­
dienrichtung Soziologie nicht stattgeben kön­
nen - wobei das Wort "Ansinnen" nichts 
Negatives 'sein soll ; ich bin gerne bereit, auch. 
einen anderen Ausspruch dafür zu 'gebrau­
chen -, warum konnte sie die Vorschläge 
nicht zu ihren eigenen machen? 

Zunächst enthielt die Regierungsvorlage 
keinen Passus über eine eigene Studienrich­
tung Soziologie auf der Philosophischen 
Fakultät. Das zweite - und ich darf dazu 
vielleicht in diesem Zusammenhang die von 
mir sonst sehr geschätzte "Kleine Zeitung" 
zitieren, die am 1 8. Juni eine sehr unvoll­
ständige, um nicht zu sagen irreführende 
Information der Offentlichkeit gebracht hat; 
hier stehen in einem Satz drei nicht richtige 
Informationen drinnen -: Wenn es da heißt, 
daß dem Unterrichts aus schuß des National­
rates - also am 1 8. Juni - ein Entwurf des 

gie im Rahmen der Natur- und Geisteswissen­
schaften als eigene Studienrichtung einzurich­
ten, dann darf ich sagen, daß am 1 8. Juni dem 
Unterrichtsausschuß überhaupt nichts mehr 
vorlag, weil es bereits verabschiedet war. 
Zweitens lag kein Vorschlag des Unterrichts­
ministeriums vor, sondern es konnte sich hier 
lediglich um VOl'lschläge des Wissenschafts­
ministeriums handeln. Und ,drittens la'g von 
Seite des Ministeriums überhaupt kein Vor­
schlag vor, eine Studienrichtung Soziologie 
einzurichten. 

Das möchte ich sehr klar hier festgestellt 
haben, weil sich an diese Information dann 
Kombinationen geknüpft 'haben und auch ein 
Interview mit einem Professor angeschlossen 
war, das eilgentlich die Offentlich:keit nicht 
richtig informiert hat. Es ist auch keine Rede 
davon gewesen, daß etwa durch unser Gesetz 
die Studienrichtung Soziologi,e zwar in Wien 
und Salzburg eingerichtet wird, nicht aber in 
Graz. Bs steht im Gesetz überhaupt nicht drin­
nen, an welchen Hochschulen eine Studien­
richtung eingerichtet 'wird. Das ist schließlich 
Sache des Mini,steriums selbst, wobei ich nur 
sagen möchte, daß auch der Schlußsatz dieses 
Interviews falsch ist. 

Ich darf auch an eine Erklärung der Frau 
Bundesminister erinnern, daß sie eigentlich 
nicht die Absicht hätte, die Studienrichtung 
Soziologie an 'Zwei Fakultäten einzurichten. 
Sie hat 'gemeint, entweder bleibt die Studien­
richtung an der rechtswissensma,ftlichen 
Fakultät oder sie wird einfach an der philo­
sophischen eingerichtet. Di'e Frau Bundes­
minister hat später ihren Standpunkt revi­
diert - ich glaube, das ist keine Schande -, 
aber wir konnten ihr in dieser Revision ihres 
Standpunktes nicht fol'gen. 

Weiter,s darf ich sagen, daß die Meinung 
der Fachleute in dieser Frage bis zuletzt nicht 
einheitlich war. Der eine hat so gesa'gt, der 
andere so. 'Es hat immer wieder Eingaben 
gegehen für die Studienrichtung Soziologie 
und ebenso g egen 'sie. Ich glaube, daß es in 
dies'er Situation zweckmäßtger war, daß sich 
der Gesetzgeber hier noch etwas Zeit gelassen 
hat. Auch die Befragung der Experten hat kein 
einheitliches Bild el'lgeben. Auch durch sie 
konnten wir keine Klarheit gewinnen. 

Ich darf auch darauf verweisen, Herr Kol­
lege Blecha - weil Sie auch angeschnitten 
haben, daß das Institut für höhere Studien 
überhaupt der Meinung ist, die Politikwis­
senschaft, von der Sie gesprochen haben, 
gehöre in die Sozialwissenschaften hinein und 
nicht in die Philosophie -, daß natürlich, wie 
ich glaube, auch die Soziologie als ein Be­
standteil der Sozialwissenschaften aufzufassen 

Unterrichtsministeriums vorliegt, die Saziolo- wäre ;  sie gehört dorthin, wo eben die Sozial-
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ordneten. Ich möchte das durchaus bestätigen. 
(Beifall bei der OVP.) Aber das ist nur ein 
Beweis dafür, daß diese Fragen j a  gar keine 
Parteifragen, sondern Sachfragen sind und daß 
sich hier die Standpunkte eben überschneiden. 
Das war auch bei umgekehrten Vorzeichen 
des öfteren der Fall. 

Ich da�f in diesem Zusammenhang doch 
betonen, daß da's Allgemeine HochsChul-Stu­
diengesetz - das zweifellos der Vater dieser 
Gesetz'gebung ist - nicht allein ein Kind der 
Osterreichischen Volkspartei, sondern eben 
ein gemeinsames Kind war. Dieses Kind, das 
j etzt erwachsen ist, wurde nun der gemein­
same Vater des vorliegenden Gesetzes. (Bei­
fall bei der SPO.) 

Ich möchte dem Herrn Abgeordneten Doktor 
Gruber insoweit folgen, als ich ihm völlig 
bestäUge, daß wir mit dem Allgemeinen Hoch­
schul-Studiengesetz die Hochschulreform 
bereits zu einer Zeit begonnen haben, ehe wir 
durch Studentenbewe.gungen dazu gezwungen 
wurden. Wir haben sie nicht nur rechtzeitig , 
sondern wir haben sie auch - wie iCh 
meine - richtig begonnen. 

Zum Unterschied von anderen Ländern 
halben wir in Osterreich die Hochschulreform 
nicht mit der Strukturreform, sondern mit der 
Studienreform angefangen. Wie uns Kollegen 
aus dem Ausland 'bestätigen und wie wir 
selbst bei unseren Studienreisen, aber auch 
beim Studium der HoChschulreformliteratur 
und bei Gesprächen mit Kollegen aus dem 
In- und Ausland feststellen können, ist dieser 
Weg, zuerst die Studienreform zu beginnen 
und dann die Strukturreform in Angriff zu 
nehmen, jedenfalls zielführender als der 
umgekehrte. 

Der vorliegende Gesetzentwurf ist nun ein 
weiterer und - wie ich meine - großer 
Schritt zur Studienreform und damit auch zur 
Hochsdmlreform. Mit dem geisteswissenschaft­
lichen und naturwissenschaftlichen Studien­
gesetz wird der überaus schwierige und kom­
plexe Bereich der Philosophischen Fakultäten 
geregelt. Die große Bedeutung kommt schon 
allein darin zum Ausdruck, daß hier nicht 
weniger als 44 Studienrichtungen ihre gesetz­
liche Regelung erfahren und daß die größte 
Zahl der Studierenden an österreichischen 
Hochschulen an ,den Philosophischen Fakul­
täten inskribiert ist. 

Im Studienjahr 1 969/70 gab es nicht weniger 
als 1 6.42 1 Studierende an den Philosophischen 
Fakultäten; das sind 30 Prozent der gesamten 
Studierenden. Die Philosophischen Fakultäten 
haben übrigens die weitaus größte Steigerung 
an Studentenzahlen zu verzeichnen. Während 
der durchschnittliche Steigerungsprozentsatz 

- gemessen an dem Studienjahr 1955/56 ist 
gleich 1 00 - 274 für die wissenschaftlichen 
HoChschulen ist, ist der entsprechende Index 
für die Philosophischen Fakultäten 405. 

Die Studienregelungen gehen - und das ist 
heute mehrfach betont worden - durch ihre 
Wirkungsbreite und Wirkungstiefe weit über 
den unmittelbaren Bereich der Philosophischen 
Fakultäten hinaus, und zwar schon deswegen, 
weil dieses Gesetz ja auCh die wiChtigen 
Bereiche der Lehramtsstudien erstmalig 
regelt. 

Es wurde hier schon mehrfach betont, daß 
langwierige und mühselige Detailarbeiten not­
wendig waren. Die Bestrebungen der Neuord­
nung der geisteswissenschaftlichen und natur­
wissenschaftlichen Studienrichtungen gehen 
bereits weit vor das Jahr 1966 zurück. Sie 
laufen aber seit dem Jahre 1 966 kontinuierlich 
weiter. Es wurden seither nie echte Pausen 
eingeschaltet , sondern es sind ständige Bera­
tungen und intensive Gespräche mit den Fach­
vertretern einzelner Fächer, insbesondere auch 
mit den Lehramtskommissionen, um die Neu­
ordnung dieser Studienrichtungen im Gange. 
Der Ablauf dieser umfassenden Arbeit ist in 
den Erläuternden Bemerkungen sehr ausführ­
l i ch dargestellt, und auch heute haben sich 
verschiedene Abgeordnete , unter ihnen der 
Abgeordnete Blecha, als Chronisten dieser 
Tätigkeit vor.gestellt. 

Im Februar 1 970 konnte der neue, der zweite 
Entwurf für das Studiengesetz für die geistes­
wissenschaftlichen und naturwissensChaft­
lidlen Studienrichtungen zur Begutachtung 
ausgesendet werden. Im Rahmen dieses Begut­
achtungsverfahrens wurde abermals eine 
Enquete abgehalten. SchließliCh wurden zwei 
umfassende Beratungen mit der Lehrerkom­
mission der Schulreformkommission ange­
schlossen. Bei diesen beiden Beratungen wurde 
insbesondere die grundsätzliche GleiChwertig­
keit der Lehramtsstudien mit den sonstigen 
Diplomstudien festgelegt. - Eine sehr wich­
tige Feststellung für das Prestige des Lehr­
amts studiums überhaupt! - Weiters wurde 
der Einbau einer ausreichenden pra:ktisch­
pädagogischen Ausbildung in das Studium 
selbst vorgesehen. 

Auf Grund ,der Eflgebnisse dieser Beratun­
gen wurde nun - und das war eine sehr 
mühsame Arheit - dieser Entwurf für ein 
geisteswissenschaftliches und naturwissen­
schaftliches Studiengesetz neuerlich sehr 
umfassend überarbeitet. Im Herbst des ver­
gangenen Jahres konnte er dem Hohen Haus 
übermittelt werden. 

Meine Damen und Herren !  Da's war eine 
sehr gründliche VoI'tbereitung. Trotz dieser 
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wissenschaften mit den Wirtschaftswissen­
schaften zusammen verankert 'sind. Auch das 
wäre ein Argument, um 'hier die eigene Stu­
dienriChtung an der Philosophischen Fakultät 
der:zeit nicht 'zu etablieren. 

Schließlich war für uns auch ein Papier des 
Ministeriums maßgeblich - ,nach in der letz­
ten Phase der Verhandlungen uns präsen­
tiert -, worin auch zu lesen war, daß sich 
eigentlich das Ministerium derzeit nicht für 
die Einrichtung dieser Studienrichtung aus­
sprechen könne und daß die Zeit dafür nach 
nicht reif sei. 

Alle diese Gründe haben uns bewO'gen, 
Ihrem Varschlag nicht beizutreten, was aber 
nicht heißt - und das möchte ich sehr nach­
drücklich sagen -, daß wir gegen das Stu­
dium der Soziologie wären, weder an der 
Hachschule in Linz noch in Wien oder in 
Salzburg, noch auch gegen das Soziolagie­
studium an einer philosophischen Fakultät, 
das es ja derzeit sowohl in Wien als auch in 
Graz gibt. Es ist daher, glaube ich, kein Grund, 
daß man aus unserer ablehnenden Haltung, 
wie wir sie im Ausschuß 'zum Ausdruck ge­
bracht haben, herauslesen kann und sall, daß 
wir dem Studium der Sazialogie grundsätz­
lich mit Bedenken gegenübertreten. 

Allerdings möchten wir schon auch sagen, 
daß der obj ektive Bedarf nicht g,anz unberück­
sichtigt bleiben soll. Denn man kann nicht 
Soziologie noch und noch studie ren und nach­
her stellt sich heraus, daß doch nicht so viele 
Soziologen gebraucht werden, als uns j etzt 
gewisse Prognosen sagen. Ich bin in dieser 
Frage eher etwas skeptisch, und daher ist 
auch eine Zurückhaltung in dieser Sache am 
Platze. Uberdies hat uns ja auch die Befra­
gung der Experten gezeigt, daß man an den 
Universitäten der Meinung ist, der § 1 9  
- Studienversuche - biete d ie  Möglichkeit, 
auch soziologische Studien an den Philasophie­
schen Fakultäten einzurichten, wenn der ent­
sprechende Bedarf und die entsprechende 
Nachfrage dafür vorhanden ist. 

Alles in allem gesehen darf ich sagen, daß 
ich sehr froh bin, daß wir dieses Gesetz in 
dieser heutigen Sitzung in der Weise verab­
schieden können, daß es also einen einheit­
lichen Beschluß geben wird, denn - das ist 
auch schan gesagt worden - sowahl im 
Unterausschuß als auch im Unterrichtsaus­
schuß selbst hat ein sehr gutes Verhandlungs­
klima geherrscht. Dieses Verhandlungsklima 
sollte auch hier im Hause weiter erhalten 
bleiben. 

Ich würde mir wünschen, daß in einer sol­
chen Atmosphäre noch weitere Hachschul­
gesetze beschlassen werden können. (Abg. 
Dr. P i  t t e r m a n  n: AlsO' typisch "Höhen-

klima am Firnberg" I) Ja, wenn Sie, Herr Kol­
lege Dr. Pittermann, das 50' wollen. Dann muß 
ich aber sag,en: Das gleiche Klima hat es auch 
in früheren Jahren gegeben ; dann ist das auch 
ein Klima Pi'ffl, dann ist das auch ein Klima 
Mock gewesen. Wir sind sehr froh, daß durch 
die Frau Minister Firnberg dieses Klima nicht 
verändert wurde. Ich möchte auch hier sagen 
- ich möchte das Verdienst keineswegs 
schmälern -: Es ist nicht so, daß diese's Klima 
eigentlich nur durch die Frau Bundesminister 
geschaffen worden wäre. 

Ich glaube, wir alle haben das Unsere dazu 
beigetra.gen. Und wenn es gelingt, weitere, 
die ästerreichischen Hachschulen betreffende 
Gesetze in einer derartigen Atmosphäre zu 
beraten und zu beschließen, sO' kann das 
sicherlich nur pasitiv beurteilt werden. Das 
würde nicht zum Vorteil oder Nachteil einer 
politischen Gruppe, sondern zum Nutzen und 
zum Vorteil der Lehrenden und Studierenden 
an den österreichischen Hochschulen sein. 
(Beifall bei der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
hat sich die Frau Bundesminister. Ich erteile 
es ihr. 

Bundesminister für Wissenschaft und Far­
schung Dr. Hertha Firnberg: Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Vor der Beschlußfassung die,ses 
großen Gesetzeswerkes lassen Sie mich noch 
einrge wenige Bemerkungen dazu machen : 

Zuerst möchte ich mich vor allem dem Herrn 
Kollegen Dr. Gruher zuwenden. Ich will seine 
Kritik durchaus nicht zurückweisen, wonach 
es nicht besonders schön ist, wenn man für 
zwei Gesetze je zwei Vorlagen gleichzeitig 
einbringt. Es wäre aber noch viel unschöner, 
wenn man einen Teil der natwendigen Adap­
tionen nur deshalb nicht machen würde, weil 
man zwei Novellen ungern gleichzeitig ein­
bringt. Das ist keine Ausrede, sondern eine 
Begründung. 

Es handelt sich eben um zwei Gruppen van 
Veränderungen: die eine - und das wissen 
Sie selbst, Herr Kollege Dr. Gruber :--: Man 
mußte die Einrichtung der Studienkommissio­
nen verlängern ; hier war eine Navellierung 
natwendig. Die zweite : Man mußte diese Ge­
setze anderen 'geänderten Gesetzen anpassen, 
wie etwa dem Philosophie- oder Architektur­
studium. Daher ist dieser Fauxpas mehr oder 
minder durch "Zufall" pa'ssiert. 

Ich selbst habe das kritisch gewertet, aber 
ich glaube, es finden sich in der Legistik Bei­
spiele genug, wo man ähnliches feststellen 
kann. 

Herr Dr. Gruber ! Sie haben wieder betont. 
daß die Opposition in einzelnen Punkten ein 
treueres Gefolge war als die Regierungsabge-
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zahlreichen, umfangreichen und mehrjährigen 
Vorarbeiten war es j edoch nicht gelungen, 
die Sachfragen restlos zu klären. 

Es waren einige Punkte offen - sie sind 
heute erwähnt worden -: die Frage der 
Politik<wissenschaH ebenso wie die Fmge der 
Publizi'stik- und Kommunikationswissenschaft, 
die Frage der Soziologie an der Philosophi­
schen Fakultät ebenso wie die Fmge der 
Ernährungswissenschaften. Sie alle wurden 
noch einmal in einer eingehenden Erörterung 
der Diskussion, Uberlegung und Uberarbei­
tung zugeführt, zum Teil noch einmal mit Ein­
holung schriftlicher Gutachten. 

Es war - ich möchte da·s im Hohen Hause 
doch betonen, damit Sie wissen, welcher 
Arbeitsanfall auf die Abgeordneten .zukam -
ein teilweise recht kompHziertes Verfahren, 
nicht zuletzt deswegen, weil die Experten­
meinungen durchaus nicht einhellig waren 
und überdie,s die Experten ihre Standpunkte 
wechselten. 

Umso erfreulicher ist es, daß wir für die 
PolitikwissenschaH wie für die Publizistik­
und Kommunikationswissenschaft, für Haus­
halts- und Ernährungswissenschaft, die der 
Initiative von Frau Dr. Bayer zu danken ist, 
auch mit den Experten volle Ubereinstimmung 
erzielen konnten. 

Der einzige neuralgische Punkt war die 
Frage der Soziologie. Hier lalgen uns sehr 
widersprechende Vorschläge vor, Vorschläge 
zur Einrichtung des Soziologiestudiums und 
Vorschläge zu seiner Ablehnung. Es war not­
wendig, diese Fragen neuerlich zu klären. Ich 
möchte das noch einmal betonen. 

Die ganze Frage der Soziologie an der Phi­
losophischen Fakultät wurde neu releviert. Es 
wurde ein weiteres Arbeitsgespräch mit zwei 
Tagungen einberufen; ein Arbeitskreis 'zur 
Erarbeitung neuer Vorschläge wurde konsti­
tuiert. 

Nun ist es sehr schwierig, sich im Dickicht 
der Meinungen zurechtzufinden, vor allem 
eben, weil sich im Zuge der Beratungen die 
Meinungen und Standpunkte der Experten 
änderten. 

Ich �will dem Herrn Kollegen Dr. Gruber 
gern zugeben, daß auch ich meinen Standpunkt 
nicht vom Anfang bis zum Ende beibehalten 
habe. Sie werden aber verstehen, daß der 
verantwortliche Minister nicht ohne w eiteres, 
weil ein Vorschlag kommt, bereit sein kann, 
einer Studienrichtung an einer zweiten Fakul­
tät mit all den finanziellen, personal- und aus­
stattungsmäßigen Konsequenzen zuzustimmen, 
ehe er nicht vollständig geprüft hat, ob diese 
zusätzliche Einrichtung notwendig ist. 

Ich habe daher gebeten, zuerst einmal zu 
prüfen, ob nicht durch eine Novellierung des 
bisherigen Gesetzes über das Soziologiestu­
dium den berechtigten Wünschen Rechnung 
getragen werden kann, oder ob es nicht mög­
lich ist, das Soziolo.giestudium von der rechts­
und staatswissenschaftlichen Fakultät auf die 
philosophische zu übertragen. All das wurde 
a:bgelehnt. 

Abgelehnt wurde auch der Vorschlag des 
Arbeitskreises - der mir persönlich seihr zuge­
sagt hätte -, eine Studienrichtung "Gesell­
schaftswissenschaften" mit den zwei  Zweigen 
Politologie und Soziologie zu etablieren. 

Die Vertreter der Sozialistischen Partei im 
Ausschuß waren schließlich der Meinung 
- ich habe mich dieser Meinung angeschlos­
sen -, daß den berechtigten Wünschen vor 
allem der Studierenden dadurch Rechnung 
getragen 'werden könnte, daß das Soziologie­
studium an beiden Fakultäten eingerichtet 
würde. Die Mehrheit des Ausschusses hat 
diesen Vorschlag aus den bereits erörterten 
Gründen abgelehnt. 

Ich möchte aber doch betonen, daß an der 
Philosophischen Fakultät Soziologie als Stu­
dienversuch entsprechend § 1 9  dieses Geset­
zes durchaus einzurichten ist und daß damit 
die Möglichkeit besteht, Soziologie an allen 
Philosophischen Fakultäten zu etablieren. Das 
Studium ist geöffnet, und die weitere Ent­
wicklung ist durchaus nicht gehemmt; der Weg 
ist nicht verbaut. Es liegt allerdings an den 
Studenten selbst, ob sie dadurch, daß sie sich 
in einer größeren Zahl zu diesem Studium ent­
schließen, die akademischen Behörden veran­
lassen, diese Studienrichtung einzuführen. 

Lassen Sie mich abschließend noch ein Wort 
zur Zielrichtung dieses Gesetzes sagen. Das 
Gesetz geht von den Grundsätzen und Zielen 
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes 
aus. Für ein modernes Studienrecht waren die 
Studien an den Philosophischen Fakultäten 
den modernen Studienerfordernissen und den 
Studienanforderungen anzupassen. Diese Stu­
dien waren bisher gesetzlich höchst unzurei­
chend geregelt. In Zukunft werden sie neu 
geordnet sein. 

Erstmals ist das Element der Studiensicher­
heit, also, "was studiert man, was soll studiert 
werden, was muß studiert werden", für diese 
44 Studienrichtungen festgelegt. 

Zugleich aber, meine Damen und Herren, 
legt das Studiengesetz den Umfang der Wahl­
möglichkeiten innerhalb der einzelnen Stu­
dienrichtungen fest. Mit dieser Freiheit in 
der Wahl der Wahlfächer wird neben der 
Studiensicherheit den Studierenden ein hohes 
Maß an individueller Gestaltungsfreiheit bei 
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Bundesminister Dr. Heriha Firnberg 
der Festlegung des Studienganges je  
Neigung und Interesse gewährt . 

nach I Diese Vorla:ge ist ein Gesetz zur Entwick-
I lung unserer Hochschulen, aber es ist wie 

Zu dieser Wahlmöglichkeit innerhalb der 
einzelnen Studienrichtung tritt zusätzlich noch 
die Möglichkeit der Wahl der Kombinationen 
von Studienrichtungen zu einer individuellen 
Studien- und Fächerkombination. 

Alle diese Bestimmungen - das sei hiezu 
abschließend gesagt - bieten damit dem Stu­
dierenden dieser Studienrichtungen ein sinn­
volles Höchstmaß an freier Wahlmöglidlkeit, 
zugleich aber auch die Garantie für eine 
bestimmte Studienstruktur und Studiensicher­
heit. 

Ein einziges Wort gestatten Sie mir nodl zu 
den Studienversuchen zu sagen. Es handelt 
sich um eine neue Bestimmung in diesem 
Gesetz. Der Herr Abgeordnete Dr. Gruber hat 
gemeint, dieses Gesetz bringe nichts Neues. -
Diese Bestimmung ist j edoch eine wesent­
lidle neue Bestimmung und - wie ich 
meine - eine Errungenschaft. (Abg. Dr. G r u­
b e  r: Das war aber nicht in der Vorlage drin­
nen!) 

kein anderes Studiengesetz auch ein Gesetz 
zur Entwicklung der 'ganzen Gesellschaft : Von 
den Lehramtsstudien bis zur Politikwissen­
schaft handelt es sich nämlich um gesell­
schaftsrelevante Bezüge. Daß es kein perfektes 
Gesetz ist, wissen wir alle. Ich hoffe aber 
sehr, daß es insoweit ein gutes Gesetz ist, 
als es die Chance und die MÖ'glichkeit in sich 
birgt, die Entwicklung zum Besseren voran zu 
tragen. - Ich danke Ihnen. (Beifall bei SPO 
und bei Abgeordneten der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist gesdllossen. 
Die Herren Berichterstatter verzichten auf das 
Sdllußwort. 

Wir kommen somit zur A b s t i m  m u n g, 
die ich über jeden der vier Gesetzentwürfe 
getrennt vornehmen werde. 

Wir gelangen vorerst zur Abstimmung über 
den Gesetzentwurf betreffend geisteswissen­
schaftliche und naturwissenschaftliche Stu­
dienrichtungen. 

Es liegt ein Abänderungsantrag zur An­
lage A Ziffer 7 des Gesetzentwurfes vor. Ich 
werde daher getrennt abstimmen lassen. 

Ich lasse zunächst über den Gesetzentwurf 
selbst samt Titel und Eingang sowie über 
Anlage A Ziffer 1 bis einschließlich 6 in der 
Fassung des Ausschußberichtes abstimmen, 
wozu kein Abänderungsantrag vorliegt. 

Mit den Studienversuchen wird ein Element 
der Dynamik in die Studienentwicklung 
gebracht. Während das Allgemeine Hochschul­
Studiengesetz mit dem studium irregulare die 
individuelle Erprobung gestattete, wird durch 
diese neue Bestimmung neben die Erprobung 
individueller Natur beim studium irregulare 
die Möglichkeit der kollektiven Erprobung 
durch den Studienversuch gebracht. Das 
scheint mir als Neuerung erwähnenswert Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu zu 

ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
I zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

sein. 

Wir glauben, damit die dynamische Ent- Zu Ziffer 7 der Anlage A lliegt ein gemein-
wicklung an den Hochschulen und im Studien- samer Abänderungsantrag der Abgeordneten 
und Bildllngsfortgang einigermaßen in den Blecha, Dr. Gruber, Dr. Scrinzi und Genossen 
Griff zu ;bekommen, zugleich aber auch aus- vor. 
reichende Entwicklungsmöglichkeiten für die 
Zukunft zu sichern. 

Meine Damen und Herren ! Ich darf mir 
abschließend erlauben, mich dem Dank an alle 
anzuschließen, die bei dieser schwierigen 

Ich bitte jene Damen und Herren, die der 
Ziffer 7 in der Fassung des Ausschußberichtes 
und unter Berücksichtigung des gemeinsamen 
Abänderungsantrages ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 

Arbeit in j ahrelangen Bemühungen mitgetan angenommen. 
haben. Ich habe nicht die Absicht, mir einen Ich lasse nunmehr über die restlichen Teile 
Lorbeerkranz, der sechs oder sieben Jahre alt der Anlage A sowie über Anlage B in der 
ist, auf den Kopf zu setzen, sondern idl danke Fassung des Aussdlußberichtes abstimmen 
all denen, die mitgearbeitet haben, den Pro- und bitte j ene Damen und Herren, die hiezu 
fessoren, Studenten, Assistenten, Experten ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
und Beamten, und nicht zuletzt, wenn mir das zu erheben. _ Ich stelle die Einstimmigkeit 
gestattet ist, auch den Kollegen im Unter- fest. Damit ist die zweite Lesung beendet. 
ausschuß und allen voran dem Herrn Vor-
sitzenden Dr. Gnrber für die 'große Geduld Der Berichterstatter beantragt die sofortige 
bei der Beratung dieser schwieiri,gen Materie Vornahme der dritten Lesung. Wird dagegen 
und für die ständige Bereitschaft, hier gemein- ein Einwand erhoben? - Das ist nicht der 
sam vorzugehen. (Beifall bei SPO und OVP.) _ Fall. 
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Ich bitte somit j ene Damen und Herren, die 
dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in drit­
ter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Einstimmig ange­
nommen. Der Gesetzentwurf ist somit auch 
in dr'itter Lesung a n g e n  0 m m e n. 

\lVir  gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Gesetzentwurf, mit dem das Bundes­
gesetz über technische Studienrichtungen ge­
ändert wird. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in der Fassung des Ausschußberichtes 
ihre Zustimmung erteilen, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die 
sofort ige Vornahme der dritten Lesung. � 
Kein Einwand. 

Ich bitte daher jene Damen und Herren, die 
dem vorliegenden G esetzentwurf auch in drit­
ter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu er1heben. - Ich stelle d'ie Ein­
st immigke it fest. Der Gesetzentwurf ist somit 
auch in dritter Lesung a n  g e n  0 m m e n. 

ter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Ich stelle die Ein­
stimmigkeit fest. Der Gesetzentwurf ist somit 
auch in dritter Lesung a n  g e n  0 m m e  n. 

14. Punkt: Bericht des Unterrichtsausschusses 
über den Antrag 73/A (11-1 251 der Beilagen) 
der Abgeordneten Luptowits. Machunze und 
Genossen betreffend die Novellierung des 
Bundesgesetzes vom 27. Juni 1969 über die 
Bereinigung der Eigentumsverhältnisse des im 
Gewahrsam des Bundesdenkmalamtes befind­
lichen Kunst- und Kulturgutes. BGBI. Nr. 294/ 

1969 (519 der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
1 4. Punkt der Tagesordnung: Bericht des 

Unterrichtsausschusses über den Antrag 73/ A 
(II- 1 25 1  der Beilagen) der Abgeordneten Lup­
towits, Machunze und Genossen betreffend die 
Novellierung des Bundesgesetzes vom 27. Juni 
1969 über die Bereinigung der Eigentumsver­
hältnisse des im Gewahrsam des Bundesdenk­
malamtes befindlichen Kunst- und Kulturgutes, 
BGBl. NI. 294/ 1 969 (51 9  der Beilagen) . 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Lupto� Vvir gelangen nunmehr zur Abstimmung wits . Ich bitte um den Bericht. über den Ges etzentwurf, mit dem das Bundes-
gesetz über montanistische Studienrichtungen 
abgeändert wird. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in der Fassung des Ausschußberich­
tes ihre Zustimmung erteilen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Einstimmig angenom­
men. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die 
sofortige Vornahme der dritten Lesung. -
Kein Einwand. 

Ich bitte somit j ene Damen und Herren, die 
dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in drit­
ter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Ich stelle die Ein­
stimmigkeit fest. Der Gesetzentwurf ist somit 
auch in dri.tter Lesung a n  g e n  0 m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entwurf, mit dem das Bundesgesetz 
über Studienrichtungen der Bodenkultur geän­
dert wird. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Einstimmig ange­
nommen. 

Berichterstatter luptowits : Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Im Auftrage des Unterrichts­
aus'schusses berichte ich über den Antrag 73/ A 
(II- 1 251  der Beilagen) der Abgeordneten Lup� 
towits , Machunze und Genossen betreffend die 
Novellierung des Bundesgesetzes vom 27. Juni 
1969 über die Bereinigung der Eigentumsver­
hältnisse des im Gewahrsam des Bundesdenk­
malamtes befindlichen Kunst- und Kulturgutes, 
BGBl. NI. 294/ 1 969. 

Worum geht es in diesem Antrag? Es geht 
darum, daß die am 3 1 .  Dezember 1 970 abgelau­
fene Frist wieder neu eröffnet und bis zum 
3 1 .  Dezember 1 972 verlängert wird. Es hat 
sich nämlich gezeigt, daß selbst j etzt noch, 
fast sechs Monate nach Ablauf der Frist, An­
meldungen und AnspJ1üche eintreffen und wir 
uns nicht den Vorwurf machen wollen, daß 
wir diesen Ansprüchen nicht Rechnung tragen 
wollen. 

Der Unterrichtsausschuß hat den gegen­
ständlichen Initiativantrag in seiner Sitzung 
am 25. Juni 1 97 1  in Verhandlung gezogen. 
Die A'bgeordneten Zankl und Dr. Eduard 
Moser brachten einen .Albänderungsantrag ein. 

Nach einer Wortmeldung des Abgeordneten 
Kinzl wurde der Gesetzentwurf in der dem 

Der Herr Berichterstatter beantragt die Bericht angeschlossenen Fassung einstimmig 
sofortige Vornahme der dritten Lesung. - angenommen. 
Kein Einwand. Als Ergebnis seiner Beratung stellt daher 

Ich bitte somit jene Damen und Herren, die der Unterrichtsausschuß den A n  t r a g, der 
dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in drit- Nationalrat wolle den dem Ausschuß'bericht 
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Luptowits 

angeschlossenen Gesetzentwurf die verfas- wurde einstimmig beschlossen, dem Hohen 
sungsmäßige Zustimmung erteilen. Hause die Kenntnisnahme des gegenständ­

lichen Berichtes zu empfehlen. Ich bin vom Unterrichts ausschuß beauftragt 
worden, General- und Spezialdebatte in einem 
zu beantragen. Der Finanz- und Budgetausschuß stellt 

somit den A n  t r a g, der Nationalrat wolle 
Präsident Dr. Maleta: Wortmeldungen lie- den Bericht des Bundesministers für Finanzen 

gen keine vor. Wir gelangen somit zur A b- über Haftungsübernahmen des Bundes im 
s t i m  m u n g. 2.  Halbj<ahr 1 970 (lU-55 der Beilagen) 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem zur Kenntnis nehmen. 
vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in der Fassung des Ausschußberich­
tes ihre Zustimmung geben, sich von den Sit­
zen zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Der Berichterstatter beantragt die sofortige 
Vornahme der dritten Lesung. - Kein Ein­
wand. 

Ich bitte daher jene Damen und Herren, die 
dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in drit­
ter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Ich stelle die Ein­
stimmigkeit fest. Der Gesetzentwurf ist somit 
auch in dritter Lesung a n g e n  0 m m e n. 

15. Punkt: Bericht des Finanz- und Budgetaus­
schusses über den Bericht des Bundesministers 
für Finanzen (111-55 der Beilagen) über Haf­
tungsübernahmen des Bundes im 2. Halbjahr 

1970 (493 der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wqrtmeldungen lie­
gen keine vor. Wir gelangen somit zur A b­
s t i m  m u n g. 

Ich bitte somit jene Damen und Herren, die 
dem Antrag des Berichterstatters beitreten, 
den gegenständlichen Bericht des Bundesmini­
sters für Finanzen zur Kenntnis zu nehmen, 
sich von den Sitzen zu erheben. - E i n  s t i m-
m i g a n g e n  0 m m e n. 

Ich habe zwei Verlautbarungen. Erstens, daß 
im Einvernehmen mit den Parteien die am 
29. Juni unterbrochene Sitzung des Landesver­
teidigungsausschusses nicht heute nach Schluß 
der Haussitzung, sondern erst am Freitag, dem 
2. Juli, um 9 Uhr mit der gleichen Tagesord­
nung fortgesetzt wird. 

Ferner tritt der Verfassungsausschuß eine 
Viertelstunde nach Schluß der Haussitzung 
zusammen. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
1 5. Punkt der Tagesordnung : Bericht des Bun­
desministers für Finanzen über Haftungsüber­
nahmen des Bundes im 2. Halbjahr 1 970 
(493 der Beilagen) . Die n ä c h s t e Sitzung berufe ich für Mitt­

Berichterstatter ist der Abgeordnete Mondl. woch, den 7._ Juli 1 97 1 ,  um 1 1  Uhr mit folgen-
Ich bitte um den Bericht. der Tagesordnung ein : 

Berichterstatter Mondl: Herr Präsident ! Bericht des Justizausschusses über die 
Hohes Haus ! Namens des Finanz- und Budget- Regierungsvorlage (39 der Beilagen) : Straf­
ausschusses habe ich über den Bericht des rechtsänderungsgesetz 1 970 (5 1 2  der Beilagen) 
Bundesministers für F,inanzen über Haftungs-
übernahmen des Bundes im 2. Halbjahr 1 970 Bericht und Antrag des JustizauS'schusses 
zu berichten. über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

Gemäß einer Entschließung vom 1 .  März dem das Verwaltungsstrafgesetz geändert 
1 967 hat der Bundesminister für Finanzen wird (51 3  der Beilagen) 
einen Bericht über Haftungsübernahmen des 
Bundes im 2. Halbj ahr 1970 vorgelegt. Diesem 
Bericht ist unter anderem zu entnehmen, daß 
der Bund im 2. Halbj ahr 1970 für ins­
gesamt 2.443,242.823,27 S Haftungen übernom­
men hat und daß der Gesamtstand der Bundes­
haftungen zum 3 1 . Dezember 1 970 
47.086,350.000 S betrug. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den 
erwähnten Bericht in seiner Sitzung am 
2 1 .  Juni 1 971  der Vorberatung unterzogen. 
Nach einer Debatte, an der sich außer dem 
Berichterstatter .A!bgeordneter Landmann und 
Bundesminister Dr. Androsch beteiligten, 

Bericht des Handelsausschusses über den 
Antrag 53/A ( II-775 der Beilagen) der Abge­
ordneten Dr. Hauser und Genossen betreffend 
ein Verkehrsrecht-Anpassungsgesetz 1 97 1  
(479 der Beilagen) 

Bericht des Handelsausschusses über die 
Regierungsvorlage (205 der Beilagen) : Kraft­
fahrgesetznovelle 1 970, und über den Antrag 
1 1 1 A (lI-53 der Beilagen) der Abgeordneten 
Dr. Mussil und Genossen betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1 967, 
BGBL Nr. 267, geändert wird (5 10  der Beila­
gen) 

49. Sitzung NR XII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 101 von 102

www.parlament.gv.at



3764 Nationalrat XII. GP. - 49. Sitzung - 30. Juni 1 9 7 1  

Präsident Dr. Maleta 

Zweite Lesung des Gesetzesantrages des 
Bundesrates vom 17 .  Juli 1 970 betreffend 
2. Mietrechtsärrderungsgesetz ( 1 1 7  der Beila­
gen) , ferner: 

Bericht des Verfassungsausschusses über die 
Regierungsvorlage (443 der Beilagen) : Bun­
desgesetz, mit dem das Preisregelungsgesetz 
1 957 geändert wird (506 der Beilagen) 

schaftliche und technische Zusammenarbeit 
(5 14  der Beilagen) und 

Bericht des Unterrichtsausschusses über die 
Regierungsvorlage (400 der Beilagen) : Abkom­
men zwischen der Republik Osterreich und der 
Volksrepublik Ungarn über wissenschaftliche 
und technische Zusammenarbeit (5 15  der Bei­
lagen) . 

Bericht des Unterrichts ausschusses über die Diese Sitzung wird mit einer Fragestunde 
Regierungsvorlage (399 der Beilagen) : Abkom- eingeleitet. 
men zwischen der Republik Osterreich und 
der Volksrepublik Bulgarien über die wissen- Die Sitzung ist g e  s c h I  0 s s e n. 

Schlufi der Sitzung: 18 Uhr 30 Minuten 

österreichische Staatsdrudterei. L61 1 8491 
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